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I. Vorwort 
 
Die Steuersubstitute müssen für den Steuerzeitraum 2023 die bis zum 31. März dem Bezieher auszustellenden Be-
scheinigungen über Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, über Einkünfte aus selbstständiger Arbeit und über son-
stige Einkünfte bis zum 16. März auf telematischem Weg an die Agentur der Einnahmen übermitteln. 
Die Fristen, die samstags oder an einem Feiertag ablaufen, werden zum ersten folgenden Arbeitstag verlängert. 
 
Die Dokumentation zur telematischen Übermittlung der Daten an die Agentur der Einnahmen setzt sich wie folgt zu-
sammen: 
• Titelseite, auf der die Informationen eingetragen werden über die Art der Mitteilung, die Daten des Steuer-
substituts, die Daten des Vertreters, der zur Unterzeichnung der Mitteilung berechtigt ist, sowie für die Unterzei-
chnung der Mitteilung und die Verpflichtung zur telematischen Einreichung vorgesehen ist; 
• Übersicht CT, in der die Informationen über den telematischen Empfang der Daten in Bezug auf die Vordruc-
ke 730-4 eingetragen werden, die von der Agentur der Einnahmen zur Verfügung gestellt werden; 
• Einheitliche Bescheinigung 2024, in der die Steuer- und Sozialversicherungsdaten in Bezug auf die Be-
scheinigungen über nicht selbstständige und gleichgestellte Arbeit und den Steuerbeistand sowie in Bezug auf die 
Bescheinigungen über selbstständige Arbeit, Provisionen und sonstige Einkünfte sowie in Bezug auf die Bescheini-
gungen über Kurzzeitmieten einzutragen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die telematische Übermittlung der einheitlichen Bescheinigungen, die ausschlie-
ßlich steuerfreie bzw. nicht durch die vorausgefüllte Steuererklärung erklärbare Einkommen enthalten, innerhalb der 
Einreichungsfrist der Erklärung der Steuersubstituten (Vordruck 770) d.h. innerhalb des 31. Oktober 2024 erfolgen 
muss. Die Vordrucke sowie die jeweiligen Anweisungen können kostenlos auf der Internetseite der Agentur der Ein-
nahmen www.agenziaentrate.gov.it oder auf der Internetseite des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen www.fi-
nanze.gov.it heruntergeladen werden. 
 
Die Steuersubstitute haben die Möglichkeit, die elektronische Übermittlung aufzuteilen, indem neben der Titelseite 
und der eventuellen Übersicht CT die Bescheinigungen über nicht selbstständige und gleichgestellte Arbeit und die 
Bescheinigungen über selbstständige Arbeit, Provisionen und sonstige Einkünfte getrennt voneinander zugesendet 
werden. Eine gesonderte elektronische Übermittlung ist auch dann möglich, wenn nur Zertifikate von nicht selbstän-
diger Arbeit übermittelt werden, falls dies für den Substituten vorteilhafter erscheint. 
 
 
1. Zur Einsendung verpflichtete Subjekte 
Zur elektronische Übermittlung bis zum 16. März 2024 sind diejenigen verpflichtet, die im Jahr 2023 Summen oder 
Beträge eingezahlt haben, die der Quellensteuer gemäß Art. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25 quater, 29 des D.P.R. Nr. 
600/1973, des Art. 33, Absatz 4, des D.P.R. Nr. 42/1988, des Art. 21, Absatz 15, des Ges. vom 27. Dezember 1997, 
Nr. 449 und des Art. 11, des Ges. vom 30. Dezember 1991, Nr. 413 unterliegen. Ferner sind zur elektronischen Über-
mittlung die Subjekte verpflichtet, die im Jahr 2023 Vor- und Fürsorgebeiträge und/oder die dem Versicherungsinstitut 
INAIL geschuldete Versicherungsprämien entrichtet haben. 
Die einheitliche Bescheinigung 2024 muss außerdem von Subjekten eingereicht werden, die Summen und Werte ein-
gezahlt haben, für die keine Quellensteuer vorgesehen ist, die jedoch zur Beitragszahlung an die INPS verpflichtet sind 
(früher verpflichtet zur Einreichung des Vordrucks. O1/M), zum Beispiel ausländische Unternehmen, die im Ausland 
italienische Arbeiter beschäftigen, die in Italien versichert sind. Zu diesem Zweck teilen die betreffenden Subjekte 
durch die einheitliche Bescheinigung die das entsprechende Personal betreffenden Daten mit, indem Sie das entspre-
chende Feld ausfüllen, das für die INPS im Abschnitt für Vorsorge- und Fürsorgedaten vorgesehen ist. 
Auch die Inhaber einer INAIL-Versicherung teilen durch die Einreichung der einheitlichen Bescheinigung die Daten 
vom versicherten Personal mit, indem sie das entsprechende für das Institut vorgesehene Feld ausfüllen. Insbeson-
dere muss die einheitliche Bescheinigung von denjenigen Subjekten ausgefüllt werden, die dazu verpflichtet sind, ge-
gen Unfälle und Berufskrankheiten ihre Angestellten zu versichern, für die ein Versicherungsschutz gemäß dem D.P.R. 
Nr. 1124/1965 vorgeschrieben ist, sowie die Verpflichtung zur namentlichen Anzeige gemäß Artikel 4, Absätze 5 und 
5-bis, des Gesetzesdekrets Nr. 338 aus dem Jahr 1989, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 389 aus 
dem Jahr 1989, ersetzt durch Artikel 2-bis des Gesetzes Nr. 63 aus dem Jahr 1993, ebenso die Versicherungsdaten 
für Berufsjournalisten, Publizisten und Praktikanten mit einem untergeordneten Arbeitsverhältnis, die ab dem 1. Juli 
2022 und bis zum 31. Dezember 2023 bei der INAIL gemäß den Bestimmungen der am 30. Juni 2022 bei der INPGI 
geltenden Regelung versichert sind, wie in Artikel 1, Absatz 109 des Gesetzes Nr. 234 von 2021 vorgesehen. 
Zur Einreichung der einheitlichen Erklärung sind alle Verwaltungen als Steuersubstitute verpflichtet, die in jedem Fall 
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bei den zusammengefassten Verwaltungen der INPS - Verwaltung der Öffentlichen Angestellten eingetragen sind, 
sowie Einrichtungen mit Personal, das die Eintragung in die INPS - Verwaltung der Öffentlichen Angestellten gewählt 
hat. Die Erklärung ist auch von den Steuersubstituten mit Angestellten, die nur in der Versicherungsverwaltung der 
ENPDEP eingetragen sind, auszufüllen. 
Die in der vorliegenden Erklärung enthaltenen Daten betreffen die steuerpflichtigen Beiträge an die INPS Verwaltung 
der öffentlichen Angestellten, zum Zweck der Vorsorge und Versicherung, und die Elemente, die zur Aktualisierung 
der Versicherungsposition der Eingeschriebenen dienen. 
Die Erklärung betrifft also alle Einkünfte, die im Jahr 2023 an Angestellte ausgezahlt wurden, die in den folgenden 
von der INPS Verwaltung der öffentlichen Angestellten geführten Verwaltungen eingetragen sind:  
- Verwaltung der Staatlichen Pensionskasse; 
- Verwaltung der Pensionskasse für die Bediensteten der örtlichen Körperschaften; 
- Verwaltung der Pensionskasse für Lehrkräfte; 
- Verwaltung der Pensionskasse für das Personal im Sanitätsbereich; 
- Verwaltung der Pensionskasse für Gerichtsvollzieher; 
- Verwaltung INADEL; 
- Verwaltung ENPAS; 
- Verwaltung ENPDEP (soziale Lebensversicherung); 
- Verwaltung der Einheitlichen Kasse der Kredit- und Sozialdienste; 
- Verwaltung ENAM. 
Es wird darauf verwiesen, dass die Anweisungen unter Titel V, Punkt 1 des Rundschreibens Nr. 79 vom 6. Dezember 
1996 des Finanzministeriums (veröffentlicht im S.O. Nr. 224 in der G.U. Nr. 297 vom 19. Dezember 1996) bestätigt 
und gültig sind. 
 
 
2. Modalitäten und Fristen zur telematischen Übermittlung 
 
2.1 Einreichungsfristen 
Die letzte Frist zur telematischen Übermittelung der auf die einheitlichen Bescheinigungen bezügliche Daten an die 
Agentur der Einnahmen ist der 16. März 2024 (der 31. Oktober für die Bescheinigungen, die ausschließlich steuer-
freie oder durch die vorausgefüllte Steuererklärung nicht erklärbare Einkommen enthalten).Der Steuersubstitut, der 
im Jahr 2024 Steuerberatung geleistet hat, muss die Steuererklärungen Vordruck 730/2024 und die entsprechenden 
Abrechnungserklärungen (Vordr. 730-3), sowie die Formulare für die Wahl der Zweckbestimmung (Vordr. 730-1) zu 
folgenden Terminen an die Agentur der Einnahmen telematisch übermitteln: 
- 15. Juni für Meldungen, die bis zum 31. Mai eingereicht wurden; 
- 29. Juni für solche, die zwischen dem 1. und 20. Juni eingereicht wurden; 
- 23. Juli für solche, die vom 21. Juni bis 15. Juli eingereicht wurden; 
- 15. September für solche, die vom 16. Juli bis 31. August eingereicht wurden; 
- 30. September für solche, die vom 1. bis 30. September eingereicht wurden. 
Mit einer eigenen Anordnung des Direktors der Agentur der Einnahmen wurden die Modalitäten für die Übermittlung 
an die Agentur der Einnahmen – innerhalb derselben Frist – der Daten, die die Vorlage für die Wahl der Zweckbe-
stimmung der acht Promille, der fünf Promille und der zwei Promille der IRPEF (Vordr. 730-1) enthalten, festgelegt. 
 
2.2 Modalitäten der Einreichung 
Die Übermittlung der Daten muss ausschließlich auf elektronischem Weg erfolgen und kann: 
a) direkt vom Subjekt, der dazu verpflichtet ist, die Meldung zu tätigen; 
b) über einen befähigten Vermittler gemäß Art. 3, Absatz 3 des D.P.R. Nr. 322 vom 22. Juli 1998 und folgenden 
Veränderungen durchgeführt werden.  
Als Datum der Einreichung der elektronischen Übermittlung gilt der Tag, an dem der Empfang der Daten seitens der 
Agentur der Einnahmen abgeschlossen wird. Die Übermittlung der Daten wird durch die elektronische zugesandte 
Mitteilung bescheinigt, die den erfolgten Empfang der Daten bestätigt. 
 
VORSICHT: Durch den telematischen Dienst wird sofort nach der Einsendung eine Nachricht zugesendet, die aller-
dings nur den erfolgten Empfang der Datei bestätigt. Erst im Nachhinein wird dem Nutzer eine Empfangsbescheini-
gung zugestellt, die das Ergebnis der durchgeführten Bearbeitung der empfangenen Daten bestätigt und die bei Ni-
chtvorliegen von Fehlern die erfolgte Einreichung der Mitteilung nachweist.  
Daher gilt ausschließlich die letztere Empfangsbescheinigung als Nachweis für die erfolgte Einreichung der Mitteilung. 
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a) Direkte Einreichung durch das Subjekt, das dazu verpflichtet ist, die Meldung zu tätigen 
Zur direkten Übermittlung der Daten muss das erklärende Subjekt die telematische Dienste Entratel oder Fisconline, je 
nach den zur Erlangung der Zulassung vorhandenen Voraussetzungen, benutzten. 
Sollte es sich bei dem erklärenden Subjekt nicht um eine natürliche Person handeln, muss die telematische Übermittlung 
der Erklärung durch die Beauftragten erfolgen, die gemäß den in dem Rundschreiben Nr. 30/E des 25. Juni 2009 und in 
der dazugehörenden technischen Anlage beschriebenen Modalitäten ernannt wurden.  
Für die Modalitäten der Zulassung bitte den dazu geeigneten Abschnitt der Webseite der Agentur der Einnahmen 
www.agenziaentrate.gov.it besuchen. 
 
b) Einreichung durch einen befähigten Vermittler 
Sollten die Daten durch einen gemäß Art. 3 des D. P. R. Nr. 322 vom 22. Juli 1998 und folgende Veränderungen be-
fähigten Vermittler übermittelt werden, muss dieser: 
• dem Steuersubstitut beim Erhalt der Mitteilung oder bei Übernahme des Auftrags zu deren Abfassung die 
Verpflichtung zur telematischen Übermittlung der darin enthaltenen Daten an die Agentur der Einnahmen ausstellen. 
Dabei ist anzugeben, ob die Mitteilung bereits ausgefüllt übergeben wurde, oder ob sie durch den Vermittler abge-
fasst wird. Diese Verpflichtung muss mit Datum versehen sein und vom zur Übermittlung Beauftragten, von der Ge-
sellschaft der Unternehmensgruppe oder den staatlichen Behörden unterzeichnet werden, auch wenn sie in freier 
Form ausgestellt wird. Falls der Steuerzahler den Auftrag zur Erstellung mehrerer Erklärungen oder Mitteilungen er-
teilt hat, muss der Beauftragte dem Erklärenden, auch wenn er nicht dazu aufgefordert wird, die kumulative Verpfli-
chtung zur elektronischen Übermittlung der in den Erklärungen oder Mitteilungen enthaltenen Daten an die Agentur 
der Einnahmen erteilen. Die kumulative Verpflichtung kann in dem vom Steuerzahler unterzeichneten Berufsauftrag 
enthalten sein, wenn die Erklärungen und Mitteilungen, für die sich der Beauftragte verpflichtet, die darin enthaltenen 
Daten an das Finanzamt zu übermitteln, darin angegeben sind.  
Die Verpflichtung gilt für die dieser oder im Berufsmandat angegebene Dauer und in jedem Fall bis zum 31. Dezem-
ber des dritten Jahres nach dem Jahr, in dem sie erteilt wurde, es sei denn, der Steuerpflichtige widerruft sie ausdrüc-
klich. Das Datum dieser Verpflichtung muss zusammen mit der persönlichen Unterschrift und der Angabe der eigenen 
Steuernummer in der Folge im Feld „Verpflichtung zur telematischen Einreichung“ auf der Titelseite der Mitteilung für 
die telematische Aufnahme in das zentrale Datensystem angegeben werden; 
• ebenso ist dem Steuersubstitut innerhalb von 30 Tagen nach der Frist zur telematischen Einreichung der Mit-
teilung das Original der Mitteilung zu übergeben, dessen Daten auf telematischem Weg übermittelt wurden, und die 
auf einem Vordruck in Übereinstimmung mit dem von der Agentur der Einnahmen zugelassenen Vordruck erstellt und 
vom Steuerpflichtigen ordnungsgemäß unterschrieben wurde, zusammen mit der Kopie der Mitteilung des Eingangs 
der Erklärung. Besagte Mitteilung stellt für den Erklärenden den Nachweis der erfolgten telematischen Einreichung 
der Mitteilung dar und muss von ihm gemeinsam mit dem Original der Mitteilung und den restlichen Unterlagen für 
den in Art. 43 des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 für eventuelle Kontrollen aufbewahrt werden; 
• eine Kopie der übermittelten Erklärungen, auch auf Datenträgern, für denselben Zeitraum, in Art. 43 des 
D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 für eine eventuelle Vorlage bei einer Kontrolle ist aufzubewahren. 
Der Steuerzahler hat die ordnungsgemäße Einhaltung der oben erwähnten Verpflichtungen seitens der Vermittlers 
zu überprüfen, eventuelle Nichterfüllungen bei jeder Zweigstelle der Region zu melden, in der sein Steuerwohnsitz 
liegt, und sich eventuell an einen anderen Vermittler für die telematische Übermittlung der Erklärung zu wenden, um 
einen Verstoß wegen unterlassener Einreichung der Mitteilung zu vermeiden. 
 
2.3 Mitteilung über die erfolgte Einreichung 
Die Mitteilung, die die erfolgte telematische Übermittlung der Daten bestätigt, wird ebenfalls auf elektronischem Weg 
an das Subjekt gesendet, der die Daten übermittelt hat. Diese Mitteilung kann im Abschnitt "Empfangsbescheinigun-
gen" im reservierten Bereich der Website der Agentur der Einnahmen konsultiert werden. Die Mitteilung kann über den 
Empfang ohne zeitliche Begrenzung (sowohl vom Steuerzahler als auch vom Vermittler) bei jeder Außenstelle der 
Agentur der Ein-nahmen verlangt werden. 
In Bezug auf die Prüfung der fristgerechten Einreichung der telematisch übermittelten Mitteilungen gelten solche als 
fristgemäß eingereicht, die zwar innerhalb der vorgesehenen Fristen übermittelt, aber vom telematischen Dienst ab-
gelehnt wurden, unter der Voraussetzung, dass sie nach dem Datum in der Mitteilung über den Grund der Ablehnung 
innerhalb der darauffolgenden fünf Tage erneut übermittelt werden (vgl. Rundschreiben des Finanzministeriums - Ab-
teilung für Einnahmen Nr. 195/E vom 24. September 1999). 
 
2.4 Außerordentliche Geschäftsfälle und Nachfolgen 
Die Notwendigkeit einer korrekten Zurechnung der vorgenommenen Einbehalte und Einzahlungen, auf Ausstellung 
von bescheinigenden Belegen, gegenüber den selben Beziehern, die korrekte Erfüllung der Steuerpflicht der Substi-
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tute, die sich im Steuerjahr abgelöst haben, erfordern eine einheitliche Verwaltung, die es ermöglicht, gleichzeitig Fol-
gendes zu überprüfen: 
- dass die Verpflichtungen korrekt vom Steuersubstitut erfüllt wurden; 
- dass die dem Substitut, der über einen geeigneten Steuerstatus verfügt, bescheinigten Daten auch in der 
vom Substitut eingereichten Erklärung eine genaue Entsprechung aufweisen. 
Als weiterer Aspekt muss hinzugefügt werden, dass für die von den Steuersubstituten ausgestellten Bescheinigung 
von Einkünften aus nicht selbständiger Arbeit, von gleichgestellten und assimilierten Einkünften jene Fälle bearbeitet 
werden müssen, bei denen die außerordentlichen Vorgänge Folgendes nach sich ziehen: 
- Der Übergang von Angestellten, ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses, in diesem Fall mit Ausstel-
lung einer einheitlichen Bescheinigung, die die Ausgleichszahlung von allen Einkünften des Angestellten im Steuer-
jahr enthalten muss, sowie die ausgefüllten Punkte des Abschnitts zu den von anderen Subjekten ausgezahlte Ein-
künften; 
- die Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses und die nachfolgende Neuanstellung durch ein anderes Subjekt 
mit Ausstellung von zwei Bescheinigungen, von denen die eine die Einkünfte, die bis zur Unterbrechung des Arbeit-
sverhältnisses gezahlt wurden sowie die TFR Liquidation, die andere die Einkünfte die nach diesem Vorgang ausge-
zahlt wurden mit Ausnahme der gesamten Ausgleichszahlung, wenn der Substitut von der in Art. 23, Absatz 4 des 
D.P.R. Nr. 600/1973 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht hat. In diesem Fall muss der Substitut in der Be-
scheinigung die vom Substitut im gesamten Steuerjahr bezogenen Einkünfte angeben. 
Bei der Verwaltung der Erklärungspflichten und der Modalitäten der Erstellung der Erklärung durch die Steuersubsti-
tute (einheitliche Bescheinigung 2024) ist es also nötig, unter den Situationen zu unterscheiden, die im Verlauf des 
Steuerjahres oder innerhalb der Einreichungsfrist das Bescheinigung Folgendes ergeben: 
- Das Erlöschen des Steuersubstituts; 
- Das Nicht-erlöschen des Steuersubstituts.  
 
Außerordentliche Geschäftsfälle beim Erlöschen des Steuersubstituts 
• Ohne Fortsetzung der Geschäftstätigkeit durch ein anderes Subjekt. 
In diesen Fällen (Liquidation, Konkurs und verwaltungsbehördliche Zwangsliquidation), muss die Einzige Mitteilung 
2024 vom Liquidator, vom Konkursverwalter oder vom Liquidationskommissar eingereicht werden, im Namen und auf 
Rechnung des erloschenen Subjekts Insbesondere müssen auf der Titelseite der Mitteilung, im Feld „Daten zum Sub-
stitut“ und in den Bescheinigungen, die den Beziehern ausgestellt wurden, die Daten des erloschenen Substituts und 
seine Steueridentifikationsnummer angegeben werden; der Liquidator, Konkursverwalter oder Liquidationskommis-
sar, der die Einzige Mitteilung 2024 unterzeichnet muss hingegen die eigenen Daten ausschließlich im Feld der Ti-
telseite „Daten zum die Mitteilung unterzeichnenden Vertreter“ angeben. 
Analoge Vorgehensweisen bei der Erstellung der Bescheinigungen müssen für die Vergütungen beachtet werden, 
die direkt von Konkursverwalter oder Liquidationskommissar ausgezahlt wurden. 
Was im Besonderen die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und diesen gleichgestellte Einkünfte betrifft, so muss 
der Konkursverwalter oder der Liquidationskommissar eine Einheitliche Bescheinigung für jeden Bezieher übermitteln, 
die die Ergebnisse der Ausgleichszahlungsvorgänge aller Einkünfte enthält, die der Angestellte im Steuerjahr bezogen 
hat, unter Hervorhebung im Abschnitt „Daten zu Ausgleichszahlungen“ der Einkünfte, die vom Konkursverwalter oder 
Liquidationskommissar ausgezahlt wurden. Es wird festgehalten, dass in diesem letzteren Fall im Punkt 536 die Ste-
ueridentifikationsnummer des Konkursverwalters oder Liquidationskommissars eingetragen werden muss. 
Was die Einkünfte aus selbständiger Arbeit betrifft, Provisionen und verschiedentliche Einkünfte, die der Zweck der 
Erklärung sind, muss der Konkursverwalter oder Liquidationskommissar dafür Sorge tragen, unter den Punkten 41 
und 42 die Anteile der zu versteuernden Vergütungen einzutragen, die vom Erklärenden vor der Konkurseröffnung 
ausgezahlt wurden sowie die vom Konkursverwalter oder Liquidationskommissar gezahlten Vergütungen. 
 
• Mit Fortsetzung der Geschäftstätigkeit durch ein anderes Subjekt. 
In diesen Fällen (Fusion auch durch Aufnahme, Vollständige Unternehmensaufspaltungen, Auflösung einer Perso-
nengesellschaft und Fortsetzung der Geschäftstätigkeit als individuelle Firma nur eines der Gesellschafter, Veräuße-
rung oder Übertragung durch einen individuellen Unternehmer seiner einzigen Firma an eine Personen- oder Kapi-
talgesellschaft, Kompetenzübertragungen zwischen öffentlichen Verwaltungen),ist der Nachfolgende in den genan-
nten Beziehungen dazu verpflichtet, die einheitliche Bescheinigung 2024 einzureichen, die auch die Daten zum Teil 
des Jahres enthalten muss, in dem das erloschene Subjekt tätig war. 
In Falle dass mehrere Subjekte in den vorhergehenden Beziehungen auf den erloschenen Steuersubstitut nachfol-
gen (z.B. vollständige Unternehmensaufspaltung), ist jeder von ihnen einzeln zur Übermittlung der Bescheinigungen 
der selbständigen Arbeit, Provisionen und anderen Einkünften verpflichtet, die von ihm ausgestellt wurden, sowie der 
Bescheinigungen der nicht selbständigen Arbeit und Ähnlichem und des Steuerbeistands, begrenzt auf die abgetre-
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tenen Angestellten vor dem Erlöschen der aufgespaltenen Gesellschaft, die nicht in die Nachfolgegesellschaften 
übernommen wurden.  
Diese Bescheinigungen müssen zur Gänze nur von eine einem der beteiligten Subjekte übersandt werden, um eine 
Duplizierung von Daten zu vermeiden. Wenn die außerordentlichen Geschäftsvorgänge mit dem Erlöschen des vor-
herigen Subjekts im Laufe des Jahres 2023 oder 2024 und vor der Übermittlung der Einzigen Mitteilung 2024 statt-
gefunden haben, muss der Erklärende das Erstellen und die Übermittlung der folgenden Dokumente durchführen: 
- Bescheinigungen über nicht selbstständige und ähnliche Arbeit; 
- Bescheinigungen über selbstständige Arbeit, Provisionen und andere Einkünfte. 
 
Was die Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit und Ähnlichem betrifft, muss der Erklärende, falls die Ausgleichsza-
hlungsvorgänge vom Erloschenen Subjekt durchgeführt worden waren, eine einzige Bescheinigung für jeden Bezie-
her ausstellen, die die Ergebnisse der erwähnten Vorgänge enthält, unter Angabe der eigenen Steueridentifikation-
snummer im Abschnitt „Daten zum Substitut“, die sich sowohl auf der Titelseite der Mitteilung als auch in den einzel-
nen Bescheinigungen befindet, und er muss die Steueridentifikationsnummer der erloschenen Subjekts im Punkt 
681, die sich im Abschnitt „Besondere Fälle von außerordentlichen Geschäftsvorgängen“ der Bescheinigungen der 
nicht selbständigen Arbeit und Ähnlichem und des Steuerbeistands befindet. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in diesen Fällen der Erklärende die Anmerkungen ausfüllen muss unter Angabe 
des Codes GI. 
Diese Vorgehensweise beim Ausfüllen wird beispielsweise angewandt: 
- Wenn das erloschene Subjekt die Ausgleichszahlungsvorgänge zum Jahresende durchgeführt hat und die 
Einheitliche Mitteilung 2024 aufgrund des außerordentlichen Geschäftsvorganges, der sein Erlöschen zur Folge hat-
te, nicht übersenden kann; 
- Wenn der Angestellte das Arbeitsverhältnis beendet hat oder vom in der Folge aufgrund des außerordentli-
chen Geschäftsvorganges erloschenen Subjekt in den Ruhestand versetzt wurde. 
Wenn hingegen die Ausgleichszahlungsvorgänge vom Subjekt durchgeführt wurden, das zur Übersendung der ein-
heitlichen Bescheinigung für jeden Bezieher verpflichtet ist, muss der Erklärende die Ergebnisse der genannten Vor-
gänge anführen, unter Angabe seiner persönlichen Daten im Abschnitt „Daten zum Substitut“, der sich sowohl auf der 
Titelseite der Mitteilung als auch in den einzelnen Bescheinigungen befindet, und er muss die vom vorigen Substitut 
ausgezahlten Beträge und Werte in den Punkten von 531 bis 566 angeben. Analog dazu muss im Fall, dass das Ar-
beitsverhältnis vor dem Erlöschen des Steuersubstituts beendet wird und der Angestellte in der Folge (natürlich im 
selben Steuerzeitraum) wieder neu vom nachfolgenden Substitut beschäftigt wird, dieser letztere auf jeden Fall die 
Ausgleichszahlungsvorgänge durchführen unter Berücksichtigung aller Gehaltszahlungen, die der Beschäftigte er-
halten hat. Zum Teil unterschiedlich davon ist die Verwaltung der Erklärungspflichten, die mit der Erstellung der Be-
scheinigungen der selbständigen Arbeit, Provisionen und andere Einkünfte verbunden ist, da in es diesem Fall keine 
Ausgleichszahlungen gibt. Folgerichtig muss für die vom erloschenen Subjekt ausgestellten Bescheinigungen der er-
klärende Steuersubstitut im Abschnitt „Daten zum Substitut“, der sich sowohl auf der Titelseite der Mitteilung als auch 
in den einzelnen Bescheinigungen befindet, seine persönlichen Daten angeben und die Steueridentifikationsnummer 
des erloschenen Subjekts im Punkt 71 angeben, der sich im Abschnitt „Besondere Fälle von außerordentlichen Ge-
schäftsvorgängen“ der Bescheinigung der selbständigen Arbeit, Provisionen und andere Einkünfte befindet. 
Bei den vom Erklärenden ausgestellten Bescheinigungen muss dieser ausschließlich seine eigenen persönlichen Daten 
angeben. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall, dass die Erklärung nicht vom erloschenen Subjekt erstellt wurde, 
sondern vom dem, der die Geschäftstätigkeit fortführt, dieser letztere die eigenen persönlichen Daten angeben muss un-
ter Angabe außerdem im Punkt 52 bis 62 aller Beträge und Werte, die vom vorigen Substitut ausgezahlt wurden. 
 
Außerordentliche Geschäftsvorgänge, die kein Erlöschen des Steuersubstituts zur Folge haben 
Bei außerordentlichen Geschäftsvorgängen, die kein Erlöschen des Steuersubstituts zur Folge haben, betreffen die 
Erklärungspflichten, auch wenn das Entstehen neuer Steuersubstitute erfolgt (zum Beispiel Umwandlungen, Teilauf-
spaltungen, Veräußerung oder Übertragung eines Betriebes, sowie im Fall des individuellen Unternehmers von Ve-
räußerung oder Übertragung eines Firmenzweigs, Miete oder Nutzungsrechte an denselben usw.) alle Subjekte, die 
an den Geschäftsvorgängen teilhaben. 
Im Fall eines Übergangs von angestelltem Personal, auch aufgrund einer Beendigung des entsprechenden Vertrags, 
ist der abtretende Steuersubstitut in jedem Fall zur Einsendung der Bescheinigung verpflichtet, wobei in dieser die 
letzten Daten der unselbstständige Arbeit und die dem genannten Personal bis zum Moment der Beendigung ausge-
zahlten Vergütungen anzugeben sind, indem der Punkt 682 anzukreuzen ist. Da der abtretende Steuersubstitut keine 
Ausgleichzahlung vornimmt, ist es nicht erforderlich, die Punkte 22, 27 und 29 auszufüllen, die sich jeweilig auf die 
regionale IRPEF-Zusatzsteuer, die Saldozahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer und die Anzalung der kom-
munalen IRPEF-Zusatzsteuer beziehen. Der abtretende Steuersubstitut muss diese Punkte nur ausfüllen, um die Ab-
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züge anzugeben, die aufgrund früherer, mit demselben Arbeitnehmer beendeter Arbeitsverhältnisse, für die die Au-
sgleichzahlung durchgeführt wurde, vorgenommen wurden. Der nachfolgende Steuersubstitut, der zur Ausstellung 
der einheitlichen Bescheinigung verpflichtet ist, muss eine Bescheinigung ausstellen, die alle vom angestellten Per-
sonal erhaltenen Einkommen umfasst, wobei in den Punkten 531 bis 566 die vom vorhergehenden Steuersubstitut 
ausgezahlten Summen und Werte einzutragen sind. 
 
Nachfolge mortis causa 
• Ohne Fortsetzung der Geschäftstätigkeit durch den Erben. 
Wenn die Geschäftstätigkeit der verstorbenen natürlichen Person nicht von den Erben fortgeführt wird, muss die Ein-
heitliche Mitteilung 2024 von einem von ihnen im Namen und auf Rechnung des Verstorbenen eingereicht werden, 
in Bezug auf den Teil des Jahres, in dem dieser tatsächlich tätig war, unter Angabe der Daten des verstorben Steuer-
substituts auf der Titelseite der Mitteilung im Feld „Daten zum Steuersubstitut“ und der Daten des unterzeichnenden 
Erben im Feld „Daten des die Mitteilung unterzeichnenden Vertreters“. 
 
• Mit Fortsetzung der Geschäftstätigkeit durch den Erben 
Im Fall einer Nachfolge im Steuerjahr 2023, oder im Jahr 2024 vor dem Einreichen der Einheitlichen Mitteilung 2024, 
mit Fortsetzung der Geschäftstätigkeit durch den Erben, ist dieser dazu verpflichtet, die Einheitliche Mitteilung 2024 
auch für den Teil des Jahres einzureichen, in dem das erloschene Subjekt tätig war. 
Was die Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit und Ähnlichem betrifft, muss der Erklärende, falls die Ausgleichsza-
hlungsvorgänge vom Erloschenen Subjekt durchgeführt worden waren, eine einzige Bescheinigung für jeden Bezie-
her ausstellen, die die Ergebnisse der erwähnten Vorgänge enthält, unter Angabe der eigenen Steueridentifikation-
snummer im Abschnitt „Daten zum Substitut“, die sich sowohl auf der Titelseite der Mitteilung als auch in den einzel-
nen Bescheinigungen befindet, und er muss die Steueridentifikationsnummer der erloschenen Subjekts im Punkt 
681, die sich im Abschnitt „Besondere Fälle von außerordentlichen Geschäftsvorgängen“ der Bescheinigungen der 
nicht selbständigen Arbeit und Ähnlichem und des Steuerbeistands befindet. 
Es wird darauf hingewiesen, dass in diesen Fällen der Erklärende die Anmerkungen ausfüllen muss unter Angabe 
des Codes GI. 
Wenn hingegen die Ausgleichszahlungsvorgänge vom Erben durchgeführt wurden in der Bescheinigung der nicht 
selbständigen Arbeit und Ähnlichem, die für jeden Bezieher die Ergebnisse der genannten Vorgänge enthält, muss 
er seiner persönlichen Daten angeben im Abschnitt „Daten zum Substitut“, der sich sowohl auf der Titelseite der Mit-
teilung als auch in den einzelnen Bescheinigungen befindet, und er muss die vom vorigen Substitut ausgezahlten Be-
träge und Werte angeben. 
Was die Verwaltung der mit dem Erstellen der Bescheinigungen der selbständigen Arbeit, Provisionen und anderer 
Einkünfte verbundenen Erklärungspflichten betrifft, muss für die vom Erblasser ausgestellten Bescheinigungen der 
Erbe im Abschnitt „Daten zum Substitut“, der sich sowohl auf der Titelseite der Mitteilung als auch in den einzelnen 
Bescheinigungen befindet, seine persönlichen Daten angeben und die Steueridentifikationsnummer des erloschenen 
Subjekts im Punkt 71 angeben, der sich im Abschnitt „Besondere Fälle von außerordentlichen Geschäftsvorgängen“ 
der Bescheinigung der selbständigen Arbeit, Provisionen und andere Einkünfte befindet. Umgekehrt muss bei den 
vom Erklärenden ausgestellten Bescheinigungen dieser ausschließlich seine eigenen persönlichen Daten angeben. 
Deshalb muss im Fall, dass die Erklärung nicht vom Erblasser erstellt wurde, sondern vom Erben, der die Geschäft-
stätigkeit fortführt, dieser letztere die eigenen persönlichen Daten angeben unter Angabe außerdem im Punkt 52 bis 
62 aller Beträge und Werte, die vom vorigen Substitut ausgezahlt wurden. 
 
2.5 Entgelte, die von Staatverwaltungen bezahlt wurden (Art. 29, Abs. 2 des DPR Nr. 600 vom Jahr 1973)  
Der Artikel 29, Abs. 2, des D.P.R. Nr. 600 von 1973 über Einbehalte auf Vergütungen und auf andere von Staatsver-
waltungen bezahlte Einkommen sieht vor, dass die Subjekte und andere Organe, die Vergütungen und Gehälter in 
nicht feststehender und kontinuierlicher Form auszahlen (Nebenamt), den Ämtern, die die Zahlung von Bezügen in 
feststehender und kontinuierlicher Form ausführen (Hauptamt), innerhalb des Jahresendes und jedenfalls spätestens 
am 12. Januar des folgenden Jahres zur Ausgleichszahlung den Betrag der eventuellen Vorsorge- und Fürsorgebei-
träge, einschließlich jener zulasten des Arbeitgebers mit den durchgeführten Einbehalten, mitteilen müssen. Der Ste-
uersubstitut, der Vergütungen in nicht feststehender und kontinuierlicher Form auszahlt, muss zwar keine Einheitliche 
Bescheinigung dem Empfänger ausstellen; er muss aber der Agentur der Einnahmen eine sog. ordentliche Einheitli-
che Bescheinigung übermitteln, wobei all die Daten bezüglich der ausgezahlten Summen anzugeben sind und der 
Punkt 683 anzukreuzen ist. Die Ankreuzung bescheinigt, dass die obergenannten Daten dem Hauptsubstituten über-
mittelt worden sind, der sie bei der Ausgleichszahlung berücksichtigt hat. Der Steuersubstitut, der feststehende und 
ständige Bezüge auszahlt, ist zur Ausstellung der Einheitlichen Bescheinigung verpflichtet und muss eine Beschei-
nigung ausstellen, die all die bezahlten Entgelte umfasst, wobei die von dem Nebenamt bezahlten Summen und Wer-

7

EINHEITLICHE BESCHEINIGUNG 2024 - Anweisungen zum Ausfüllen



te in den Punkten von 531 bis 566 einzutragen sind. In diesem Fall muss auch der Code 8 im Punkt 537 angegeben 
werden, womit der gezahlte Ausgleich in den Fällen, die vom Art. 29, Abs. 2, des DPR Nr. 600/73 festgelegt wurden. 
  
3. Titelseite 
 
Die Titelseite besteht aus den folgenden Übersichten: Art der Mitteilung, Daten des Steuersubstituts, Daten des Ver-
treters, der zur Unterzeichnung der Mitteilung berechtigt ist, Unterzeichnung der Mitteilung und Verpflichtung zur te-
lematischen Einreichung. 
 
3.1 Art der Mitteilung 
 
Annullierung  
Für den Fall, dass der Steuersubstitut vor Ablauf der Frist zur Einreichung beabsichtigt, eine bereits eingereichte Be-
scheinigung zu annullieren, muss er eine neue Bescheinigung ausfüllen. Dabei ist der Abschnitt in Bezug auf die Per-
sonendaten des Steuerzahlers auszufüllen und das Kästchen "Annullierung" auf der Titelseite anzukreuzen. 
 
Ersatz 
Für den Fall, dass der Steuersubstitut vor Ablauf der Frist zur Einreichung beabsichtigt, eine bereits eingereichte Be-
scheinigung zu ersetzen, muss er eine neue Bescheinigung ausfüllen, die alle Änderungen enthält. Dabei ist das Kä-
stchen „Ersatz“ auf der Titelseite anzukreuzen. 
Falls eine Austausch oder eine Annullierung einer schon gültig übermittelten Bescheinigung erfolgen soll, ist es not-
wendig, eine neue „Mitteilung“ zu erstellen, die ausschließlich die zu annullierenden oder auszutauschenden Be-
scheinigungen enthält. Aus diesem Grund dürfen in der selben Übermittlung keine ordentlichen Einheitlichen Be-
scheinigungen und auszutauschende oder zu annullierende Einheitliche Bescheinigungen enthalten sein. 
 
Außergewöhnliche Ereignisse 
Das Kästchen „Außergewöhnliche Ereignisse“ rechts oben auf der Titelseite des vorliegenden Vordrucks muss vom 
Steuersubstitut ausgefüllt werden, der die Aussetzung der Einreichungsfrist der Erklärung in Anspruch nehmen will, 
die bei einem Eintreten von außergewöhnlichen Ereignissen vorgesehen ist. In diesem Fall ist einer der folgenden 
Codes anzugeben: 
1 - für Subjekte, die Opfer von Schutzgelderpressungen sind, für die der Artikel 20, Absatz 2, des Gesetzes Nr. 44 
vom 23. Februar 1999 einen Aufschub von drei Jahren für die Frist der Steuerverpflichtungen vorgesehen hat, die in 
den Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des schädigenden Ereignisses fallen; 
99 - für Steuerzahler, die von anderen außergewöhnlichen Ereignissen betroffen sind. 
 
3.2 Daten des Steuersubstituts  
Das erklärende Subjekt muss die Steuernummer, den Vor- und Nachnamen bzw. die aus dem Gründungsakt hervor-
gehende Firmenbezeichnung oder mangels dieser (zum Beispiel bei faktischen Gesellschaften) den tatsächlich ge-
nutzten Firmennamen angeben, ohne dabei Abkürzungen zu verwenden. 
Öffentliche Verwaltungen müssen die Bezeichnung angeben, mit der sie von den Bestimmungen, die sie regeln, au-
sgewiesen werden. Wenn bestimmte Daten in der Bescheinigung über die Zuweisung der Steuernummer falsch sind, 
muss sich der Substitut in eine der örtlichen Außenstelle der Agentur der Einnahmen begeben und diese abändern 
lassen. Solange die Änderung noch nicht vorgenommen wurde, muss der Steuerzahler die ihm zugewiesene Steuer-
nummer verwenden. 
 
3.3 Daten des Vertreters, der zur Unterzeichnung der Mitteilung berechtigt ist 
In dieser Übersicht müssen die Personendaten, die Steuernummer und das bekleidete Amt des Subjekts angegeben 
werden, das die Daten elektronisch übermittelt. Sollte es sich bei dem Subjekt, das die Erklärung einreicht, nicht um 
eine natürliche Person handeln, müssen in den entsprechenden Feldern folgende Angaben gemacht werden: Die 
Steuernummer der erklärenden Gesellschaft oder Körperschaft, die Steuernummer und die Personenangaben des 
Vertreters der erklärenden Gesellschaft oder Körperschaft sowie der Code des bekleideten Amtes, das der bestehen-
den Beziehung zwischen der erklärenden Gesellschaft oder Körperschaft und dem Steuersubstitut entspricht, auf das 
sich die elektronische Übermittlung bezieht. Um das bekleidete Amt zum Zeitpunkt der Mitteilung bestimmen zu kön-
nen, muss im entsprechenden Feld einer der Codes aus der nachfolgenden Tabelle angegeben werden. 
 
VORSICHT: Die folgende Tabelle enthält alle Codes für die verschiedenen Erklärungsvordrucke, die je nach Bedarf 
nur für den jeweiligen spezifischen Vordruck zu verwenden sind. 
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Aus diesem Grund muss das Subjekt, welches die Erklärung übermittelt, darauf achten, den Code anzugeben, der 
dem bekleideten Amt entspricht. 

ALLGEMEINE TABELLE DER CODES FÜR DAS BEKLEIDETE AMT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die in diesem Abschnitt beschriebene Modalität für die Ausfüllung ist im Fall des Ersatzes und/oder der Annullierung 
einer Bescheinigung seitens des nachfolgenden Steuersubstituten auf Rechnung des erloschenen Steuersubstituten 
vorbehalten. In diesem besonderen Fall ist es erforderlich: 
•       das Kästchen "Sonderfälle" anzukreuzen; 
•       im Kästchen "Steuernummer" die Steuernummer des neuen unterzeichnenden Vertreters anzugeben; 
•       das Kästchen "Code des bekleideten Amtes" nicht auszufüllen; 
•       im Kästchen "Steuernummer des erklärenden Unternehmens oder Körperschaft" die Steuernummer des neuen 
Substituten obligatorisch anzugeben; 
•        die Kästchen "Nachname" und "Vorname" mit den persönlichen Daten des neuen unterzeichnenden Vertreters auszufüllen. 
Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall im obigen Abschnitt "Daten des Steuersubstituten" die Daten zum erlosche-
nen Steuersubstituten angegeben werden müssen. 
 3.4 Unterzeichnung der Mitteilung 
In dem Feld "Anzahl der Bescheinigungen” ist die Anzahl der Bescheinigungen anzugeben, die übermittelt werden 
und aus denen der Dokumentenfluss besteht. Die Mitteilung muss unterzeichnet werden. Das Kästchen "Übersicht 
CT" ist anzukreuzen, wenn mit dem Dokumentenfluss auch die notwendigen Informationen für den telematischen 
Empfang der Daten in Bezug auf die Vordrucke 730-4 zugesandt werden, die die Agentur der Einnahmen zur Ver-
fügung stellt. Die Mitteilung muss vom Erklärenden oder vom gesetzlichen, rechtsgeschäftlichen oder tatsächlichen 
Vertreter unterzeichnet werden. 
 
3.5 Verpflichtung zur telematischen Einreichung 
Dieses Feld ist vom Beauftragten (Vermittler und Gesellschaften der Unternehmensgruppe) auszufüllen und zu un-
terzeichnen, der die Erklärung auf telematischem Weg einreicht. 
Der Beauftragte muss angeben: 
• Die eigene Steuernummer; 
• Das Datum (Tag, Monat und Jahr) der Übernahme der Verpflichtung zur Einreichung der Erklärung, bzw. der kumu-

lativen Verpflichtung; 
• Seine Unterschrift. 
Im Feld „Verpflichtung zur Einreichung der Mitteilung auf telematischem Weg“ muss ferner Code 1 angegeben werden, 
wenn die Mitteilung vom Substitut ausgefüllt wurde, bzw. Code 2, wenn die Mitteilung von demjenigen abgefasst wurde, 
der die Zusendung vornimmt. bzw. der kumulativen Verpflichtung. 

  1       Gesetzlicher, rechtsgeschäftlicher oder tatsächlicher Vertreter, geschäftsführender Gesellschafter 
  2 -     Vertreter von minderjährigen, nicht geschäftsfähigen oder entmündigten Personen oder Verwalter der ruhenden Er-

bschaft, Nachlassverwalter im Fall der Erbeinsetzung unter aufschiebender Bedingung oder des Erbes zugunsten eines 
ungeborenen, noch nicht gezeugten Kindes oder Sachverwalter für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit 

  3 -     Insolvenzverwalter 
  4        Amtlicher Liquidator (verwaltungsbehördliche Zwangsliquidation oder außerordentliche Verwaltung) 
  5 -     Gerichtlich eingesetzter Verwalter (Verwaltungsaufsicht) oder gerichtlich eingesetzter Verwahrer (Gerichtsverwahrung) 

oder Zwangsverwalter in seiner Eigenschaft als Verwalter der beschlagnahmten Güter 
  6        Steuerbevollmächtigter eines nicht ansässigen Subjekts 
  7 -     Erbe 
  8 -     Liquidator (freiwillige Liquidation) 
  9 -     Subjekt, das infolge außerordentlicher Geschäftsfälle oder anderer wesentlicher subjektiver Umwandlungen (Überneh-

mer eines Unternehmens, begünstigte, übernehmende, einbringende Gesellschaft usw.) verpflichtet ist, für das gelö-
schte Subjekt die Erklärung zwecks Mehrwertsteuer bzw. zwecks Einkommenssteuer und/oder regionaler Gewerbeste-
uer (IRAP) einzureichen; Vertreter der begünstigten Gesellschaft (Spaltung) oder der Gesellschaft, die aus der Fusion 
oder Übernahme hervorgeht 

10 -     Steuerbevollmächtigter eines nicht ansässigen Subjekts mit den Einschränkungen gemäß Art. 44, Absatz 3 des G.D. 
Nr. 331/1993 

11 -      Subjekt, das die Vormundschaft über eine minderjährige oder entmündigte Person in Bezug auf seine amtliche Funktion 
ausübt 

12 -     Liquidator (freiwillige Liquidation eines Einzelunternehmens – Zeitraum vor Einleitung der Liquidation) 
13 -     Verwalter eines Mehrfamilienhauses 
14 -     Subjekt, das die Erklärung im Auftrag einer öffentlichen Verwaltung unterzeichnet 
15 -     Amtlicher Liquidationsverwalter einer öffentlichen Verwaltung 
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II. Telematischer Empfang der Daten in Bezug auf die Vordrucke 
730-4, die von der Agentur der Einnahmen zur Verfügung gestellt 
werden 

 
1. Allgemeine Informationen 
 
Alle Steuersubstitute haben die Pflicht, die in den Vordrucken 730-4 enthaltenen Daten über die eigenen Beschäftig-
ten mithilfe der telematischen Dienste der Agentur der Einnahmen elektronisch zu empfangen. 
Steuersubstitute, die nicht für die telematischen Dienste (Entratel oder Fisconline) zugelassen sind und keine Zu-
lassungen vornehmen wollen, müssen einen Vermittler mit dem Empfang der in den Vordrucken 730-4 enthaltenen 
Daten beauftragen. 
Auch den für die telematischen Dienste zugelassenen Steuersubstitute steht es frei, einen Vermittler für den Empfang 
der in den Vordrucken 730-4 enthaltenen Daten zu wählen.  
 
WER IST VERPFLICHTET, DIE MITTEILUNG AUSZUFÜLLEN: 
• Zur Abfassung der Mitteilung sind die Steuersubstitute verpflichtet, die ab dem Jahr 2011 den vorgesehe-

nen Vordruck für die „Mitteilung zwecks telematischem Empfang der von der Agentur der Einnahmen be-
reitgestellten Daten in Bezug auf die Vordrucke 730-4“ nicht eingereicht haben und die mindestens eine Be-
scheinigung über Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit übermitteln. 

• Für den Fall mehrerer Übermittlungen, die mindestens eine Bescheinigung über Einkünfte aus nicht sel-
bstständiger Arbeit enthalten, muss die Mitteilung für jede Zusendung ausgefüllt werden. 

 
WER IST NICHT VERPFLICHTET, DIE MITTEILUNG AUSZUFÜLLEN: 
• Nicht zur Abfassung der Mitteilung verpflichtet sind die Steuersubstitute, die beabsichtigen, die bereits ab 

dem Jahr 2011 mitgeteilten Daten zu ändern. Bei Änderungen (zum Beispiel Änderungen des Entratel-Sitzes, 
Angabe des Vermittlers oder Änderungen in Bezug auf den Vermittler) muss der Vordruck „Mitteilung zwecks 
telematischem Empfang der von der Agentur der Einnahmen bereitgestellten Daten in Bezug auf die Vordruc-
ke 730-4“ verwendet werden, der auf der Internetseite der Agentur der Einnahmen zur Verfügung steht. 

• Ferner besteht im Fall der Übermittlung einer Erklärung zwecks Annullierung oder Ersatz keine Pflicht zur 
Abfassung der Mitteilung. 

 
Sollte die Mitteilung des Steuersubstituts mindestens eine Bescheinigung der Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit beinhal-
ten (Angabe G mit ausgefüllter Übersicht DB), muss die Übersicht CT immer beigefügt werden, falls der Steuersubstitut nicht 
vorher eine CSO Mitteilung bzw. die Übersicht CT mit der Einheitlichen Bescheinigung 2015 oder mit der Einheitlichen Beschei-
nigung 2016 vorschriftsmäßig eingereicht hat. Umgekehrt darf die Übersicht CT nicht ausgefüllt werden, wenn der Steuersub-
stitut schon zuvor eine CSO Mitteilung bzw. die Übersicht CT mit der Einheitlichen Bescheinigung 2015 oder mit der Einheitli-
chen Bescheinigung 2016 vorschriftsmäßig eingereicht hat. 
Sollten die Daten der Bescheinigungen in mehreren Übermittlungen auf telematischem Weg übersandt worden sein, ist das 
Vorhandensein der Übersicht CT einzeln für jede Übermittlung nach den angegeben Kriterie zu überprüfen. Folglich, falls der 
Steuersubstitut nicht vorher eine CSO Mitteilung bzw. die Übersicht CT mit der Einheitlichen Bescheinigung 2015 oder mit der 
Einheitlichen Bescheinigung 2016 vorschriftsmäßig eingereicht hat, muss die Übersicht CT in allen Übermittlungen ausgefüllt 
werden, in denen Bescheinigungen der Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit enthalten sind (Angabe G mit ausgefüllter 
Übersicht DB). 
Sie darf jedoch nie den Übermittlungen beiliegen, die nur Bescheinigungen der selbständigen Arbeit enthalten (nur Angabe H). 
 
2. Daten des Steuersubstituten 
 
Hier sind die Steuernummer, die Mobilfunknummer und/oder die E-Mail-Adresse anzugeben, damit die Agentur der 
Einnahmen die Möglichkeit hat, dem Substitut jedes nützliche Element schnell mitzuteilen, um die Verwaltung der te-
lematischen Übermittlung der Vordrucke 730-4 zu erleichtern und sicher zu gestalten. 
 
ABSCHNITT A: (Alternativ zur Ausfüllung von Abschnitt B abgefasst) 
Der Steuersubstitut beantragt, dass die Daten in den Vordrucken 730-4 in Bezug auf die eigenen Beschäftigten (Ren-
tner, Beziehern von Einkünften, die jenen aus nicht selbstständiger Arbeit gleichgestellt sind, für die die Einreichung 
des Vordrucks 730 möglich ist) an die eigene elektronische Nutzeradresse gesendet werden. 
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Der Steuersubstitut muss das Kästchen ankreuzen, wenn er ein Nutzer von Fisconline ist. Der Nutzer des Dienstes 
Entratel muss hingegen im Feld „Code des Entratel-Sitzes“die eigene elektronische Nutzeradresse angeben. 
 
ABSCHNITT B: (Alternativ zur Ausfüllung von Abschnitt A abgefasst) 
Der Steuersubstitute können beantragen, dass die Vordrucke 730-4 in Bezug auf die eigenen Beschäftigten (Rentner, 
Beziehern von Einkünften, die jenen aus nicht selbstständiger Arbeit gleichgestellt sind, für die die Einreichung des 
Vordrucks 730 möglich ist) an die elektronische Nutzeradresse für den Dienst Entratel des gewählten befähigten Ver-
mittlers gesendet werden. 
In der Spalte 1 muss die Steuernummer des Vermittlers angeben werden, der für den Empfang der von der Agentur 
der Einnahmen bereitgestellten Vordrucke 730-4 bevollmächtigt ist. In Spalte 2 ist der entsprechende „Code des En-
tratel-Sitzes“ des Vermittlers anzugeben. 
In Spalte 3 ist die Mobilfunknummer des Vermittlers und in Spalte 4 die E-Mail-Adresse des Vermittlers anzugeben, 
damit es der Agentur der Einnahmen möglich wird, den Vermittler im Fall von Mitteilungen über das Verfahren der te-
lematischen Übermittlung der Vordrucke 730-4 leicht zu erreichen. 
In diesem Abschnitt ist das Feld für die Unterschrift des bevollmächtigten Steuersubstituts vorhanden. 
Abschnitt B muss von jeder Gesellschaft der Gruppe ausgefüllt werden, die beabsichtigt, die Vordrucke 730-4 im Na-
men der anderen Gesellschaften ein und derselben Gruppe an die elektronische Nutzeradresse jener Gesellschaft 
senden zu lassen, die für die telematische Übermittlung zugelassen ist. 
 
 
III. Verarbeitung der personenbezogene Daten gemäß Art. 13 und 14 

der (EU) Verordnung 2016/679 
 
Die einheitliche Bescheinigung 2024 der Steuersubstitute mit den Daten über Einkünfte aus nicht selbstständiger Ar-
beit und dieser gleichgestellten Arbeit und über Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Provisionen und sonstige Ein-
künfte muss dem Steuerzahler (Arbeitnehmer, Rentner, Bezieher von Einkünften, die jenen aus nicht selbstständiger 
Arbeit gleichgestellt sind, sowie Bezieher von Einkünften aus selbstständiger Arbeit, Provisionen und sonstigen Ein-
künfte) von den Steuersubstituten bzw. von den auszahlenden Körperschaften und von den öffentlichen oder privaten 
Körperschaften, die Renten auszahlen, ausgehändigt werden, und zwar bis zum 31. März des Steuerzeitraums nach 
jenem, auf das sich das bescheinigte Einkommen bezieht bzw. innerhalb von 12 Tagen ab Ansuchen des Arbeitneh-
mers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses. 
Die Einheitliche Bescheinigung muss auch die Daten zu den in Folge einer Pfändung bei dritten bezahlten Beträgen 
enthalten und die Beträge, die als Enteignungsentschädigung gezahlt wurden, sowie andere Entschädigungen und 
Zinsen, sowie die Daten bezüglich der Kurzzeitmieten. Der Steuersubstitut kann dem Steuerzahler die Bescheini-
gung auch in elektronischem Format übermitteln, vorausgesetzt, der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, diese zu be-
ziehen, damit er sie für die steuerlichen Verpflichtungen verwenden kann. Diese Übermittlung kann nur für Subjekte 
in Anspruch genommen werden, die über die nötigen Geräte für den telematischen Bezug und den Ausdruck der Be-
scheinigung verfügen. Diese Art der Übermittlung kann zum Beispiel nicht beansprucht werden, wenn der Steuersub-
stitut verpflichtet ist, den Erben die Bescheinigung des Verstorbenen auszuhändigen oder wenn der Arbeitnehmer 
das Arbeitsverhältnis aufgelöst hat. Der Steuersubstitut muss sich vergewissern, dass jeder Arbeitnehmer in der Lage 
ist, die Bescheinigung auf telematischem Wege zu beziehen, andernfalls muss er ihm den Papiervordruck aushän-
digen (Beschluss Nr. 145 vom 21.12.2006). 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Sozialversicherungsträger die einheitliche Bescheinigung für Einkünfte telema-
tisch zur Verfügung stellen. Der Bürger hat das Recht, die Übermittlung der einheitlichen Bescheinigung 2024 in Pa-
pierform zu beantragen. 
Die Angaben in der Bescheinigung beziehen sich auf die Einkünfte, die im Laufe des Jahres, das im entsprechenden 
Feld der Vorlage angeführt ist, ausgezahlt wurden. Außerdem bezieht sich die Bescheinigung auf die durchgeführten 
Einbehalte und Abzüge, auf die Vor- und Fürsorgebeiträge sowie auf Vor- und Fürsorgebeiträge zu Lasten des Ar-
beitnehmers, die den Vor- und Fürsorgekörperschaften entrichtet wurden. 
Für ein schnelles Einsehen der in der Einheitlichen Bescheinigung 2024 enthaltenen Kodifizierungen, die dem Be-
zieher ausgestellt wurde, ist es möglich, die Tabelle auf der Internetseite der Agentur der Einnahmen www.agenzia-
entrate.gov.it zu konsultieren. 
 
1. Informationsschreiben über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Art. 

13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 

In diesem Informationsschreiben erläutert die Agentur der Einnahmen, wie die gesammelten Daten verwendet wer-
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den und welche Rechte der betroffenen Person gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und dem Gesetzesdekret Nr. 196/2003 über den Schutz per-
sonenbezogener Daten, zustehen. 
 
1.1 Zweck der Verarbeitung 
Die von Ihnen durch dieses Bescheinigungsmodell übermittelten Daten werden von der Agentur der Einnahmen zum 
Zweck der Zahlung, Vergewisserung und Eintreibung von Steuern sowie für alle anderen Zwecke, die durch spezielle 
gesetzliche Regelungen vorgesehen sind (z.B. für die Berechnung der Isee), verarbeitet. Die Daten können verwen-
det werden, um Steuerpflichtige zu identifizieren, bei denen ein hohes Risiko der Steuerhinterziehung, des Steuer-
betrugs oder der Steuervermeidung besteht, wie es in den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist.   
 
1.2 Weitergabe der Daten  
Personenbezogene Daten (wie zum Beispiel die meldeamtlichen Daten) werden von der Finanzverwaltung und von 
den Vermittlern, die zur telematischen Übermittlung befähigt sind, wie in der Bescheinigung angeführt, erfasst. 
Falls die Daten auch Familienmitglieder oder Dritte betreffen, so müssen diese vom Erklärenden darüber informiert 
werden, dass ihre Daten an die Agentur der Einnahmen übermittelt wurden. Dieselben Daten, die in dieser Beschei-
nigung enthalten sind, werden in die Erklärung übertragen, die jeder Substitut der die Agentur der Einnahmen vorle-
gen muss. Diese Bescheinigung der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und dieser gleichgestellten Arbeit, die 
den Gesam-tbetrag der bezogenen Beträge und Werte, der Quellsteuereinbehalte und der geschuldeten Vor- und 
Fürsorgebei-träge ausweist, bleibt in der Verfügung des Betreffenden. Möchte der Steuerzahler sie jedoch für die 
Zweckbestim-mung von acht und fünf Promille der IRPEF verwenden, müssen die Daten von der Agentur der Ein-
nahmen bzw. von den Vermittlern, die zur telematischen Übermittlung befähigt sind, erfasst werden. 
Personenbezogene Daten (wie zum Beispiel die meldeamtlichen Daten) werden von der Finanzverwaltung und von 
den Vermittlern, die zur telematischen Übermittlung befähigt sind, wie in der Bescheinigung angeführt, erfasst. Die 
Wahl für die Zweckbestimmung von acht Promille der IRPEF ist den Steuerzahlern freigestellt und wird gemäß Art. 
47 des Gesetzes Nr. 222 vom 20. Mai 1985 und der darauffolgenden Gesetze zur Ratifizierung der mit den religiösen 
Gemeinschaften getroffenen Vereinbarungen verlangt. 
Die Wahl für die Zweckbestimmung von fünf Promille der IRPEF ist den Steuerzahlern freigestellt und wird gemäß 
Art. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 111 vom 3. Juli 2017 und Art. 9 Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 228 
vom 30. Dezember 2021 verlangt. Die Wahl für die Zweckbestimmung von zwei Promille der IRPEF zugunsten von 
politischen Parteien ist den Steuerzahlern freigestellt und wird gemäß Art. 12 des Gesetzesdekrets Nr. 149 verlangt, 
das mit den Änderungen in Art. 1, Absatz 1 des Gesetzes Nr. 13 vom 21. Februar 2014 umgewandelt wurde. 
Die Wahl für die Zuordnung von zwei Promille zu Gunsten eines der anspruchsberechtigten Kulturvereine ist fakulta-
tiv und wird beantragt gemäß Art. 97-bis des Gesetzesdekrets vom 14. August 2020, Nr. 104, umgewandelt, mit Än-
derungen, durch das Gesetz vom 13. Oktober 2020, Nr. 126. 
 
1.3 Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung besteht in der Ausübung öffentlicher Befugnisse im Zusammenhang mit der 
Erfüllung der vorgenannten Ausübungen (Abrechnung, Veranlagung und Einnahme), für die die Agentur der Einnah-
men zuständig ist (Art. 6, §1 Buchstabe e) der Verordnung) auf der Grundlage der Bestimmungen der Branchenvor-
schriften. Das Dekret Nr. 322 des Präsidenten der Republik vom 22. Juli 1998 legt die Modalitäten fest für die Einrei-
chung der Erklärungen bezüglich der Einkommenssteuer, der regionalen Gewerbesteuer und der Mehrwertsteuer, 
gemäß Artikel 3, Absatz 136 des Gesetzes Nr. 662 vom 23. Dezember 1996 Nr. 662. 
 
1.4 Dauer der Datenaufbewahrung 
Die Daten werden bis zum 31. Dezember des elften Jahres nach dem Jahr, in dem die Erklärung abgegeben wurde, 
aufbewahrt oder innerhalb des längeren Zeitraums für die Festlegung eines etwaigen Gerichtsverfahrens oder für die 
Beantwortung von Ersuchen der Justizbehörden aufbewahrt. Was die Daten bezüglich der Wahl für die Zweckbestim-
mung der acht-, fünf- und zwei Promille der IRPEF betrifft, so werden diese solange aufbewahrt, wie notwendig, um 
es der Agentur der Einnahmen zu ermöglichen, bei den Vermittlern und/oder Steuersubstituten, die bei der Steuer 
Unterstützung leisten, Kontrollen hinsichtlich der korrekten Übermittlung der relevanten Informationen durchzufü-
hren. Sie werden außerdem solange aufbewahrt, wie notwendig, um dem Empfänger des Betrags und dem Steuer-
zahler, der die Wahl trifft, die Ausübung ihre Rechte zu ermöglichen: Dieser Zeitraum entspricht der üblichen Verjä-
hrungsfrist von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt der Wahl. 
 
1.5 Kategorien von Empfängern persönlicher Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden von Subjekten verarbeitet, die vom Inhaber als Verantwortliche der Verar-
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beitung benannt wurden, oder von Subjekten, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugt sind und die 
unter der direkten Aufsicht des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder des Inhabers arbeiten. Außerhalb dieser 
Fälle werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben oder übermittelt. Sie können aber, falls erforderlich, mitgeteilt 
werden an: 
• Subjekte, denen die Daten mitgeteilt werden müssen, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, 
die durch eine Verordnung, einen allgemeinen Verwaltungsakt oder durch EU-Rechtsvorschriften festgelegt ist, oder 
zur Befolgung einer Anordnung der Justizbehörde;  
• andere mögliche Dritte, wenn die Mitteilung für den Schutz der Agentur der Einnahmen vor Gericht notwendig 
ist, unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten. 

 
1.6 Verfahrensweise bei der Datenverarbeitung 
Die in der einheitlichen Bescheinigung enthaltenen Daten werden vorwiegend mit elektronischen Verfahren verarbei-
tet, die methodisch den jeweiligen Zwecken vollständig entsprechen, und zwar auch durch Überprüfungen mit ande-
ren Da- ten, über die die Agentur der Einnahmen oder andere Träger verfügen. Die Datenverarbeitung erfolgt zudem 
unter Bea- chtung der im Datenschutzgesetz vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen. Die selben Daten, die in der 
vorliegenden Bescheinigung enthalten sind, werden in die Erklärung eingetragen, die jedes Subjekt bei der Agentur 
der Einnahmen einreichen muss. Die einheitliche Bescheinigung des Steuersubstituts kann vom Gesetz vorgesehe-
nen Vermittlern (Steuerberatungsstellen, Steuersubstitute, Berufsverbände, Freiberufler) übergeben werden, die die 
Daten ausschließlich zur Übermittlung des Vordrucks an die Agentur der Einnahmen verarbeiten. 

 
1.7 Verantwortlicher der Datenverarbeitung 
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist die Agentur der Einnahmen mit Sitz in Via Giorgione Nr. 106 - 00147 
Rom. Zum alleinigen Zweck der Verarbeitung der in der Bescheinigung enthaltenen Daten nimmt der Steuersubstitut 
den Status des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen ein und muss als solcher die betroffene Person über die 
Verarbeitungsmethoden informieren. Ausschließlich für die Übertragungsaktivität nehmen die Vermittler den Status 
des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen ein, wenn die Daten verfügbar sind und unter ihrer direkten Kontrolle 
stehen. 
 
1.8 Auftragsverarbeiter 
Die Agentur der Einnahmen bedient sich der Sogei Spa als technologischem und methodologischem Partner, dem 
die Verwaltung des Informationssystems des Steuerregisters, die Verarbeitung und Aktualisierung der synthetischen 
Indizes der steuerlichen Zuverlässigkeit sowie die damit zusammenhängenden Analysetätigkeiten anvertraut wer-
den; diese wird dafür als Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679 benannt. 

 
1.9 Datenschutzbeauftragter 
Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der Agentur der Einnahmen sind: entrate.dpo@agenziaentrate.it für 
Fragen hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten. 

 
1.10 Rechte des Steuerzahlers 
Die/der Betroffene hat das Recht, jederzeit eine Bestätigung über die Existenz oder Nichtexistenz der bereitgestellten 
Daten zu erhalten, auch durch Konsultation in seinem gesicherten Bereich, dem Konsultationsbereich der Website 
der Agentur der Einnahmen.  
Die in den Artikeln 15 ff. der Verordnung vorgesehenen Rechte können alternativ ausgeübt werden du: 
• Webanwendung, die im reservierten Bereich der Website der Agentur der Einnahmen verfügbar ist; 
• ein spezielles Formular im freien Bereich der Website der Agentur der Einnahmen, das den Benutzer durch 
die verschiedenen Phasen der Antragserstellung führt; 
• per Post oder Einschreiben mit Rückschein an die Adresse Via Giorgione n.106 - 00147 Rom; 
• zertifizierte elektronische Post an die Adresse eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it 
Falls der/die Betroffene der Meinung ist, dass die Verarbeitung nicht in Übereinstimmung mit der Verordnung und dem 
Gesetzesdekret 196/2003 erfolgt ist, kann er/sie sich gemäß Art. 77 der Verordnung an den Garanten für den Schutz 
der persönlichen Daten wenden. Weitere Informationen zu Ihren Rechten auf den Schutz personenbezogener Daten 
finden Sie auf der Website des Garanten für den Schutz personenbezogener Daten unter www.garanteprivacy.it. 
 
1.11 Zustimmung 
Die Agentur der Einnahmen ist als öffentlicher Träger nicht verpflichtet, für die Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten die Zustimmung der Steuerzahler einzuholen. Auch die Vermittler, die der Agentur der Einnahmen die Erklärung über-
mitteln, brauchen nicht die Zustimmung der Betroffenen für die Verarbeitung der sogenannten allgemeinen Daten (Ste-
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ueridentifikationsnummer, Einkommen, etc.) ein- holen, da ihre Verarbeitung gesetzlich vorgeschrieben ist. Was die so-
genannten sensiblen Daten zu speziellen abzug- sfähigen Belastungen betrifft oder Belastungen, für die die Steuerab-
setzung zulässig ist, die Wahl der acht Promille, fünf Promille und zwei Promille der Einkommensteuer, wird die Zustim-
mung zur Verarbeitung von Seiten der Vermittler durch die Unterzeichnung der Erklärung und die Unterschrift bei der Au-
swahl der acht Promille der Einkommensteuer, der fünf Promille und der zwei Promille der Einkommensteuer erteilt. 
 
Änderungen  
Die Agentur der Einnahmen behält sich das Recht vor, dieses Informationsschreiben nach eigenem Ermessen und 
zu jeder Zeit zu ändern, wenn sie dies für angemessen hält oder die geltenden Vorschriften dies vorschreiben, und 
dies in dem dafür vorgesehenen Bereich der Website www.agenziaentrate.gov.it angemessen bekannt zu machen. 
 
Das vorliegende Informationsschreiben wird allgemein für alle oben angeführten Verfahrensträger mit Au- 
snahme der Steuersubstituten erlassen, welche dies bereits von sich aus veranlasst haben müssen. 

 
 
2. Verwendung der Bescheinigung 
 
2.1 Der Steuerzahler, der im Laufe des Jahres nur Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit bezogen hat, die 

in dieser einheitlichen Bescheinigung erscheinen, ist von der Pflicht zur Einreichung der Steuererklärung 
bei der Agentur der Einnahmen befreit, vorausgesetzt, dass der Ausgleich korrekt vorgenommen wurde. 
Unter denselben Voraussetzungen ist nur der Bezieher mehrerer Rentenregelungen von der Abgabepflicht 
der Einkommenserklärung befreit, für welche die Bestimmungen der „Rentenkartei“ angewandt werden 
können. Der von der Abgabepflicht befreite Steuerzahler kann in jedem Fall die Steuerklärung einreichen, 
wenn er im Laufe des Jahres zum Beispiel Aufwendungen getragen hat, die verschieden von jenen Aufwen-
dungen sind, die in dieser Bescheinigung angeführt sind und die er vom Einkommen in Abzug bringen bzw. 
von der Steuer absetzen möchte (in diesen Aufwendungen sind auch die Ausgaben für die Gesundheit ein-
geschlossen, die vom Steuerzahler getragen und von einer Krankenversicherung, die vom Arbeitgeber ab-
geschlossen wurde und im Punkt 444 der Bescheinigung angeführt ist, rückerstattet wurden).Im Falle der 
Steuerzahler in seiner einheitlichen Bescheinigung Fehler oder unwahre Informationen hervorhebt, muss 
der letzte zu seinem Steuersubstituten wenden, der die Daten korrigieren wird. 

2.2 Die Einkommenssteuererklärung muss eingereicht werden, wenn im Betrag der Absetzungen dieser Be-
scheinigung Absetzbeträge eingeschlossen sind, für welche der Steuerzahler keinen Anspruch mehr hat 
und die deshalb rückerstattet werden müssen (zum Beispiel für Absetzbeträge für zu Lasten lebende Fa-
milienangehörige, welche die vorgesehene Einkommensgrenze überschritten haben, um als solche aner-
kannt zu werden). Hat der Steuerzahler im Laufe des Jahres zusätzlich zu den Einkünften, die in dieser 
Bescheinigung angeführt sind, sonstige eigene Einkünfte (zusätzliche Löhne, Renten, Entschädigungen, 
Einkünfte aus Grund- und Bodenbesitz) bzw. den minderjährigen Kindern anrechenbare gesetzliche 
Nutznießung bezogen, muss er sich überzeugen, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Ab-
gabe der Erklärung gegeben sind. 
Der Steuerzahler ist nicht von der Pflicht zur Einreichung der Steuererklärung befreit, wenn der Steuer-
substitut sowohl Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit als auch Einkünfte aus selbstständiger Ar-
beit bescheinigt hat, falls er für diese letzteren einen Steuerrückbehalt angewandt hat. 

 
2.3 Es wird daran erinnert, dass die Inhaber dieser Bescheinigung in jedem Fall Folgendes einreichen 
müssen: 
• die Übersicht RM des Vordr. EINKOMMEN 2024 - Natürliche Personen: 
– Wenn im Jahr 2023 aus dem Ausland Einkünfte aus Kapitalbesitz, Zinsen, Prämien und sonstige Einkünfte aus öf-
fentlichen und privaten Schuldscheinen und ähnlichen Titeln bezogen wurden, für welche die Ersatzsteuer gemäß 
GvD Nr. 239 vom 1. April 1996 in geltender Fassung nicht angewandt wurde; 
– wenn im Jahr 2023 bei der Auflösung von Arbeitsverhältnissen von Subjekten, die keine Steuersubstituten sind, Ab-
geltungsbeträge bezogen wurden; 
• die Übersicht RT des Vordr. EINKOMMEN 2024 - Natürliche Personen: 
– Wenn im Jahr 2023 Minderwerte aus qualifizierten Beteiligungen erzielt wurden; 
– wenn im Jahr 2023 Mehr- oder Minderwerte aus nicht qualifizierten Beteiligungen erzielt wurden bzw. wenn beab-
sichtigt wird, Ausgleiche durchzuführen; 
– wenn im Jahr 2023 sonstige Einkünfte nicht finanzieller Natur für die Ermittlung und Einzahlung der geschuldeten 
Ersatzsteuer, erzielt wurden; 
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• den Vordr. RW, wenn im Jahr 2023 Investitionen bzw. Aktivitäten finanzieller Natur im Ausland oder Transfers von 
Geld, Wertpapieren oder finanziellen Tätigkeiten vom oder ins Ausland, durchgeführt wurden; 
• die Übersicht AC des Vordr. EINKOMMEN 2024 - Natürliche Personen, falls Verwaltungstätigkeiten für Eigentum-
sgemeinschaften durchgeführt wurden, damit die Liste der Lieferanten von Mitbesitzgebäuden und die entsprechen-
den Lieferungen eingetragen werden können. 
Die oben genannten Übersichten und Vordrucke müssen zusammen mit dem entsprechenden Titelblatt innerhalb der 
Verfallsfrist und den Modalitäten eingereicht werden, die für den Vordr. EINKOMMEN 2024 - Natürliche Personen vor-
gesehen sind. Die Vordrucke können der Internet-Seite der Agentur der Einnahmen www.agenziaentrate.gov.it en-
tnommen werden. 
 
2.4 Die Bestätigung der Einkommenslage kann vom Steuerzahler direkt anhand der Angaben in der vor-

liegenden Bescheinigung durchgeführt werden, falls der Betreffende nicht zur Einreichung der Ein-
kommenserklärung verpflichtet ist. 

 
2.5 Mehr als vier Immobilien in Kurzzeitmiete 
Gemäß Absatz 595 des Gesetzes Nr. 178 aus dem Jahr 2020 wird das Steursystem für Kurzzeitmieten nur dann 
anerkannt, wenn in jedem Steuerzeitraum nicht mehr als vier Wohnungen für Kurzzeitmieten genutzt werden. In allen 
anderen Fällen wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeit der Kurzzeitmiete, von wem auch immer sie ausgeübt 
wird, in unternehmerischer Form gemäß Artikel 2082 des Zivilgesetzbuches erfolgt. 
 
3. Wahl für die Zweckbestimmung von 8, 5 und 2 Promille der IRPEF 
 
Kann jeder Steuerzahler ein einheitliches Formular für die Wahl der Zweckbestimmung von 8, 5 und 2 Promille der 
IRPEF verwendenDer Steuerzahler kann: 
• acht Promille seines IRPEF- Einkommens dem Staat oder einer religiösen Körperschaft zuweisen; 
• fünf Promille seines eigenen IRPEF- Einkommens bestimmten Zweckbestimmungen zuweisen; 
• Zwei Promille der eigenen IRPEF zugunsten einer politischen Partei. 
Die Wahlmöglichkeiten der Zweckbestimmung von acht, fünf und zwei Promille der IRPEF müssen nicht alternativ 
getroffen werden. Daher können alle drei Möglichkeiten gewählt werden. 
Durch keine der beiden Wahlen ergeben sich geschuldete Mehrsteuern. 
Von der Einreichungspflicht der Steuererklärung befreite Steuerzahler können die Wahl in beiliegender Bescheini-
gung zum Ausdruck bringen, wobei der Steuersubstitut verpflichtet ist, den Teilbesteuerungszeitraum abzufassen und 
die Daten des Substituten und des Steuerzahlers anzuführen. 
 
3.1 Zweckbestimmung von 8 Promille der IRPEF 
Der Steuerzahler hat das Recht, einen IRPEF-Anteil von acht Promille folgenden Zweckbestimmungen zuzuweisen: 
• An den Staat (für soziale oder humanitäre Zwecke). Der Steuerzahler hat di Möglichkeit, sich für diese Option zu 
entscheiden, indem er einen der folgenden Zwecke angibt: Welthunger, Katastrophen, Schulbau, Flüchtlingshilfe, 
Kulturgüter, Genesung von Drogenabhängigkeit und anderen pathologischen Abhängigkeiten; 
• An die katholische Kirche (für religiöse oder karitative Zwecke); 
• An die Gemeinschaft christlicher Kirchen der Siebenten-Tags-Adventisten" (für soziale, unterstützende, humanitäre 
und kulturelle Hilfsmaßnahmen in Italien und im Ausland, die sowohl direkt als auch durch eigens dafür eingerichtete 
Körperschaften geleistet werden können); 
• An die Versammlungen Gottes in Italien (für soziale und humanitäre Hilfsmaßnahmen, auch zugunsten von Ländern 
in der Dritten Welt); 
• An die Evangelische Waldenser Kirche (kirchliche Gemeinschaft der Methodisten und Waldenser) für soziale, un-
terstützende, humanitäre oder kulturelle Zwecke, die direkt durch die Evangelische Waldenser Kirche über Körper-
schaften, die dem Waldenser Orden angehören, oder über Vereinigungen und ökumenische Organisationen auf na-
tionaler und internationaler Ebene verwaltet werden; 
• An die Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (für soziale, unterstützende, humanitäre oder kulturelle Hilfsma-
ßnahmen in Italien und im Ausland, die sowohl direkt als auch durch die mit dieser Kirche verbundenen Vereinigun-
gen geleistet werden können); 
• An die Vereinigung der jüdischen Gemeinden in Italien (für den Schutz der religiösen Interessen des jüdischen Vol-
kes in Italien, für die Förderung zur Erhaltung der jüdischen Traditionen und kulturellen Güter mit besonderem Bezug 
auf kulturelle Tätigkeiten, auf die Wahrung der historischen, künstlerischen und kulturellen Güter sowie für soziale 
und humanitäre Hilfsmaßnahmen mit dem besonderen Ziel, die Minderheiten vor Rassismus und Antisemitismus zu 
schützen); 
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• An die Orthodoxe Erzdiözese Italiens und Exarchat für Südeuropa (für den Unterhalt der Geistlichen, für die Reali-
sierung und Instandhaltung von Kultusgebäuden und Klöstern sowie für philanthropische, unterstützende, wissen-
schaftliche und kulturelle Zwecke, die auch im Ausland realisiert werden); 
• An die Apostolische Kirche in Italien (für soziale, kulturelle und humanitäre Hilfsmaßnahmen, auch zugunsten von 
ausländischen Staaten); 
• An den Bund der Christlich-Evangelischen Baptisten in Italien (für soziale, unterstützende, humanitäre oder kultu-
relle Hilfsmaßnahmen in Italien und im Ausland); 
• An den Bund der Buddhisten in Italien (für kulturelle, soziale und humanitäre Maßnahmen, auch zugunsten anderer 
Länder, sowie für Hilfsmaßnahmen und die Förderung des Kults); 
• An den Bund der Hinduisten in Italien (für die Unterstützung der Geistlichen, Glaubensanforderungen und religiöse 
oder geistliche Tätigkeiten sowie für kulturelle, soziale, humanitäre und unterstützende Hilfsmaßnahmen, auch even-
tuell zugunsten anderer Länder); 
• An dem italienischen buddhisischen Institut Soka Gakkai (IBISG) (für die Verfolgung der institutionellen Ziele des 
Instituts und der in Art. 2, Abs. 1, Buchstabe a) des Gesetzes vom 28. Juni 2016 Nr. 130 angegebenen Tätigkeiten 
sowie für soziale und humanitäre Maßnahmen in Italien und im Ausland, für Initiativen zur Förderung des Friedens, 
des Respekts und zum Schutz des Lebens in allen existierenden Formen und für den Umweltschutz); 
• An den Verein „Church of England“ (für Zwecke der Religionsausübung, der Erziehung, der Unterstützung und der 
Wohltätigkeit, für den Unterhalt von Geistlichen für den Bau und die Instandhaltung von Kirchengebäuden und Klö-
stern, für philanthropische wohltätige und kulturelle Zwecke, die auch im Ausland verwirklicht werden). 
Die Aufteilung der Beträge unter den begünstigten Einrichtungen, erfolgt im Verhältnis zu den getroffenen Wahlen. 
Der nicht zugewiesene Teil der Steuer wird gemäß dem Anteilsatz der durchgeführten Wahl, aufgeteilt. Nicht zuge-
wiesene Anteile, die im Verhältnis den Versammlungen Gottes in Italien zustehen, werden der Staatsverwaltung übe-
tragen. 
Die Wahl wird durch die Unterschrift in einem einzigen Feld der begünstigten Einrichtungen und zwar im Feld der Ein-
richtung, welcher der Anteil von acht Promille der IRPEF zugewiesen werden soll, ausgedrückt. Außerdem muss der 
Steuerpflichtige unter der eigenen Verantwortung erklären, dass er von der Einreichungspflicht der Einkommenser-
klärung befreit ist, indem er am Ende der Aufstellung unterzeichnet. 
 
3.2 Zweckbestimmung von 5 Promille der IRPEF 
Der Steuerzahler hat die Möglichkeit, einen Anteil von fünf Promille des eigenen IRPEF• Einkommens folgenden 
Zwecken zuzuweisen: 
a) Unterstützung für Körperschaften des Dritten Sektors, die im Einheitlichen Nationalen Register des Dritten Sektors 

gemäß Artikel 46, Absatz 1 des Gesetzvertretenden Dekrets Nr. 117 vom 3. Juli 2017 eingetragen sind, einschlie-
ßlich sozialer Genossenschaften und ausschließlich in Form von Gesellschaften gegründeter Unternehmen, sowie 
Unterstützung für Organisationen von sozialem Nutzen ohne Gewinnzwecke (ONLUS), die im Register der ON-
LUS eingetragen sind. Artikel 9, Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 228 vom 30. Dezember 2021 legt nämlich fest, 
dass bis zum 31. Dezember 2022 die im ONLUS-Register eingetragenen ONLUS weiterhin Empfänger des fünf 
Promille der IRPEF sind, so wie es im Dekret des Ministerpräsidenten vom 23. Juli 2020 für ehrenamtliche Körper-
schaften vorgesehen ist; 

b) Finanzierung von wissenschaftlichen Forschungen und der Forschungen an Universitäten; 
c) Finanzierung der Forschungen für die Gesundheit; 
d) Finanzierung von Tätigkeiten zum Schutz, zur Förderung und zur Aufwertung von Kultur- und Landschaftsgütern  
    (Subjekte gemäß Art. 2, Abs. 2 des DPMR vom 28. Juli 2016); 
e) Unterstützung für soziale Tätigkeiten, welche die Wohngemeinde des Steuerzahlers durchführt; 
f) Unterstützung für laut Gesetz zu sportlichen Zwecken anerkannte Amateursportvereine, die eine relevante Tätigkeit 

von sozialem Interesse ausführen; 
g) Unterstützung der Schutzgebietsverwaltung. 
Die von der Steuer befreiten Subjekte können ihre Wahl treffen, falls im Punkt 21, des Teil “Steuerdaten” in der Be-
scheinigung (EB 2024) Einbehalte angeführt sind. 
Die Wahl wird getroffen, indem in jenem Feld unterzeichnet wird, das dem Zweck, dem der Anteil von fünf Promille 
der IRPEF zugewiesen werden soll, entspricht. Ist der Steuerzahler von der Einreichungspflicht der Erklärung befreit, 
muss er außerdem das Feld am Ende der Aufstellung unterzeichnen. 
Der Steuerzahler kann auch die Steuernummer des Subjektes anführen, dem er den Anteil von fünf Promille der IR-
PEF zuweisen möchte.  
  
3.3 Zweckbestimmung von 2 Promille der IRPEF an politische Parteien 
Der Steuerzahler kann einen Teil seiner Einkommenssteuer in Höhe von zwei Promille einer politischen Partei zu-
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kommen lassen, die in die zweite Sektion des Registers gemäß Art. 4 des G.D. Nr. 149 vom 28/12/2013, umgewan-
delt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 13 vom 21. Februar 2014, eingetragen ist. Das Verzeichnis wurde von der 
„Garantiekommission für die Satzungen, die Transparenz und die Kontrolle der Rechenschaftsberichte der politi-
schen Parteien“ an die Agentur der Einnahmen übermittelt. 
Damit der Anteil von zwei Promille der IRPEF einer der begünstigten Parteien zugewiesen werden kann, muss der 
Steuerzahler im entsprechenden Feld unterschreiben und im dafür vorgesehenen Kästchen die Kennnummer der ge-
wählten Partei angeben. Die Wahl kann ausschließlich für eine der begünstigten Parteien getroffen werden. 
 
3.4 Übermittlung der Aufstellung 
Für die Mitteilung der getroffenen Wahl muss der Vordruck innerhalb der Verfallsfrist, die für die Einreichung der Ein-
kommensteuererklärung Vordr. EINKOMMEN 2024 - Natürliche Personen vorgesehen ist, in einem geschlossenen 
Umschlag wie folgt eingereicht werden: 
• Bei einem Schalter des Postamtes, das die Übermittlung an die Finanzverwaltung vornehmen wird. Die Übernahme 

des Vordruckes seitens der Postämter ist kostenlos; 
• durch einen Vermittler (Freiberufler, CAF usw.), der zur telematischen Übermittlung ermächtigt ist. Dieser muss,  

auch wenn nicht ausdrücklich gefordert, eine Empfangsbestätigung ausstellen und sich verpflichten, die getroffene 
Wahl zu übermitteln. Die Vermittler können die Bescheinigung annehmen und für die Dienstleistung ein Entgelt ver-
langen. 

Der für die Einreichung dieses Formulars vorgesehene Briefumschlag muss mit der folgenden Aufschrift versehen 
sein: „WAHL FÜR DIE ZWECKBESTIMMUNG VON ACHT, FÜNF UND ZWEI PROMILLE DER IRPEF“. Ferner ist 
die Steuernummer sowie der Vor- und Nachname des Steuerzahlers anzuführen. 
Das Formular muss auch dann vollständig eingereicht werden, wenn der Steuerzahler nur eine der beiden Wahlmö-
glichkeiten (acht oder fünf oder zwei Promille der IRPEF) getroffen hat. Das Formular für die Zweckbestimmung von 
acht, fünf und zwei Promille der IRPEF kann auch direkt über den telematischen Dienst vom Steuerzahler selbst ein-
gereicht werden. 
 
4. Bestätigung der INPS Vor- und Fürsorgedaten 
 
4.1 INPS – Abschnitte 1 und 3  
Vorliegende Bescheinigung ersetzt die Kopie des Vordruckes 01/M, die vom Arbeitgeber jedes Jahr bzw. bei Auflö-
sung des Arbeitsverhältnisses, auf Grund der geltenden Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 314 
vom 02. September 1997 dem Arbeitnehmer übergeben wurde. Diese Bescheinigung ersetzt auch den Vordruck 
DAP/12, der jedes Jahr den leitenden Angestellten von Industriebetrieben ausgehändigt wurde. Für Subjekte, die 
beim INPS eingeschrieben sind, wird der Gesamtbetrag der einbehaltenen Beiträge für Arbeitnehmer im Abschnitt 1, 
Punkt 6, und jener für die Mitarbeiter im Abschnitt 3, Punkt 47, bestätigt. In diesem Betrag sind die durchgeführten 
Einbehalte für die arbeitstätigen Rentner nicht enthalten. 
Der Arbeitnehmer kann diese Bescheinigung für die Einhaltung der institutionellen Verpflichtungen beim INPS abge-
ben. 
 
4.2 Verwaltung der öffentlichen Bediensteten - Abschnitt 2 
Abschnitt 2 bescheinigt die steuerpflichtigen Einkommen und die Beiträge in Bezug auf die ehemaligen INPDAP-Ver-
waltungen, danach Öffentliche Verwaltung (das Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011 zur Umwandlung des G.D. Nr. 
201 vom 6. Dezember 2011 hat die Abschaffung des INPDAP verfügt und deren Funktionen an das INPS übertragen). 
Unter den verschiedenen Punkten kann der Arbeitnehmer die steuerpflichtigen und sozialversicherungspflichtigen Ge-
samtbeträge in Bezug auf TFS (Abfertigung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses), TFR (Dienstaltersabfertigung), 
Kreditkasse, ENPDEP, ENAM und die entsprechend einbehaltenen Beiträge überprüfen, die für den Arbeitnehmer für 
das Jahr 2023 geschuldet sind. 
Der Gesamtbetrag der einbehaltenen und geschuldeten Rentenbeiträge, der Abfertigung bei Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses und der Dienstaltersabfertigung, der Kreditkasse, ENPDEP, ENAM wird im Abschnitt 2 unter den Punkten 19, 
20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33,35 und 36 bescheinigt. 
Der Arbeitnehmer kann diese Bescheinigung für die Einhaltung der institutionellen Verpflichtungen beim INPS abgeben. 
 
4.3 Inps GETRENNTE VERWWALTUNG Scheinselbstständige Amateursportler und gleichgestellte Per-
sonen - ABSCHNITT 3 bis 
Dieser Abschnitt ist der Bescheinigung der Vergütungen vorbehalten, die ab dem 1. Juli 2023 an Amateursportler im 
Sinne von Artikel 35 GvD Nr. 36/2021, Absätze 2 und 7 bis 8 quinquies gezahlt werden, die im INPS-Sonderkonto im 
Sinne von Artikel 2, Absatz 26 des Gesetzes Nr. 335 vom 8. August 1995 eingetragen sind und Einkünfte im Sinne 
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von Art. 50 Absatz 1 Buchstabe c bis des TUIR und/oder Art. 67 Absatz 1 Buchstabe m) erwirtschaftet haben, ein-
schließlich der Angestellten der öffentlichen Verwaltungen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001, die zuvor von der Verwaltung, der sie angehören, zugelassen wurden. 
 
4.4 Getrennte Verwwaltung bestätigte nicht ausschließliche ehrenamtliche Richter und Staatsanwälte – 
ABSCHNITT 3 ter 
Dieser Abschnitt ist der Bescheinigung der Vergütungen vorbehalten, die im Jahr 2023 an die ehrenamtlichen Richter 
und Staatsanwälte des gemäß Artikel 29 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 116/2017 bestätigten Kontingents ge-
zahlt werden, die ihre Funktionen auf nicht exklusiver Basis ausüben und die verpflichtet sind, sich gemäß Artikel 15-
bis, Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 75/2023 bei der in Artikel 2, Absatz 26 des Gesetzes Nr. 335/1995 
genannten Getrennten Verwaltung zu registrieren. 
 
4.5 Inps Mitglieder der Handwerkskooperative - Abschnitt 4 
Abschnitt 4 ist für die Angabe von Daten in Bezug auf die an Mitglieder von Handwerkskooperativen mit einem Ar-
beitsverhältnis auf selbständiger Basis im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 142 vom 3. April 2001 ge-
zahlten Ein-kommen reserviert, die vom Arbeitnehmer im Modell Einkommensteuer für Einzelpersonen anzugeben 
ist, in RR-Panel Abschnitt I. 
 
4.6 Andere Körperschaften - Abschnitt 5 
Der Abschnitt 5 ist der Bescheinigung der steuerpflichtigen Einkommen und den Beiträgen für die Vorsorgeeinrichtun-
gen vorbehalten, die nicht in den vorherigen Abschnitten erwähnt wurden. In den entsprechenden Punkten kann das 
in der Pensionskasse eingetragene Subjekt den gesamten Steuerbasisbetrag zu Versorgungszwecken einsehen, so-
wie die entsprechenden einbehaltenen und geschuldeten Beiträge in Bezug auf des Jahr 2023. Der Gesamtbetrag 
der tatsächlich im entsprechenden Jahr gezahlten Beträge wird im Abschnitt 5, Punkt 84 belegt. Im Punkt 85 wird 
auch eine eventuelle Einzahlung von anderen Pflichtbeiträgen belegt und, sofern vorhanden, im Punkt 86, ihr Betrag. 
 

 
IV. Anleitungen für den Arbeitgeber, die Rentenanstalt oder einen  

anderen Steuersubstituten - Abfassen der Steuerrechtlichen 
Kenndaten 

 
 
1. Allgemeine Informationen 
Die einheitliche Bescheinigung 2024 mit den Daten über Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und dieser gleichge-
stellten Arbeit sowie über Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Provisionen und sonstige Einkünfte muss dem Steuerza-
hler (Arbeitnehmer, Rentner, Bezieher von Einkünften, die jenen aus nicht selbstständiger Arbeit gleichgestellt sind, Be-
zieher von Einkünften aus selbstständiger Arbeit) muss dem Steuerzahler von den Arbeitgebern, den Steuersubstituten 
bzw. von den auszahlenden Körperschaften und von den öffentlichen oder privaten Körperschaften, die Renten ausza-
hlen,  ausgehändigt werden, und zwar bis zum 16. März des Steuerzeitraums nach jenem, auf das sich das bescheinigte 
Einkommen bezieht bzw. innerhalb von 12 Tagen ab Ansuchen des Arbeitnehmers bei Auflösung des Arbeitsverhältnis-
ses. Die Einheitliche Bescheinigung muss auch die Daten zu den in Folge einer Pfändung bei Dritten bezahlten Beträgen 
enthalten und die Beträge, die als Enteignungsentschädigung gezahlt wurden, sowie andere Entschädigungen und Zin-
sen, sowie die Daten bezüglich der Gegenleistungen aus Kurzzeitmietverträgen. 
Die Daten über jeden Beschäftigten müssen in einer einzigen einheitlichen Bescheinigung enthalten sein. Diese Modalität 
der Datenangabe muss auch bei mehreren Arbeitsverhältnissen befolgt werden, die vom Steuersubstitut für denselben 
Steuerzeitraum bei gleichem Bezieher ausgestellt wurden.Bei Saisonarbeitern, für die im gleichen Besteuerungszeitraum 
mehr als ein Arbeitsverhältnis mit demselben Substitut besteht, muss z. B. nur eine Einzelbescheinigung für das gelei-
stete Einkommen ausgestellt werden. 
In Bezugnahme auf die verschiedenen TFR, die am Ende eines jeden Beschäftigungszeitraums gezahlt werden, ist es 
notwendig, so viele Bescheinigungen wie Auszahlungen auszustellen. 
Der Steuersubstitut kann dem Steuerzahler die Bescheinigung auch im elektronischen Format übermitteln, vorausge-
setzt, dass der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, diese zu beziehen und sie für die anschließenden Verpflichtungen ver-
wenden zu können. Diese Art der Übermittlung kann zum Beispiel nicht beansprucht werden, wenn der Steuersubstitut 
verpflichtet ist, den Erben die Bescheinigung des Verstorbenen auszuhändigen oder wenn der Arbeitnehmer das Arbeit-
sverhältnis aufgelöst hat. Der Steuersubstitut hat jedoch die Pflicht, sich zu vergewissern, dass jedes Subjekt in der Lage 
ist, die Bescheinigung auf elektronischem Weg zu beziehen, andernfalls muss er ihm den Papiervordruck aushändigen 
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(Beschluss Nr. 145 vom 21/12/06). 
Es wird darauf hingewiesen, dass die einheitliche Bescheinigung von den Sozialversicherungsträgern ausschließlich auf 
telematischem Weg zur Verfügung gestellt wird. Der Bürger hat das Recht, die Übermittlung der einheitlichen Bescheini-
gung in Papierform zu beantragen. 
Die in der Bescheinigung enthaltenen Daten betreffen die Einkünfte, die in dem Jahr gezahlt wurden, das im vorgesehe-
nen Feld des Formulars ausgewiesen ist, die entsprechenden angewandten Einbehalte, die vorgenommenen Abzüge, 
die Für- und Vorsorgedaten über die gezahlten und/oder geschuldeten Beiträge sowie die Für- und Vorsorgebeiträge zu-
lasten des Arbeitnehmers, die an denselben Fürsorgeträger gezahlt wurden oder diesem geschuldet werden. 
Die Darlegung der in der Bescheinigung anzugebenden Daten, muss die in der Vorlage der einheitlichen Bescheinigung 
vorgesehene Reihenfolge, Bezeichnung und Angabe der fortlaufenden Nummer einhalten. Die Angabe der Bezeichnung 
und der fortlaufenden Nummer der nicht füllten Punkte kann weggelassen werden, wenn sich diese Bedingung für den 
Steuersubstituten als einfacher erweist.  
Die Bescheinigungsvorlage muss auch bis zur Billigung der neuen Bescheinigungsvorlage verwendet werden, um 
die betreffenden Daten der auf das Jahr 2023 folgenden Jahre zu bescheinigen. Die Bescheinigung wird in Euro mit 
der Darlegung der Daten in Cent abgefasst, wobei aufgerundet werden kann, wenn die dritte Dezimalstelle gleich 
oder größer fünf ist und abgerundet, wenn sie unter dem genannten Grenzwert liegt. Zum Beispiel: 55,505 wird ge-
rundet auf 55,51; 65,626 auf 65,63; 65,493 wird zu 65,49. 
Die Informationen, die der Steuersubstitut dem Steuerzahler in den Anmerkungen geben muss, gehen aus den Anleitun-
gen als mit einem alphabetischen Code gekennzeichnet hervor. Für jede Information muss der Steuersubstitut in den An-
merkungen die Beschreibung laut Tabelle F, die diesen Anleitungen beiliegt, mit dem entsprechenden Code angeben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Tabelle E nicht für die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit verwendet wird. Un-
verändert bleibt die Verwendung des für die Anmerkungen vorbehaltenen Raums für jegliche andere Information, die 
der Steuersubstitut dem Steuerzahler zu geben beabsichtigt. 
 
VORSICHT: Falls der Steuersubstitut eine einheitliche Bescheinigung ausstellt, die sich von jener unterscheidet, die der 
Agentur der Einnahmen vor dem 16. März übermittelt wurde, muss er in den Anmerkungen (Code CF) dem Bezieher 
mitteilen, dass er, wenn er die vorausgefüllte von der Agentur der Einnahmen zur Verfügung gestellte Erklärung verwen-
den will, deren Inhalt auf der Basis der in der letzten einheitlichen Bescheinigung enthaltenen Daten abändern muss. 
 
2. Personendaten des Steuersubstituten und des Beziehers der Summen 
 
2.1 Daten in Bezug auf den Arbeitsgeber, die Rentenanstalt oder andere Steuersubstitute 
Das Subjekt, das die Bescheinigung ausstellt, muss, neben seinen Kenndaten und seiner Steuernummer (die MwSt.-
Identifikationsnummer muss nicht angegeben werden), auch die vollständige Anschrift (Gemeinde, Kürzel der Provinz, 
PLZ, Straße, Hausnummer, Ortsteil, Telefon, Fax und E-Mail-Adresse) seines Sitzes angeben (und nicht den von ande-
ren Subjekten, wie zum Beispiel jener des mit der Buchhaltung Beauftragten). 
Das Subjekt muss ferner den Code der hauptsächlich durchgeführten Tätigkeit angeben (mit Verweis auf den Umsatz). 
Der Tätigkeitscode kann der Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten entnommenen werden, die zum Zeitpunkt der Aus-
stellung der einheitlichen Bescheinigung gilt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Tabelle der Tätigkeitscodes bei den 
Ämtern der Agentur der Einnahmen einsehbar ist und auch im Internet auf der Web-Seite des Ministeriums für Wir-
tschaft und Finanzen unter www.finanze.gov.it und der Web-Seite der Agentur der Einnahmen unter www.agenzia-
entrate.gov.it zur Verfügung steht.  
Im Kästchen “Code für Sitz” kann das Steuersubstitut, das aufgrund eigener Organisationsbedürfnisse Beschäftig-
tengruppen getrennt verwalten möchte, für jede Verwaltung einen Erkennungscode angeben. Dieser unabhängig 
vom Substitut festgelegte Code besteht ausschließlich aus Zahlenwerten zwischen dem Wert 001 und dem Wert 999. 
Der vorgenannte, im dem Substitut bereit gestellten Vordruck 730-4 angegebene Code stellt das Erkennungselement 
für die Verwaltung der Zugehörigkeit des Beschäftigten zur Ausübung der Ausgleichstätigkeiten dar. 
Im Falle des Ersatzes und/oder der Annullierung einer zuvor gesendeten EB durch den nachfolgenden Steuersubsti-
tuten auf Rechnung des erloschenen Steuersubstituten, ist in das Kästchen "Steuernummer des nachfolgenden Ste-
uersubstituten" die Steuernummer des Steuersubstituten einzutragen, der den Ersatz und/oder die Annullierung vor-
genommen hat. 
 
2.2 Angaben in Bezug auf den Arbeitnehmer, den Rentner bzw. sonstige Bezieher der Beträge 
In diesem Abschnitt muss der Steuersubstitut die Steuernummer und die Personendaten des Steuerzahlers angeben, 
einschließlich des Steuerwohnsitzes zum 01. Januar 2023. Der Steuerwohnsitz zum 1. Januar 2024 muss nur ange-
geben werden, wenn er sich vom Steuerwohnsitz zum 1. Januar 2023 unterscheidet. Insbesondere ist es anzugeben, 
falls der Wohnsitz in eine andere Gemeinde umgezogen wurde. Die Zeile ist auch auszufüllen, im Falle der Steuer-
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zahler in einer neuen Gemeinde wohnt, die aus der Trennung eines oder mehrerer Gebiete von einer noch existie-
renden Gemeinde entsteht. Falls die Abänderung ist dagegen durch die Fusion bzw. die Vermengung von vorherigen 
Gemeinden verursacht, ist die Zeile nicht auszufüllen. Falls der Wohnsitz in einer der zusammengeschlossenen Ge-
meinde liegt, die verschiedene Steuersätze für jede Gemeindeverwaltung der erloschenen Gemeinde beschlossen 
haben, ist auch der Steuerwohnsitz am 1/1/2024“ auszufüllen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Wirkungen von Abänderungen des Steuerwohnsitzes ab dem sechzigsten Tag 
nach dem Datum gelten, an dem diese eingetreten sind. Wenn seine Wohnsitzgemeinde durch eine Fusion eingeri-
chtet wurde und wenn diese Gemeinde verschiedene Steuersätze der kommunalen Zusatzsteuer zur Einkommen-
ssteuer für jede Gebiete der erloschenen Gemeinden, ist auch das Kästchen „Gemeindefusion“ Punkt 23 auszufül-
len, wobei die betreffende Kennnummer des in der Tabelle mit der Bezeichnung „Liste der durch Fusion eingerichte-
ten Gemeinden, die differenzierte Steuersätze der kommunalen Zusatzsteuer beschlossen haben“ eingetragenen 
Gebiets anzugeben, die im Anhang des Vordruck 730/2024 enthalten ist. 
Zum Ausfüllen des „Steuerwohnsitzes am 1/1/2024“ wird es darauf hingewiesen, dass, wenn seine Wohnsitzgemein-
de durch eine Fusion eingerichtet wurde und wenn diese Gemeinde Steuersätze der kommunalen Zusatzsteuer zur 
Einkommenssteuer für alle Gebiete der erloschenen Gemeinden beschlossen hat, das Kästchen „Gemeindefusion“ 
Punkt 27 auszufüllen ist, wobei die betreffende Kennnummer des in der Tabelle mit der Bezeichnung „Liste der durch 
Fusion eingerichteten Gemeinden, die differenzierte Steuersätze der kommunalen Zusatzsteuer beschlossen haben“ 
eingetragenen Gebiets anzugeben ist, die im Anhang des Vordruck 730/2024 enthalten ist. Im Kästchen ist die in der 
genannten Tabelle angegebene „Kennnummer des Gebiets“ einzutragen. Bei Vergütungen, die Selbstständigen au-
sgezahlt wurden, muss der Abschnitt bezüglich des Steuerwohnsitzes nur dann ausgefüllt werden, wenn unter Punkt 
1 im Abschnitt über die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit die Codes "N" oder "N1" angegeben wurden. 
Unter Punkt 8 muss der Code für die besondere Kategorie laut Tabelle D im Anhang der vorliegenden Anweisungen 
angegeben werden. 
Für das Abfassen von Punkt 9„Außergewöhnliche Ereignisse” ist es notwendig, einen der folgenden Codes zu ver-
wenden:  
1 – Für Steuerzahler als Erpressungsopfer, für die der Artikel 20, Absatz 2 des Gesetzes Nr. 44 vom 23. Februar 1999 
einen Aufschub der Fälligkeitsfristen steuerlicher Obliegenheiten von drei Jahren verfügt, die innerhalb eines Jahres 
ab dem Datum des schädigenden Ereignisses fallen; 
99 – für die Steuerzahler, die von anderen außergewöhnlichen Ereignissen betroffen wurden. 
   
Sollten mehrere gleichzeitige Zustände von verschiedenen außergewöhnlichen Ereignissen bestehen, ist der Code 
des Ereignisses anzugeben, das den längsten Aussetzungszeitraum für die Abgabenpflichten vorsieht. In den Anmer-
kungen (Code AA) muss der Substitut hervorheben, dass der Steuerzahler zum Zeitpunkt der Wiedeaufnahme der 
Steuererhebung verpflichtet ist, selbständig die Zahlung der ausgesetzten Steuern zu den Fälligkeitsterminen vorzu-
nehmen, die für die Wiederaufnahme der Steuererhebung vorgesehen sind. 
Im Falle von ausgesetzten Einbehalten und Abzügen, die in den Punkten 30, 31, 33, 34, 488 (mit Code 5 in Punkt 
484), 500, 501, 577 und 597 angegeben sind, muss Punkt 9 ausgefüllt werden, damit die Agentur der Einnahmen die 
vorausgefüllte Erklärung korrekt erstellen kann. 
Punkt 10 muss ausgefüllt werden, indem einer der nachfolgenden Codes angegeben wird: 

1 - falls ausschließlich Einkünfte gemäß Art. 50, Absatz 1, Buchstaben b), e), f) und g) in Bezug auf Vergütungen 
für Mitglieder des Europäischen Parlaments, sowie Einkünfte gemäß der Buchstaben h) und h-bis) bescheinigt wur-
den; 
2 - falls nur Vorsorge- und Fürsorgedaten bescheinigt wurden, und/oder Daten zur Abfindung, gleichwertige En-
tschädigungen, andere Entschädigungen und Leistungen in Form von Kapital, das einer getrennten Besteuerung 
unterliegt und/oder das Feld für die Anmerkungen. 
 

Für Lehrer, Forscher und Expatriates die Angabe des ausländischen Staates erforderlich, in dem sie bis zu ihrer 
Rückkehr oder Versetzung nach Italien ansässig waren. Diese Information muss unter Punkt 11 angegeben werden. 
Es sollte beachtet werden, dass diejenigen, die von der Fazilität für Lehrer und Forscher profitieren, EU- Staaten und 
Nicht-EU-Länder angeben können, mit denen ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung im Bereich der 
Einkommensteuer oder ein Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen in Kraft ist. Zur Ausfüllung 
dieses Punktes muss die Tabelle H im Anhang der Anleitung herangezogen werden. 
Zur Bestimmung der für das Abfassen der Punkte 22 und 26 notwendigen Katasterkennzahlen, um die Gemeinde zu 
bestimmen, an die die kommunale Zusatzsteuer zu entrichten ist, ist die Web-Seite unter www.finanze.gov.it (Bereich 
Dienstleistungen, Stichwort kommunale IRPEF-Zusatzsteuer) zu konsultieren. 
Für die im Ausland wohnhaften Steuerzahler legt Art. 58, Absatz 2, des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 die 
Kriterien für die Festlegung des Steuerwohnsitzes in Italien fest. Auf Grundlage dieser Vorschrift besitzen die im Aus-
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land wohnhaften Steuerzahler den Steuerwohnsitz in der Gemeinde, in der das Einkommen in Italien beigebracht 
wurde oder wenn das Ein-kommen in mehreren Gemeinden beigebracht wurde, in der Gemeinde, in der das höchste 
Einkommen beigebracht wurde. Bürger mit Wohnsitz im Ausland, kraft eines Dienstverhältnisses mit der Öffentlichen 
Verwaltung sowie jene, die als im Ausland wohnhaft betrachtet werden, da sie den Wohnsitz formell in ein vom M.D. 
vom 4. Mai 1999 angegebenes Land mit bevorzugtem Besteuerungssystem verlegt haben, haben ihren Steuerwoh-
nsitz in der Gemeinde ihres letzten Wohnsitzes in Italien. 
 
2.3 Daten des Vertreters 
Bei nicht geschäftsfähigen Steuerzahlern (einschließlich minderjähriger Personen) muss unter Punkt 30 die Steuernum-
mer des Vertreters angegeben werd. 
 
2.4 Den ausländischen Beziehern vorbehaltener Teil 
Der vorliegende Abschnitt muss ausgefüllt werden, wenn der Bezieher (sowohl durch nichtselbstständige als auch durch 
selbstständige Arbeit) ein „nicht wohnhaftes“ Subjekt ist. Im Einzelnen: 
• Unter Punkt 40 ist die Steueridentifikationsnummer anzugeben, die von der Steuerbehörde des Wohnstaates ausge-
stellt wurde. Mangels dieser ist die von der Verwaltungsbehörde des Wohnstaates zugewiesene Identifikationsnummer 
anzugeben. 
• Unter den Punkten 41 und 42 sind jeweils der Wohnort im Ausland und die dazugehörige Anschrift anzugeben. 
• In Punkt 43 das Kästchen ankreuzen, wenn es sich um Subjekte laut Art. 24, Absatz 3-bis des D.P.R. vom 22. De-

zember 1986, Nr. 917 handelt, einheitlicher Text zu den Einkommenssteuern (nicht ansässige Subjekte - Schuma-
cher-Situation);  

• Unter Punkt 44 ist der Code des ausländischen Wohnstaats anzugeben, der der Tabelle H - Verzeichnis der Staaten 
und ausländischen Territorien im Anhang zu diesen Anweisungen zu entnehmen ist. 

 
 
V. Anweisungen für den Arbeitgeber, die Rentenanstalt oder den 

sonstigen Steuersubstitut - Ausfüllen der Steuerdaten - Be-
scheinigung über nicht selbstständige oder gleichgestellte Ar-
beit und Steuerbeistand 

 
1. Allgemeine Informationen 
 
VORSICHT Die nachfolgend gegebenen Anweisungen betreffen sowohl das Ausfüllen der Einheitlichen Bescheini-
gung 2024, die vom Steuerpflichtigen bis zum 16. März 2024, der sog. Zusammenfassenden Einheitlichen Beschei-
nigung, einzureichen ist, und die nur aus Punkten mit unterbrochenen Linien besteht, als auch das Ausfüllen der Ein-
heitlichen Bescheinigung 2024, der sog. Ordentlichen Einheitlichen Bescheinigung, die sowohl aus Punkten mit als 
auch ohne unterbrochenen Linien besteht, die bis zum 16. März 2024 an die Agentur der Einnahmen einzusenden 
ist und die auch zur Vorbereitung des vorausgefüllten Vordrucks 730 dient. 
Die gemeinsamen Punkte, die sowohl an den Steuerzahler, als auch an die Agentur zu senden sind, sind mit der sel-
be Nummerierung aufgeführt und durch eine unterbrochene Linie gekennzeichnet. 
Die ausschließlich an die Agentur der Einnahmen zu übermittelnden Informationen werden in den Feldern ohne un-
terbrochene Linien angegeben. 

Im Teil „Steuerrechtliche Angaben” werden die der ordentlichen Besteuerung unterworfenen Beträge und Werte, 
die Vergütungen mit Steuereinbehalt, die einer Ersatzsteuer unterworfenen, die einer getrennten Besteuerung unter-
worfenen Beträge und Werte (Rückstände der vorangegangenen Jahre, Abfertigungen aus einem nicht selbstständi-
gen Arbeitsverhältnis, einschließlich der entsprechenden Anzahlungs- und Vorauszahlungen, die im Laufe des Ja-
hres fürab dem Jahr 1974 erfolgte oder noch nicht erfolgte Auflösungen ausgeschüttet wurden und die im bis zum 
31.12.2006 gereiften Kapital enthaltenen und in Form von Kapital ausgeschütteten Renten) sowie die berücksichtig-
ten Aufwendungen und die übrigen, zur eventuellen Einreichung der Einkommensteuererklärung notwendigen Daten 
(zum Beispiel: Tage nicht selbstständiger Arbeit und/oder Rente) bescheinigt.Die staatliche Verwaltung und die öffen-
tlichen und privaten Körperschaften, die Hinterbliebenenrenten entrichten, müssen die für den hinterbliebenen Ehe-
gatten entrichteten Beträge getrennt von den für Waisen entrichteten Beträgen bescheinigen, auch wenn diese min-
derjährig sind und im selben Haushalt leben.Im Fall des Ablebens des Steuersubstituts, muss der Arbeitgeber den 
Erben eine Bescheinigung bezüglich des verstorbenen Angestellten ausstellen, aus der das Einkommen und die an-
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deren an ihn gezahlten Summen hervorgehen. Im Abschnitt „Personendaten“ sind die meldeamtlichen Daten des 
Verstorbenen anzugeben. 
 
Die Bescheinigung muss auch ausgehändigt werden, um den Erben des Steuerzahlers gemäß dem, durch Artikel 7, 
Absatz 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 917 vom 22. Dezember 1986 konsolidierten Einkommenste-
uergesetzes die entrichteten Einkommen zu bestätigen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um einen Monatslohn 
oder um die Raten des dreizehnten Monatsgehaltes, die der Arbeitgeber dem Verstorbenen nicht direkt entrichten 
konnte. In diesem Fall: 
• Müssen im Abschnitt „Personendaten“ die meldeamtlichen Daten des Erben angegeben werden; 
• Muss der an den Erben ausgezahlte Betrag der Einkünfte in den Punkten 1, 2, 3, 4 und/oder 5 im Abschnitt „Ste-
uerdaten“ der Bescheinigung über Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit angegeben werden, je nach Art des ge-
zahlten Einkommens und der im folgenden Punkt 21 vorgenommenen Einbehalte; 
• Sind bei den Anmerkungen (Code AB) die Steuernummer und die Personendaten des Verstorbenen anzugeben; 
daneben muss es spezifiziert werden, dass es sich um Einkünfte handelt, die der Erbe nicht erklären muss;  
• die Höhe der " Zusatzleistungen ", die an den Erben gezahlt werden, muss in Punkt 391 des Abschnitts "Steuerda-
ten" angegeben werden; 
• Unter Punkt 8 “Besondere Kategorien” ist der Code Z anzugeben, der der Tabelle G im Anhang zu den vorliegenden 
Anweisungen entnommen werden kann. 
Der Steuersubstitut muss bei einem Vorhandensein von mehreren rechtmäßig für den selben Steuerzeitraum an den 
selben Bezieher ausgestellten Bescheinigungen alle Einkommen aus vorherigen Arbeitsverhältnissen in der letzten 
EB ausgleichen. In diesem Fall müssen die Daten bezüglich der Summen und Werte, die nach Einkommensstufen 
versteuert werden, mit den jeweiligen Prozentsätzen, sowie die Daten der Rückstände von Bezügen aus nicht sel-
bständiger Arbeit mit Verweis auf die letzte ausgestellte EB angegeben werden, während es nötig ist, eine getrennte 
Angabe der Daten zu den Entschädigungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu liefern, unter mehrmaliger 
Verwendung der nötigen Vordrucke. 
Analog dazu im Fall einer Auszahlung von Anteilen von Abfindung, die von mehreren Erblassern stammen, muss der 
Steuersubstitut eine getrennte Angabe der Daten zu den Entschädigungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
liefern, unter mehrmaliger Verwendung der nötigen Vordrucke. 
Für jeden Bezieher müssen mehrere Bescheinigungen übermittelt werden, in dem folgenden Fällen: 
• Auszahlung von Entschädigungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Leistungen in Form von Kapital; 
• Auszahlung an den Erben von dem Erblasser zustehenden Summen und von Summen die dem Erben selbst als 
Beschäftigter zustehen bis zu einer Veränderung des Steuersystems. 

 
2. Angaben für die eventuelle Abfassung der Einkommenssteuererklärung 
 
VORSICHT In den vorliegenden Anweisungen sind die Abgabencodes detailliert angegeben, die den Einbehalten 
und Abzügen zugeschrieben wurden und im Vordruck R 24 verwendet werden können. Es wird festgehalten, dass 
diese Beträge ohne eventuelle Zahlungsüberschüsse zu betrachten sind. 
Im Punkt 21 müssen die mit den folgenden Abgabencodes gezahlten Einbehalte eingetragen werden: 1001, 100E, 
1301, 1601, 1901, 1920, 130E, 192E. 
Im Punkt 23 müssen die abgezogenen regionalen Zusatzsteuern 2022 eingetragen werden, die im Jahr 2023 mit den 
folgenden Abgabencodes gezahlt wurden: 3802, 381E. 
Im Punkt 24 müssen die abgezogenen regionalen Zusatzsteuern 2023 in Bezug auf beendete Arbeitsverhältnisse 
eingetragen werden, die mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurden: 3802, 381E. 
Im Punkt 25 muss der Saldo 2022 der kommunalen Zusatzsteuer eingetragen werden, der mit den folgenden Abga- 
bencodes gezahlt wurde: 3848, 384E. 
Im Punkt 26 muss die Anzahlung 2023 der kommunalen Zusatzsteuer eingetragen werden, der mit den folgenden 
Abgabencodes gezahlt wurde: 3847, 385E. 
Im Punkt 28 muss die kommunale Zusatzsteuer für im Jahr 2023 beendete Arbeitsverhältnisse eingetragen wer- den, 
die mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3848, 384E. 
Im Punkt 61 muss der Einkommenssteuersaldo 2022 in Bezug auf den geleisteten Steuerbeistand eingetragen wer- 
den, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 134E, 135E. 
Im Punkt 71 muss der Betrag der regionalen Zusatzsteuer 2022 in Bezug auf den geleisteten Steuerbeistand einge- 
tragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3803, 126E. 
Im Punkt 81 muss der Betrag des Saldos der kommunalen Zusatzsteuer 2022 in Bezug auf den geleisteten Steuer- 
beistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3846 und 128E. 

22

EINHEITLICHE BESCHEINIGUNG 2024 - Anweisungen zum Ausfüllen



Im Punkt 91 muss der Betrag der Ersatzsteuer auf Mieteinnahmen 2022 in Bezug auf den geleisteten Steuerbeistand 
eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1846 und 148E. 
In Punkt 101 ist der Betrag der Ersatzabgabe auf die Leistungsprämien 2022 im Zusammenhang mit der geleisteten 
steuerlichen Hilfe, die mit den folgenden Steuercodes gezahlt wurden, anzugeben: 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 
1606, 1907 und 1908. 
Im Punkt 111 muss der Betrag der Anzahlung der getrennten Besteuerung in Bezug auf den geleisteten Steuerbei- 
stand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4201 und 129E. 
Im Punkt 121 muss der Betrag der ersten Anzahlung der Einkommensteuer in Bezug auf den geleisteten Steuerbei- 
stand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 
131E, 133E und 136E. 
Im Punkt 122 muss der Betrag der zweiten oder einzigen Anzahlung der Einkommensteuer in Bezug auf den gelei- 
steten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4330, 4630, 4730, 
4930, 4933, 131E, 133E und 136E. 
Im Punkt 124 muss der Betrag der Anzahlung der kommunalen Zusatzsteuer in Bezug auf den geleisteten Steuer- 
beistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3845 und 127E. 
Im Punkt 126 muss der Betrag der ersten Anzahlungsrate der Ersatzsteuer auf Mieteinnahmen in Bezug auf den ge- 
leisteten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1845 und 147E. 
Im Punkt 127 muss der Betrag der zweiten oder einzigen Anzahlungsrate der Ersatzsteuer auf Mieteinnahmen in Be- 
zug auf den geleisteten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 
1845 und 147E. 
Im Punkt 141 muss der Betrag der an die Staatskasse gezahlten Zinsen für Ratenzahlung in Bezug auf den geleiste- 
ten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1630 und 118E. 
Im Punkt 142 muss der Betrag der an die Region gezahlten Zinsen für Ratenzahlung in Bezug auf den geleisteten 
Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3790 und 124E. 
Im Punkt 143 muss der Betrag der an die Gemeinde gezahlten Zinsen für Ratenzahlung in Bezug auf den geleisteten 
Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3795 und 125E. 
Im Punkt 261 muss der Einkommenssteuersaldo 2022 in Bezug auf den dem Ehegatten geleisteten Steuerbeistand 
eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4331, 4631, 4731, 4931, 4932, 132E, 
134E, 135E. 
Im Punkt 271 muss der Betrag der regionalen Zusatzsteuer 2022 in Bezug auf den dem Ehegatten geleisteten Ste- 
uerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3803, 126E. 
Im Punkt 281 muss der Betrag des Saldos der kommunalen Zusatzsteuer 2022 in Bezug auf den dem Ehegatten ge- 
leisteten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3846 und 128E. 
Im Punkt 291 muss der Betrag der Ersatzsteuer auf Mieteinnahmen 2022 in Bezug auf den den Ehegatten geleisteten 
Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1846 und 148E. 
In Punkt 301 muss der Betrag der Ersatzsteuer auf Leistungsprämien für 2022, die sich auf die steuerliche Unterstüt-
zung eines Ehepartners beziehen und unter Verwendung der folgenden Steuercodes gezahlt werden, angegeben 
werden: 141E, 142E, 143E, 1057, 1307, 1606, 1907 und 1908. 
Im Punkt 311 muss der Betrag der Anzahlung der getrennten Besteuerung in Bezug auf den dem Ehegatten gelei- 
steten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4201 und 129E. Im 
Punkt 321 muss der Betrag der ersten Anzahlung der Einkommensteuer in Bezug auf den geleisteten Steuerbei- 
stand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4330, 4630, 4730, 4930, 4933, 
131E, 133E und 136E. 
Im Punkt 322 muss der Betrag der zweiten oder einzigen Anzahlung der Einkommensteuer in Bezug auf den gelei- 
steten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 4330, 4630, 4730, 
4930, 4933, 131E, 133E und 136E. 
Im Punkt 324 muss der Betrag der Anzahlung der kommunalen Zusatzsteuer in Bezug auf den geleisteten Steuer- 
beistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 3845 und 127E. 
Im Punkt 326 muss der Betrag der ersten Anzahlungsrate der Ersatzsteuer auf Mieteinnahmen in Bezug auf den ge- 
leisteten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1845 und 147E. 
Im Punkt 327 muss der Betrag der zweiten oder einzigen Anzahlungsrate der Ersatzsteuer auf Mieteinnahmen in Be- 
zug auf den geleisteten Steuerbeistand eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 
1845 und 147E. 
Im Punkt 366 muss der Betrag des Guthabens für Großfamilien eingetragen werden, der zurückgefordert und mit den 
folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1632 und 162E. 
Im Punkt 373 muss der Betrag des Guthabens für Mieten eingetragen werden, der zurückgefordert und mit den fol- 
genden Abgabencodes gezahlt wurde: 1633 und 163E. 
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Unter den Punkten 393 und 394 ist der Betrag der Zulage anzugeben, der in einer einzigen Rate im Rahmen der Au-
sgleichsvorgänge oder in Raten nach den Ausgleichsvorgängen mit den folgenden Steuerkennzeichen 1701 und 
170E eingezogen bzw. ausgezahlt wurde. 
Im Punkt 468 muss der Betrag der zu hoch berechneten Einbehalte auf Boni und Aktienoptionen eingetragen werden, 
der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1001, 1601, 1901, 1920, 1301 e 100E,130E und 192E. 
Im Punkt 470 muss der Betrag angegeben werden, den der Substitut nach den Ausgleichsvorgängen mit den folgen-
den Steuercodes bezahlt hat: 1066, 4934, 4935,103E,193E, 194E. 
Falls im Punkt 484 der Code 2 eingetragen wurde und der Punkt 492 fehlt, muss im Punkt 487 der mit den folgenden 
Abgabencodes gezahlte Betrag der Einbehalte angegeben werden: 1001 und 100E. 
Falls im Punkt 484 ein anderer Code als 2 eingetragen wurde und der Punkt 492 fehlt, muss im Punkt 487 der mit 
dem Abgabencode 1018 gezahlte Betrag der Einbehalte angegeben werden. 
Im Punkt 498 muss der Betrag der auf Einkommen aus gemeinnütziger Arbeiten angewandten Einbehalte eingetra- 
gen werden, für die das erleichterte Steuersystem angewandt wird, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt 
wurde: 1001 und 100E. 
Im Punkt 513 muss der Betrag der auf Vergütungen für vergangene Jahre angewandten Einbehalte eingetragen wer- 
den, für die das erleichterte Steuersystem angewandt wird, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 
1002, 1302, 1602, 1902, 1921, 102E, 115E und 123E. 
Im Punkt 576 und 596 muss der Betrag der auf die für Produktivitätsprämien gezahlten Summen angewandten Er-
satzsteuer eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1053, 1305, 1604, 1904 und 
1905. 
Im Punkt 653 muss der Betrag der Ersatzsteuer angegeben werden, die auf Beträge erhoben wird, die von Kunden 
an Arbeitnehmer als Geschenke gezahlt werden und die unter den folgenden Steuercodes gezahlt werden: 1067, 
1065, 1917, 1918 und 1306. 
Im Punkt 804 muss der Betrag der Einbehalte auf die Abfindungen und Pensionsleistungen in Kapitalform eingetra- 
gen werden, die mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurden: 1012, 1040, 1312, 1612, 1912, 1914, 110E, 117E 
und 121E. 
Im Punkt 920 muss der Betrag der Ersatzsteuer auf die Neubewertungen der Abfindung eingetragen werden, der als 
Anzahlung und Saldozahlung mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1712, 119E, 1713 und 120E. 
 
In den Punkten 1 und 2 muss der Gesamtbetrag der Einkommen aus unselbstständiger, gleichgestellter und glei-
chgesetzter Arbeit angegeben werden, für die der Abzug gemäß Art. 13, Absätze 1, 2, 3 und 4 des TUIR nach Abzug 
der absetzbaren Belastungen gemäß Art. 10 des TUIR und der besonderen Bestimmungen, die unter den Punkten 
431 und 412 hervorgehoben werden 
In den vorliegenden Punkten sind auch die an Gesellschafter von Handwerkskooperativen gezahlten Vergütungen 
einzutragen, indem das Gesetz Nr. 208 von 2015 ihre Aufnahme unter die Einkommen vorgesehen hat, die den Ein-
kommen aus nichtselbständiger Arbeit gleichgestellt sind. Für diese Vergütungen muss im Punkt 8 des Abschnitts 
„Meldedaten des Beschäftigten“ der Code Z3 angegeben werden, der der Tabelle G im Anhang an die folgenden An-
weisungen entnommen werden kann. 
Insbesondere müssen im Punkt 1 die Einkommen angegeben werden, für die der Arbeitsvertrag unbefristet ist, und 
im Punkt 2 die Einkommen aus befristeten Arbeitsverträgen, zum Beispiel im Fall von Summen, die als Studienbei-
hilfen ausgezahlt wurden, müssen diese in Punkt 2 eingetragen werden, während im Fall der Auszahlung von Ren-
tenleistungen gemäß G.v.D. Nr. 124/1993 diese in Punkt 1 einzutragen sind. 
In diesen Punkten muss auch der Gesamtbetrag der Zulagen gemäß Art. 17, Absatz 1, Buchstaben a) und c) des 
TUIR angegeben werden, der eine Millionen Euro übersteigt und der auf der Grundlage des Art. 24, Absatz 31, des 
Gesetzesdekrets Nr. 201 vom 6. Dezember 2011, mit Änderungen vom Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011 um-
geschrieben, der ordentlichen Besteuerung zu unterziehen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Betrag als 
Nettobetrag nach Abzug der Ermäßigungen und pauschalen Freibeträge gemäß Artikel 19 des TUIR zu berücksichti-
gen ist, und zwar proportional aufgeteilt aufgrund dessen, was im Rundschreiben Nr. 3/E von 28. Februar 2012 fe-
stgelegt ist. 
In den Eintragungen (Code BZ) muss der eine Millionen Euro übersteigende Gesamtbetrag angegeben werden. 
In derselben Eintragung muss ferner der Betrag der einzelnen gezahlten Zulagen, sowie der Neubewertung der Ab-
findung im Sinne des Art. 2120 ZGB bezüglich des Anteils der Abfindung, der der ordentlichen Besteuerung unterliegt, 
worauf eine Ersatzsteuer angewandt wurde, hervorgehoben werden. 
Die in Form von regelmäßigen Zuwendungen ausgeschütteten Rentenleistungen betreffend, umfasst der in diesen 
Punkten anzugebende Betrag sowohl den steuerpflichtigen Betrag der bis zum 31. Dezember 2000 gereiften Lei-
stung, als auch den Betrag der vom 01. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 gereiften Leistung. 
Im Fall eines gemäß Art. 14 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 ausgeübten Rückkaufs der bei der Zusatzren-
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tenform individuell angereiften Position, ist im vorliegenden Punkten nur der steuerpflichtige Betrag der vom 01. Ja-
nuar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 angereiften Leistung anzugeben, bezüglich welcher der Rückkauf aus Grün-
den durchgeführt wurde, die nicht vom Ruhestand des Versicherten oder von der Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
wegen Mobilität oder von anderen, nicht dem Willen der Parteien zuschreibbaren Gründen abhängen (wie zum Bei-
spiel Entlassung wegen eines Vermögensfalls des Arbeitgebers, wegen eines Konkurses oder eines Konkursverfa-
hrens). 
Im Fall von in vorangegangen Jahren ausgeschütteten und in der vom 01. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 
angereiften Summe enthaltenen Vorauszahlungen, muss in diesen Punkten der vom 01. Januar 2001 bis zum 31. 
Dezember 2006 angereifte Rückkaufswert angegeben werden, der tatsächlich im Jahr 2023 ausgeschüttete Betrag 
und im Punkt 21 der Betrag, der auf der Bescheinigung CUD erklärten Einkommen rückführbaren Einbehalte, der 
eventuell relevant ist für das Abfassen der Einkommenserklärung. In den Anmerkungen (Code BE) muss der Steuer-
substitut den Gesamtbetrag der Einkommen angeben, die der ordentlichen Besteuerung unterliegenden (zum Bei-
spiel: In dem vom 01. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 angereiften Betrag beinhalteter freiwilliger Rückkauf, 
einschließlich der oben erwähnten Vorauszahlung und anderer erklärten Einkommen) und die diesbezüglichen Ein-
behalte. 
Der Steuersubstitut hat im Übrigen die Möglichkeit, die für diese Leistungen geschuldete Steuer mit eventuellen, sich 
aus dem Ausgleich mit Vorleistungen in Form von ausgeschüttetem Kapital aus den vorangegangenen Jahren und 
sich ergebenden Steuerüberschüssen, die einer getrennten Besteuerung unterliegen, zu verrechnen. Der durchge-
führte Ausgleich und/oder der eventuelle nicht als Ausgleich verwendete Steuerüberschuss aus einer getrennten Be-
steuerung, müssen/muss in den Anmerkungen gegliedert angegeben werden (Code BF). 
In Bezug auf die Vergütungen für sozial nützliche Arbeiten wird darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass keine Ste-
uerbegünstigungen zustehen, dies in den Anmerkungen anzugeben ist (Code AG). 

Im Ausland erzeugte Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit 
Was die im Ausland erzeugten Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit laut Absatz 8-bis, des Art. 51 des TUIR be- 
trifft, ist die konventionelle Vergütung anzugeben, die für das Jahr 2023 durch das Interministerielle Dekret des Mini- 
steriums für Arbeit und Sozialpolitiken im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vom 28. 
Februar 2023 definiert wurde. 
Falls das Einkommen aus Punkten 1 oder 2 im Ausland erbrachte Einkünfte miteinschließt, muss das in jedem Staat 
erbrachte Einkommen gegliedert in den Anmerkungen angegeben werden (Code AD). 
Für Einkünfte aus, von auf italienischem Staatsgebiet ansässigen Subjekten im Ausland in Grenzgebieten und in an- 
deren angrenzenden Ländern dauerhaft geleisteter nicht selbständiger Arbeit, sind im vorliegenden Punkten die en- 
trichteten Entgelte nach Abzug des Freibetrages (7.500,00 Euro). 
Das Gesetzesdekret Nr. 119 von 2019, umgewandelt mit Abänderungen durch das Gesetz Nr. 136 vom 17. Dezember 
2019, änderte Art. 188-bis des Tuir und sah eine neue Besteuerungsmethode für Einkommen in Euro vor, die von in 
den Standesämtern der Gemeinde Campione d'Italia eingetragenen Personen erzielt werden.  
Insbesondere ist vorgesehen, dass diese Einkünfte zum Gesamteinkommen beitragen, abzüglich einer Kürzung in 
Höhe des Prozentsatzes der Ermäßigung, der für Einkommen in Schweizer Franken berechnet wird (30 %), mit einer 
Mindestermäßigung von 26.000 Euro. 
In den Punkten 761 oder 762 sind auch die Arbeitseinkommen anzugeben, die in Euro von in den Melderegistern der 
Ge- meinde Campione d’Italia eingetragenen natürlichen Personen erzielt wurden, abzüglich der in Artikel 188-bis 
des Tuir vorgesehenen Ermäßigung. Bitte beachten Sie, dass, wenn die 30%ige Ermäßigung 26.000 € oder mehr be-
trägt, der in diesen Punkten anzugebende Betrag um den der berechneten Ermäßigung zu reduzieren ist. Beträgt die 
30%ige Ermäßigung weniger als 26.000 €, so ist der Mindestbetrag der Ermäßigung von 26.000 €  anteilig zu veran-
schlagen. Sollte der Betrag der Ermäßigung den der erhaltenen Einkünfte übersteigen, so entspricht die Ermäßigung 
der Höhe des Einkommens. Die oben beschriebenen Methoden zur Bestimmung der Ermäßigung sind auch zur Be-
stimmung der in den nachfolgenden Punkten 3, 4 und 5 anzugebenden Beträge anzuwenden. 

Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit von Personen, die nach Italien zurückkehren 

Für die Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit von Dozenten und Forschern, die im Besitz eines universitären 
oder eines gleichgestellten Studientitels gewohnheitsmäßig im Ausland ansässig sind und die für mindestens zwei 
Jahre dauernd und nachweislich eine Forschungs- oder Dozenten-Tätigkeit in einem öffentlichen oder privaten Zen-
trum oder an einer Universität ausgeübt haben, ab dem Inkrafttreten des Artikels 44 des Gesetzesdekrets Nr. 78 vom 
31. Mai 2010, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli oder in einem der fünf darauffol-
gen-den Kalenderjahre ihre Tätigkeit in Italien ausüben und die damit folglich ihren Steuerwohnsitz auf italienischem 
Staatsgebiet haben, müssen im vorliegenden Punkten nur 10 Prozent der entrichteten Einkünfte angegeben werden. 
In Punkt 462 ist die Gesamtsumme anzugeben, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen 
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haben (90% der ausgezahlten Summen), unter Angabe in Punkt 463 des Codes 2. 
Falls der Substitut in den Anmerkungen (Code BC) keinen Abbau der Besteuerungsgrundlage in Höhe von 90% vor-
gese- hen hat, muss der Gesamtbetrag dieser Summen angegeben werden, um dem Empfänger die Möglichkeit zu 
geben, bei der Steuererklärung die Vergünstigung in Anspruch nehmen. 
Für Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit, die in Italien von Beschäftigten erwirtschaftet wurden, aus dem Aus-
land nach Italien  zurückgekehrt sind und die ihren Wohnsitz in das Staatsgebiet im Sinne des Artikels 2 des Tuir en-
tsprechend Art. 16 des G.v.D. Nr. 147/2015 verlegen, sind in den vorliegenden Punkten nur 50 % der ausgezahlten 
Einkommen anzugeben. In Punkt 463 ist die Gesamtsumme anzugeben, die nicht zur Bildung des zu versteuernden 
Einkommens beigetragen haben (50% der ausgezahlten Summen), unter Angabe in Punkt 462 des Codes 4.  
Für den Fall, dass der Steuersubstitut die Kürzung um 50% der Bemessungsgrundlage in den Anmerkungen nicht 
vorgesehen hat (Code BD), muss der Betrag dieser Summen angegeben werden, um dem Bezieher den Genuss der 
Steuererleichterung bei der Einkommenssteuererklärung zu ermöglichen. 
Für Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit sowie gleichgestellte Einkommen, die in Italien von Beschäftigten er-
zielt werden, welche ihren Wohnsitz gemäß Artikel 2 des Tuir, sowie Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015, 
geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 34 vom 30. April 2020, in das Staatsgebiet verlegen, geben Sie bitte folgende 
Punkte an: 
30 % des Einkommens, das aus dem Ausland nach Italien zurückkehrenden Arbeitnehmern gemäß Artikel 16 Absatz 
1 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015 gezahlt wird;   
10 % des Einkommens, das Arbeitnehmern, die aus dem Ausland nach Italien zurückkehren, gemäß Artikel 16 Absatz 
5-bis des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015 gezahlt wird;  
50 % des Einkommens, das gemäß Artikel 16 Absatz 5quater des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015 an Arbeitneh-
mer gezahlt wird, die aus dem Ausland nach Italien zurückkehren.  
Geben Sie in Punkt 463 die Höhe der Beträge an, die nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben, 
und geben Sie in Punkt 462 die entsprechenden Codes 6, 8 und 9 an.  
Gesetzt dem Fall, dass der Substitut die Ermäßigung des steuerpflichtigen Einkommens (70 % für die in Absatz 1 ge-
nannten Arbeitnehmer, 90 % für die in Absatz 5-bis und 50 % für die in den Anmerkungen (QC-, CR- und CS-Codes) 
von Absatz 5-quater genannten Arbeitnehmer nicht vorgesehen hat, muss die Höhe dieser Beträge angegeben werden, 
um dem Empfänger die Möglichkeit zu geben, bei der Steuererklärung die Vergünstigung in Anspruch zu nehmen. 
Bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit oder gleichgestellte Einkünfte, die in Italien von Arbeitnehmern er-
zielt werden, die ihren Wohnsitz gemäß Artikel 2 des Tuir in das Staatsgebiet verlegen, wie in Artikel 5, Absatz 2-bis 
des Gesetzdekrets Nr. 34 von 2019, eingeführt durch das Gesetz Nr. 178 vom 30. Dezember 2020, Artikel 1, Absatz 
50, sind in den vorliegenden Punkten anzugeben: 
- 50 % der Einkünfte von Arbeitnehmern, die vor dem 30. April 2019 aus dem Ausland nach Italien zurückkehren und 
von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 3. März 2021 (berichtigt durch die Korri-
genda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben; 
- 10 % der Einkünfte von Arbeitnehmern, die vor dem 30. April 2019 aus dem Ausland nach Italien zurückkehren, die 
von in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 3. März 2021 (berichtigt durch die Korrigenda 
vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben; 
Geben Sie in Punkt 463 den Betrag der Beträge an, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beige-
tragen haben, indem Sie in Punkt 462 die Codes 13 bzw. 14 angeben. 
Wenn der Steuersubstitut in den Anmerkungen (Codes CT und CU) keine Abbau der Besteurungsgrundlage (50 % 
oder 90 %) vorgesehen hat, muss der Betrag dieser Beträge angegeben werden, damit der Empfänger die Ermäßi-
gung in der Steuererklärung in Anspruch nehmen kann. 
Für das in Italien erzielte Arbeitseinkommen von Dozenten und Wissenschaftlern, die ihren Wohnsitz gemäß Artikel 
2 des Tuir in das Staatsgebiet verlegen, wie in Artikel 44 des Gesetzesdekrets Nr. 78 vom 31. Mai 2010 vorgesehen, 
sind in diesen Punkten 10 % des Einkommens anzugeben, die an Wissenschaftler gezahlt werden, die vor dem Jahr 
2020 nach Italien zurückkehren und die zum 31. Dezember 2019 in den Genuss der durch das genannte Gesetze-
sdekret vorgesehenen Regelung kommen und die von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnah-
men vom 31. März 2022 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben.  
In Punkt 463 ist der Betrag der Beträge anzugeben, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beige-
tragen haben, wobei in Punkt 462 der Code 15 anzugeben ist. Wenn der Steuersubstitut in den Anmerkungen (Code 
CV) keinen Abbau der Besteurungsgrundlage in Höhe von 90% vorgesehen hat, muss der Betrag dieser Beträge an-
gegeben werden, damit der Empfänger die Ermäßigung in der Steuererklärung in Anspruch nehmen kann. 
 
Vergütungen in Form von Bonus und Stock Option  

Auf der Grundlage der Bestimmungen des Artikels 33 des Gesetzesdekrets Nr. 78 vom 31. Mai 2010, mit Änderungen 
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umgewandelt durch das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010, anschließend geändert durch Artikel 23, Absatz 50-bis, 
des Gesetzesdekrets Nr. 98 vom 6. Juli 2011, ist bei Vergütungen in Form von Bonussen oder Aktienoptionen in den 
Anmerkungen (Code BL) Folgendes anzugeben: 
– den Gesamtbetrag der besagten Vergütungen; 
– der Anteil der Bezüge, die den Festanteil der Vergütung übersteigt. 
 
Im Punkt 3 wird die Gesamtsumme der Renteneinkünfte eingetragen, für die gemäß Art. 
13, Absatz 3 des Steuergesetzes (TUIR) ein absetzbarer Betrag in Anspruch genommen werden kann. 
Im vorliegenden Punkt ist auch das Renteneinkommen anzugeben, das in Euro von in den Melderegistern der Ge- 
meinde Campione d‘Italia eingetragenen natürlichen Personen erzielt wurde, abzüglich der in Artikel 188-bis des Tuir 
vorgesehenen Ermäßigungen. Darüber hinaus ist das Einkommen aus Hinterbliebenenrenten von Versicherun-
gsnehmern und Rentnern anzugeben, begrenzt auf Waisenrenten nur für den Teil, der Euro 1.000 übersteigt, im Sin-
ne des Art. 1 Abs. 249 des Gesetzes 232 vom 11. Dezember 2016.  
Im Punkt 4 muss der Gesamtbetrag der den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit gleichgestellten Einkünfte an-
gegeben werden (Zulagen, Sitzungsgelder und sonstige vom Staat, den Regionen, den Provinzen und Gemeinden 
bezahlte Entgelte für die Leistung öffentlicher Dienste, falls die Leistungen nicht in Ausübung von künstlerischen und 
freiberuflichen Tätigkeiten oder in einem Handelsunternehmen erbracht wurden, für öffentliche und politische Ämter 
bezogene Zulagen, Bezüge aus der Ausübung innerbetrieblicher, freiberuflicher, vom Personal des Landesgesun-
dheitsdienstes durchgeführten Tätigkeit, etc.), für die gemäß Art. 13, Absätze 5 und 5-bis des TUIR die genannte Ab-
setzung in Anspruch genommen werden kann. 
In diesem Punkt sind auch die anderen von den in den Registern der Gemeinde Campione d'Italia eingetragenen na-
türlichen Personen in Euro erwirtschafteten Einkommen, nach Abzug der in Art. 188-bis des Tuir vorgesehenen Er-
mäßigung, anzugeben. 
Unter Punkt 5 wird die Gesamtsumme der Einkünfte aus regelmäßigen Unterhaltszahlungen eingetragen, die unter 
den abzugsfähigen Aufwendungen gemäß Art. 10, Absatz 1, Buchstabe c) angegeben sind und für die gemäß Art. 
13, Absatz 5-bis des Steuergesetzes (TUIR) ein absetzbarer Betrag in Anspruch genommen werden kann.  
In diesem Punkt sind auch die Einkommen aus den regelmäßigen Unterhaltszahlungen anzugeben, die die in den 
Registern der Gemeinde Campione d'Italia eingetragenen natürlichen Personen in Euro erhalten haben, abzüglich 
der in Artikel 188-bis des Tuir vorgesehenen Ermäßigung. 
Falls der Steuerzahler von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, beim Arbeitgeber zu beantragen, andere Ein-
künfte aus nicht selbständiger Arbeit und gleichgestellte bezogene Einkünfte zu berücksichtigen, muss in der Be-
scheinigung Folgendes angegeben werden: Der Gesamtbetrag der bezogenen Einkünfte  (Punkte 1, 3, 4 und 5), 
angewandte Einbehalte und die zustehenden Absetzungen. Die von anderen Subjekten insgesamt bezahlten Ein-
künfte sind gleichfalls in den nachfolgenden Punkten von 531 bis 566 hervorgehoben. 
Bezüglich der Punkte 1, 2 und 4 muss in den Feldern 474 und 475 der Wert aller im Rahmen der Geschäftsbeziehung ge-
währten Sachleistungen und Sachbezüge angegeben werden, unabhängig von deren Höhe. Wenn der Gesamtbetrag die-
ser Auszahlungen während des Steuerzeitraums 258,23 EUR bzw. 3.000,00 EUR übersteigt, ist er in vollem Umfang in 
das Einkommen einzubeziehen. Es wird darauf hin-gewiesen, dass die freiwilligen Geldzuwendungen, wie im Gesetzde-
kret Nr. 93 vom 27. Mai 2008 festgesetzt, für den gesamten Betrag zur Bildung des Einkommens aus nicht selbständiger 
Arbeit beitragen. 
Ebenso muss in Bezug auf die Punkte 1, 2 und 4 der Wert der im Laufe des Arbeitsverhältnisses gewährten Treib-stoff-
Boni, unabhängig von ihrer Höhe, in Punkt 476 gemäß Gesetzesdekret Nr. 5 vom 14. Januar 2023 angegeben wer-den. 
Wenn der Gesamtbetrag der Treibstoff-Boni in dem Steuerzeitraum € 200,00 übersteigt, trägt dieser völlig bei, das Ein-
kommen zu bilden. 
In Bezug auf die in den selben Punkten 1, 2, 3, 4, und 5 in den Anmerkungen beschriebenen Einkommen (Code AI) 
muss eine getrennte Angabe einer jeden Art des belegten Einkommens gemacht werden (z.B. koordinierte und da-
uerhafte Mitarbeit, Ausübung von öffentlichen Ämtern etc.), des Beginns und/oder der Beendigung des Arbeitsverhäl-
tnisses oder der Renten und der entsprechende Betrag muss angegeben werden. 
 
Steuerfreie Einkommen 

Falls die Einkünfte in Italien vollständig von der Steuer befreit sind, weil der Bezieher seinen Wohnsitz in einem aus-
ländischen Staat hat, mit dem ein bilaterales Abkommen in Kraft ist, um die Doppelbesteuerung hinsichtlich direkter 
Steuern zu vermeiden, muss der Steuersubstitut die Einheitliche Bescheinigung 2024 ausstellen, um den Betrag die-
ser Einkünfte in Punkt 465 ebenfalls unter Eintragung des Codes 21 in Punkt 464, anzugeben. 
Im Fall von nur teilweise in Italien steuerbefreiten Einkommen, muss die Summe des von der Besteuerung ausge-
nommenen Einkommens in Punkt 465 angegeben werden, ebenfalls unter Eintragung des Codes 21 in Punkt 464. 
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Im Punkt 6 muss die Anzahl der Tage während der Dauer des Arbeitsverhältnisses, für die dem Bezieher eine 
Absetzung gemäß Art. 13, Absatz 1, des TUIR zusteht, angegeben werden. 
Im Punkt 7 muss die Anzahl der Tage, einschließlich der Dauer der Rente, für die dem Bezieher eine Absetzung ge-
mäß Art. 13, Absätze 3 des TUIR zusteht, angegeben werden.  
Mit Bezugnahme auf die Punkte 6 und 7 der Anmerkungen (Code AI), muss die Angabe der Arbeits- oder Rentendauer 
erfolgen, auch wenn diese weniger als ein Jahr betrug (Anfangs- und Auflösungsdatum). Wenn im Lauf des Jahres eine 
Vielzahl von Arbeitsverhältnissen vorliegt, muss die Information für jedes Arbeitsverhältnis und ferner der entsprechende 
Betrag angegeben werden. Im Fall eines Ausgleichs der Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit und Rente muss hinge-
gen stets eine aufgegliederte Angabe der Dauer erfolgen, unter Bezugnahme auf jedes ausgeglichene Einkommen. 
Im Fall eines Ausgleichs der Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit und Rente, müssen in den Punkten 6 und 7 die 
Tage angegeben werden, in welchen die laut Art. 13 des TUIR anerkennbaren Absetzungen theoretisch konkurrieren. 
Die Summe der Tage darf nicht mehr als 365 betragen. Es wird darauf hingewiesen, dass, falls der Steuerzahler um 
eine Nichtanwendung der ihm zustehenden Absetzungen ansucht, der Steuersubstitut trotzdem in den Punkten 6 
und/oder 7 die entsprechende Anzahl der Tage angeben muss. Wenn Einkünfte aus sportlichen Aktivitäten beschei-
nigt werden, ist die Anzahl der Tage in Feld 6 anzugeben, auch wenn diese Einkünfte weniger als 15.000 € betragen. 
In diesem Fall wird in den Punkten 1 und/oder 2 kein Betrag angegeben, da diese nur in den Feldern 781, 782, 784 
und 785 angegeben werden. 
Unter Punkt 8 wird das Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses eingetragen. Im Fall des Übergangs des Arbeit-
nehmers von einem auf einen anderen Substituten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses muss das Datum 
des Beginns des Arbeitsverhältnisses mit dem ersten Substituten angegeben werden.  
Unter Punkt 9 ist das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses anzugeben. 
Der Punkt 10 muss angekreuzt werden, wenn der Angestellt zum 31. Dezember 2023 noch beschäftigt ist, und ist 
eine Alternative zum Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (ausgefüllter Punkt 9). 
Im Punkt 11 muss Folgendes eingetragen werden: 
- der Code 1, für den Fall, dass das Arbeitsverhältnis mit demselben Steuersubstitut unterbrochen und im Lauf des 
Jahres wieder aufgenommen wird. In diesem Fall muss unter Punkt 8 das Datum des Beginns des ersten, ausgegli-
chenen Arbeitsverhältnisses eingetragen werden. 
- der Code 2, wenn im Zeitraum des Arbeitsverhältnisses Tage enthalten sind, für die keine Steuerabzüge vorgesehen 
sind (z.B. nicht entlohnte Wartezeit); 
- der Code 3, wenn der Beschäftigungszeitraum kürzer ist, als die Tage, die für Absetzungen vorgesehen sind (z. B. Ver-
gütungen, die zur Unterstützung des der ordentlichen Besteuerung unterliegenden Einkommens ausgezahlt wurden); 
– der Code 4 in den anderen Fällen, in der es keine Übereinstimmung zwischen der Anzahl der Tage, für die die Ab-
setzungen zustehen, und dem Beschäftigungszeitraum gibt. 
Im Fall einer Ausgleichszahlung von anderen Einheitlichen Bescheinigungen, müssen in den Punkten 8, 9, 10 und 11 
die Informationen zum Arbeitsverhältnis in Bezug auf die ausgleichende EB eingetragen werden. 
Das Gesetz Nr. 160 aus dem Jahr 2019 sieht in Artikel 1, Absatz 573 vor, dass die Steuer, die auf andere Einkünfte als 
Geschäftseinkünfte erhoben wird von Personen, die in den Registern der Gemeinde Campione d'Italia eingetragen sind, 
gemäß Artikel 188-bis des Tuir, für zehn Steuerperioden um 50 % reduziert wird. Um die in Campione d'Italia erzielten 
Gesamteinnahmen zu ermitteln, die in Euro oder in Schweizer Franken gezahlt wurden, in Punkt 12 die Gesamtein-
nahmen in Schweizer Franken eingeben, die bereits in den vorherigen Punkten 1, 2, 3, 4 und 5 angegeben wurden. 
Bitte beachten, dass für in Euro gezahlte Einkünfte bereits die spezifischen Punkte 761 bis 775 vorgesehen sind. 
Im Punkt 21 muss der Gesamtbetrag der Akontoeinbehalte angegeben werden, die der Steuerzahler in der Steue-
rerklärung aufzuführen hat, die er eventuell einreichen muss. Die in diesem Punkt angegebenen Abzüge werden 
durch den in Punkt 375 ausgewiesenen Nettosteuerbetrag abzüglich der in Punkt 376 angegebenen Steuergutschrift 
für im Ausland gezahlte Steuern bestimmt. Die in diesem Punkt angegebenen Abzüge nach Abzug des Guthabens 
darzulegen, das gegenüber den Zinsen der Versicherungsprämien für die Vorabsterbensrisikoabschirmung bezüglich 
des finanziellen Vorschuss zur Garantie des Rentenanspruches (APE-Leistung) anerkannt wurde. Die im vorliegen-
den Punkt dargestellten Steuereinbehalte verstehen sich inklusive der im Punkt 30 angegebenen. 
Der Betrag der im Punkt 21 anzugebenden Steuereinbehalte ist jener, der sich aus den vom Steuersubstitut durchgeführten 
Ausgleichsverfahren ergibt. Daher muss im Fall eines Ausfalls der dem Steuerrückbehalt, der aus diesen Verfahren folgt, un-
terzogenen Einkünfte trotzdem im Punkt 21 der Gesamtbetrag der Steuereinbehalte angegeben werden, auch wenn: 
• Noch nicht alle vollzogen erscheinen; 
• im Fall von Staatsbediensteten, diese erklärt haben, die bezügliche Einzahlung selbständig durchzuführen. 
In den vorangegangenen Fällen müssen darüber hinaus auch die Punkte 469 und 471 abgefasst werden. 
Die auszahlenden Körperschaften von Rentenzuweisungen, die auf Grundlage der von der „Rentendatei” gelieferten 
Mitteilungen die Einbehalte angewendet und die Absetzungen anerkannt haben, müssen dies in den Anmerkungen 
(Code AK) der Bescheinigung anmerken und präzisieren, dass der Rentner, wenn er außer den Rentenzuweisungen 
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keine anderen Einkünfte besitzt und falls die Ausgleichsverfahren korrekt durchgeführt wurden, dieser von der Einrei-
chung der Erklärung befreit ist.  
In diesem Punkt müssen darüber hinaus die Einbehalte angegeben werden, die auf die unter den Punkten 1, 2, 3, 4 und 
5 angegebenen Einkommen erhoben und in der auf den Namen der Erben lautenden Bescheinigung angegeben wurden. 
Im Punkt 22 muss der Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer, der vom Steuerzahler auf den Gesamtbetrag der 
bescheinigten Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit und der gleichwertigen und gleichgestellten Einkünfte ge-
schuldet wird, mit Ausnahme jener, die getrennter Besteuerung, Steuereinbehalten oder Ersatzsteuer unterliegen, 
angegeben werden. Dieser Betrag versteht sich inklusive jenem, eventuell im Punkt 31 angegebenen. 
In Punkt 23 ist die Höhe der regionalen regionale Irpef-Zusatzsteuer 2022 anzugeben, die 2023 vom Steuersub- sti-
tut einbehalten wurde. 
 Es ist daher zu beachten, dass, bei außerordentlichen Operationen ohne Erlöschen des bisherigen Substituts und 
bei Übertritt von Angestellten, ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses, dieser Punkt sowohl vom Veräußerer 
als auch vom Nachfolger in der jeweiligen EB auszufüllen ist, wobei nur das anzugeben ist, was jeweils einbehalten 
wurde. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf dieser Punkt nur in der vom Steuersubstitut, welcher 
solche Abzüge vorgenommen hat, ausgestellten EB angegeben werden, daher darf diese Angabe nicht in der au-
sgleichenden EB gemacht werden. 
In Punkt 24 ist die Summe der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023 anzugeben, die im Jahr 2023 vom Steuersub-
stitut im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Lauf des Jahres 2023 einbehalten wurde, der schon un-
ter Punkt 22 angegeben wurde. Im Falle einer in der Gegenwart ausgeglichenen EB sind die darin vorkommenden 
Zahlungsdaten nicht anzugeben. Stattdessen müssen diese Informationen in Punkt 22 angegeben werden. 
In Punkt 25 ist die Summe des Saldos der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2022 anzugeben, die im Jahr 2023 vom 
Steuersubstitut einbehalten wurde. Es ist daher zu beachten, dass, bei außerordentlichen Operationen ohne Erlö-
schen des bisherigen Substituts und bei Übertritt von Angestellten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses, die-
ser Punkt sowohl vom Veräußerer als auch vom Nachfolger in der jeweiligen EB auszufüllen ist, wobei nur das an-
zugeben ist, was jeweils einbehalten wurde. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses darf dieser Punkt nur 
in der vom Steuersubstitut, welcher solche Abzüge vorgenommen hat, ausgestellten EB angegeben werden, daher 
darf diese Angabe nicht in der ausgleichenden EB gemacht werden. 
Im Punkt 26 muss der Betrag der effektiv vom Steuersubstitut als Akontozahlung für den Besteuerungszeitraum 2023 ein-
behaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer inklusive jenem, eventuell in Punkt 33 aufgeführten, angegeben werden. 
Im Punkt 27 muss der vom Steuersubstitut vom Gesamtbetrag der bescheinigten Einkünfte aus nicht selbständiger 
Arbeit und der der gleichwertigen und gleichgestellten Einkünfte geschuldete Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatz-
steuer als Saldozahlung für den Besteuerungszeitraum 2023 angegeben werden, mit Ausnahme jener, die getrennter 
Besteuerung, Steuereinbehalten oder Ersatzsteuer unterliegen, inklusive jenem eventuell in Punkt 34 aufgeführten. 
Es ist hierbei zu beachten, dass bei Ausgleichszahlungen mit anderen einheitlichen Bescheinigungen in den Punkten 
22, 26 und 27 die von den früheren Steuersubstitut einbehaltenen Beträge anzugeben sind. 
Die gleiche Modalität zur Ausfüllung der vorgenannten Punkte ist auch bei außerordentlichen Operationen ohne Er-
löschen des bisherigen Substituts zu befolgen. 
In Punkt 28 ist die Summe der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023 anzugeben, die im Jahr 2023 vom Steuer-
substitut im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Lauf des Jahres 2023 einbehalten wurde. 
Diese Summe muss ohne den in Punkt 26 genannten Betrag angegeben werden. Im Falle einer in der Gegenwart 
ausgeglichenen EB sind die darin vorkommenden Zahlungsdaten nicht anzugeben 
Im Punkt 29 muss der vom Steuersubstitut vom Gesamtbetrag der bescheinigten Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit und der gleichwertigen und gleichgestellten Einkünfte als Akontozahlung geschuldete Betrag der kommunalen 
IRPEF-Zusatzsteuer für den Besteuerungszeitraum 2024 angegeben werden, mit Ausnahme jener, die getrennter 
Besteuerung, Steuereinbehalten oder Ersatzsteuer unterliegen.  
Es wir präzisiert, dass die Punkte 26, 27 und 29 unter Bezugnahme auf Steuersubstitute, die in Gemeinden ansässig 
sind, die keine Anwendung der Zusatzsteuer verfügt haben, nicht ausgefüllt werden müssen. 
Die in den Punkten 22, 27 und 29 hervorgehobenen Beträge sind für die in den Punkten 1, 2, 3, 4 und 5 angegebenen 
Einkünfte festgesetzt und bringen für den Steuersubstituten die Pflicht mit sich, die Abschöpfung entweder in Raten, 
im darauffolgenden Besteuerungszeitraum, oder alles auf einmal bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses durchzufü-
hren. In diesem letztgenannten Fall müssen die Anmerkungen (Code AL) die Information enthalten, dass die in den 
Punkten 22, 26, und 27 angegebenen Beträge vollständig einbehalten sind. 
Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist es nötig, eine Berechnung der auf die während des Jahres ausgeschütte-
ten Beträge effektiv geschuldeten Zusatzsteuer durchzuführen. Im Speziellen muss im Punkt 26 der Betrag der vom 
Steuersubstitut als Akontozahlung effektiv einbehaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer und im Punkt 27 der Be-
trag der effektiv einbehaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer als Saldozahlung angegeben werden. 
Sollte hingegen der geschuldete Betrag für die kommunale Zusatzsteuer auf ausgezahlte Entlohnungen geringer sein 
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als die Steuervorauszahlung, die in der einheitlichen Bescheinigung 2024 für den vorangegangenen Steuerzeitraum 
ausgewiesen ist, muss der Steuersubstitut unter Punkt 26 diesen geringeren Betrag der effektiv einbehaltenen kom-
munalen Zusatzsteuer netto an, das heißt, wie viel davon rückerstattet wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass bei 
Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Punkt 29 nicht ausgefüllt werden muss. 
Im Punkt 30 muss der Betrag, der auf Grund der infolge außergewöhnlicher Ereignisse erlassenen Verfügungen nicht 
durchgeführten Einbehalte, der bereits in dem im Punkt 21 angegebenen Betrag inkludiert ist, angegeben werden. 
Im Punkt 31 muss der Betrag der bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Grund der infolge außergewöhnliche 
Ereignisse erlassenen Verfügungen nicht einbehaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden. Die-
ser Betrag ist bereits in dem, im Punkt 22 angegebenen Betrag inkludiert. 
In Punkt 32 ist der Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, der aufgrund der erlassenen Bestimmun-
gen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht einbehalten wurde. 
Dieser Betrag ist schon in denen, die in den Punkten 23 und 24 angegeben sind, enthalten. 
Im Punkt 33 muss der Betrag der als Akontozahlung effektiv für den Besteuerungszeitraum 2023 geschuldeten und 
bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Grund der infolge außergewöhnlicher Ereignisse erlassenen Verfügungen 
nicht einbehaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden. Dieser Betrag ist bereits in dem, im Punkt 
26 angegebenen Betrag inkludiert. 
Im Punkt 34 muss der Betrag der bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses auf Grund der infolge außergewöhnlicher 
Ereignisse erlassenen Verfügungen nicht einbehaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer als Saldozahlung ange-
geben werden. Dieser Betrag ist bereits in dem, im Punkt 27 angegebenen Betrag inkludiert. 
Es wird darauf hingewiesen, dass, wenn gemäß Art. 1, Absatz 3-bis, des G.v.D. Nr. 360 vom 28. September 1998 Be-
freiungsstufen beschlossen wurden, in den Anmerkungen (Code BB und Code BN) angegeben werden muss, ob man 
diese Befreiung in Anspruch genommen hat.  
In den Anmerkungen (Code BP) müssen die Beträge der in der vorhergehenden EB regionalen Zusatzsteuer und der 
Saldozahlung der kommunalen Zusatzsteuer aufgeführt werden, die nach der Aussetzung aufgrund außergewöhnli-
cher Ereignisse nicht vorgenommen wurden. In den Anmerkungen (Code BS) ist der in der vorherigen EB Betrag der 
Anzahlung der kommunalen Zusatzsteuer anzugeben, der nach der Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Erei-
gnisse nicht vorgenommen wurde. Die Eintragungen BP und BS müssen unabhängig vom Eintritt der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses angegeben werden. 
In Punkt 35 ist der Gesamtbetrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023 anzugeben, der als Saldozahlung auf-
grund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht einbehalten wurde. Dieser Betrag 
ist schon in denen, die in den Punkten 25 und 28 angegeben sind, enthalten. 
In Punkt 36 ist die Anzahlung auf die kommunale IRPEF-Zusatzsteuer 2023 anzugeben, die aufgrund der erlassenen 
Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht einbehalten wurde. Dieser Betrag ist schon in dem, der 
in Punkt 26 angegeben ist, enthalten. 
Artikel 48, Absatz 11 der Gesetzesverordnung Nr. 189 vom 17. Oktober 2016, geändert durch Artikel 8, Absatz 11 der 
Gesetzesverordnung Nr. 111 vom 14. Oktober 2020, sieht vor, dass andere als die in Artikel 11, Absatz 3 der Geset-
zesverordnung Nr. 8 vom 9. Februar 2017, umgewandelt mit Änderungen, durch das Gesetz Nr. 45, aufgeführten Sub-
jekte die Beträge, die der Aussetzung gemäß dem Ministerialerlass vom 1. September 2016 und den Absätzen 1-bis, 
10 und 10-bis unterliegen, ohne Anwendung von Sanktionen und Zinsen bis zum 15. Januar 2021 oder in bis zu 120 
gleichen Monatsraten ab dem 15. Januar 2021 zu zahlen . Auf Antrag des Arbeitnehmers oder in ähnlichem Beschäf-
tigungsverhältnis stehendem Subjektes kann die Einbehaltung auch vom Steuersubstitut vorgenommen werden. 
In den Anmerkungen muss der Substitut die Höhe der gezahlten Raten (CD-Code) und die Höhe der nicht gezahlten 
Raten (EC-Code) angeben. 
 
Steuerbeistand 730/2023 Erklärender und Ehegatte 
Der vorliegende Abschnitt ist unter Eintragung der Ausgleichszahlungsvorgänge auszufüllen, die infolge des im Laufe 
des Jahres 2023 geleisteten Steuerbeistandes vom Steuersubstitut selbst, von einem Angestellten des CAF oder ei-
nem berechtigten Freiberufler, an den sich der Steuerpflichtige gewandt hat, durchgeführt wurden. 
 
VORSICHT 
Der Steuersubstitut kann keine Steuerguthaben erstatten, die aus den Ausgleichszahlungsvorgängen eines Steuer-
beistands hervorgehen, indem er von ihm vorgestreckte Beträge verwendet, noch kann er im Vordr. 770/2024 diese 
Beträge zum Ausgleich der Abzüge verwenden, die durchgeführt wurden, um vorgestreckte Summen zurückzuerlan-
gen, indem er geringere Beträge als geschuldet überweist. 
 
Der Artikel 19 des M.D. Nr. 164 vom 31. Mai 1999, der Normen für den von Steuerberatungsstellen geleisteten Ste-
uerbeistand für Unternehmen und Beschäftigte enthält, von Steuersubstituten und von Freiberuflern im Sinne des Ar-
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tikels 40 des G.v.D. vom 9. Juli 1997 Nr. 241, sieht vor, dass die Summen, die aus einem Steuerguthaben infolge von 
Ausgleichszahlungsvorgängen von Steuerbeistand hervorgehen, durch eine entsprechende Reduzierung der Steue-
rabzüge, die vom Erklärenden im Monat Juli geschuldet werden, zurückerstattet werden, oder, falls nötig, unter Be-
nutzung des Gesamtbetrags der Steuerabzüge, die vom selben Substitut durchgeführt wurde. 
Im Fall, dass der Gesamtbetrag der Steuerabzüge für die Rückerstattung der Summen, die aus einem Steuergutha-
ben hervorgehen, nicht ausreicht, erstattet der Steuersubstitut die verbleibenden Beträge durch Anrechnung auf die 
Vorsteuerabzüge der folgenden Monate des selben Steuerzeitraums. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die genannten Vorgänge auch anzugeben sind, wenn sie durchgeführt wurden nach: 
• Berichtigenden und ergänzenden Mitteilungen Vordr. 730-4; 
• (auch ergänzenden) Mitteilungen Vordr. 730-4, die verspätet eingereicht wurden; 
• Ausgleichszahlungsvorgänge, die verspätet durchgeführt wurden bezüglich von Mitteilungen Vordr. 730-4 (auch be-

richtigende), die rechtzeitig eingereicht wurden; 
• Verspätete Ausgleichszahlungen bezüglich des Steuerbeistands, der direkt vom Steuersubstitut geleistet wurde, 

auch in Folge einer Berichtigung der Vordr. 730-3. 
 
Schließlich sind die Summen anzugeben, die vom Steuersubstitut im Lauf des Jahres 2023 nicht einbehalten oder 
erstattet wurden. 
 
Im Fall einer Übernahme von Beschäftigten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses und ohne ein Erlösche des 
vorherigen Steuersubstituts (z.B. Abtretung eines Teils des Unternehmens), muss dieser die in den Monaten der Au-
sgleichszahlungen erstatteten und einbehaltenen Summen angeben und den nicht erstatteten und einbehaltenen 
Restbetrag als nicht durchgeführte oder nicht abgeschlossene Ausgleichszahlung angeben unter Angabe des Codes 
F in Punkt 51. Der nachfolgende Steuersubstitut muss seinerseits alle Daten bezüglich der in Folge eines im Lauf des 
Jahres 2023 von ihm oder dem abtretenden Steuersubstitut geleisteten Steuerbeistands erstatteten und einbehalte-
nen Beträge angeben. Im Fall von außergewöhnlichen Geschäftsvorgängen mit Erlöschen des Steuersubstituts 
muss der Erklärende im vorliegenden Abschnitt sämtliche Daten der von Juli bis Dezember 2023 durchgeführten Au-
sgleichszahlungsvorgänge angeben. 
Der Punkt 51 muss durch Angabe des Grundes ausgefüllt werden, aus dem die Ausgleichszahlung nicht durchge-
führt oder nicht abgeschlossen wurde. 
Zu diesem Zweck muss einer der nachfolgenden Codes verwendet werden: 
A – Beendigung des Arbeitsverhältnisses; 
B – unbezahlte Wartezeit 
C – Todesfall; 
D – nicht ausreichendes Gehalt; 
E – nicht oder nur teilweise durchgeführte Rückerstattung wegen Nicht-Ausreichen der Abzüge; 
F – Übernahme von Beschäftigten ohne Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
 
In Punkt 52 ist das Kästchen anzukreuzen, falls der Steuerbeistand vom Steuersubstitut geleistet wurde. 
Der Punkt 54 ist auszufüllen, wenn eine ergänzende Erklärung 730/4 vorliegt, die beim Steuersubstitut eingegangen 
ist, der den Steuerbeistand geleistet hat. Insbesondere ist der vom Vordruck 730/4 feststellbare Code (1, 2 oder 3) 
anzugeben, der den Grund der durchgeführten Ergänzung identifiziert. Der Punkt 55 ist auszufüllen, wenn ein beri-
chtigender Vordruck 730/4 vorliegt, der beim Steuersubstitut eingegangen ist, der den Steuerbeistand geleistet hat. 
Insbesondere sind die vom Vordr. 730/4 feststellbare Codes (1, 2 oder 3) anzugeben, die den Grund der durchgefü-
hrten Berichtigung identifizieren.   
 
Vorhandensein des ordentlichen Vordr. 730/4 
Falls für den einzelnen Bezieher die ergänzenden und/oder berichtigenden Vordrucke 730/4 nicht eingegan-
gen sind, müssen die Punkte 61 bis 133 durch die nachfolgend beschriebenen Vorgehensweisen ausgefüllt 
werden. 
Irpef-Saldozahlung 2022 Erklärender 
 
In Punkt 61 ist die tatsächlich einbehaltene Summe auf der Grundlage der im 730/4 eingetragenen Daten im Punkt 
„einzubehaltender Betrag der IRPEF“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise einbehalten wurde, muss die nicht einbehaltene Summe in Punkt 63 ange-
geben werden. 
 

31

EINHEITLICHE BESCHEINIGUNG 2024 - Anweisungen zum Ausfüllen



Beispiel 
Vordruck. 730/4 in Zeile „einzubehaltender Betrag der IRPEF“ 1000 Euro; tatsächlich einbehalten 900 Euro. 
Die EB ist so auszufüllen: 
- Punkt 61 Euro 900 
- Punkt 63 Euro 100 
 
In Punkt 62 ist der tatsächlich erstattete Betrag auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten im 
Punkt „zu erstattender Betrag der IRPEF“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise erstattet wurde, muss die nicht erstattete Summe in Punkt 64 angegeben 
werden. 
 
Beispiel 
Vordruck 730/4 in Zeile „zu erstattender Betrag der IRPEF“ 1500 Euro; tatsächlich erstattet 1000 Euro. 
Die Einheitliche Bescheinigung ist so auszufüllen: 
- Punkt 62 Euro 1000 
- Punkt 64 Euro 500 
 
Regionale Zusatzsteuer 2022 Erklärender 
In Punkt 71 ist der tatsächlich einbehaltene Gesamtbetrag auf der Grundlage der im Vordr. 
730/4 eingetragenen Daten im Punkt „einzubehaltender Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer“ in Bezug auf den 
Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise einbehalten wurde, muss die nicht einbehaltene Summe in Punkt 73 ange-
geben werden. 
In Punkt 72 ist die tatsächlich erstattete Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten im 
Punkt „zu erstattender Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise erstattet wurde, muss die nicht erstattete Summe in Punkt 74 angegeben 
werden. 
In Punkt 75 ist der Code der Region anzugeben, der der entsprechenden Zeile des Vordruckes 730/4 entnommen 
wurde; 
 
Saldozahlung kommunale Zusatzsteuer 2022 Erklärender 
In Punkt 81 ist die tatsächlich einbehaltene Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten 
im Punkt „einzubehaltender Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise einbehalten wurde, muss die nicht einbehaltene Summe in Punkt 83 ange-
geben werden. 
In Punkt 82 ist die tatsächlich erstattete Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten im 
Punkt „zu erstattender Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise erstattet wurde, muss die nicht erstattete Summe in Punkt 84 angegeben 
werden. 
In Punkt 85 ist der Code der Gemeinde anzugeben, der der entsprechenden Zeile des Vordruckes 730/4 entnommen 
wurde. 
 
Saldozahlung Ersatzbesteuerung auf Miteinnahmen 2022 Erklärender 
In Punkt 91 ist die tatsächlich einbehaltene Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten 
im Punkt „einzubehaltende Ersatzbesteuerung auf Mieteinnahmen“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise einbehalten wurde, muss die nicht einbehaltene Summe in Punkt 93 ange-
geben werden. 
In Punkt 92 ist die tatsächlich erstattete Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten im 
Punkt „zu erstattende Ersatzbesteuerung auf Mieteinnahmen“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. Falls der 
Betrag nicht oder nur teilweise erstattet wurde, muss die nicht erstattete Summe in Punkt 94 angegeben werden. 
 
Beispiel für das Ausfüllen 
Ordentlicher Vordruck 730/4 
Zu erstattender IRPEF-Betrag Euro 1000 
Einzubehaltender Betrag der regionalen Zusatzsteuer Euro 100 
Einzubehaltender Betrag der kommunalen Zusatzsteuer Euro 50 
Falls es nicht möglich war, einen Betrag von 50 Euro zu erstatten, ist die EB ist so auszufüllen 
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- Punkt 62 Euro 950 
- Punkt 64 Euro 50  
- Punkt 71 Euro 100 
- Punkto 81 Euro 50 
 
Ordentlicher Vordruck 730/4 
Miterklärender  
Zu erstattender IRPEF-Betrag Euro 1000 
Einzubehaltender Betrag der regionalen Zusatzsteuer Euro 100 
Einzubehaltender Betrag der kommunalen Zusatzsteuer Euro 50 
 
Ehegatte 
Einzubehaltender IRPEF-Betrag          Euro 300 
Zu erstattender Betrag der regionalen Zusatzsteuer Euro 70 
Zu erstattender Betrag der kommunalen Zusatzsteuer Euro 50 
 
Falls es nicht möglich war, einen Betrag von 170 Euro zu erstatten, und unter Voraussetzung einer proportionalen 
Aufteilung dieses Betrags zwischen dem Ehegatten und dem Erklärenden, muss diese Summe so aufgeteilt werden: 
151 Euro für den Erklärenden und 19 Euro für den Ehegatten. 
 
Die EB ist so auszufüllen: 
 
Abschnitt Erklärender 
- Punkt 62 Euro 849 
- Punkt 64 Euro 151 
- Punkt 71 Euro 100 
- Punjkt 81 Euro 50 
Abschnitt Ehegatte 
- Punkt 261 Euro 300 
- Punkt 272 Euro 51 
- Punkt 274 Euro 19 
- Punkt 282 Euro 50 
 
Ersatzsteuer auf Produktivitätsprämien 
Im Punkt 101 ist der tatsächlich einbehaltene Betrag angesichts dessen, was im Vordruck 730/4 unter dem Titel „Er-
satzsteuer auf Produktivitätsprämien“ in Bezug auf den Erklärenden übergeben wurde, anzugeben. Im Falle der Betrag 
vollständig oder teilweise nicht einbehalten worden wäre, ist der nicht einbehaltene Betrag im Punkt 102 anzugeben. 
 
Anzahlung getrennte Besteuerung 
In Punkt 111 ist die tatsächlich einbehaltene Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten 
im Punkt „Anzahlung von 20% auf getrennt versteuerte Einkommen“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
Falls der Betrag nicht oder nur teilweise einbehalten wurde, muss die nicht einbehaltene Summe in Punkt 112 ange-
geben werden. 
 
Anzahlungen 
In Punkt 121 ist die tatsächlich einbehaltene Summe auf der Grundlage der im Vordruck 730/4 eingetragenen Daten 
im Punkt „erste Rate IRPEF-Anzahlung 2023“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
 
Beispiel 
Vordr. 730/4 in Zeile „erste Rate IRPEF-Anzahlung 2023“ 500 Euro; tatsächlich einbehalten 400 Euro. 
Die EB ist so auszufüllen:  
- Punkt 121 Euro 400 
 
In Punkt 122 ist die tatsächlich einbehaltene Summe, auch nach einem Antrag auf geringere Anzahlung (Kästchen 
123 ankreuzen), auf der Grundlage der im Vordr. 730/4 eingetragenen Daten im Punkt „zweite oder einzige Rate der 
IRPEF-Anzahlung 2023“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
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Beispiel 
Vordr. 730/4 in Zeile „zweite oder einzige Rate der IRPEF-Anzahlung 2023“ 600 Euro; tatsächlich einbehalten 300 
Euro. 
Die EB ist so auszufüllen: 
- Punkt 122 Euro 300 
 
In Punkt 124 ist der tatsächlich einbehaltene Betrag auf der Grundlage der im Vordr. 730/4 eingetragenen Daten im 
Punkt „Anzahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
 
Beispiel 
Vordr. 730/4 in Zeile „Anzahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023“ 500 Euro; tatsächlich einbehalten 400 
Euro. 
Die EB ist so auszufüllen: 
- Punkt 124 Euro 400 
 
In Punkt 125 ist der Code der Gemeinde anzugeben, der der entsprechenden Zeile (Anzahlung der kommunalen IR-
PEF-Zusatzsteuer 2023) des Vordruckes 730/4 zu entnehmen ist. 
In Punkt 126 ist der tatsächlich einbehaltene Gesamtbetrag auf der Grundlage der im Vordr. 730/4 eingetragenen 
Daten im Punkt „erste Rate der Ersatzsteuer-Anzahlung 2023“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
 
Beispiel 
Vordr. 730/4 in Zeile „Betrag erste Rate Anzahlung der Ersatzbesteuerung 2023“ 500 Euro; tatsächlich einbehalten 
400 Euro. 
Die EB ist so auszufüllen 
 
- Punkt 126 Euro 400 
 
In Punkt 127 ist die tatsächlich einbehaltene Summe, auch nach einem Antrag auf geringere Anzahlung (Kästchen 
128 angekreuzt), auf der Grundlage der im Vordr. 730/4 eingetragenen Daten im Punkt „zweite oder einzige Rate 
der Ersatzsteueranzahlung 2023“ in Bezug auf den Erklärenden anzugeben. 
 
Beispiel 
Vordr.730/4 in Zeile „zweite oder einzige Rate der  Ersatzsteueranzahlung 2023“ 600 Euro; tatsächlich einbehalten 0 
Euro. 
Die EB ist so auszufüllen: 
- Punkt 128             ankreuzen 
- Punkt 127            nicht ausfüllen 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorauszahlungen des erklärenden Subjekts und des Ehegatten ohne eventuel-
le Zuschläge für Ratenzahlung oder verspätete Zahlungen anzugeben sind. 
Wenn die genannten Anzahlungen in Bezug auf den Erklärenden aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge au-
ßergewöhnlicher Ereignisse nicht einbehalten wurden, ist in den Punkten 131, 132 und 133, der ausgesetzte Betrag 
einzutragen, der schon in den vorigen Punkten 121, 122, 124, 126 und 127 enthalten ist. 
 
Falls für den einzelnen Bezieher die ergänzenden und/oder berichtigenden Vordrucke 730/4 nicht eingegangen sind, 
müssen die Punkte von 261 bis 333 zum Steuerbeistand 2023 Ehegatte analog zu den Anweisungen, die für den Er-
klärenden in den Punkten von 61 bis 133 gegeben wurden, mit Hinweis auf die Daten des Ehegatten im Vordr. 730/4 
zu entnehmen ist. Bei nicht einbehaltenen Beträgen, die in den Feldern 63, 73, 83, 93, 263, 273, 283 und 293 ange-
geben wurden, füllt der Substitut die Anmerkung (CL-Code) aus, mit der er den Substitut darüber informiert, dass die-
ser die oben genannten Beträge selbst bezahlen muss. 
 
Im Fall, dass für einen einzelnen Bezieher ein zu einem vorhergehenden ordentlichen Vordr. 730/4 ergänzen-
der Vordruck 730/4 eingegangen ist, müssen die Punkte von 61 bis 128 folgendermaßen ausgefüllt werden: 
Im Fall von ergänzenden Vordr. 730/4 ist für jede Abgabe in der EB der Betrag einzutragen, der sich aus dem ab-
schließenden vom Steuersubstitut vorgenommenen Ausgleichszahlungsvorgang ergibt, der sowohl die Vorgänge im 
ersten Vordruck 730/4 berücksichtigt, als auch jene im ergänzenden Vordruck 730/4. 
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Beispiel 
Ordentlicher Vordr. 730/4  
Einzubehaltender IRPEF-Betrag Euro 1000 
Einzubehaltender Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer Euro 200 
Zu erstattender Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer Euro 30 
Zweite oder einzige Rate der IRPEF-Anzahlung Euro 180 
für den Fall, dass mit der Einreichung des ergänzenden Vordr. 730/4 der Betrag der Irpef - der nach weiteren, geltend 
zu machenden Aufwendungen einzubehalten ist - in der Höhe von 900 Euro ist: 
Im Fall, dass bei Einreichung des ergänzenden Vordr. 
730/4, der aufgrund von zusätzlichen Lasten einzubehaltende IRPEF-Betrag 900 Euro beträgt: 
 
Ergänzender Vordruck 730/4 
Zu erstattender IRPEF-Betrag Euro 100 
Der Steuersubstitut wird am Ende der Ausgleichszahlungsvorgänge insgesamt 900 Euro als IRPEF-Saldozahlung 
einbehalten haben (1000 Euro einbehalten infolge des ordentlichen Vordr. 730/4 und 100 erstattet infolge des ergän-
zenden Vordr. 730/4). Die EB ist so auszufüllen: 
- Punkt 61 Euro 900 
- Punkt 71 Euro 200 
- Punkt 82 Euro 30 
- Punkt 122 Euro 180 
 
Beispiel 
Ergänzender Vordr. 730/4 eingereicht aber nicht ausgeglichen 
 
Ordentlicher Vordr. 730/4 
Einzubehaltende Einkommenssteuer Euro 1000 
Im Fall, dass bei Einreichung des ergänzenden Vordr. 730/4, der aufgrund von zusätzlichen Lasten zu erstattete IR-
PEF-Betrag 100 Euro beträgt: 
 
Ergänzender Vordruck 730/4 
Zu erstattender Einkommenssteuer-Betrag Euro 1.100 (1.000 + 100) 
Wenn keine Ausgleiche des eingegangenen Vordr. 730-4 ausgeführt wurden, ist die EB folgendermaßen auszufül-
len: 
- Punkt 54                   durchstreichen 
- Punkt 64                   Euro 1.100 
Wenn die Ausgleichszahlung aufgrund eines zu geringen Umfangs der Einbehalte nicht ausgeführt wurde, ist auch 
der Punkt 51 mit dem Code „E“ auszuführen. 
 
Im Fall, dass für einen einzelnen Bezieher ein zu einem vorhergehenden ordentlichen Vordr. 730/4 berichti-
gender Vordruck 730/4 eingegangen ist, müssen die Punkte 61 bis 128 folgendermaßen ausgefüllt werden: 
Im Fall des berichtigenden Vordr. 730/4 muss für jede Abgabe in der EB der tatsächlich einbehaltene oder 
erstattete Betrag auf der Grundlage der Anweisungen im berichtigenden Vordr. 730/4 eingetragen werden, ohne 
eventuelle Beträge zu berücksichtigen, die einbehalten oder erstattet wurden, um die Auswirkungen der Ausglei-
chszahlungsvorgänge in Bezug auf den ordentlichen Vordr. 730/4 zu annullieren. 
Daher muss beim Ausfüllen der EB auf die im berichtigenden Vordr. 730/4 enthaltenen Informationen verwiesen wer-
den, unter Anwendung der in Bezug auf den ordentlichen Vordr 730/4 beschriebenen Modalitäten. 
 
Beispiel 
Ordentlicher Vordr. 730/4 
Einzubehaltender IRPEF-Betrag Euro 1000 
Einzubehaltender Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer Euro 200 
Zu erstattender Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer Euro 30 
Zweite oder einzige Rate der IRPEF-Anzahlung Euro 180 
 
Berichtigender Vordr. 730/4 
Einzubehaltender IRPEF-Betrag     Euro 900 
Einzubehaltender Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer Euro 200 
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Zu erstattender Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer  Euro 30 
Zweite oder einzige Rate der IRPEF-Anzahlung    Euro 180 
Wenn der Steuersubstitut die Ausgleichszahlungsvorgänge nach den ordentlichen Vordr. 730-4 schon vorgenommen 
hat, muss er den Betrag von 100 Euro als IRPEF-Saldozahlung erstatten, der als zu viel einbehalten aufscheint. Eine 
Darlegung des erstatteten Betrags von 100 Euro ist in der EB nicht vorgesehen. 
Die EB ist so auszufüllen: 
- Punkt 55 Code 1 
- Punkt 61                 Euro 900 
- Punkt 71                 Euro 200 
- Punkt 82                 Euro 30 
- Punkt 122               Euro 180 
 
In den Punkten 141, 142 und 143 ist für den Erklärenden und den Ehegatten der Betrag der Zinsen anzugeben, die 
insgesamt für eine Ratenzahlung erhoben wurden, indem man ihn gruppiert angibt, je nachdem, ob sie an den Fiskus, 
die Region oder die Gemeinde überwiesen wurden. 
In den Punkten 151, 152 und 153 ist für den Erklärenden und den Ehegatten der Betrag der Zinsen anzugeben, die 
insgesamt wegen zu geringem Gehalt und/oder als Berichtigung einbehalten wurden, indem man ihn gruppiert an-
gibt, je nachdem, ob sie an den Fiskus, die Region oder die Gemeinde überwiesen wurden. 
In den Punkten von 161 bis 166 müssen die Beträge der Schulden der IRPEF-Saldozahlung, der regionalen Zusatz-
steuer, der Saldozahlung der kommunalen Zusatzsteuer, der Ersatzsteuer auf Produktivitätsprämien und Vermietun-
gen in Bezug auf geleisteten Steuerbeistand angegeben werden, die infolge der Aussetzung aufgrund von außerge-
wöhnlichen Ereignissen nicht angewandt wurden. 
Die selben Beträge müssen auch in den Anmerkungen (Cod. BR) eingetragen werden).  
 
Abzugsfähige Belastungen 
Unter den Punkten 341, 343, 345, 347, 349 und 351 wird der Code für die absetzbaren Aufwendungen angegeben, 
für die ein Abzug von der Bruttosteuer in Höhe von 19%, 26%, 30%, 35% und 90% zusteht. Der Code kann den Ta-
bellen A, B, C, D und E im Anhang zu den vorliegenden Anweisungen entnommen werden. 
Unter den Punkten 342, 344, 346, 348, 350 und 352 wird der Betrag der absetzbaren Aufwendungen in Bezug auf 
den angegebenen Code in den vorstehenden Punkten angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die in diesen 
Punkten enthaltenen Beträge der absetzbaren Aufwendungen unter Berücksichtigung der etwaigen Maximalbeträge 
sowie nach Abzug der von den Vorschriften, die sie regeln, vorgesehenen Selbstbeteiligung berechnet werden müs-
sen. In diesen Punkten muss auch der Betrag des Pauschalabzugs für den Unterhalt des Blindenhundes angegeben 
werden, wobei für diese Beträge der Code 98 anzugeben ist. Diese Information muss auch in den Anmer-kungen (Co-
de AP) angegeben werden. 
 
Abzüge und Guthaben 
Im Punkt 361 ist die gemäß Art. 11 des TUIR unter Anwendung des Prozentsatzes berechnete Bruttosteuer, der Ein-
kommensstaffeln auf die Summe der in den Punkten 1, 2, 3, 4 und 5 der Bescheinigung hervorgehobenen Einkünfte, 
angegeben. Dieser Punkt ist nicht auszufüllen für die Einkünfte, die an die Erben entrichtet werden. 
Artikel 1 des Gesetzesdekrets Nr. 230 vom 29. Dezember 2021, "Einführung der einheitlichen und allgemeinen Kin-
derbeihilfe für unterhaltsberechtigte Kinder" hat ab dem 01. März 2022 die einheitliche und allgemeine Kinderbeihilfe 
eingeführt, bei der es sich um eine wirtschaftliche Leistung handelt, die monatlich für den Zeitraum zwischen März 
eines jeden Jahres und Februar des darauffolgenden Jahres an Haushalte auf der Grundlage der wirtschaftlichen La-
ge des Haushalts gemäß dem Indikator der entsprechenden wirtschaftlichen Situation gewährt wird. Infolge des In-
krafttretens der einheitlichen Kinderbeihilfe hat Art. 10 Absatz 4 desselben delegierten Erlasses Artikel 12 des TUIR, 
der die Regeln für den Abzug von Familienlasten enthält, dahingehend geändert, mit der Folge, dass: 
• die Steuerabzüge für unterhaltsberechtigte Kinder unter 21 Jahren, einschließlich der Erhöhung der Abzüge für Kin-
der unter drei Jahren, für behinderte Kinder und für jedes Kind ab dem ersten Kind, für Steuerpflichtige mit mehr als 
drei unterhaltsberechtigten Kindern nicht mehr wirksam sind; 
• der in Absatz 1-bis vorgesehene Abzug für kinderreiche Familien (bei Vorhandensein von mindestens vier Kindern) 
wird abgeschafft. 
Die folgenden Felder werden daher nach den neuen Vorschriften ausgefüllt. 
Im Punkt 362 muss der Gesamtbetrag des eventuell, für zu Lasten lebende Ehegatten und Familienangehörige zu-
stehenden Absetzbetrages aus Art. 12 Absatz 1 des TUIR angegeben werden.  
Dauert das Arbeitsverhältnis weniger als ein Kalenderjahr, berechnet der Substitut den Abzug für Unterhaltspflichten 
gegenüber der Familie im Verhältnis zur Arbeitsdauer, es sei denn, der Substitut hat ausdrücklich beantragt, den Ab-
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zug für den gesamten Steuerzeitraum in Anspruch zu nehmen (sofern hierfür die Voraussetzungen vorliegen). Falls 
die genannten Abzüge im Verhältnis zur Arbeitsdauer festgelegt wurden, muss der Substitut dies dem Empfänger in 
den Anmerkungen mitteilen (Code AC). 
Im Punkt 367 muss der Betrag des eventuell gemäß Art. 13 des TUIR, in der ab dem Steuerjahr 2022 durch Artikel 
1 Absatz 2 Buchstabe b) des Gesetzes 234 von 2021 geänderten Fassung zustehenden Absetzbetrages für unsel-
bständige Arbeit oder Rente angegeben werden. 
Im Fall von Arbeitsverhältnissen mit Arbeitsvertrag auf bestimmte oder auf unbestimmte Zeit mit einer Dauer von we-
niger als einem Jahr (Beginn oder Auflösung des Arbeitsverhältnisses im Laufe des Jahres), muss der Substitut, ge-
mäß Punkten 1 und 2 auf die Einkünfte beschränkt, auch den minimalen Absetzbetrag an der Arbeitsdauer ausglei-
chen. 
In diesem Fall muss der Substitut dem Bezieher in den Anmerkungen (Code AN) mitteilten, dass er den Absetzbetrag 
in Steuererklärungen für das gesamte Jahr nutzen kann, falls dieser von diesem Substitut selbst oder von einem an-
deren Arbeitgeber, auf Anfrage des Beziehers schon zugeteilt worden ist und als effektiv zustehend erscheint. 
Es wird darauf hingewiesen, dass, wenn der Bezieher dem Steuersubstitut den Betrag von anderen Einkommen mitge-
teilt hat, dieser letztgenannte dies zum Zweck der Berechnung der Absetzbeträge aus Art. 12 und 13 des TUIR berück-
sichtigen und in den Anmerkungen (Code AO). 
Punkt 369 ist der Angabe des Gesamtbetrags der Absetzbeträge laut den vorangegangenen Punkten 342, 344, 346, 348, 350 
vorbehalten. Durch Artikel 1, Absatz 629 des Gesetzes Nr. 160 von 2019 wurde Artikel 15 des Tuir geändert, der insbesondere 
die Zuweisung des fälligen Abzugs betraf: 
- für den gesamten Betrag, wenn das Gesamteinkommen 120.000 Euro nicht übersteigt; 
- für den Teil, der dem Verhältnis zwischen dem Betrag von 240.000 Euro, abzüglich des Gesamteinkommens, und 120.000 
Euro entspricht, wenn das Gesamteinkommen höher als 120.000 Euro ist. 
Der Abzug erfolgt in voller Höhe, unabhängig von der Höhe des Gesamteinkommens für die Aufwendungen nach Absatz 1, Bu-
chstaben a) und b), und Absatz 1-ter sowie für die in Absatz 1, Buchstabe c) des Artikels 15 des Tuir angegebenen Gesundheit-
skosten. 
Im Punkt 370 muss der Betrag der Absetzbeträge aus den Absätzen von 01 bis 1-ter des Art. 16 des TUIR angegeben 
werden, der in die verringerte Bruttosteuer, in der Reihenfolge der Absetzbeträge aus den Artikeln 12 und 13 des ge-
nannten TUIR eingegangen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass, wenn im Laufe des Jahres ein Mietvertrag oder 
mehrere Mietverträge abgeschlossen wurden, in den Anmerkungen (Code BG) mit den Codes 1, 2, 3 und 4 die di-
versen Arten von Mieteinnahmen angegeben werden müssen, die jeweils in den Absätzen 01 bis 1-ter des Art. 16 
des Steuergesetzes (TUIR) aufgeführt sind. Ferner ist die Anzahl der Tage, in der die vermietete Immobilie zum 
Hauptwohnsitz bestimmt war, der zustehende Prozentsatz des Absetzbetrages sowie die Miethöhe gemäß Artikel 1, 
Absatz 155 des Gesetzes 234 von 2021, der Absatz 1ter des Artikels 16 des Tuir geändert hat, anzugeben. 
Unter Punkt 371 muss der Betrag der vom Steuersubstitut zuerkannten Absetzbeträge gemäß Absatz 1-sexies des 
Art. 16 des Steuergesetzes (TUIR) angegeben werden, die der verringerten Bruttosteuer im Rahmen der Absetzbe-
träge gemäß Artikel 12 und 13 des genannten Steuergesetzes gegenüberstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
dieser Betrag nach Abzug der eventuellen, bei den Ausgleichszahlungsvorgängen zurückgewinnenen Summe anzu-
geben ist. 
Unter Punkt 372 wird der Betrag der Abzüge gemäß Art. 16, Absatz 1-sexies des Steuergesetzes (TUIR) angegeben, 
der nicht vom Substitut zuerkannt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall eines Abfassens des vorliegenden 
Punktes, der Steuersubstitut in den Anmerkungen (Ko-de BI) angeben muss, dass, wenn der Steuerzahler keine Ein-
kommen außer den vom Steuersubstitut erklärten besitzt, er in der Steuererklärung die Rückerstattung des nicht ge-
nutzten Absetzbetrages beantragen kann. 
Falls bei einem Ausgleich zur Wiedergewinnung des vorher genehmigten Guthabens für Mietzins übergegangen wer-
den muss, ist im Punkt 373 der Betrag des genannten wiedergewonnenen Guthabens anzugeben. 
Im Punkt 374 muss der umfassende Gesamtbetrag der schon in den Punkten 362, 367 und 382 aufgeführten Ab-
setzbeträge angegeben werden. Sollten die Absetzbeträge nach der Angabe des theoretisch zustehenden Betrages 
in den Punkten 362, 367 und 369 nicht völlig zugewiesen worden sein, da der Betrag der Bruttosteuer nicht ausreicht, 
muss im vorliegenden Punkt der Gesamtbetrag der bezüglich der Bruttosteuer des Beziehers effektiv zugewiesenen 
Absetzbeträge angegeben werden. 
Unter Punkt 375 den Betrag der Nettosteuer angeben, der sich ergibt, wenn von der Bruttosteuer die Summe der Ab-
züge, die im vorherigen Punkt 374 angegeben ist, abgezogen wird. 
Das Gesetz Nr. 160 aus dem Jahr 2019 sieht in Artikel 1, Absatz 573 vor, dass die Steuer, die auf andere Einkünfte als 
Geschäftseinkünfte erhoben wird auf Personen, die in den Registern der Gemeinde Campione d'Italia eingetragen 
sind, gemäß Artikel 188-bis des Tuir, für zehn Steuerperioden um 50 % reduziert wird. Um den Betrag der Nettosteuer 
korrekt zu ermitteln, muss der Abzugsverpflichtete zu diesem Zweck die folgenden Beurteilungen vornehmen: 
Ermittlung der Nettosteuer, die auf das Gesamteinkommen einschließlich der in Campione d'Italia erzielten Einkünfte, 
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berechnet wird (Nettosteuer vor Entlastung); 
das Einkommen sowohl in Euro als auch in Franken von Personen ermitteln, die in den Registern der Gemeinde 
Campione d'Italia eingeschrieben sind (Gesamteinnahmen von Campione d'Italia), reduziert um die Ermäßigun-
gen gemäß Art. 188 bis des TUIR; 
das Gesamteinkommen von Campione d'Italia ins Verhältnis zum Gesamteinkommen setzen (Steuerprozentsatz 
von Campione d'Italia); 
die Netto-Steuer vor Entlastung auf den Steuerprozentsatz von Campione d'Italia beziehen (Steuerentlastung); 
50 % der Steuererleichterung (Steuersenkung) bestimmen; 
Saldierung der Nettosteuer vor Entlastung durch die Steuerermäßigung (Nettosteuer ist im Punkt 375 zu übertragen). 
Im Punkt 376 muss das eventuell bei den Ausgleichsverfahren anerkannte Steuerguthaben für die nachweislich im 
Ausland bezahlten Steuern angegeben werden.  
Mit Bezug auf dieses, unter Punkt 376 ausgewiesene Guthaben müssen unter den nachfolgenden Punkten 375, 
377, 378, 379 und 380 folgende Angaben gemacht werden, und zwar jeweils für jeden Auslandsstaat, in dem das 
Einkommen erwirtschaftet wurde: 
• Der Code des Auslandsstaates; 
• Das Jahr, in dem das ausländische Einkommen bezogen wurde; 
• Das im Ausland erwirtschaftete Einkommen; 
• Die im Ausland entrichtete und endgültig gewordene Steuer. 
 
Mit Bezug auf den ausgewiesenen Betrag unter Punkt 376 muss in den Anmerkungen (Code AQ) eine Angabe mit 
Unterteilung des in Italien besteuerten Einkommens, der italienischen Bruttosteuer sowie der italienischen Nettoste-
uer erfolgen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß Art. 165, Absatz 10 des TUIR, wenn das im Ausland erbrachte Einkommen 
nur teilweise zu Bildung des Einkommens aus nicht selbständiger Arbeit beiträgt (z.B.: Laut Absatz 8-bis des Art. 51 
des TUIR bestimmtes Einkommen), auch die im Ausland bezahlte Steuer, die im Punkt 380 anzugeben ist jene ist, 
die im entsprechenden Ausmaß herabgesetzte ist. 
In diesem Fall muss der Substitut des Steuerzahlers in den Anmerkungen darüber informieren, dass die ausgewie-
sene endgültige Auslandssteuer proportional zum Verhältnis zwischen dem konventionell festgelegten Auslandsein-
kommen und dem Einkommen vermindert wurde, das zu versteuern wäre, wenn dieselbe Arbeitstätigkeit in Italien er-
bracht worden wäre (Beschluss Nr. 48/E von 2013). 
 
Steuerguthaben APE 
Das Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016, wie verändert vom Gesetz Nr. 205 vom 27. Dezember 2017, hat den 
finanziellen Vorschuss zur Garantie des Rentenanspruches (APE-Leistung) aufgestellt, der als ein in monatliche Be-
träge bezahltes Guthaben eingeordnet werden kann. Die Rückerstattung des obengenannten Guthabens erfolgt ab 
dem Erwerb des Altersrentenanspruches mit monatlichen Abschreibungsraten für eine Dauer von 20 Jahren. Das 
Darlehen ist durch einen obligatorischen Versicherungsvertrag für das Vorabsterbensrisiko besichert. Gegenüber 
den Zinsen auf die Finanzierung und die Versicherungsprämien für die Deckung des Vorabsterbensrisikos, die dem 
Geber bezahlt werden, wird ein jährliches Steuerguthaben anerkannt. Dieses Steuerguthaben trägt nicht bei, das Ein-
kommen zum Zweck der Einkommensteuern zu bilden, und wird von dem Nationalinstitut für Soziale Fürsorge (INPS) 
für den gesamten monatlichen Betrag ab der ersten Zahlung der Altersrente anerkannt.  
Das INPS zieht die Forderung durch die Abzüge ein, die monatlich der Staatkasse in ihrer Eigenschaft als Steuer-
substitut zu bezahlen sind. 
In den Punkten 381 und 382 sind der Betrag des in Anspruch genommenen Guthabens, der in dem Betrag der Brut-
tosteuer nach Abzug der Abzüge und des eventuell anerkannten Steuerguthabens für die im Ausland bezahlten Ste-
uer eingeschlossen wurde, und der Betrag des von dem Steuersubstitut rückerstatteten Guthabens, sofern es die 
Bruttosteuer überstieg, anzugeben.  
 
Irpef-Ermäßigung für den Sicherheits- und Verteidigungssektor 
Für Sicherheits- und Verteidigungspersonal, das im Jahr 2023 im ständigen Dienst stand und im Jahr 2022 ein Ge-
samteinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit von höchstens 30.208 € erhielt, sieht Artikel 45 Absatz 2 des Ge-
setzesdekrets Nr. 95 vom 29. Mai 2017 bezüglich der Zusatzvergütung, einschließlich der kontinuierlichen Festsätze, 
eine Senkung der Einkommenssteuer für natürliche Personen sowie der regionalen und kommunalen Zusatzsteuer-
stufen vor. 
In Punkt 383 ist die Höhe der gezahlten Zusatzvergütung, die bereits in den Punkten 1 und 2 enthalten ist, anzuge-
ben. In Punkt  384 ist die Höhe des angewandten Abzugs für einen Höchstbetrag von 571,00 € anzugeben, wahrend 
in Punkt 385 die Höhe des nicht angewandten Abzugs angegeben werden sollte. 
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Für eine korrekte Aufstellung der EB ist zu beachten, dass bei Steuerausgleichsoperationen, auch bei Vorhandensein 
von mehr als einer EB, der Steuersubstitut überprüfen muss, dass der Gesamtbetrag des Abzugs, der sowohl für die 
ordentliche als auch für die getrennte Besteuerung verwendet wird, die im Dekret des Ministerpräsidenten vom 18. Juli 
2023 festgelegte Grenze von 571,00 € nicht überschreitet. 
Wenn der Substitut dem Empfänger in den Anmerkungen (BO-Code) diesen Abzug nicht gewährt hat, muss er den 
Empfänger darüber informieren, dass dieser, um diesen Abzug nutzen zu können, die Steuererklärung einreichen muss. 
 
Ergänzende Maßnahme  
Artikel 1, Absatz 3, Buchstabe a des Gesetzes Nr. 234 von 2021 hat Artikel 1 des Gesetzesdekrets Nr. 3 vom 5. Fe-
bruar 2020 geändert und sieht für das Jahr 2023 die Anerkennung eines Betrages in Höhe von 1.200 € vor, der nicht 
zur Einkommensbildung beiträgt, wenn das Gesamteinkommen 15.000 € nicht über-steigt. Dieser Betrag wird von 
der Verrechnungsstelle automatisch anerkannt, wenn die berechnete Bruttosteuer auf die in Artikel 49 genannten Ein-
künfte, mit Ausnahme der in Absatz 2, Buchstabe a) sowie in Art. 50, Absatz 1, Buchstaben a), b), c), c-bis), d), h-bis) 
und l) des konsolidierten Einkommensteuergesetzes gemäß Präsidialerlass Nr. 917/1986 höher ist als der Betrag des 
Abzugs, der gemäß Artikel 13, Absatz 1 des genannten konsolidierten Gesetzes gewährt wird. Die ergänzende Ma-
ßnahme bezieht sich auf den Zeitraum der Beschäftigung und wird für erbrachte Leistungen von dem 1. Januar 2023 
bis 31. Dezember 2023. Das Gesetz Nr. 234 aus dem Jahr 2021 sieht jedoch auch die Anerkennung der ergänzenden 
Maßnahme in Fällen vor, in denen das Gesamteinkommen 15.000 €, aber nicht 28.000 € übersteigt. Diese ergänzen-
de Maßnahme wird anerkannt, wenn die Summe bestimmter in der Vorschrift vorgesehener Abzüge höher ist als die 
auf das Gesamteinkommen berechnete Bruttosteuer. In diesem Fall entspricht die ergänzende Maßnahme der Dif-
ferenz zwischen der Summe der Abzüge und der Bruttosteuer und darf in keinem Fall 1.200 € übersteigen. 
Um Punkt 390 auszufüllen, muss einer der folgenden Codes verwendet werden: 
1.wenn der Substitut den Arbeitnehmer für die Zusatzleistung anerkannt und diese ganz oder teilweise ausgezahlt hat; 
2.wenn der Substitut dem Arbeitnehmer die Zulage nicht ausgezahlt hat oder sie zwar anerkannt, aber auch nicht teil-
weise ausgezahlt hat. 
Bitte beachten, dass dieser Abschnitt bei der Auszahlung von Einkünften im Sinne von Artikel 49 des konsolidierten 
Einkommensteuergesetzes ausgefüllt werden muss, mit Ausnahme von jenen, die in Absatz 2, Buchstabe a) und 50 
Absatz 1, Buchstaben a),b), c), c-bis, d), h-bis und l) des TUIR angegeben sind. 
In Punkt 391 muss der Betrag der ergänzenden Maßnahme angeben werden, den der Substitut an den Arbeitnehmer 
gezahlt hat. 
In Punkt 392 sollte der Betrag der ergänzenden Maßnahme angegeben werden, den der Substitut anerkannt, aber 
an den Mitarbeiter nicht ausgezahlt hat. 
Im Falle früherer Arbeitsverhältnisse muss der die Einheitsbescheinigung ausstellende Substitut für die Erstellung 
dieses Abschnitts die Daten, über die von früheren Substituten gewährten, ergänzenden Maßnahmen berücksichti-
gen. In diesem Fall müssen die detaillierten Daten in den Punkten 397 bis 400 angegeben werden und der Steuer-
code des vorherigen Substituten muss in Punkt 403 angegeben werden. Es ist zu beachten, dass der Punkt 400 im 
Falle eines außerordentlichen Vorgangs mit dem Transfer von Arbeitnehmern ohne Unterbrechung des Arbeitsver-
hältnisses und ohne Erlöschen des vorherigen Steuerpflichtigen sowie im Falle eines außerordentlichen Vorgangs 
mit dem Erlöschen des vorherigen Substituten und mit der Fortsetzung der Tätigkeit ausgefüllt werden muss durch 
den neuen, wenn der erste Substitut die ergänzenden Maßnahmen zurückerhalten hat. Der in den Punkten 400 und 
409 angegebene Betrag muss auch in den vorherigen Punkt 393 angegeben werden. 
Artikel 1, Absatz 3 des zitierten Dekrets sieht vor, dass, wenn während der Anpassungsmaßnahme die ergänzenden 
Maßnahmen sich als nicht fällig erweisen, die Einbehaltungsstellen den entsprechenden Betrag einziehen. Wenn der 
oben genannte Betrag 60 € übersteigt, wird er in acht gleichen Raten zurückgezahlt, beginnend mit dem Gehalt, das 
die Auswirkungen der Anpassung betrifft. 
Falls der zuvor anerkannte Zuschlag zurückgefordert werden muss, unter Punkt 393 den Betrag dieses Zuschlags, 
der im Rahmen der Anpassungsvorgänge zurückgefordert wird, angeben; Im Falle einer Rückzahlung in Raten, den 
nach der Anpassung zurückzufordernden Betrag in Punkt 394 eingeben. 
In beiden Fällen muss der in Punkt 391 anzugebende Betrag netto vom wieder eingezogenen und einzuziehenden 
Betrag angegeben werden. 
Unter Punkt 395 ist der Betrag der Zusatzleistung anzugeben, den der Substitut nach den Ausgleichoperationen be-
züglich der unter Nummer 404 der EB des Vorjahres gemeldeten Beträge eingezogen hat. 
Es ist zu beachten, dass dieser Abschnitt immer ausgefüllt werden muss, wenn die Punkte 1 und 2 vorliegen, una-
bhängig davon, ob die Zusatzleistung von dem Substituten anerkannt wird oder nicht. 
 
Ergänzende Vorsorge 
In den Punkten von 411 bis 427 müssen die Daten bezüglich der Ergänzungsvorsorge angegeben werden. 
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Ab diesem Jahr muss dieser Abschnitt auch Daten zu den Beiträgen enthalten, die auf die italienischen Unterkonten 
der paneuropäischen individuellen Altersvorsorgeprodukte (PEPPs) gemäß der Verordnung (EU) 2019/1238 gezahlt 
wurden. 
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 114 vom 3. August 2022 unterliegen die Beiträge zu den vor-
genannten Unterkonten denselben Kriterien wie im Gesetzesdekret Nr. 252 vom 5. Dezember 2005. 
Punkt 411 muss ausgefüllt werden, wenn der Substitut Beiträge an eine Form der zusätzlichen oder individuellen 
Vorsorge geleistet hat. Dieser Punkt muss auch dann ausgefüllt werden, wenn der Substitut die direkt vom Steuer-
zahler in eine Form der Vorsorge eingezahlten Beträge berücksichtigt hat. 
In diesem Fall ist anzugeben: 
1 - Für Subjekte, für die gemäß den Bestimmungen in Art. 8, Absatz 4 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 252 vom 

5. Dezember 2005, sowie in Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret Nr. 114 vom 3. August 2022 die Abzug-
sfähigkeit der eingezahlten Beiträge für einen Betrag nicht über 5164,57 Euro vor-gesehen ist; 

2 - Für Subjekte,die in Rentenformen eingetragen sind, für welche die finanzielle Unausgeglichenheit festgestellt und 
der Plan für die Wiederherstellung der Ausgeglichenheit vom Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik genehmigt 
wurde; 

3 - Für Arbeitnehmer in Erstbeschäftigung nach dem Datum des Inkrafttretens des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 
2005. 

 
Sollten sich für den Bezieher im Lauf des Jahres mehrere Situationen ergeben, bei denen unterschiedliche Codes 
genannt werden müssen, dann muss der Substitut jede Situation getrennt ausweisen und die betreffenden Felder 
mehrmals ausfüllen. 
Unter Punkt 412 wird der aus den Punkten 1, 2, 3, 4 und 5 abgezogene Betrag der Beiträge und Prämien eingetra-
gen, die vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber an Formen der Zusatzrente gezahlt wurden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass bei Arbeitnehmern in Erstbeschäftigung die Höhe der abgezogenen Beiträge, die unter diesem Punkt 
anzugeben sind, eine Summe von 5.164,57 Euro nicht übersteigen darf. Der Betrag von Zusatzvorsorgebeiträgen, 
der nach Wahl des Arbeiters statt von einer begünstigten Besteuerung unterliegenden Produktivitätsprämien einge-
zahlt wird, ist nicht in diesem Punkt überzugeben. 
Unter Punkt 413 wird der Betrag der Beiträge und Prämien eingetragen, der nicht unter den genannten Punkten 1, 
2, 3, 4 und 5 abgezogen wurde, z. B. weil dieser den in Art. 10, Absatz 1, Buchstabe e-bis) des Steuergesetzes 
(TUIR), geändert durch Art. 16, Abs 1, Buchstabe a) des Gesetzesdekrets Nr. 114/2022, vorgesehenen Maximalbe-
trag übersteigt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Zusatzvorsorgebeiträgen, die in mehreren Bescheinigungen angegeben sind 
und nicht ausgeglichen wurden, geprüft werden muss, dass die in den Bestimmungen vorgesehenen Maximalbeträ-
ge nicht überschritten wurden. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le an- notazioni (cod. CC), per permettere 
al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi. 
Unter Punkt 415 muss das Datum der Eintragung in den Zusatzvorsorgefonds nach dem Datum des Inkrafttretens 
des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 in Bezug auf Arbeitnehmern in Erstbeschäftigung ab dem 1. Januar 2007 
angegeben werden. 
Die Modalitäten für das Ausfüllen der in diesem Abschnitt enthaltenen Punkte müssen auch für die Finanzierung der 
italienischen Unterkonten (PEPP) befolgt werden. 
Im Punkt 416 ist der Gesamtbetrag der im Laufe des Jahres gemäß G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 vom Be-
rufstätigen in erster Anstellung und vom Arbeitgeber an die Zusatzrentenfonds gezahlten Beiträge anzugeben, sowie 
die Höhe der Beiträge, die gemäß G.D. Nr. 114 von 2022 auf italienische Unterkonten gezahlt wurden.  
Im Punkt 417 ist der Betrag der im Jahr gezahlten Beiträge anzugeben, der die von den Punkten 1, 3, 4 und 5 au-
sgeschlossene Grenze von 5.164,57 Euro überschreitet, und die die Arbeitnehmer in Erstanstellung in den zwanzig 
Jahren abziehen können, die auf das fünfte Jahre der Teilnahme an den ergänzenden Rentenformen und der Finan-
zierung der italienischen Unterkonten (PEPP) folgen. Dieser Betrag ist bereits im Punkt 416 mit inbegriffen. 
Im Punkt 418 ist der Gesamtbetrag der im Jahr und in den Vorjahren abgezogenen Beiträge anzugeben, begrenzt auf 
die ersten fünf Jahre der Teilnahme an den ergänzenden Rentenformen gegenüber den insgesamt in den fünf Jahren 
vom Arbeitnehmer in Erstanstellung oder vom Arbeitgeber gezahlten Beiträge. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser 
Punkt nur unter Bezug auf die ersten fünf Jahre der Teilnahme an den ergänzenden Rentenformen auszufüllen ist. Be-
züglich der Arbeitnehmer in Erstanstellung, für die das Recht angelaufen ist, vom Gesamteinkommen die Beiträge in Höhe 
der Differenz zwischen dem Betrag von 25.822,85 Euro und den tatsächlich in den ersten fünf Jahren der Teilnahme an 
Rentenformen abgezogenen Beträgen abzuziehen, muss im Punkt 419 der Betrag dieser Beiträge angegeben werden. 
Dieser Betrag muss nach Abzug der Beiträge angegeben werden, die bereits ab dem sechsten Jahr abgezogen wurden. 
Im Punkt 420 ist die Anzahl der verbleibenden Jahre anzugeben, in denen es möglich, den in Artikel 8, Absatz 6, der 
G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 vorgesehenen Abzug in Anspruch zu nehmen. 
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Zum korrekten Ausfüllen der Felder in Bezug auf die zusätzliche Vorsorge bei Arbeitnehmern in Erstanstellung wird 
abschließend darauf hingewiesen, dass in den ersten fünf Jahren die Felder 416 und 418 auszufüllen sind; ab dem 
sechsten Jahre sind hingegen die Felder 416, 417, 419 und 420 auszufüllen. 
Im Punkt 421 ist der vollständige Betrag der für die unterhaltsberechtigten Familienangehörigen gezahlten Prämien 
und Beiträge anzugeben. 
Unter Punkt 422 muss der Betrag der Prämien und Beiträge angegeben werden, die für zu Lasten lebende Familien-
mitglieder gezahlt wurden und für die ein Abzug zuerkannt wurde, da dieser Betrag vom Einkommen aus nicht sel-
bstständiger Arbeit ausgenommen wird, das bereits im Punkt 412 enthalten ist. 
Unter Punkt 423 muss der Betrag der Prämien und Beiträge angegeben werden, die für zu Lasten lebende Familien-
mitglieder gezahlt wurden und für die kein Abzug zuerkannt wurde, da dieser Betrag beim bereits im Punkt 413 en-
thaltenen Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit berücksichtigt wird. 
Im folgenden Punkt 424 muss als Ergänzung der gesamten Angabe im vorstehenden Punkt 421 die Steueridentifi-
kationsnummer eines jeden mitversicherten Familienmitglieds angegeben werden für das Einzahlungen von Prämien 
und Beiträgen getätigt wurden. 
In den Punkten 425, 426, und 427 ist die Steueridentifikationsnummer des Fonds oder der Fonds anzugeben, an die 
die Beitragszahlung getätigt wurde. 
 
Abzugsfähige Aufwendungen 
Im Punkt 431 sind anzugeben: 
• Der Gesamtbetrag der Aufwendungen laut Art. 10 des TUIR, zu den dort vorgesehenen Bedingungen, mit Ausnah-

me der an Zusatzrentenfonds und an italienische Unterkonten von paneuropäischen individuellen Rentenprodukten 
(PEPPS) bezahlten, laut der Punkte 1, 2, 3, 4 und 5 von der Besteuerung ausgenommenen, im Punkt 412 hervor-
gehobenen Beiträge und Prämien;  

• Die gemäß Kollektivverträgen oder betrieblichen Abkommen oder Verordnungen laut demselben Art. 10, Absatz 1, 
Buchst. b) und gemäß Art. 51, Absatz 2, Buchst. h) des TUIR gegenüber den Ausgaben für die Gesundheit durchge-
führten Zahlungen, die laut Punkt 1, 2, 3, 4 und 5 nicht zur Bildung des Einkommens beigetragen haben; 

• die freiwilligen Zuwendungen zugunsten der von spezifischen Bestimmungen vorgesehenen religiösen Institutio-
nen, die nicht dem Zentralinstitut zum Unterhalt des Klerus der italienischen katholischen Kirche entsprechen. 

Der in diesem Punkt angegebene Betrag muss dem Bezieher zur Kenntnisnahme und Transparenz mitgeteilt werden. 
Folglich muss ab diesem Jahr der Steuersubstitut in den nachfolgenden Punkten von 432 bis 437 jede einzelne Be-
lastung aufführen. Es wird darauf hingewiesen, dass die von dem Arbeitgeber oder von dem Arbeitnehmer im Sinne 
der Bestimmungen des Gesetzes, laut dem Art. 51 Abs. 2 TUIR, bezahlten Vorsorge und die Fürsorgebeiträge tragen 
nicht dazu bei, das Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit zu bilden, womit die Angabe dieser Summen ausschlie-
ßlich in der Abteilung bezüglich der Vorsorgedaten anzugeben ist.  
In der gegenständlichen Abteilung ist bezüglich der Aufwendungen im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Buchst. e) die Angabe 
der wahlweise der Verwaltung der eigenen obligatorischen Rentenform bezahlten Beiträge (z.B. Zusammenlegung 
von Versicherungszeiten, Rückkaufe des Zeitraums) vorgesehen.  
Insbesondere in den Punkten 432, 434 und 436 ist der Code in Bezug auf die absetzbare Aufwendung anzugeben, 
der aus der Tabelle L im Anhang an die vorliegenden Anweisungen entnommen werden kann.  
In den Punkten 433, 435, und 437 ist der Betrag der absetzbaren Aufwendungen in Bezug auf den angegebenen 
Code in den vorstehenden Punkten anzugeben. 
Der Steuersubstitut muss in den Anmerkungen (Code AR) präzisieren, dass diese Beträge nicht in der eventuellen 
Einkommenssteuererklärung anzugeben sind. Diese Beträge müssen nach Abzug der vom Substitut, der die einhei-
tliche Bescheinigung ausstellt, oder von anderen Substituten erstatteten Summe angegeben werden, sollte die Sum-
me bei den Ausgleichszahlungsvorgängen berücksichtigt worden sein. Es wird darauf hingewiesen, dass zum kor-
rekten Ausfüllen der gegenständlichen Punkte die alleinigen Rückerstattungen der der Versteuerung nicht unterlie-
genden Belastungen gezählt werden müssen. 
Die folgenden Punkte 438 bis 440 sind auszufüllen, wenn die Rückgabe der in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d-bis) 
des TUIR genannten Beträge brutto der vorher vorgenommenen Einbehalte erfolgt.  
In Punkt 438 ist der Gesamtbetrag der erstatteten Summen gemäß Artikel 10, Absatz 1, Buchst. d-bis) des TUIR, ge-
ändert durch den Artikel 1, Absatz 174, des G. 27. Dezember 2013, Nr.147 anzugeben. 
In Punkt 439 ist der Gesamtbetrag der erstatteten Summen gemäß Artikel 10, Absatz 1, Buchst. d-bis) des TUIR, ge-
ändert durch den Artikel 1, Absatz 174, des G. 27. Dezember 2013, Nr.147 anzugeben, der in den vorherigen Jahren 
nicht abgezogen werden konnte. 
Im Punkt 440 ist der Gesamtbetrag der erstatteten Summen laut Artikel 10, Absatz 1, Buchst. d-bis), des TUIR, so 
wie umgeändert von Artikel 1, Absatz 174, des Gesetzes Nr. 147 vom 27. Dezember 2013, anzugeben, der nicht von 
den Einkommen laut Punkt 1, 2, 3, 4 und 5 abgezogen wurde, und für den der Abzug vom Gesamteinkommen in den 
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folgenden Steuerzeiträumen möglich ist. Alternativ dazu kann der Substitut die Rückerstattung der Steuer beantra-
gen, die dem nicht abgezogenen Betrag entspricht. Die entsprechenden Modalitäten werden durch ein Dekret des 
Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen definiert. Der Steuersubstitut muss in den Anmerkungen (Code CG) ange-
ben, dass der Steuerzahler die Steuererklärung vorlegen kann, diese Aufwendung in den nachfolgenden Jahren au-
sweisen oder die Erstattung der entsprechenden Steuer beantragen kann. 
In Punkt 441 müssen die Beiträge der vom Substitut oder vom Steuerzahler für die sanitäre Betreuung an Körperschaf-
ten oder Kassen bezahlte Beiträge angegeben werden, die gemäß Vertragsbestimmungen oder den Bestimmungen 
aus betrieblichen Abkommen oder Verordnungen allein zu Betreuungszwecken dienen. Auf Grundlage des in Art. 51, 
Absatz 2, Buchst. a) des TUIR Festgesetzten, tragen die genannten Beiträge nicht zur Bildung des Einkommens mit ei-
nem Betrag, nicht höher als insgesamt 3.615,20 Euro aus nicht selbständiger Arbeit bei.  
In den Anmerkungen (Code AU) ist anzugeben, dass die Einkommenssteuererklärung nicht eingereicht werden kann, 
um Abzüge und Steuerabzüge in Bezug auf erstattete Gesundheitsspesen aufgrund dieser Beiträge geltend zu machen.  
Unter Punkt 442 werden die Beiträge für Gesundheitsversorgung angegeben, die vom Substitut und/oder vom Sub-
stitut an Körperschaften oder Kassen ausschließlich für Fürsorgezwecke in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
in Verträgen, Vereinbarungen oder in Betriebsregelungen gezahlt wurden, und die dazu begetragen haben, das Ein-
kommen zu erhöhen. In den Anmerkungen (Code AU) ist der Anteil der Beiträge, die, nachdem sie die Grenze von 
3.615,20 Euro überschritten hatte, zur Bildung des Einkommens beigetragen hat, und es wird klargestellt, dass even-
tuell erstatteten Gesundheitsspesen proportional zum Abzug gebracht werden können, oder dass proportional der 
Steuerabzug bei der Einkommenssteuererklärung berechnet werden kann. Zur Abmessung dieser Proportion sind 
auch die anstatt der Produktivitätsprämie genossenen Beiträge zu berücksichtigen, die das Einkommen nicht erhö-
hen und die in den Punkten 575 und 585 angegeben sind.   
Wenn der Substitut diese Beiträge nicht vom Einkommen hat ausschließen können, auch wenn diese innerhalb der 
festgelegten Höchstbeträge liegen, muss unter diesem Punkt die Höhe dieser Beiträge angegeben werden, die somit 
zum Einkommen aus nicht selbstständiger Arbeit beigetragen haben. Daher können die eventuell zurückerstatteten 
Gesundheitsausgaben bei der Steuererklärung von der Steuer in Abzug gebracht oder abgesetzt werden. Der Ste-
uersubstitut muss in den Anmerkungen (Code AU) diese Situation erwähnen. 
In den Anmerkungen (Code CH) teilt der Substitut dem Substitut den Teil der nicht abgezogenen Abgaben mit, die 
anstelle von Prämien oder Gewinnen in Anspruch genommen wurden, die zur Bildung des Einkommens beigetragen 
haben, da sie den Höchstbetrag der steuerlich begünstigten Prämie übersteigen. Im Punkt 441 ist der Betrag der Ge-
sundheitsfürsorgebeiträge, der nach Wahl des Arbeiters statt der einer begünstigten Besteuerung untergeworfenen 
Produktivitätsprämie eingezahlt wurde, nicht anzugeben.  
In Punkt 443 ist die Steueridentifikationsnummer der Einrichtung oder der Fürsorgekasse anzugeben, an die der 
Substitut Krankenversicherungsbeiträge gezahlt hat. 
Im Punkt 444 ist das Kästchen anzukreuzen, wenn vom Steuersubstitut abgeschlossene oder einfach von ihm selbst 
gezahlte Krankenversicherungen, mit oder ohne Einbehalt zu Lasten des Steuerzahlers bestehen. Der Betrag der 
gezahlten Prämien trägt laut Punkt 1 zur Bildung des Einkommens bei und für ihn wird kein Absetzbetrag anerkannt. 
In den Anmerkungen (Code AV) muss angegeben werden, dass die Steuererklärung eingereicht werden kann, um 
auf Grund der genannten Versicherungen Abzüge oder Steuerabsetzbeträge hinsichtlich rückerstatteter Ausgaben 
für die Gesundheit der geltend zu machen. 

Sonstige Daten 
In Bezug auf Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit, die an den Angestellten ausgezahlt wurden, der auf dem Territo-
rium des Staates seine Geschäftstätigkeit in dauerhafter Weise in Grenzgebieten und anderen angrenzenden Staaten au-
sübt, sind in Punkt 455 die aus einem unbefristeten Arbeitsvertrag stammenden Einkommen einzutragen, oder in Punkt 
456die aus einem befristeten Arbeitsvertrag stammenden Einkommen. Diese Beträge müssen als Bruttobetrag vor Abzug 
des Steuerfreibetrags (7.500,00 Euro) berücksichtigt werden. 
Was Hinterbliebenenrenten betrifft, legt der Art. 1, Abs. 249 des Gesetzes Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 ausschließlich 
in Bezug auf Waisenrenten fest, dass sie zu dem Ge- samteinkommen beitragen, wenn nur der Betrag 1000 EUR über-
schreitet. Im Punkt 460 ist dann der von Waisenkindern, die in Campione d’Italia wohnen, bezogene Betrag dieser Renten 
vor Abzug des Freibetrags anzugeben. Dementsprechend ist in Punkt 457 die Höhe dieser von Waisen, die in Gemeinden 
außerhalb von Campione d'Italia leben, bezogenen Renten, einschließlich des nicht steuerpflichtigen Anteils, anzugeben. 
Im Punkt 458 ist für das Schiffspersonal die Gesamtanzahl der Tage anzugeben, für die ein Steuerguthaben zusteht. Im 
Punkt 459 ist der Betrag der zusätzlichen Einkommen anzugeben, die unterschiedlich sind von denen die in den Punkten 
1, 2, 3, 4 und 5 belegt sind, die der Bezieher dem Steuersubstitut für eine korrekte Anwendung der Steuerabzüge gemäß 
Punkt 362, 367 und 369 mitgeteilt hat. 
Im Punkt 461 ist die Gesamtanzahl der Pensionstage anzugeben. Diese Angabe, die nur statistische Relevanz hat, dient 
dazu, die Zeit der effektiven Pensionierung zu kennen, und könnte also auch nicht mit der Anzahl der Tage des Pension-
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szeitraums übereinstimmen, die im Punkt7 angegeben sind, und für die der Bezieher ein Anrecht auf den Steuerabzug ge-
mäß Art. 13, Absatz 3 des TUIR hat. 
Um Punkt 462 auszufüllen, muss  einer der folgenden Codes verwendet werden: 
2 – wenn die Summen nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben (90% der gezahlten Summe) bezüglich 
der von Dozenten und Wissenschaftlern bezogenen Einkünfte basierend auf den Bestimmungen des Artikels 44 des Ge-
setzesdekrets Nr. 78 vom 31. Mai 2010, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2020; 
4 – bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (50 % des gelei-
steten Betrags), betreffend Entschädigungen für repatriierte Arbeitnehmer, die aus dem Ausland nach Italien zurückge-
kehrt sind, gemäß den Bestimmungen von Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015, geändert durch Gesetz Nr. 
232 vom 11. Dezember 2016; 
6 – bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (70 % des gelei-
steten Betrags), betreffend Entschädigungen für repatriierte Arbeitnehmer, gemäß den Bestimmungen von Absatz 1 des 
Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015, geändert durch Gesetzesdekret Nr. 34 vom 30. April 2019. Für Arbeit-
nehmer, die zwischen dem 30. April 2019 und dem 2. Juli 2019 nach Italien zurückgekehrt sind, unterliegt die Inanspru-
chnahme dieser Möglichkeit dem Erlass des Ministerialdekrets, in Absatz 2 des Artikels 13-ter des Gesetzesdekrets Nr. 
124 vom 26. Oktober 2019, mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 157 vom 19. Dezember 2019; 
ovember 2008, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 28. Januar 2009, Nr. 2. 
8 – bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (90 % des gelei-
steten Betrags), betreffend Entschädigungen für repatriierte Arbeitnehmer, gemäß den Bestimmungen von Absatz 5-bis 
des Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015, geändert durch Gesetzesdekret Nr. 34 vom 30. April 2019. Für Ar-
beitnehmer, die zwischen dem 30. April 2019 und dem 2. Juli 2019 nach Italien zurückgekehrt sind, unterliegt die Inan-
spruchnahme dieser Möglichkeit dem Erlass des Ministerialdekrets, in Absatz 2 des Artikels 13-ter des Gesetzesdekrets 
Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 157 vom 19. Dezember 2019; 
9 – bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (50 % des ge-lei-
steten Betrags), betreffend Entschädigungen für repatriierte Arbeitnehmer, die ihren Wohnsitz am oder nach dem 30. April 
2019 nach Italien verlegt haben, gemäß den Bestimmungen von Absatz 5-quater des Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 
147 von 2015, geändert durch Gesetzesdekret Nr. 34 vom 30. April 2019. Die Option für diese erleichterte Regelung bein-
haltet die Zahlung eines Beitrags in Höhe von 0,5 % der Besteuerungsgrundlage. Die Modalitäten für diese Zahlung sind 
durch das Dekret des Ministerpräsidenten von 26. Januar 2021 festgelegt; 
13 – bei Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (50 % des gezahlten Be-
trags), betreffend Entschädigungen, die Arbeitnehmer erhalten haben, die vor dem 30. April 2019 aus dem Ausland nach 
Italien zurückgekehrt sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 3. März 2021 (kor-
rigiert durch die Korrigenda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Option Gebrauch gemacht haben;  
14 – bei Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (90 % des gezahlten Be-
trags), betreffend Entschädigungen, die Arbeitnehmer erhalten haben, die vor dem 30. April 2019 aus dem Ausland nach 
Italien zurückgekehrt sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 3. März 2021 (kor-
rigiert durch die Korrigenda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Option Gebrauch gemacht haben; 
15 – bei Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (90 % des gezahlten Be-
trags), betreffend Entschädigungen, die Dozenten und Wissenschaftler erhalten haben, die vor 2020 nach Italien zurück-
gekehrt sind und die zum 31. Dezember 2019 in den Genuss der in Artikel 44 des Gesetzesdekrets Nr. 78 vom 31. Mai 
2010 vorgesehenen Regelung gekommen sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen 
vom 31. März 2022) vorgesehenen Option Gebrauch gemacht haben. 
Im Punkt 463 ist die Summe anzugeben, die dem Code in vorangegangenen Punkt 466 entspricht. 
Um Punkt 464 auszufüllen, muss einer der nachfolgenden Codes verwendet werden: 
21- Im Fall von Einkommen, die vollständig oder zum Teil in Italien steuerbefreit sind, wenn der Bezieher in einem auslän-
dischen Staat ansässig ist, mit dem ein Abkommen in Kraft ist, das eine Doppelbesteuerung bei direkten Steuern ver-hin-
dern soll; 
22 - Im Fall von Vergütungen, die an auf dem Territorium des Staates ansässige Angestellte von internationalen Einrichtun-
gen und Organisationen sowie von diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Missionen; 
23 - Im Fall von Summen, die als Stipendien und Studienbeihilfen ausgezahlt wurden oder für Forschungstätigkeiten, die 
auf der Grundlage von besonderen Bestimmungen steuerbefreit sind (zum Beispiel Stipendien für ein Forschungsdok-to-
rat, die von Universitäten und Universitätsinstitutionen nach Gesetz vom 30. November 1989, Nr. 398 ausgezahlt wur-den; 
Stipendien für Forschungsaktivitäten nach dem Universitätsabschluss, die vom Gesetz Nr. 210/1998 vorgesehen sind; 
Forschungsbeihilfen laut Gesetz Nr. 240/2010); 
24- Im Fall einer Auszahlung durch die INAIL von Summen, die steuerbefreit sind, oder nicht zur Bildung des steuerpfli-
chtigen Einkommens beigetragen haben; 
25 - Im Fall einer Auszahlung durch die INPS von Summen, die steuerbefreit sind, oder nicht zur Bildung des steuerpfli-
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chtigen Einkommens beigetragen haben; 
26 - im Fall von Beträgen, die der Arbeitnehmer mit Autismus-Spektrum-Störungen erhält, der von dem Start-up eingestellt 
wurde, die gemäß Artikel 12quinquies des G.D. Nr. 146 von 2021 nicht zur Bildung des gesamten steuerpflichtigen Ein-
kommens beitragen.  
Im Punkt 465 ist die Summe anzugeben, die dem Code in vorangegangenen Punkt 464 entspricht. Im Fall von Vergütun-
gen, die in der Form von Bonus oder Aktienoptionen ausgezahlt wurden, falls die Bedingungen gemäß Artikel 33 des G.D. 
vom 31. Mai 2010, Nr. 78, mit Änderungen in Gesetz umgewandelt vom 30. Juli 2010, Nr. 122, nachfolgend geändert vom 
Artikel 23, Absatz 50-bis des G.D. vom 6. Juli 2011. Nr. 98, eintreten, ist im Punkt 466 das Jahr anzugeben, in dem die 
Au-szahlung der genannten Vergütungen begonnen hat und im Punkt 467die ausgezahlte Summe des Bonus und der 
Aktie-noptionen, die den feststehenden Teil des Gehalts übersteigt und im Punkt 468 der jeweilige angewandte Einbehalt. 
Punkt 469 muss ausgefüllt werden, um die Einbehalte anzugeben, die während des Ausgleichsvorgangs nicht abgezogen 
wurden, aber in nachfolgenden Lohnperioden abgezogen werden. Insbesondere muss angezeigt werden: 
- der IRPEF Betrag, den die Verrechnungsstelle beantragt hat, in den Lohnperioden einzubehalten, die auf diejenigen fol-

gen, in der die wirtschaftlichen Auswirkungen der Anpassungsmaßnahmen enden müssen (28. Februar), da die Gehälter 
nicht mehr der Abgabe unterworfen werden können. Der anzugebende Betrag sollte die Zinsen auf die noch fälligen Be-
träge nicht berücksichtigen, jedoch muss in den Anmerkungen (Code AW) der Bescheinigung angegeben werden, dass 
auf diese Beträge Zinsen in Höhe von 0,50 % pro Monat fällig sind; 

- Der bei der Rentenanpassung gemäß Artikel 38 Absatz 7 des Gesetzesdekrets Nr. 78/2010 ermittelte Betrag der persön-
lichen Einkommensteuer (IRPEF) wird in maximal elf Raten ohne Zinsen abgezogen, beginnend mit dem Monat, der auf 
den Monat folgt, in dem die Anpassung vorgenommen wird, und spätestens in dem Monat, in dem die Einbehaltung der 
Steuern im Dezember erfolgt. 

Im Speziellen muss im Punkt 470 der IRPEF-Betrag angegeben werden, den Ausgleichsvorgängen in Bezug auf die in 
Punkt 469 der CU des Vorjahres gemeldeten Beträge. Der anzugebende Betrag darf die Zinsen für die noch geschuldeten 
Beträge berücksichtigen, allerdings muss in den Anmerkungen (Code AW) der Bescheinigung genau angegeben werden, 
dass auf die im Punkt 469 angegebenen Summen Zinsen in der Hohe von 0,50% monatlich geschuldet werden. 
Im Punkt 471, der nur von den Steuersubstituten auszufüllen ist, die die Einbehalte gemäß Art. 29 des D.P.R. Nr. 600 vom 
29. September 1973, vornehmen, ist der IRPEF-Betrag anzugeben, den sich der Substitut verpflichtet hat, sel-bständig zu 
zahlen. 
Punkt 472 muss angekreuzt werden, sollte der Substitut auf Verlangen des Substituts einen höheren IRPEF-Steuersatz 
angewendet haben, als jener, der auf die bescheinigten Einkünfte geschuldet wird.  
In Punkt 473 wird Folgendes an- gegeben: 
• Code A: wenn im Fall der Anwendung der Bestimmungen in Art. 11, Absatz 2 des Steuergesetzes (TUIR) zur Bildung 
des Gesamteinkommens nur folgende Einkünfte beigetragen haben: 
1) Renteneinkünfte unter oder bis 7.500,00 Euro, die das ganze Jahr bezogen wurden; 
2) Einkünfte aus Grundbesitz, die zwecks IRPEF steuerpflichtig sind, mit einem Gesamtbetrag nicht über 185,92 Eu-ro; 
3) Einkünfte aus der Immobilieneinheit, die als Hauptwohnung mit den dazugehörigen Einheiten genutzt wird; 
• Code B: Bei Zuerkennung des Mindestabzugs in Höhe von 1.380 Euro, der in Art. 13, Absatz 1, Buchstabe a) des Ste-
uergesetzes (TUIR) für befristete Arbeitsverhältnisse vorgesehen ist. 
Im Punkt 474 ist der Anteil der Zuwendungen in Naturalien und der unabhängig von ihrem Betrag jedenfalls zugewandten 
Bezüge in Naturalien anzugeben, wofür Art. 51 Abs. 3 des TUIR vorgesehen hat, dass sie nicht dazu beitragen, das Ein-
kommen zu bilden, wenn ihr Betrag gleich oder niedrig als Euro 258,23 ist. 
Es ist dabei zu beachten, dass im Falle einer Zahlung, die in ihrer Art der von Art. 51 Abs. 3 des Tuir beschriebenen en-
tspricht und an Stelle der Produktivitätsprämie getätigt wird, diese in ihrer gesamten Höhe in diesem Punkt angegeben 
werden muss. 
 
VORSICHT Falls der Wert der Güter (oder der Gutscheine) den Wert laut dem Art. 51 Abs. 3 TUIR übersteigt, ist der Ge-
samtbetrag der ordentlichen Besteuerung zu unterwerfen. 
 
Art. 40 des Gesetzesdekrets Nr. 48 vom 4. Mai 2023 sah nur für das Steuerjahr 2023 und ausschließlich für Arbeitnehmer 
mit steuerlich unterhaltsberechtigten Kindern eine Anhebung der Freigrenze für Lohnnebenleistungen gemäß Art. 51, Abs. 
3 des TUIR auf 3.000 € vor. Es sollte klargestellt werden, dass zu den steuerlich anerkannten Lohnnebenleistungen für 
Arbeitnehmer mit unterhaltsberechtigten Kindern auch die vom Arbeitgeber gezahlten oder erstatteten Beträge für die Be-
zahlung der häuslichen Versorgungsleistungen für die integrierte Wasserversorgung, Strom und Erdgas gehören. 
Im Punkt 475 ist der Anteil der gezahlten Sachleistungen unabhängig von ihrem Betrag anzugeben, für den die Bestim-
mung gilt, dass er nicht zur Einkommensbildung beiträgt, wenn der Betrag 3.000 € nicht übersteigt. Wenn diese Ausza-
hlungen den Wert von 3.000 € übersteigen, muss der gesamte Betrag der normalen Besteuerung unterworfen werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass anstelle der Leistungsprämie eine Auszahlung von Nebenleistungen ge-
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mäß Artikel 40 der Gesetzesverordnung Nr. 48 vom 4. Mai 2023 erfolgt, der gesamte Betrag dieser Auszahlung hier an-
gegeben werden muss. 
 
Das Gesetzesdekret Nr. 5 vom 14. Jänner 2023 sieht vor, dass auch für das Steuerjahr 2023 die Beträge, die sich auf 
Treibstoff-Boni oder ähnliche Wertpapiere beziehen, die den Arbeitnehmern von Privatunternehmen für den Kauf von 
Treibstoff unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, nicht in die Einkommensbildung einfließen. Es ist zu beachten, dass 
diese Beträge nur innerhalb der Grenze von 200 EUR nicht zur Einkommensbildung einfließen. Übersteigt der Betrag des 
Treibstoff-Bonus die vorgenannte Grenze, so unterliegt der gesamte Betrag der ordentlichen Besteuerung gemäß Artikel 
51 Absatz 3 des Tiur. Diese Beträge für den Treibstoff-Bonus sind unter Punkt 476 anzugeben. Es ist zu beachten, dass 
falls Treibstoff-Boni anstelle einer Leistungsprämie ausgestellt werden, ist der volle Betrag des Gutscheins unter diesem 
Punkt anzugeben. Wenn der Steuersubstitut Naturalien oder Treibstoff-Boni auszahlt, auch anstelle der Leistungsprämie, 
muss es prüfen, ob die in der Vorschrift vorgesehenen Grenzen überschritten werden, wobei er das Vorhandensein wei-
terer Auszahlungen im Rahmen von anderen Arbeitsverhältnissen in Betracht ziehen muss. 
Unter Punkt 477 sind die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d-bis des Tuir aufgeführten Beträge anzugeben, wenn sie nach 
Abzug der in den Vorjahren erlittenen Einbehaltung zurückerstattet werden. In diesem Fall wurde in Artikel 150 Absatz 1 
des Gesetzesdekrets Nr. 34 aus dem Jahr 2020 festgelegt, dass solche Beträge keine abziehbaren Aufwände darstellen, 
während der nachfolgende Absatz 2 desselben Artikels vorsah, dass "die Substitute Anspruch auf eine Steuergutschrift in 
Höhe von 30 Prozent der erhaltenen Beträge haben, verwendbar ohne Betragsbegrenzung als Ausgleich gemäß Artikel 
17 des Gesetzesdekrets Nr. 241 vom 9. Juli 1997". Es ist zu beachten, dass der Anspruch des Substituts auf die Steuer-
gutschrift entsteht, wenn die Rechtmäßigkeit des Rückerstattungsanspruchs nicht mehr bestritten werden kann. Daher 
sind die Ereignisse und Modalitäten im Zusammenhang mit der Rückzahlung der zu Unrecht geleisteten Zahlung (z. B. 
Ratenzahlung) für die Inanspruchnahme der Steuergutschrift unerheblich. 
Artikel 1, Absatz 12 des Gesetzes Nr. 160 aus dem Jahr 2019 sieht vor, dass die frühzeitige, einmalige Zahlung von NASpI 
im Sinne von Artikel, 8 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 22 vom 4. März 2015, die für die Zeichnung des Geschäftska-
pitals einer Genossenschaft bestimmt ist, bei der die gegenseitige Beziehung die Erbringung von Arbeitsleistungen durch 
das Mitglied zum Gegenstand hat, für die Zwecke der Einkommensteuer natürlicher Personen als nicht steuerpflichtig gilt. 
Dieser nicht steuerpflichtige Betrag ist in Punkt 478 einzutragen. Die gleichen Informationen müssen in den Anmerkungen 
(Code GL) angegeben werden. 
Artikel 39-bis des Gesetzesdekrets Nr. 48 vom 4. Mai 2023 sieht für Arbeitnehmer im Tourismus-, Beherbergungs- und Bä-
dersektor eine Sonderzulage in Höhe von 15 Prozent des Bruttolohns für Nachtarbeit und Überstunden vor, der vom 1. 
Juni 2023 bis zum 21. September 2023 gezahlt wird. 
Die Sonderzulage wird Lohnempfängern gewährt, die im privaten Sektor des Tourismus-, Beherbergungs- und Kurwesens 
beschäftigt sind und im Steuerjahr 2022 Lohnempfänger mit einem Einkommen von höchstens 40.000 € waren. 
Im Punkt 479 ist der Betrag der Sonderzulage anzugeben, die dem Arbeitnehmer gezahlt wurde. 
 
Einkünfte, die dem Steuereinbehalt unterliegen 
In den Punkten von 481 bis 483 müssen die Gesamtbeträge der, dem Steuereinbehalt unterworfenen Einkommen 
und die entsprechend durchgeführten oder ausgesetzten Einbehalte angegeben werden. 
Insbesondere muss im Punkt 481 Folgendes angegeben werden: 
• von nicht ansässigen Subjekten im Zusammenhang mit dem Verhältnis einer geregelten und fortwährenden Zusam-

menarbeit bezogene Vergütungen die in Form von Renten ausgeschütteten Leistungen der Ergänzungsvorsorge, 
die sich auf dasjenige beziehen las- sen, was zum 1. Januar 2007 angelaufen ist;  

• die Vorzeitige, befristete Zusatzrente (R.I.T.A.). Artikel 1, Absatz 168 des Gesetzes Nr. 205 vom 27. Dezember 2017 
änderte Artikel 11, Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 und sieht vor, dass der Empfänger 
der vorzeitigen Zusatzrente das Recht hat, die im obigen Absatz genannte Ersatzbesteuerung nicht in Anspruch zu 
nehmen, indem er dies in der Steuererklärung ausdrücklich erwähnt; in diesem Fall unterliegt die vorzeitigen Zusat-
zrente Rente der normalen Besteuerung. 

Wie vom Gesetz vorgesehen, werden die im Rahmen der R.I.T.A. gezahlten Beträge, zur Bestimmung des jeweiligen 
steuerpflichtigen Einkommens, zunächst mit den bis zum 31. Dezember 2000 aufgelaufenen Beträgen der Leistung 
und, für den überschüssigen Teil, zuerst mit denen vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 aufgelaufenen 
Beträgen und dann mit den vom 1. Januar 2007 aufgelaufenen Beträgen verrechnet;  
• die in Form eines Kapitals ausgeschütteten Leistungen der Ergänzungsvorsorge, die sich auf dasjenige beziehen 

lassen, was zum 1. Januar 2007 angelaufen ist und dem Steuereinbehalt unterliegen; 
• paneuropäische individuelle Rentenprodukte (PEPPS), gemäß der Verordnung (EU) 2019/1238, die in Form von 

Renditen und Kapital gezahlt werden und der Quellensteuer unterliegen. 
Bei Einkommenstypologien, die der Besteuerung durch Steuereinbehalt unterworfen sind, muss in den Anmerkungen 
(Code AX) eine gegliederte Angabe der Art des bescheinigten Einkommens, des entsprechenden Betrags und der 
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durchgeführten Einbehalte erfolgen. 
Für die regelmäßig gezahlten Rentenleistungen wird darauf hingewiesen, dass im Punkt 481 nur der steuerpflichtige 
Betrag der seit dem 1. Januar 2007 angelaufenen Leistung angegeben werden muss. In den Anmerkungen (Code AX) 
ist der Zeitraum der Teilnahme an der Rentenform unter Berücksichtigung der seit 2007 angelaufenen Jahre sowie der 
Vorjahre anzugeben. Wenn der Beginn der Teilnahme an einer ergänzenden Vorsorgeform vor dem 1. Januar 2007 
liegt, werden als Teilnahmejahre vor 2007 maximal 15 angerechnet. Im Fall von ergänzenden zeitweiligen Vorbezügen 
sind in der Eintragung (Code AX) auch die Nummer der Tage, in denen der Vorbezug in Anspruch genommen wurde, 
der Zeitpunkt des Beginns und der Zeitpunkt des Endes, die den Zeitraum bestimmen, in dem der Bezieher den Vorbe-
zug in Anspruch genommen hat, der Betrag des Vorbezugs, die entsprechende operierte Ersatzsteuer und die eventuell 
ausgesetzte Ersatzsteuer anzugeben.  
Falls sich der im Punkt 481 angegebene Betrag auf eine Vorauszahlung der in Form eines Kapitals ausgeschütteten 
Vergütung durch einen Pensionsfond bezieht, muss in den Anmerkungen (Code AX) eingetragen werden, dass es sich 
um eine Vorauszahlung handelt, unter Angabe der angewendeten Prozentsatzes. 
Wenn die Leistung in Form von Kapital zum Teil in Italien und zum Teil im Ausland angelaufen ist, muss im Punkt 481 
nur das Einkommen angegeben werden, das in Italien der Besteuerung unterliegt. In diesem Fall muss in den Anmer-
kungen (Code BW) der Betrag der Vorsorgeleistung angegeben werden, der in Italien nicht der Besteuerung unterliegt. 
In den Punkten von 484 bis 495 müssen die Daten zu den Einkommen genannt werden, die dem Steuereinbehalt 
unterliegen. 
Im Einzelnen muss im Punkt 484 einer der folgenden Codes angegeben werden: 
2 – Bei Vergütungen, die von nicht ansässigen Subjekten im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen der koordinier-

ten und dauerhaften Mitarbeit bezogen wurden; 
3 – Bei Zusatzvorsorgeleistungen, die in Form von Renditen auf die ab dem 1. Januar 2007 gereiften Beträge ausge-

zahlt wurden. Derselbe Code ist auch bei Rentenprodukten (PEPP) zu verwenden, die in Form einer Rendite ge-
zahlt werden, abzüglich des Anteils, der den bereits steuerpflichtigen Einkünften und den in Art. 44, Absatz 1, Bu-
chstabe g) quinquies des Tuir entspricht, sofern bestimmbar; 

4 – Bei Zusatzvorsorgeleistungen, die in Form von Kapital ausgezahlt wurden, und die in den ab dem 1.1.2007 ge-
reiften Leistungen enthalten sind, ohne die Kapitalerträge, die einer Ersatzsteuer von 11% unterliegen und ohne 
die nicht abgezogenen Beiträge und Prämien, die proportional anzugeben sind. Derselbe Code ist auch bei Ren-
tenprodukte (PEPP) zu verwenden, die in Form eines Kapitals abzüglich des Teils, der bereits steuerpflichtigen Ein-
künften entspricht, ausgezahlt werden; 

5 - Bei ergänzenden zeitweiligen Vorbezügen, wofür der Art. 1, Abs. 168 des Gesetzes Nr. 205 vom 27. Dezember 
2017 die Möglichkeit für den Bezieher vorgesehen hat, die ordentliche Besteuerung bei der Steuererklärung zu wä-
hlen. Derselbe Code ist auch bei den vom italienischen Unterkontoinhaber erhaltenen vorgezogenen zeitweiligen 
Zusatzrenten (PEPP) zu verwenden, für die Artikel 13, Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 114 vom 3. August 2022 
die Möglichkeit vorsieht, dass der Empfänger in der Steuererklärung für die normale Besteuerung optiert. 

 
In den Punkten 485 und 487 sind jeweils der Betrag des Einkommens in Bezug auf jeden einzelnen im vorherigen 
Punkt 484 eingetragenen Code anzugeben und die eventuell getätigten Einbehalte, einschließlich derer, die in Punkt 
488 angegeben sind. 
 
In Punkt 486 ist die Bezeichnung der Auszahlung der in Form von Kapital ausgezahlten Summe gemäß dem vorhe-
rigen Punkt 
485 anzugeben. 
Im Einzelnen ist anzugeben: 
A – im Fall einer definitiven Auszahlung und Einlösung gemäß Art. 14, Absätze 2 und 3 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. 

Dezember 2005; 
B – im Fall eines Vorschusses gemäß Artikel 11; Absatz 7, Buchst. a) des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005; 
C – im Fall eines Vorschusses gemäß Artikel 11; Absatz 7, Buchst. b) und c) des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 

2005; 
D - im Fall einer Einlösung gemäß Art. 14, Absatz 5 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005; 
Im Fall einer Auszahlung von mehreren Leistungen in der Form von Kapital, die in den ab dem 1.1.2007 gereiften Lei-
stungen enthalten sind, und die einem Steuereinbehalt mit anderem Steuersatz unterliegen, ist es nötig, mehrmals 
die entsprechenden Felder auszufüllen, um die diversen Auszahlungen anzugeben. 
In Punkt 488 müssen die aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse eventuell 
nicht vorgenommenen Einbehalte angegeben werden, die bereits in Punkt 487 enthalten sind. 
In Punkt 489 ist die Zeitspanne der tatsächlichen Teilnahme an Formen der Zusatzvorsorge ab dem 1. Januar 2007 
anzugeben, oder, wenn das Einschreibungsdatum an eine Form der Zusatzvorsorge vor dem 1. Januar 2007 liegt, 
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werden auch die Einschreibungsjahre vor 2007 berücksichtigt, von denen maximal 15 angerechnet werden. 
(Rundschr. Nr. 70/2007). 
In Punkt 490 ist der Steuersatz anzugeben, der auf die Rentenleistungen in Form von Kapital angewandt wird, die 
in den ab dem 1.1.2007 gereiften Leistungen enthalten sind, die an die „neu Eingetragenen“ sowie an die „alten Ein-
getragenen“ ausgezahlt wurden, die die Anwendung des Steuersystems gemäß Art. 11 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. De-
zember gewählt haben. 
In Punkt 491 ist die Summe des wieder integrierten Vorschusses anzugeben. 
In Punkt 492 ist die Nummer der Tage anzugeben, in denen der Vorbezug in Anspruch genommen wurde. 
In den Punkten 493 und 494 sind jeweils der Zeitpunkt des Beginns und der Zeitpunkt des Endes des Zeitraums an-
zugeben, in dem der Bezieher den Vorbezug in Anspruch genommen hat. 
Der Punkt 495 muss in den Fällen von außergewöhnlichen Geschäftsvorgängen ausgefüllt werden, die eine Über-
nahme von Beschäftigten zur Folge hatten, unter Angabe der Steueridentifikationsnummer des vorherigen Steuer-
substituts, der das Einkommen ausgezahlt hat. 
Vergütungen für gemeinnützliche Arbeiten, die von Subjekten bezogen werden, die das vorgesehene Lebensjahr für 
die Altersrente erreicht haben und ein Gesamteinkommen nicht über 9.296,22 Euro beziehen (nach dem Abzug, der 
für die als Hauptwohnung mit den dazugehörigen Einheiten genutzte Immobilieneinheit vorgesehen ist), sind in den 
nachstehenden Felder anzugeben, wobei folgende Modalitäten bei der Abfassung befolgt werden müssen: 
• Unter Punkt 496 ist der Teil der Vergütungen anzugeben, die von der Besteuerung ausgeschlossen sind (Steuer-

freibetrag); 
• Unter Punkt 497 ist der besteuerungspflichtige Teil anzugeben, der im Steuerzeitraum 3.098,74 Euro (steuerpfli-

chtiger Anteil) insgesamt überschreitet 
• Unter Punkt 498 der Betrag der Steuereinbehalte; 
• Unter Punkt 499 der Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer; 
• Unter Punkt 500 der Betrag der ausgesetzten Steuereinbehalte; 
• Unter Punkt 501 der Betrag der ausgesetzten regionalen IRPEF-Zusatzsteuer 
 
Bezüge der Vorjahre 
In den Punkten von 511 bis 516 müssen die Gesamtbeträge der rückständigen Zuwendungen der Einkünfte aus nicht 
selbständiger Arbeit und der gleichwertigen und gleichgestellten Einkünfte, die der getrennten Besteuerung unterwor-
fen waren, in Bezug auf die vorhergegangenen Jahre, nach Abzug der Vor- und Fürsorgebeiträge zu Lasten des An-
gestellten und die durchgeführten oder ausgesetzten Einbehalte angeführt werden. 
Unter Bezugnahme auf die Zusatzvergütung, einschließlich der kontinuierlichen Festsätze, die das Sicherheits- und 
Verteidigungspersonal erhält, wurde festgelegt, dass, wenn der Steuerabzug sich nicht in der Brutto-Lohnsummen-
steuer gemäß Artikel 45 Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 95 vom 29. Mai 2017 wiederfindet, der überschüssige Teil 
als Abzug von der Steuer geltend gemacht werden kann, die für diese 2023 gezahlte Lohnsumme fällig ist und gemäß 
Artikel 17 des Tuir als Nachzahlung getrennt besteuert wird. 
Insbesondere muss in Punkt 515 der Betrag der Zusatzvergütung angegeben werden, der bereits in Punkt 511 en-
thalten ist. 
In Punkt 516 ist der Teil des Abzugs anzugeben, der nicht von der Bruttosteuer auf Zusatzvergütung abgezogen wur-
de und zur Abrechnung von der geschuldeten Steuer auf dasselbe Einkommen, das einer getrennten Besteuerung 
in Bezug auf frühere Jahre unterliegt, verwendet wird. 
Die in Punkt 513 angegebenen Abzüge müssen abzüglich des in Punkt 516 vorgenommenen Abzugs angegeben 
werden. Es dabei ist zu beachten, dass die Punkte 515 und 516 nicht ausgefüllt werden müssen, wenn der Abzug 
vollständig im Rahmen der normalen Besteuerung genutzt wurde. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Punkt 514 der Betrag der auf Grund der, infolge außergewöhnlicher Ereignisse 
erlassenen Verfügungen nicht durchgeführten Einbehalte, schon im Punkt 513 enthalten, angegeben werden muss. 
Dieselben Punkte müssen auch im Fall einer Zahlung von rückständigen Zuwendungen aus nicht selbstständiger Ar-
beit an das Erbe verwendet werden sowie zur Bescheinigung der, vom vorigen Steuersubstitut gezahlten rückstän-
digen Zuwendungen im Fall von außergewöhnlichen Verfahren, die den Übergang von Angestellten mit sich bringen. 
Wenn die Rückstände von Bezügen aus nichtselbstständiger Arbeit, die jenen der vorhergegangenen Jahre entspre-
chen und gleichgestellt sind, vollständig oder teilweise steuerbefreit sind, muss in den Punkten 511 und 512 nur die 
Höhe der genannten Einkommen angegeben werden, die der Versteuerung unterliegen. In diesem Fall ist in den An-
merkungen (Code CW) der Betrag des Einkommens, das nicht der Versteuerung unterliegt, anzugeben. 
 
In Punkt 519 ist das Jahr anzugeben, in dem die Erbschaft eröffnet wurde, im Fall einer Auszahlung der rückständi-
gen Bezüge an die Erben. 
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In den folgenden Punkten von 520 bis 526, die die gesamten schon in Punkt 511 bis 514 eingetragenen Daten er-
gänzen, müssen für jeden Steuerzeitraum die Daten der Vergütungen angegeben werde, die dem getrennten Ste-
uersystem in Bezug auf die vorherigen Jahre und die entsprechenden Abzüge und Einbehalte unterliegen. 
Falls sich die Vergütungen auf mehrere Steuerjahre beziehen, müssen beim Ausfüllen der Punkte 520 bis 526 me-
hrere Zeilen verwendet werden, wobei in Punkt 525 das jeweilige Jahr anzugeben ist. 
Der Punkt 526 muss in den Fällen von außergewöhnlichen Geschäftsvorgängen ausgefüllt werden, die eine Über-
nahme von Beschäftigten zur Folge hatten, unter Angabe der Steueridentifikationsnummer des vorherigen Steuer-
substituts, der die rückständigen Bezüge ausgezahlt hat. 
 
Daten über Ausgleiche im Fall von Einkünften, die von anderen Subjekten ausgezahlt wurden. 
Sollten die von mehreren Subjekten gezahlten Einkünfte mit dieser einheitlichen Bescheinigung ausgeglichen wer-
den, muss der folgende Abschnitt ausgefüllt werden, wobei die entsprechenden Daten in Bezug auf die unterschie-
dlichen Einkommensarten anzugeben sind, die von jedem Substitut gezahlt wurden. 
Es wird festgehalten, dass der vorliegende Abschnitt auch von den Substituten ausgefüllt werden muss, die die Za-
hlung der feststehenden und ständigen Bezüge vornehmen, wenn sie vorher von anderen Substituten mitgeteilte 
Summen auf der Grundlage der Bestimmungen des Artikels 29, Abs. 2 des DPR Nr. 600/1973 ausgleichen. 
Unter den Punkten 531 bis 535 muss der Gesamtbetrag der Einkünfte angegeben werden, die von anderen Subjek-
ten gezahlt und vom Steuersubstitut ausgeglichen wurden (die jeweils bereits in den Punkten 1, 2, 3, 4 und/oder 5 
enthalten sind). 
Die vorgenannten Modalitäten zur Abfassung müssen auch in folgenden Fällen beachtet werden: 
• Wenn es zu einem Übergang der Beschäftigten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses kam, unabhängig von 
der Löschung des vorherigen Substituts; 
• Wenn das Arbeitsverhältnis vor der Löschung des Steuersubstituts unterbrochen wurde und der eintretende Sub-
stitut den Arbeitnehmer anschließend wieder eingestellt hat; 
• Wenn der Erbe bei Erbfolge wegen Todes die Tätigkeit des verstorbenen Substituts weiterführt. 
Wenn die von einem vorherigen Substitut in Form einer Produktivitätsprämie ausgezahlten Summen einer Ersatzste-
uer unterliegen und bei einer Ausgleichszahlung der ordentlichen Besteuerung unterzogen werden, muss die Angabe 
dieser Summen in diesem Abschnitt in den Punkten 531 oder 532 im Abschnitt „als Produktivitätsprämien ausgeza-
hlte Summen“ in den Feldern von 611 bis 621 eingetragen werden. 
Unter den Punkten 536 bis 566 müssen die Daten über die Einkünfte angegeben werden, die jeder Substitut gezahlt 
hat. Wenn Einkommen, die von mehreren Substituten gezahlt wurden, vorliegen, müssen mehrere Vordrucke ver-
wendet werden, wobei man die Daten zu jedem einzelnen Substitut in Punkt 536 bis 566 angibt. Es wird festgehalten, 
dass in dem Fall, in dem keine mit der ordentlichen Besteuerung auszugleichenden Produktivitätsprämien vorhanden 
sind, die Summe der Punkte 531 und 532 mit der Summe der Punkte 538 und 539 in allen ausgefüllten Vordrucke 
übereinstimmen muss. 
In Punkt 537 ist der Grund anzugeben, der zur Ausgleichszahlung des von anderen gezahlten Subjekten Einkom-
mens geführt hat. Zu diesem Zweck muss einer der in Tabelle N im Anhang zu den vorliegenden Anweisungen an-
geführten Codes verwendet werden. Diesbezüglich identifiziert speziell der Code 1 ausschließlich den Fall von au-
ßerordentlichen Handlungen mit einer Übernahme der Beschäftigten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses 
mit Erlöschen des vorherigen Substituts, während der Code 9 den Fall von außerordentlichen Handlungen mit Über-
nahme von Beschäftigten ohne Erlöschen des Arbeitsverhältnisses und ohne Erlöschen des vorherigen Substituts 
identifiziert.  
In den Punkten 538 , 539 , 540 und 541 werden jeweils die Gesamtbeträge der Einkünfte, die von einem anderen 
Subjekt gezahlt und vom Steuersubstitut ausgeglichen wurden, sowie die eventuellen von einem anderen Subjekt 
angewandten Einbehalte angegeben, einschließlich derer, die in Punkt 547 angegeben sind. 
In Punkt 544 ist der Betrag der einbehaltenen regionalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, einschließlich derer, die 
in Punkt 548 eventuell angegeben ist. 
In Punkt 545 ist der Betrag der einbehaltenen Anzahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023 anzugeben, 
einschließlich derer, die in Punkt 549 eventuell angegeben ist. 
In Punkt 546 ist der Betrag der einbehaltenen Saldozahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer 2023 anzugeben, 
einschließlich derer, die in Punkt 550 eventuell angegeben ist. 
In Punkt 547 müssen die aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse eventuell 
nicht vorgenommenen Einbehalte angegeben werden, die bereits in Punkt 543 enthalten sind. 
In Punkt 548 muss die aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse eventuell nicht 
einbehaltene regionale IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, die bereits in Punkt 544 enthalten sind. 
In Punkt 549 muss die aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht einbehalte 
Anzahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, und die bereits in Punkt 545 enthalten ist. 
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In Punkt 550 muss die aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht einbehal-
tene Saldozahlung der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, die bereits in Punkt 546 enthalten ist. 
Um Punkt 551 auszufüllen, muss einer der folgenden Codes verwendet werden: 
2 - wenn die Summen nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben (90% der gezahlten Summe) bezü-

glich der von Dozenten und Wissenschaftlern bezogenen Einkünfte basierend auf den Bestimmungen des Artikels 
44 des G.D. Nr. 78 vom 31. Mai 2010, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz vom 30. Juli 2020, Nr. 122; 

4 - bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (50 % des 
geleisteten Betrags), bezüglich der Vergütungen, die ausgewanderte Arbeitnehmer erhalten, die aus dem Ausland 
nach Italien zurückgekehrt sind, gemäß den Bestimmungen von Art. 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015; 

6 - bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (70 % des 
geleisteten Betrags) bezüglich der Vergütungen, die repatriierte Arbeiternehmer erhalten, gemäß den Bestimmun-
gen des Absatzes 1, des Artikels 16 des Gesetzesdekret Nr. 147 von 2015, geändert durch das Gesetzesdekret 
Nr. 34 vom 30. April 2019; Für Arbeitnehmer, die zwischen 30. April 2019 und 2. Juli 2019 nach Italien zurückge-
kehrt sind, ist der Bezug dieser Leistung gebunden an den Erlass des Ministerialdekrets, Absatz 2, Art. 13-ter des 
Gesetzesdekrets vom 26. Oktober 2019, Nr. 124, umgewandelt, mit Änderungen, durch das Gesetz vom 19. De-
zember 2019, Nr. 157 

8 - bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung von steuerpflichtigem Einkommen beigetragen haben (90 % des 
geleisteten Betrags) bezüglich der Vergütungen, die repatriierte Arbeiternehmer erhalten, gemäß den Bestimmun-
gen des Absatzes  5-bis des Artikels 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 aus dem Jahr 2015, geändert durch das Ge-
setzesdekret Nr. 34 vom 30. April 2019.; Für Arbeitnehmer, die zwischen 30. April 2019 und 2. Juli 2019 nach Ita-
lien zurückgekehrt sind, unterliegt der Bezug dieser Leistung dem Erlass des Ministerialdekrets, Absatz 2, Art. 13-
ter des Gesetzesdekrets vom 26. Oktober 2019, Nr. 124, umgewandelt, mit Änderungen, durch das Gesetz vom 
19. Dezember 2019, Nr. 157; 

9 – bei geleisteten Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (50 % des 
geleisteten Betrags), in Bezug auf Entschädigungen, die von ausländischen Arbeitnehmern erhalten wurden, die 
ihren Wohnsitz ab dem 30. April 2019 nach Italien verlegt haben, auf der Grundlage der Bestimmungen des Ab-
satzes 5-Quater des Artikels 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015, geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 
34 vom 30. April 2019. Die Option für diese erleichterte Regelung beinhaltet die Zahlung eines Beitrags in Höhe 
von 0,5 % der Besteuerungsgrundlage. Die Modalitäten für diese Zahlung sind durch das Dekret des Ministerprä-
sidenten von 26. Januar 2021 festgelegt; 

13 – bei Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (50 % des gezahlten 
Betrags), betreffend Entschädigungen, die Arbeitnehmer erhalten haben, die vor dem 30. April 2019 aus dem 
Ausland nach Italien zurückgekehrt sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnah-
men vom 3. März 2021 (korrigiert durch die Korrigenda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Option Gebrauch ge-
macht haben; 

14 – bei Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (90 % des gezahlten 
Betrags), betreffend Entschädigungen, die Arbeitnehmer erhalten haben, die vor dem 30. April 2019 aus dem 
Ausland nach Italien zurückgekehrt sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnah-
men vom 3. März 2021 (korrigiert durch die Korrigenda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Option Gebrauch ge-
macht haben; 

15 – bei Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (90 % des gezahlten 
Betrags), betreffend Entschädigungen, die Dozenten und Wissenschaftler erhalten haben, die vor 2020 nach 
Italien zurückgekehrt sind und am 31. Dezember 2019 in den Genuss der in Artikel 44 des Gesetzesdekrets Nr. 
78 vom 31. Mai 2010 vorgesehenen Regelung gekommen sind und von der in der Maßnahme des Direktors der 
Agentur der Einnahmen vom 31. März 2022 vorgesehenen Option Gebrauch gemacht haben. 

In Punkt 552 ist die Summe anzugeben, die dem Code in vorangegangenen Punkt 551 entspricht. 
Um Punkt 553 auszufüllen, muss einer der nachfolgenden Codes verwendet werden: 
21 - Im Fall von Einkommen, die vollständig oder zum Teil in Italien steuerbefreit sind, wenn der Bezieher in einem 
ausländischen Staat ansässig ist, mit dem ein Abkommen in Kraft ist, das eine Doppelbesteuerung bei direkten Ste-
uern verhindern soll; 
22 - Im Fall von Vergütungen die an auf dem Territorium des Staates ansässige Beschäftigte von internationalen Ein-
richtungen und Organisationen sowie von diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Missionen; 
23 - Im Fall von Summen, die als Stipendien und Studienbeihilfen ausgezahlt wurden oder für Forschungstätigkeiten, 
die auf der Grundlage von besonderen Bestimmungen steuerbefreit sind (zum Beispiel Stipendien für ein Forschun-
gsdoktorat, die von Universitäten und Universitätsinstitutionen nach Gesetz vom 30. November 1989, Nr. 398 ausge-
zahlt wurden; Stipendien für Forschungsaktivitäten nach dem Universitätsabschluss, die vom Gesetz Nr. 210/1998 
vorgesehen sind; Forschungsbeihilfen laut Gesetz Nr. 240/2010); 
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24 - Im Fall einer Auszahlung durch die INAIL von Summen, die steuerbefreit sind, oder nicht zur Bildung des steuer-
pflichtigen Einkommens beigetragen haben; 
25 - Im Fall einer Auszahlung durch die INPS von Summen, die steuerbefreit sind, oder nicht zur Bildung des steuer-
pflichtigen Einkommens beigetragen haben; 
26 - im Fall von Beträgen, die der Arbeitnehmer mit Autismus-Spektrum-Störungen erhält, der von dem Start-up ein-
gestellt wurde, die gemäß Artikel 12quinquies des G.D. Nr. 146 von 2021 nicht zur Bildung des gesamten steuerpfli-
chtigen Einkommens beitragen. 
In Punkt 554 ist die Summe anzugeben, die dem Code in vorangegangenen Punkt 553 entspricht. 
In den Punkten von 561 bis 566 sind die Daten zu Vergütungen für gemeinnützliche Arbeiten, die von anderen Sub-
stituten gezahlt und von Subjekten bezogen wurden, die das von der geltenden Gesetzgebung vorgesehene Leben-
sjahr für die Altersrente erreicht haben und ein Gesamteinkommen nicht über 9.296,22 Euro beziehen (nach dem Ab-
zug, der für die als Hauptwohnung mit den dazugehörigen Einheiten genutzte Immobilieneinheit vorgesehen ist). 
Unter Punkt 536 ist die Steuernummer des Subjekts anzugeben, der diese Summen gezahlt hat. 
 
Für Produktivitätsprämien ausgezahlte Summen 
Mit dem Artikel 1, Absatz 182-189 des Gesetzes Nr. 208 vom 28. Dezember 2015 (Stabilitätsgesetz 2016) wurde ab 
dem Jahr 2016 ein erleichtertes Steuersystem wieder eingeführt, das in der Anwendung einer Ersatzsteuer der Ein-kom-
mensteuer und der Zusatzsteuern von 5 % für Produktivitätsprämien besteht, wobei diese Vergünstigung auch auf die 
Teilhaberschaft an den Unternehmensgewinnen von Seiten der Beschäftigten ausgedehnt wurde. Außerdem ist die Mö-
glichkeit vorgesehen, Prämien in Form von steuerbefreiten Benefits auf Antrag durch die Beschäftigten zu erhalten. Das 
Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 (Stabilitätsgesetz 2017) hat die Zugangsvoraussetztungen zu dieser Begün-
stigung sowie den Betrag der von den Steuern befreibaren Prämien verändert. Die Steuererleichterung kommt tatsä-
chlich im Bezug auf Bezieher eines Einkommens aus nicht-selbstständiger Arbeit auf dem privaten Sektor in einer Höhe 
von nicht über 80.000 Euro im Jahr vor dem Erhalt der steuerbefreiten Summen. Eine weitere Voraussetzung, in den 
Genuss von einer begünstigten Besteuerung der Produktivitätsprämien zu kommen, ist, dass die Betriebs- oder Gebiet-
starifverträge, die die Auszahlung von Produktivitätsprämien vorsehen, bei der zuständigen territorialen Direktion für Ar-
beit innerhalb von 30 Tagen ab ihrer Unterzeichnung samt der Konformitätsbescheinigung dieser Verträge mit den Be-
stimmungen des am 25. März 2016 erlassenen Dekrets des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik, im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, hinterlegt werden. Die Ersatzsteuer der Einkommensteuer und der re-
gionalen kommunalen Zusatzsteuern in der Höhe von 5 % der vom Steuersubstitut ausgezahlten Prämien und Summen 
gilt bis zur Grenze des Gesamtbetrags von jährlich 3.000 Euro brutto; diese Grenze kann auf 4.000 Euro für Unternehmen, 
die die paritätische Einbeziehung der Arbeitnehmer in die Organisation der Arbeit entsprechend den vom Dekret spezifizierten 
Modalitäten vorsehen, erhöht werden. 
Es wird festgehalten, dass diese Grenze ohne die gesetzlichen Vorsorgeabzüge zu verstehen.  
Der Art. 55 des Gesetzesdekrets Nr. 50 vom 24. April 2017 sieht vor, dass auch im Falle einer paritätischen Einbe-
ziehung der Arbeitnehmer in die Organisation der Arbeit die Grenze der Beträge der Prämien und der vom Steuer-
substituten ausgezahlten Summen, auf die eine begünstigte Besteuerung angewandt werden kann, in der Höhe von 
EUR 3.000 ist. Das Umwandlungsgesetz Nr. 96 vom 21. Juni 2017 hat den Beginn der obergenannten Norm am 24. 
April 2017 festgesetzt. Der Art. 55 des obergenannten Dekrets sieht auch vor, dass bei Verträgen, die vor diesem 
Zeitpunkt abgeschlossen wurden, die zu diesem Zeitpunkt schon geltenden Bestimmungen anzuwenden sind.    
Die für Produktivitätsprämien ausgezahlten Summen müssen bis zur Höhe von 3000 Euro oder 4000 Euro brutto ei-
ner einzige Versteuerungsform unterzogen werden, auch wenn der Substitut zum Ausgleich der von anderen Sub-
jekten gezahlten Summen verpflichtet ist. 
Das Ausfüllen der Punkte von 571 bis 603 muss unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien erfolgen. 
Wenn die Summe der Produktivitätsprämien mit Code 2 höher oder gleich 3000 Euro ist, da der Substitut für eine pa-
ritätische Einbeziehung der Angestellten in die Arbeitsorganisation gesorgt hat (Obergrenze auf 4000 Euro erhöht), 
müssen nur die Punkte von 571 bis 583 ausgefüllt werden. Bei einem Vorlegen von für Produktivitätsprämien ausge-
zahlte Summen, die sowohl mit dem Code 1 als auch mit dem Code 2 gekennzeichnet sind, müssen im Fall, dass 
die Prämien mit dem Code 2 geringer als 3000 Euro sind, die Punkte von 571 bis 603 ausgefüllt werden, wobei für 
jeden Code die entsprechende ausgezahlte Prämie einzutragen ist. In diesem Fall beträgt die Höchstgrenze der Ste-
uererleichterung 3000 Euro. 
In den Punkten 571 und 591 muss Folgendes eingetragen werden: 
der Code 1, wenn die vorgesehene Obergrenze 3000 Euro brutto beträgt;  
der Code 2, wenn die vorgesehene Obergrenze 4000 Euro brutto beträgt. 
In den Punkten 572 und 592 ist die Höhe der Produktivitätsprämie anzugeben, für die die Anwendung der Ersatzste-
uer der Einkommensteuer und der Zusatzsteuern in Höhe von 5 % vorgesehen ist. 
In den Punkten 573 und 593 ist die Höhe der Produktivitätsprämie anzugeben, die aufgrund der Entscheidung des 
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Substituten in Form von Benefits ausgezahlt wird. Im Falle das Benefit aus einem Beitrag zu zusätzlichen Pension-
sfonds laut dem GvD 252/2005, oder aus auf italienische Unterkonten von paneuropäischen individuellen Renten-
produkten (PEPPs) gezahlten Beiträgen gemäß der Verordnung (EU) 2019/1238 besteht, ist die Höhe dieses Bei-
trags in den Punkten 574 und 594 anzugeben. Diese Höhe wurde schon in den Punkten 573 und 593 angegeben. 
Im Falle das Benefit aus einem Beitrag zu ausschließlich Fürsorgezwecke verfolgenden Körperschaften und Kassen 
laut dem art. 51, Abs. 2, Punkt a) TUIR besteht, ist die Höhe dieses Beitrags in den Punkten 575 oder 595 anzuge-
ben. Diese Höhe wurde schon in den Punkten 573 und 593 angegeben. 
Im Falle das Benefit aus Zuwendungen in Naturalien im Sinne des Art. 51 Abs. 3 TUIR besteht, ist der Betrag dieser 
Zuwendungen in den Punkten 580 und 600 anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Betrag schon in 
den Punkten 573 und 593 angegeben wurde. 
In den Punkten 581 und 601 ist der Betrag der Lohnnebenleistungen anzugeben, die Arbeitnehmern mit unterhal-
tsberechtigten Kindern für steuerliche Zwecke gezahlt werden. Artikel 40 des Gesetzesdekrets Nr. 48 aus dem Jahr 
2023 sieht vor, dass der Wert der Lohnnebenleistungen nicht in die Einkommensermittlung einfließt, wenn der Betrag 
3.000 € oder weniger beträgt. Es sei darauf hingewiesen, dass zu den Lohnnebenleistungen auch die Beträge gehö-
ren, die denselben Arbeitnehmern mit unterhaltsberechtigten Kindern für die Bezahlung der häuslichen Versorgun-
gsleistungen für die integrierte Wasserversorgung, Strom und Erdgas gezahlt oder erstattet werden. 
Besteht die Leistung aus Tankgutscheinen gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 5 vom 14. Januar 2023, ist der Betrag 
dieser Auszahlungen in den Punkten 583 und 603 anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Betrag schon 
in den Punkten 573 und 593 angegeben wurde. Wenn der Tankgutschein den Betrag von 200 € übersteigt, muss der 
gesamte Betrag der normalen Besteuerung unterworfen werden. 
Wenn der Substitut die Ersatzbesteuerung der Produktivitätsprämie gewählt hat, darf die Höhe der in den Punkten 
572, 573, 579 592, 593 und 599 eingetragenen Summen entsprechend den Angaben in den Punkten 571 und 591 
nicht höher als 3000 Euro oder 4000 Euro sein. 
 
VORSICHT Wenn der Wert der Güter (oder der Gutscheine) höher als der Wert im Sinne des Art. 51 Abs. 3 TUIR ist, 
ist der Gesamtbetrag der ordentlichen Besteuerung unterzuwerfen. 
In den Punkten 576 und 596 ist die Ersatzsteuer von 5 % anzugeben, die auf den in den Punkten 572 und 592 an-
gegebenen Betrag angewandt wird. 
In den Punkten 577 und 597 muss die Summe der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnli-
cher Ereignisse nicht angewandten Ersatzsteuern angegeben werden, die bereits in dem unter Punkt 576 und 596 
angegebenen Betrag enthaltenen ist. Wenn der Substitut den Betrag der Prämie in einer Höhe von maximal 3000 Eu-
ro oder 4000 Euro der ordentlichen Besteuerung unterzogen hat, muss dieser Betrag nicht nur in den Punkten 1 und 
2 der vorliegenden Bescheinigung, sondern auch in den Punkten 578 und 588 eingetragen werden. Wenn der Sub-
stitut die ordentliche Besteuerung der Produktivitätsprämie gewählt hat, darf die Höhe der in den Punkten 573, 578, 
579, 593, 598 und 599 eingetragenen Summen entsprechend den Angaben in den Punkten 571 und 591 nicht höher 
als 3000 Euro oder 4000 Euro sein.  
In den Punkten 579 und 589 sind die Summen und Werte anzugeben, die im Sinne des Art. 51, Abs. 4 des DPR 
917/1986 nach Entscheidung des Arbeiters vollständig oder teilweise zum Ersatz der Produktivitätsprämie bezogen 
wurden. Der Art. 1, Abs. 184 des Gesetzes 208/2015 schreibt in diesem Fall vor, dass diese Summen zur Bildung des 
Einkommens aus nicht-selbstständiger Arbeit beitragen, wobei sie der Ersatzsteuer nicht unterliegen müssen. 
In den Punkten 582 und 602 sind die Summen anzugeben, die, gemäß Artikel 20 Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 
4 von 2020, umgewandelt mit Änderungen durch das Umwandlungsgesetz Nr. 26 von 2020, für den Rückkauf der 
nicht durch Beiträge gedeckten Zeiträume (sog. "Beitragsfrieden") verwendet wurden und die, wie vom Arbeitnehmer 
gewählt, anstelle der Produktivitätsprämie Ergebnisbonus verwendet wurden. 
Sollten vorherige Arbeitsverhältnisse bestehen, muss der Steuersubstitut, der die einheitliche Bescheinigung aus-
stellt, zwecks Abfassung dieses Abschnitts die Daten bezüglich der von vorigen Substituten bezahlten Produktivität-
sprämien berücksichtigen. 
BEISPIEL 1: Ausgleichszahlung Summen für von einem anderen Substitut ausgezahlte Prämien 
 
Daten der auszugleichenden EB 
Punkt 1                         5.000 Euro 
Punkt 571                                     1 
Punkt 572                     1.000 Euro 
Punkt 576                          50 Euro 
 
Summen, die für Prämien vom Steuersubstitut gezahlt wurden, der den Ausgleich vornimmt, und der die 
paritätische Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsorganisation vorgesehen hat (Code 2): 
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Summen für Prämien = 2800 Euro  
Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit im unbefristeten Arbeitsverhältnis = 12.000 Euro 
 
Berechnungsdaten 
Gesamtbetrag der als Prämie ausgezahlten Summen = 3.800 (1.000 + 2.800) 
Höchstbetrag der Steuererleichterung = 3.000 
Schon von einem vorhergehenden Substitut versteuerter Betrag, der der ordentlichen Besteuerung unterliegt = 800 
 
Ausfüllen der EB 
Punkt 1 12.000 + 5.800 = 17.800 
Daten zu Ausgleichszahlungen 
Punkt 531 5.000 + 800 = 5.800 
Punkt 538       5.000 
 
Abschnitt Für Produktivitätsprämien ausgezahlte Summen 
Punkt 571              2 
Punkt 572       2.800 
Punkt 576          140 
Punkt 591              1 
Punkt 592          200 
Punkt 596            10 
 
Abschnitt Von anderen Subjekten ausgezahlte Prämien 
Punkt 611         800 
Punkt 614             1 
Punkt 615      1.000 
Punkt 617         50 
 
BEISPIEL 2: Ausgleichszahlung Summen für von einem anderen Substitut ausgezahlte Prämien 
 
Daten der auszugleichenden EB 
Punkt 1          8.000 
Punkt 571             1 
Punkt 572         800 
Punkt 573         200 
Punkt 576           40 
 
Summen, die für Prämien vom Steuersubstitut gezahlt wurden, der den Ausgleich vornimmt, und der die pa-
ritätische Einbeziehung der Beschäftigten in die Arbeitsorganisation vorgesehen hat (Code 2): 
Summe für Prämien=            2.600 + 600 Benefit (Gesamtbetrag 3.200) 
Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit im unbefristeten Arbeitsverhältnis = 12.000 Euro 
 
Berechnungsdaten               
Gesamtbetrag der als Prämie ausgezahlten Summen = 4.200 (3.200 + 1.000) 
Höchstbetrag der Steuererleichterung = 3.200 
Gesamtbetrag Benefit =        800 (600+200) 
Mit Ersatzbesteuerung versteuerbarer Gesamtbetrag 2.400 (3.200 – 800) 
Betrag der der ordentlichen Versteuerung zu unterziehenden Prämien 1000, davon 800 schon vom vorhergehen- 
den Substituten der Ersatzbesteuerung unterzogen.  
 
Ausfüllen der EB                  
Punkt 1                                  12.200 + 8.000 + 800 = 21.000  
Daten zu Ausgleichszahlungen  
Punkt 531                              8.000 + 800 = 8.800  
Punkt 538                              8.000  
Abschnitt für Produktivitätsprämien ausgezahlte Summen  
Punkt 571                              2  
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Punkt 572                              2.400  
Punkt 573                              800  
Punkt 576                              120  
Abschnitt von anderen Subjekten ausgezahlte Prämien  
Punkt 611                              800  
Punkt 614                              1  
Punkt 615                              800  
 
Punkt 616                              200 
Punkt 617                              40 
 
Unter den Punkten 611 bis 620 müssen die Daten zu den von anderen Subjekten ausgezahlten Produktivitätsprä-
mien angegeben werden. In den Punkten 611 und 612 sind die Summen der von anderen Subjekten gezahlten Pro-
duktivitätsprämien anzugeben, die einer anderen Besteuerung unterzogen wurden, als jener, die von den vor-herge-
henden Steuersubstituten angewandt wurde. Insbesondere ist im Punkt 611 der Betrag der Summen der schon vom 
vorhergehenden Substitut einer Ersatzsteuerung unterzogenen Produktivitätsprämien anzugeben, und für die bei bei 
einem Ausgleich die ordentliche Besteuerung angewandt wurde. Im Punkt 612 ist der Betrag der Summen der schon 
vom vorhergehenden Substitut der ordentlichen Besteuerung unterzogenen Produktivitätsprä-mien anzugeben, und 
für die bei einem Ausgleich die Ersatzsteuer angewandt wurde. Im Punkt 613 ist die Steueri-dentifikationsnummer 
des vorhergehenden Substituts anzugeben, der das Einkommen ausgezahlt hat. Sollten die betreffenden Summen 
vom vorhergehenden Substitut der ordentlichen Besteuerung unterzogen worden sein und diese beim Ausgleich in 
ihrer Gesamthöhe der Zusatzsteuer unterliegen, müssen die Punkte 619 (Steueridentifika-tionsnummer des vorher-
gehenden Substituten) und 613 (vom vorhergehenden Substitut ausgezahlte Summen mit ordentlicher Besteuerung) 
ausgefüllt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Punkt 620 angegebene Betrag schon in den Punkten 
538 und 539 gazählte wird. Die gleichen Modalitäten der Abfassung der vorgenannten Punkte müssen auch bei au-
ßergewöhnlichen Geschäftsfällen beachtet werden, die einen Übergang der Beschäftigten mit sich bringen. 
Geht die EB 2024 von der Annahme aus, dass der Zeitpunkt der Überprüfung der Obergrenze für die in ein Wohlfa-
hrtsguthaben umgewandelte Prämie und der Zeitpunkt der Zahlung dieser umgewandelten Prämien nicht zusam-
menfallen, da die Umwandlung im Jahr vor dem Jahr der Verwendung der Prämie erfolgt. Unter Bezugnahme auf den 
Steuerzeitraum, in dem die Option zur Umwandlung der Prämie getätigt wird, muss eine EB eingereicht werden, in 
der die Punkte 571 bis 621 ausgefüllt werden. In den Folgezeiträumen, in denen die umgewandelten Prämien tatsä-
chlich eingehen, muss der Steuersubstitut eine EG ausstellen, in der er die Punkte 631 und 632 ausfüllt. 
Insbesondere sollte die Höhe der an Zusatzrentensysteme gezahlten Beiträge in Punkt 631 und die Höhe der an Be-
hörden und Fonds mit zum Zweck der Sozialfürsorge gezahlten Beiträge in Punkt 632 angegeben werden. 
 
Beträge, die der Ersatzsteuer unterliegen 
In Art. 1, Abs. 58 bis 62 des Gesetzes Nr. 197 vom 29. Dezember 2022 wurde festgelegt, dass die Beträge, die Kun-
den den Arbeitnehmern des privaten Sektors als Spenden zukommen lassen, Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
darstellen und, sofern der Arbeitnehmer nicht ausdrücklich schriftlich darauf verzichtet, einer Ersatzbesteuerung zu 
einem Satz von fünf Prozent unterliegen, und zwar bis zu einer Grenze von 25 Prozent der Einkünfte, die er in dem 
Jahr für die betreffenden Arbeitsleistungen erhält. 
Die neue Besteuerungsregelung gilt für Trinkgelder, die Angestellte im privaten Sektor von Gastgewerbebetrieben 
und Gastronomiebetrieben im Sinne von Art. 5 des Gesetzes Nr. 287 vom 25. August 1991 erhalten, die ein Arbeit-
nehmereinkommen von höchstens 50.000 € haben. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die vorgenannte Einkom-
mensgrenze auf den Steuerzeitraum bezieht, der vor dem Zeitraum liegt, in dem die der Ersatzsteuer zu unterwer-
fenden Trinkgelder erhalten wurden. 
Die Berechnungsgrundlage, auf die die 25 Prozent anzuwenden sind, ist die Summe aller während des Jahres für 
Dienstleistungen im Hotel- und Gaststättengewerbe erhaltenen Arbeitseinkommen, einschließlich Trinkgeldern, auch 
wenn sie aus Arbeitsverhältnissen mit verschiedenen Arbeitgebern stammen. Dieser Betrag ist in Punkt 651 einzu-
tragen. Dieser Punkt ist immer auszufüllen, auch wenn keine Trinkgelder erhalten werden. In diesem Fall sind hier 
nur die Einkünfte aus Leistungen im Hotel-, Gaststätten- und Tourismusgewerbe anzugeben. Die jährliche Hö-
chstgrenze von 25 Prozent der im Laufe des Jahres für die erbrachten Leistungen erhaltenen Einkünfte ist ein Frei-
betrag, so dass im Falle einer Überschreitung nur der Teil der Trinkgelder, der die Höchstgrenze übersteigt, der or-
dentlichen Besteuerung unterworfen werden muss. In Punkt 652 ist der Betrag der Trinkgelder anzugeben, der der 
Ersatzsteuer unterliegt. 
In Punkt 653 ist die Ersatzsteuer in Höhe von fünf Prozent anzugeben, die auf den Betrag der Trinkgelder erhoben wird, 
welche in der Grenze von 25 Prozent enthalten sind, die auf den in Punkt 651 angegebenen Betrag berechnet wird. 
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In Punkt 654 ist der Betrag der Ersatzsteuer anzugeben, der aufgrund der bereits in Punkt 653 aufgeführten Bestim-
mungen, die aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse erlassen wurden, nicht erhoben wurde. 
In Punkt 655 ist der Betrag der Trinkgelder, die der ordentlichen Besteuerung unterliegen, anzugeben. 
In den Punkten 656 bis 663 muss der Betrag der von anderen Personen gezahlten Trinkgelder angegeben werden. 
In den Punkten 656 und 657 ist der Betrag der Trinkgelder anzugeben, die von anderen Personen gezahlt werden, 
die einer anderen Besteuerung unterliegen als der bisherige Steuersubstitut. Insbesondere muss in Punkt 656 der 
Betrag der Trinkgelder angegeben werden, die bereits von der vorherigen Quellensteuerstelle der Ersatzsteuer un-
terworfen wurden und für die beim Ausgleich die normale Besteuerung angewandt wurde. 
In Punkt 657 ist der Betrag der Trinkgelder anzugeben, die bereits vom vorherigen Substit der normalen Besteuerung 
unterworfen wurden und für die beim Ausgleich eine Ersatzsteuer erhoben wurde. 
In Punkt 658 ist der Steuercode des vorherigen Substits anzugeben, der die Trinkgelder gezahlt hat. 
Wenn die fraglichen Beträge vom vorherigen Substit der normalen Besteuerung unterworfen wurden und zum Zeit-
punkt des Ausgleichs der Ersatzsteuer unterliegen, müssen Punkt 658 (Steuernummer des vorherigen Substits) und 
Punkt 663 (vom vorherigen Substit gezahlte Beträge, die der normalen Besteuerung unterliegen) ausgefüllt werden. 
Die gleichen Verfahren zum Ausfüllen der vorgenannten Punkte müssen auch bei außerordentlichen Transaktionen, 
die den Wechsel von Arbeitnehmern beinhalten, eingehalten werden. 
 
Sonderfälle außerordentliche Geschäftsvorgänge.  
Im Fall von außerordentlichen Geschäftsvorgängen mit Erlöschen des Steuersubstituts und mit Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit durch einen anderen Substituten ist in Punkt 681 die Steueridentifikationsnummer des erloschenen 
Substituts anzugeben, falls die Ausgleichszahlungsvorgänge von diesem durchgeführt wurden. 
Wenn es zu einer Übernahme der Beschäftigten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses kam und ohne Erlö-
schen des abtretenden Substituts, muss dieser das in Punkt 682 enthaltene Kästchen ankreuzen. Der Steuersubsti-
tut, der Vergütungen in einer nicht feststehenden und kontinuierlichen Form auszahlt, muss laut dem Art. 29, Abs. 2, 
des DPR Nr. 600 von 1973 der Agentur der Einnahmen eine einheitliche Bescheinigung übermitteln, wobei all die Da-
ten bezüglich der ausgezahlten Summen anzugeben sind und der Punkt 683 anzukreuzen ist. 
 
Mitversicherte Familienangehörige 
In der einheitlichen Bescheinigung ist die Angabe der Daten in Bezug auf Familienmitglieder vorgesehen, die im Jahr 
2022 steuerrechtlich beim Substituts mitversichert waren. Die Angabe der Daten wird immer erfordert, auch wenn es 
keine Voraussetzung zum Nießnutzen der Begünstigungen für mitversicherte Familienglieder gemäß Art. 12 Tuir oder 
Gebühren und Ausgaben besteht, die im Interesse von mitversicherten Familienangehörigen entstanden sind, für ste-
uerliche Zwecke gemäß demselben Art. 12 Tuir. Für behinderte Kinder ab 21 Jahren sind die Steuerabzüge gemäß 
dem oben genannten Artikel 12 mit den erhaltenen AUU kumulierbar. Im Einzelnen muss in den Zeilen 1 bis 10 der 
Verwandtschaftsgrad angegeben werden („C“ für Ehegatte ankreuzen, „F12 für das erste Kind, „F2“ für die nachfol-
genden Kinder, „A“ für andere Familienmitglieder, „D“ für Kind mit Behinderung) die Steueridentifikationsnummer, die 
Anzahl der Monate der Mitversicherung, Prozentsatz des zustehenden Abzugs, das alleinige, gemeinsame oder ge-
teilte Sorgerecht für die Kinder durch den Elternteil, der den 100-prozentigen Kinderabzug in Anspruch nimmt, und 
die Anzahl der Monate, für die Kinderabzüge für Kinder ab 21 Jahren zu zahlen sind (nach dem derzeitigen Wortlaut 
von Artikel 12 des Tuir). 
Im Fall, dass der Abzug für den mitversicherten Angehörigen dem ersten Kind für das ganze Jahr zusteht, ist als Pro-
zentsatz des zustehenden Abzugs der Buchstabe „C“ anzugeben. 
Wenn dieser Abzug nicht zusteht, müssen für dasselbe Kind zwei unterschiedliche Zeilen ausgefüllt werden, indem 
man sowohl den für das Kind als auch den für den Gatten zustehenden Abzug einträgt. 
Im Fall einer legalen und tatsächlichen Trennung oder einer Annullierung, Auflösung oder Beendigung der zivilrechtli-
chen Wirkungen der Ehe muss angegeben werden, ob der Abzug von 100 Prozent für mitversicherte Kinder in An-
spruch genommen wurde. 
Wenn die Zeilen in vorliegenden Abschnitt für die Angabe aller mitversicherten Familienmitglieder nicht ausreichen, 
muss ein zusätzlicher Vordruck ausgefüllt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Abschnitt für mitversicherte Familienangehörige nur im Fall der Auszahlung von 
Einkommen aus nichtselbständiger, gleichgestellter und ähnlicher Arbeit auszufüllen ist. 
Damit die Agentur der Einnahmen die vorausgefüllte Erklärung genauer und vollständiger erstellen kann, können die 
Substitute auch die Ihnen von den eigenen Angestellten oder vom Ehegatten mitgeteilten Steueridentifikationsnum-
mer angeben, auch wenn der Ehegatte steuerlich nicht zu Lasten lebt.  
Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme aller Angaben zu mitversicherten Kindern (auch wenn sie unter 21 Jahre alt 
sind) in die Erklärung auch die Abzüge für die Ausgaben für mitversicherte Kinder ermöglicht. 
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Beispiel für das Ausfüllen einer Erklärung für mitversicherte Familienangehörige 
Betrachten wir den Fall eines Steuerzahlers mit drei mitversicherten Kindern: 
ein im Februar 2001 geborenes Kind, das im Jahr 2023 21 Jahre alt wird und für das der Kinderfreibetrag für das ge-
samte Jahr zu zahlen ist; 
ein weiteres im Januar 2020 geborenes Kind, das im Januar 2023 drei Jahre alt wird und für das der Kinderfreibetrag 
nicht für das gesamte Jahr 2023 zu zahlen ist 
ein letztes Kind, das im März 2023 geboren wird und für das kein Kindergeld gezahlt wird. 
Die Tabelle wird wie folgt ausgefüllt: 
• in der ersten Zeile:  
– Kästchen "C" ankreuzen;  
– die Steuernummer in Punkt 4 eingeben;  
• in der zweiten Zeile:  
– Kästchen "F1" ankreuzen;  
– die Steuernummer in Punkt 4 eingeben;  
– “12” in Punkt 5 eintragen;  
– “50” in Punkt 7 eintragen;  
– “12” in Punkt 10 eintragen;  
• in der dritten Zeile:  
– Kästchen "F" ankreuzen;  
– die Steuernummer in Punkt 4 eingeben4;  
– “12” in Punkt 5 eintragen; 
– “50” in Punkt 7 eintragen;  
– in der vierten Zeile:  
– Kästchen "F" ankreuzen;  
– die Steuernummer in Punkt 4 eingeben4;  
– “10” in Punkt 5 eintragen;  
– “50” in Punkt 7 eintragen; 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne des Art. 1, Abs. 20 des Gesetzes Nr. 76 von 2016 bezeichnen die Wörter 
„Ehegatte, -n“ und ähnliche Wörter auch jede von den Seiten einer Lebenspartnerschaft zwischen Leuten des selben 
Geschlechts. 
 
Rückerstattungen für steuerbefreite Güter und Dienstleistungen - Art. 51 TUIR 
Der vorliegende Abschnitt ist unter Angabe der Daten von Rückerstattungen von bestimmten Kosten auszufüllen, die 
durch die nachfolgend aufgezählten Codes gekennzeichnet sind, und die vom Arbeitgeber sowohl des öffentlichen, als 
auch des privaten Sektors unter Anwendung des Artikels 51, Abs. 2, Buchst. f-bis) und f-ter) des TUIR unabhängig von 
der Ausfüllung des Abschnitts „Für Produktivitätsprämien ausgezahlte Summen“ durchgeführt wurde. Es sind zwei Ab-
schnitte vorgesehen, von denen der erste „Abschnitt Steuersubstitut“ und der zweite „Abschnitt andere Substituten“ lau-
ten. In dem ersten müssen die Rückerstattungen angegeben werden, die von dem Substituten bezahlt wurden, der die 
einheitliche Bescheinigung ausstellt. In dem zweiten sind die Rückerstattungen anzugeben, die von vorherigen Substi-
tuten im Fall einer Ausgleichszahlung von mehreren einheitlichen Bescheini- gungen bezahlt wurden. Im Einzelnen: 
Im Punkt 701 ist das Jahr anzugeben, in dem die Kosten vom Substitut zurückerstattet wurden. 
Im Punkt 702 ist einer der folgenden Codes zur zurückerstatteten absetzbaren Ausgabe anzugeben: 
• 12, Ausgaben für andere Bildung als Universitätsbildung; 
• 13, Ausgaben für Universitätsbildung; 
• 15, Ausgaben, die für Pflegepersonal im Fall einer Unselbstständigkeit bei der Durchführung der Handlungen des 
alltäglichen Lebens getragen wurden; 
• 30, Ausgaben für Dolmetscherdienste, die von anerkannten Gehörlosen getätigt wurden; 
• 33, Ausgaben für Kindertagesstätten; 
• 40, Ausgaben für Abonnements von lokalen, regionalen und interregionalen Verkehrsdiensten.  
Im Punkt 703 ist der Code 3 anzugeben, wenn die Rückerstattung sich auf für das Personal gezahlte Vorsorge- und 
Versicherungsbeiträge bezieht für die persönliche Vorsorge der alten oder unselbstständigen Familienangehörigen. 
Im Punkt 704 ist die Höhe der zurückerstatteten Summen entsprechend den in Punkt 702 oder 703 eingetragenen 
Codes anzugeben.  
Falls es erforderlich ist, im vorliegenden Abschnitt Situationen anzugeben, die sich auf mehrere Jahre, mehrere Arten 
von Ausgaben, mehrere beziehende Subjekte der Rückerstattung beziehen, muss der vorliegende Abschnitt me-
hrmals ausgeführt werden. 
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Der Punkt 705 muss unter Angabe der Steueridentifikationsnummer des vom Arbeitnehmer unterschiedlichen Sub-
jekts ausgefüllt werden, auf das sich die zurückerstattete Ausgabe bezieht. Wenn die Rückerstattung die Vorsorge 
und Fürsorgebeiträge betrifft, die zugunsten des Personals für die persönliche Unterstützung der alten oder pflege-
bedürftigen Familienangehörigen bezahlt wurden (Punkt 703 ausgefüllt), ist im Punkt 705 die dem INPS mitgeteilte 
Steuernummer des Arbeitgebers, wenn er/sie anders als der Arbeitnehmer ist, anzugeben.  
Wenn sich die Ausgabe auf den Angestellten selbst bezieht, ist der Punkt 705 nicht auszufüllen. Stattdessen muss 
der nachfolgende Punkt 706 verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die Punkte 705 und 706 Alternativen zuei-
nander sind. 
Sollten einheitliche Bescheinigungen ausgeglichen werden, in denen der Abschnitt bezüglich der Rückerstattungen 
für steuerbefreite Güter und Dienstleistungen ausgefüllt wurde, muss dieser Abschnitt in der ausgleichenden einhei-
tlichen Bescheinigung durch Angabe der obenerwähnten Daten, nach jener ausgeglichenen einheitlichen Bescheini-
gung getrennt, berücksichtigt werden. Insbesondere ist im Punkt 707 die Steuernummer des vorherigen Steuersub-
stituten, der die Rückerstattung bezahlt hat. In den Punkten von 708 bis 713 sind die Einzelheiten der durchgeführten 
Rückerstattung. In den Anmerkungen (Code CP) muss der Substitut, der die ausgleichende einheitliche Bescheini-
gung ausstellt, die Daten bezüglich der Rückerstattungen im Einzelnen darlegen, die von den vorherigen Substituten 
durchgeführt wurden, die beim Ausfüllen des gegenständlichen Abschnitts berücksichtigt wurden. 
 
Klassifikation von besonderen Einkommensarten 
Die gegenständliche Abteilung ist zum Zweck einer gesonderten Angabe besonderer Einkommensarten auszufüllen,  Ist 
eine detaillierte Liste besonderer Einkommensarten vorgesehen, keine Auswirkung auf die Besteuerungskriterien der be-
zahlten Summen hat. Zum Ausfüllen der Punkte 741, 743 und 745 ist es nötig, einen der folgenden Codes zu benutzen: 
1. Rentenansprüche im Sinne des Gv. D. Nr. 124 vom 21. April 1993, in Form einer Rente ausgezahlt und der orden-
tlichen Besteuerung unterworfen (Buchst. h-bis, Abs. 1, Art. 50 des DPR Nr. 917 vom 1986); 
2. Einkünfte aus Verhältnissen einer geregelten und fortwährenden Zusammenarbeit (Buchst. c-bis, Abs. 1, Art. 50 
des DPR Nr. 917 vom 1986); 
3. Bezüge aus der Ausübung innerbetrieblicher, freiberuflicher Tätigkeit seitens des Personals des Landesgesun-
dheitsdienstes, des Personals im Sinne des Art. 102 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 382 vom 11. Juli 
1980 und des Personals im Sinne des Art. 6, Abs. 5 des Gv. D. Nr. 502 vom 30. Dezember 1992 und folgende Verän-
derungen, im Rahmen der Grenzen und Bedingungen laut Art. 1, Abs. 7, des Gesetzes Nr. 662 vom 23. Dezember 
1996 (Buchst. e, Abs. 1, Art. 50 des DPR Nr. 917 vom 1986); 
4. Zulagen, Sitzungsgelder und sonstige vom Staat, den Regionen, den Provinzen und Gemeinden bezahlte Entgelte 
für die Leistung öffentlicher Dienste, sofern die Leistungen nicht von Subjekten ausgeführt werden, welche eine kün-
stlerische oder freiberufliche Tätigkeit im Sinne des Art. 53 Abs. 1 ausüben, und sofern die Leistungen nicht in einem 
Handelsunternehmen erbracht wurden, sowie für Mitglieder der Steuerkommissionen, für Sachverständige des Straf-
vollstreckungsgerichts bezogene Zulagen, mit Ausnahme der Zulagen, die laut dem Gesetz dem Staat zurückbezahlt 
werden müssen (Buchst. f, Abs. 1, Art. 50 des DPR Nr. 917 vom 1986); 
5. Zulagen im Sinne des Art. 1 es Gesetzes Nr. 1261 vom 31. Oktober 1965 und des Art. 1 des Gesetzes Nr. 384 vom 
13. August 1979, die von Mitgliedern des nationalen und des europäischen Parlaments bezogen wurden, und Zula-
gen, ungeachtet ihrer Bezeichnung, die für Wahlmandate und Dienste im Sinne der Art. 114 und 135 der Verfassung 
und des Gesetzes Nr. 816 vom 27. Dezember 1985 bezogen wurden, sowie die entsprechenden Leibrenten, die in 
Abhängigkeit von der Beendigung der obergenannten Wahlmandate und Dienste bezogen wurden, und die Zulage 
des Präsidenten der Republik (Buchst. g, Abs. 1, Art. 50 des DPR Nr. 917 vom 1986); 
6. gegen Entgelt gebildete Leibrenten und befristete Renten, andere als Renten mit Vorsorgezwecken. Die Renten 
mit Vorsorgezwecken sind diejenige, die von Lebensversicherungsverträgen abhängen, welche mit Unternehmen ab-
geschlossen wurden, die von der Aufsichtsbehörde (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP) dazu 
genehmigt wurden, in dem Staatsgebiet zu operieren, oder die in demselben Gebiet im Rahmen der Niederlassungs- 
oder der Dienstleistungsfreiheit operieren, wobei die Verträge den Rückkauf der Renten nach dem Beginn der Au-
szahlung nicht erlauben (Buchst. h, Abs. 1, Art. 50 des DPR Nr. 917 vom 1986); 
7. andere regelmäßige Zulagen, ungeachtet ihrer Bezeichnung, an deren Erzeugung weder das Kapital noch die Ar-
beit zurzeit beteiligt ist, einschließlich derjenigen, die unter dem Buchstabe d), Abs. 1 des Art. 10 unter den abzieh-
baren Belastungen angegeben sind, und mit Ausnahme derjenigen, die unter dem Buchstabe c) Abs. 1 des Art. 44 
angegeben sind (Buchst. 1, Abs. 1, Art. 50 des DPR Nr. 917 vom 1986); 
In den Punkten 742, 744 und 746 ist der Betrag anzugeben, der dem in den vorigen Punkten 741, 743 und 745 an-
gegebenen Code entspricht. 
 
In Campione d'Italia in Euro produzierte Einkommen 
Artikel 188-bis des Tuir, geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 119 von 2019, umgewandelt mit Änderungen durch 
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das Gesetz Nr. 136 von 2019, hat die Methode der Besteuerung von in Euro erwirtschafteten Einkünften in Campione 
d'Italia neu gestaltet. Insbesondere wurde eine Ermäßigung der Steuer auf das Gesamteinkommen eingeführt, die in 
ihrer Höhe der des Prozentsatzes der für Einkommen in Schweizer Franken vorgesehen Ermäßigung entspricht 
(30%), mit einem Mindestwert von 26.000 Euro.  
Zu diesem Zweck wurde ein spezieller Abschnitt vorgesehen, in dessen ersten Teil das Einkommens vor Berücksich-
tigung der Kürzung und in dessen zweiten Teil das Nettoeinkommen, welches der Steuerzahler nicht in Campione d'I-
talia erwirtschaftet hat, angegeben wird. Dabei ist zu beachten, dass die im zweiten Teil angegebenen Informationen 
zu den Punkten 1 bis 5 des Abschnitts "Daten für die eventuelle Erstellung der Einkommensteuererklärung" gehören. 
In den Punkten 761 und 762 ist die Höhe des Einkommens aus einer festen Anstellung bzw. des Einkommens aus 
einer befristeten Anstellung anzugeben, das von den in den Bevölkerungsregistern der Gemeinde Campione d'Italia 
eingetragenen Personen in Euro erwirtschaftet wird. Diese Beträge sind als brutto, also ohne Anwendung der Er-
mäßigung zu betrachten. 
In Punkt 763 ist die Höhe des Renteneinkommens anzugeben, die von den in den Registern der Gemeinde Campi-
one d'Italia eingetragenen Personen in Euro erwirtschaftet wurden. Diese Beträge sind als brutto, also ohne Anwen-
dung der Ermäßigung zu betrachten. 
In Bezug auf die Hinterbliebenenrenten von Versicherten und Rentnern, einzig für die von Waisen bezogenen, sieht 
Artikel 1, Absatz 249 des Gesetzes 232 vom 11. Dezember 2016 vor, dass diese, falls höher als 1.000 Euro, um den 
darüberliegenden Teil auf das Gesamteinkommen angerechnet  werden. Daher muss im Falle von Waisen, die in der 
Gemeinde Campione d'Italia wohnen, unter Punkt 764 der Bruttobetrag dieser Renten angegeben werden, d.h. ohne 
den möglichen befreiten Anteil von 1.000 Euro und die vorgenommene Ermäßigung. 
In Punkt 765 ist der Betrag der anderen gleichgestellten Einkünfte in Euro anzugeben, die von den in den Registern 
der Gemeinde Campione d'Italia eingetragenen Personen erzielt wurden. Dieser Betrag ist als brutto, also ohne An-
wendung der Ermäßigung zu betrachten. 
In Punkt 766 ist die Höhe des Einkommens aus regelmäßig eingehenden Unterhaltszahlungen anzugeben, die in 
Euro von den in den Bevölkerungsregistern der Gemeinde Campione d'Italia eingetragenen Personen erwirtschaftet 
wurden. Dieser Betrag ist als brutto, also ohne Anwendung der Ermäßigung zu betrachten. 
In den Punkte 771 bis 775 sind die bereits in den Punkten 1 bis 5 erwähnten Einkommen anzugeben, die an anderen 
Orten als Campione d'Italia erwirtschaftet wurden. In den Anmerkungen (cod. CA) ist die Höhe der gewährten Leis-
tungen anzugeben, die jeweils auf Einkünfte aus einer Beschäftigung mit einem unbefristeten Vertrag, Einkünfte aus 
einer Beschäftigung mit einem befristeten Vertrag, Einkünfte aus Pensionen, Einkünfte aus Pensionen für Waisen, 
andere ähnliche Einkünfte und regelmäßige Zulagen des Ehepartners entfallen. 
 
Einkünfte aus sportlicher Tätigkeit 
Artikel 25 des GvD Nr. 36 vom 28. Februar 2021 sieht vor, dass die sportliche Tätigkeit, sofern die Voraussetzungen 
erfüllt sind, Gegenstand eines Arbeitsverhältnisses oder einer selbständigen Tätigkeit sein kann, auch in Form von 
koordinierter und kontinuierlicher Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 409 Absatz 1 Nummer 3 der Zivilprozessor-
dnung. 
In Art. 36 sehen die Absätze 6 und 6-ter eine besondere Besteuerung im Amateur- bzw. Berufsbereich vor. 
Insbesondere sieht Absatz 6 vor, dass Vergütungen für sportliche Tätigkeiten im Amateurbereich bis zu einem 
jährlichen Gesamtbetrag von 15.000 Euro keine steuerliche Bemessungsgrundlage darstellen. 
Absatz 6-ter sieht vor, dass zur Unterstützung der schrittweisen Eingliederung von Sportlern unter 23 Jahren in den 
Profibereich die an sie gezahlten Vergütungen bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 15.000 Euro kein Einkom-
men darstellen. 
Es sei darauf hingewiesen, dass sowohl für Absatz 6 als auch für Absatz 6b der Betrag von 15.000 Euro einen Frei-
betrag darstellt, so dass nur der Teil, der diese Grenze übersteigt, der ordentlichen Besteuerung unterliegt und in den 
Punkten 1 und/oder 2 angegeben werden muss. 
In den Punkten 781 und 784 muss der Bruttobetrag der Einkünfte aus sportlichen Aktivitäten angegeben werden, 
die im Rahmen von Amateurtätigkeiten ausgeübt werden, einschließlich des Freibetrags in Höhe von 15.000 Euro. 
In den Punkten 782 und 785 muss der Bruttobetrag der Vergütungen angegeben werden, die an Berufssportler unter 
23 Jahren gezahlt werden, einschließlich des Freibetrags von 15.000 €. 
Es ist zu beachten, dass für den Fall, dass der Substitut Einkünfte aus anderen sportlichen Arbeitsverhältnissen aus-
gleicht, diese Einkünfte in den Punkten 781, 784, 782 und 785 anzugeben sind. 
In den Punkten 783 und 786 müssen die bereits in den Punkten 1 und 2 angegebenen Einkünfte eingetragen wer-
den, die weder aus sportlichen Arbeitsverhältnissen, die im Rahmen von Amateurtätigkeiten ausgeübt werden, noch 
aus sportlichen Arbeitsverhältnissen, die im Rahmen von Berufstätigkeiten ausgeübt werden, stammen. 

 
Vergütungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, gleichwertige Vergütungen und Leistungen in Form 
von Kapital, die der getrennten Besteuerung unterliegen 

In den Punkten von 801 bis 808 müssen die Daten in Bezug auf die Vergütungen anlässlich der Auflösung eines Ar-
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beitsverhältnisses und die Leistungen in Form eines Kapitals angegeben werden, die der getrennten Besteuerung 
unterliegen und für die die Bestimmungen laut D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 anwendbar sind. 
Im Speziellen ist Folgendes anzugeben: 
• die Vergütungen anlässlich der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses, gleichwertige Vergütungen, sonstige Vergü-

tungen und Summen, die der getrennten Besteuerung unterliegen und die Im Laufe des Jahres aus irgend einem 
Grund ausgeschüttet wurden mit den eventuell in den vorangegangenen Jahren ausgeschütteten Vorauszahlungen 
und Akontozahlungen, sowie die entsprechenden, durchgeführten oder ausgesetzten Einbehalte. Im Fall von         
gleichgestellten Entschädigungen und anderen Entschädigungen ist in den Punkten 801 und 802 der Gesamtbetrag 
der Summe entsprechend dem Verhältnis zwischen Steuersatz des Beitrags zulasten des Arbeitnehmers und der 
Gesamtsumme des der Einrichtung, Pensionsform oder -kasse gezahlten Beitrags anzugeben; 

• die Vergütungen, entrichtet anlässlich der Auflösung des Verhältnisses einer geregelten und fortwährenden Zusammenar-
beit, für welche das Bezugsrecht aus einer Urkunde hervorgeht, die sicher vor Beginn des Verhältnisses abgefasst wurde; 

• die Rentenleistungen in Form eines Kapitals, die Nachkäufe und die im Lauf des Jahres geleisteten Vorauszahlungen, 
einschließlich der eventuell in den vorangegangenen Jahren geleisteten Vorauszahlungen, die sich auf dasjenige bezie-
hen lassen, was bis zum 31. Dezember 2000 sowie vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 angelaufen ist. Es 
wird darauf hingewiesen, dass auch die in Form eines Kapitals erbrachten Rentenleistungen anzugeben sind, die sich 
auf dasjenige beziehen lassen, was ab dem 1. Januar 2007 im Fall von „alten Teilnehmern an alten Fonds“ angelaufen 
ist, die nicht für die Anwendung der Rentenleistungen optiert haben, die ab dem 1. Januar 2007 in Bezug auf die ab dem 
1. Januar 2007 geltende Steuerregelung angelaufen sind. Bei Nachkauf von angereiften Einzelpositionen bei den Zusat-
zrentenformen, ausgeführt gemäß Art. 14 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 , muss der Substitut in den Punkten 
von 801 bis 808 ausschließlich den Betrag der bis zum 31. Dezember 2000 angelaufenen (im Bezugsjahr vollständig 
oder teilweise gezahlten) Leistung angeben, für die der Nachkauf aus Gründen erfolgt ist, die nicht vom Ruhestand oder 
von den Abfindungen bei Aufgabe des Arbeitsverhältnisses wegen Mobilität oder aus anderen Gründen abhängen, und 
die nicht auf den Willen der Parteien zurückzuführen sind. 

Falls die Leistung nach dem Saldo weiterer, der getrennten Besteuerung unterliegenden Summen mit verpflichtender Ren-
tenneuberechnung erfolgt, müssen auf jeden Fall die oben genannten Punkte ausgefüllt werden, im Speziellen unter der 
Angabe der im Laufe des Jahre geleisteten Summen im Punkt 801 und im Punkt 802 jener, in den vorangegangenen Ja-
hren geleisteten, in den Punkten 804 und 806 jeweils der im Laufe des Jahres durchgeführten Einbehalte und der, in den 
vorangegangenen Jahren durchgeführten und in den Punkten 805 und 807 der ausgesetzten Einbehalte. 
Dieselben Punkte müssen auch verwendet werden, um den vom vorigen Steuersubstitut im Fall von außergewöhnli-
chen Verfahren geleisteten TFR Betrag zu bescheinigen, die den Übergang von Angestellten mit sich bringen. 
Im Fall einer Auszahlung von Summen, die in Bezug auf Entschädigungen und Vergütungen im Zusammenhang mit 
einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses von nichtselbständiger Arbeit oder koordinierter und beständiger Mitarbeit 
1 Million Euro übersteigen, müssen die Beträge in den Feldern 801 und 802 ohne den ordentlich versteuerten Anteil 
eingetragen werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Punkt 801 bezüglich der TFR, einschließlich der Akontozahlungen und Vorau-
szahlungen, der entrichtete Gesamtbetrag, vermindert um den Betrag für den Rentenfond und einschließlich der, ab 
dem 01. Januar 2001 angereiften Aufwertung, nach Abzug der entsprechenden Ersatzsteuer im Ausmaß von 17 Pro-
zent angegeben werden muss. 
Die in Verbindung mit der Aufgabe eines Arbeitsverhältnisses, vor dem Inkrafttreten des Gesetzesdekrets Nr. 223 
vom 04. Juli 2006 entrichteten Anreize zum begünstigten, freiwilligen Ausscheiden, die einem Satz gleich der Hälfte 
jenes Satzes, der zur Besteuerung der TFR angewandt wird unterliegen oder in Verbindung mit der nachherigen Auf-
gabe eines Arbeitsverhältnisses, jedoch in Ausführung von Vereinbarungen und Urkunden, die sicher vor dem Inkraft-
treten des Dekrets abgefasst wurden, muss in Punkt 801 der entrichtete Gesamtbetrag angegeben werden. 
Falls eine Rente in Kapitalform geleistet wird, muss der Punkt 801 wieder den Betrag der Leistung einschließlich der 
angereiften finanziellen Leistung (falls vorhanden) und des Betriebsergebnisses umfassen, nach Abzug des Steue-
reinbehalts in der Höhe von 12,50 Prozent für die Leistung bis zum 31. Dezember 2000 und der ab dem 01. Januar 
2001 auf das Betriebsergebnis angewandten Ersatzsteuer in der Höhe von 17 Prozent. Im Falle von bei Anstellun-
gsbeendigung in zwei oder drei Jahresbeträgen gezahlte Summen, der vom Artikel 12, Absatz 7 des Gesetzesdekrets 
Nr. 78 vom 31. Mai 2010 vorgesehen ist, muss im Punkt 802 auch der Betrag bezüglich der schon in der vorherigen 
Jahresrate gezahlten Rate enthalten sein. 
Für die TFR, die anderen Vergütungen und Summen sowie für die in Form eines Kapitals gezahlten Leistungen muss 
der Substitut in den Anmerkungen (Code AY) die in den Punkten 801 und 802 aufgeführten Beträge angeben, wobei 
-hinsichtlich der TFR und der anderen Vergütungen und Summen - die bis zum 31. Dezember 2000 und ab dem 1. 
Januar 2001 angelaufenen Beträge und - hinsichtlich der Leistungen in Form eines Kapitals - die bis zum 31. Dezem-
ber 2000 und die vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 angelaufenen Beträge zu unterscheiden sind. 
Wenn die Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, die gleichgestellten Entschädigungen, sonstige Entschädi-
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gungen und Leistungen in Kapitalform vollständig oder zum Teil steuerbefreit sind, muss in den Punkten 801 und 802 nur 
das zu versteuernde Einkommen eingetragen werden. In diesem Fall ist in den Anmerkungen (Code BW) der Betrag der 
Leistung, der nicht der Besteuerung unterliegt, anzugeben. 
Im Punkt 804 muss für die TFR der Betrag der vom Substitut bei der Anwendung des Art. 19 des TUIR durchgefü-
hrten Einbehalte aufgeführt werden, während der Betrag der Ersatzsteuer nicht anzuführen ist. Wenn der Betrag der 
Einbehalte kleiner als Null ist, ist Null anzugeben. 
Für die Rentenleistungen in Form eines Kapitals ist im Punkt 804 der Betrag der durchgeführten Einbehalte anzuge-
ben. In diesem Punkt müssen hingegen die Einbehalte in der Höhe von 12,50 Prozent auf die bis zum 31. Dezember 
2000 angereiften finanziellen Leistungen und die Ersatzsteuer in der Höhe von 11 Prozent auf das Betriebsergebnis 
des Rentenfonds ab dem 01. Januar 2001 nicht angegeben werden. 
Für die TFR und die anderen Vergütungen und Summen in Verbindung mit der Aufgabe eines Arbeitsverhältnisses, 
ist im Punkt 803 die, gemäß Dekret vom 20. März 2008, veröffentlicht im Amtsblatt vom 02. April 2008 festgesetzte, 
zustehende Absetzung anzuführen.  
Für den TFS (Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses) ist der auf der Grundlage der Bestimmungen von 
Artikel 24 des Gesetzesdekrets Nr. 4 von 2020 anerkannte Abzug in den Anmerkungen (CB-Code) anzugeben. 
Bei Vergütungsleistungen im Sinne von Artikel 2122 des Zivilgesetzbuches oder der entsprechenden Sondergesetze 
bzw. bei Erbschaften (Vergütungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, Leistungen in Form eines Kapitals usw.) 
sowie bei Zahlungen von Beträgen zugunsten des ehemaligen Ehepartners im Sinne von Artikel 12-bis des Gesetzes 
Nr. 898 von 1. Dezember 1970 muss eine Bescheinigung für jeden Anspruchsberechtigten oder Erben als Vergütun-
gsempfänger ausgestellt werden, wobei zu berücksichtigen ist: 
• Im Teil A müssen die meldeamtlichen Daten des Anspruchsberechtigten oder des Erben angegeben sein; 
• im Punkt 808 muss der, dem Anspruchsberechtigten oder dem Erben, dem die Bescheinigung zugestellt wird zu-

stehende Prozentsatz angegeben werden, während die anderen Punkte unter Hervorhebung der im Laufe des Ja-
hres oder während der vorangegangenen Jahre insgesamt an die Miterben oder an den de cujus ausgeschütteten 
Entschädigung abgefasst werden müssen; 

• in den Anmerkungen (Code AB) müssen die Steuernummer, die meldeamtlichen Daten des Verstorbenen und der Um-
stand angegeben werden, ob es sich um eine Erbschaft, um Vergütungsleistungen im Sinne von Artikel 2122 des Zivil-
gesetzbuches oder der entsprechenden Sondergesetze oder um Geldzuweisungen zugunsten des ehemaligen Ehe-
partners im Sinne von Artikel 12-bis des Gesetzes Nr. 898 vom 1. Dezember 1970 handelt. 

Der Steuersubstitut muss hingegen im Fall von Ausschüttungen von, von mehreren de cujus stammenden TFR-Anteilen 
oder im Fall von Ausschüttungen von dem de cujus zustehenden Summen oder von dem Erben in seiner Eigenschaft als 
Arbeitnehmer zustehenden Summen, dem Erben aufgegliederte Bescheinigungen erlassen. 
Im Einzelnen muss der Substitut in der Mitteilung zur Bescheinigung für jeden Erben in Punkt 915 die Steueridentifika-
tionsnummer des verstorbenen Angestellten angeben und die Punkte von 814 bis 914 ausfüllen. 
In der Mitteilung zur Bescheinigung für einen verstorbenen Angestellten muss der Substitut in Bezug auf die Abfindung 
und die anderen Entschädigungen an die Berechtigten und Erben nur die Punkte 916 und 917 ausfüllen, wobei für jeden 
Berechtigten oder Erben eine Zeile zu verwenden ist. 
In Punkt 809 ist die Summe der bis zum 31. Dezember 2000 gereiften Abfindung anzugeben, einschließlich der even-
tuellen Anzahlungen, Vorschüsse und Saldozahlungen und ohne der Summe der Abfindung, die für Zusatzrentenformen 
bestimmt ist. 
In Punkt 810 ist die Summe der ab dem 1. Januar 2001 gereiften Abfindung (einschließlich des Anteils, der für einen 
Fonds nach Artikel 1, Absatz 755 des G. vom 27. Dezember 2006, Nr. 296 bestimmt ist) anzugeben, einschließlich der 
eventuellen Anzahlungen, Vorschüsse und Saldozahlungen und ohne der Summe der Abfindung, die für Zusatzrenten-
formen bestimmt ist. Dieser Punkt muss auch die ab dem 1.1.2001 gereiften Neubewertungen enthalten, ohne die en-
tsprechenden Ersatzsteuern. 
In Punkt 811 ist die Summe der bis zum 31. Dezember 2000 gereiften Abfindung anzugeben, die für eine Zusatzrenten-
form bestimmt ist. 
In Punkt 812 ist die Summe der vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 gereiften Abfindung anzugeben, die 
an eine Zusatzrentenform überwiesen wurde. 
In Punkt 813 ist die Summe der ab dem 1. Januar 2007 gereiften anzugeben, die an eine Zusatzrentenform überwiesen 
wurde.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die Punkte von 809 bis 813 immer auszufüllen sind, auch im Fall einer Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses, unabhängig von der Auszahlung der in Punkt 801 anzugebenden Summen.  
Die Ausfüllung der genannten Punkte soll eine größtmögliche Transparenz garantieren, indem sie die Beschäftigten über 
die Höhe der zurückgelegten Abfindung in Kenntnis setzt. Im Fall einer Auszahlung von Entschädigungen gemäß Artikel 
2122 des Zivilkodex oder der entsprechenden speziellen Gesetze, oder im Erbschaftsfall (Abfindung, Leistungen in Form 
von Kapital, etc.), sowie einer Auszahlung von Summen zugunsten des ehemaligen Gatten nach Artikel 12-bis des Ges. 
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vom 1. Dezember 1970, Nr. 898, müssen die Punkte von 809 bis 813 in Bezug auf die Bescheinigung an die Erben au-
sgefüllt werden. 
 
Daten zum Arbeitsverhältnis 
In den Punkten von 814 bis 819 sind die Daten zum Arbeitsverhältnis anzugeben, aus dem die Abfindung oder ander 
geleisteten Entschädigungen stammen. 
In Punkt 814 wird das Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses eingetragen. Im Fall der Übernahme des Arbeitneh-
mers von einem auf einen anderen Substituten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses muss das Datum des Be-
ginns des Arbeitsverhältnisses mit dem ersten Substituten angegeben werden, für Dienstleistungen in Form von Kapital 
ist das Datum der Eintragung in den Fonds anzugeben. 
In Punkt 815 ist das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses anzugeben, oder des der Beendigung der Mitglied-
schaft im Rentenfond. 
Im Fall eines Vorschusses ist das Datum des Antrags auf den Vorschuss anzugeben, oder, alternativ dazu, der 
31/12/2022 (vorgesehenes Datum für die Berechnung des Referenzeinkommens zu Steuerzwecken). 
Für Vorschüsse auf andere Entschädigungen und Summen im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhäl-
tnisses sowie die Beendigung von Verhältnissen von koordinierter und dauerhafter Mitarbeit ist das Datum der Ausza-
hlung anzugeben. 
Im Fall, dass die Rentenleistung in Form von Kapital infolge einer Kapitalisierung einer regelmäßigen Rentenposition au-
sgezahlt wurde („Kapitalisierung der Rente“), muss im vorliegenden Punkt 815 das Datum angegeben werden, an dem 
das Anrecht auf den Erhalt der Summe in einmaliger Zahlung entstanden ist. Es wird daran erinnert, dass für die Abfin-
dung das Anrecht auf den Erhalt mit dem auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Tag beginnt, während 
für die Leistungen in Form von Kapital dieses Anrecht mit dem auf die Beendigung der Mitgliedschaft in dem Zusatzpen-
sionsfonds folgenden Tag beginnt. Im Fall einer Beendigung von Verhältnissen von koordinierter und dauerhafter Mitar-
beit muss bei einer Auszahlung der Entschädigungen an die Erben das Datum der Erbschaftseröffnung im Punkt 815 an-
gegeben werden. 
Der Steuersubstitut muss zwei getrennte Mitteilungen ausfüllen im Fall, dass: 
- er im Verlauf des Jahres sowohl Summen in Bezug auf die Abfindung, als auch, als Rentenfonds, Leistungen in Form 

von Kapital in Erwartung eines anderen Bemessungszeitraums ausgezahlt hat; 
- er an den Erben Summen ausgezahlt hat, die dem Erblasser zustehen, oder dem Erben in seiner Eigenschaft als Be-

schäftigter. 
In Punkt 816 ist der Gesamtbetrag des Anteils, der die Monatsgehälter der jährlichen Lohns übersteigt, anzugeben, der 
zur Bildung der Abfindung beitragen hat, für jedes Jahr als Bemessungsgrundlage, wenn er für die vor dem 31. Mai 1982 
geleistete Arbeit in einem Maß berechnet wurde, das ein Monatsgehalt des jährlichen Lohns übersteigt, für jedes Jahr als 
Bemessungsgrundlage. Dieser Anteil muss im vorliegenden Punkt ohne die Neubewertung auf die ab dem 1.1.2001 ge-
reifte Abfindung, die der Ersatzsteuer unterliegt, angegeben werde. 
In Punkt 817 sind die Tage von Arbeitsunterbrechung anzugeben, falls die Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses aus 
einem der in Art. 2110 des ZK vorgesehenen Gründe zwei Jahre überstiegen hat. 
In Punkt 818 ist das Kästchen anzukreuzen, im Fall eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit einer effektiven Dauer von 
weniger als zwei Jahren, selbst wenn der Bemessungszeitraum länger als die genannte Dauer ist, aufgrund der Auswir-
kungen einer Arbeitsunterbrechung nach Ex-Art. 2110 des ZK. (z.B. Unfall oder Schwangerschaft) 
In Punkt 819 ist im Fall von außerordentliche Geschäftsvorgängen mit einer Übernahme der Angestellten ohne Unter-
brechung des Arbeitsverhältnisses die Steueridentifikationsnummer der Steuersubstituts anzugeben, der die Abfindung 
einschließlich der Anzahlungen und Vorschüsse ausgezahlt hat. 
• Im Fall eines vom abtretenden Steuersubstitut in vorigen Jahren ausgezahlten Vorschusses und von Vorschüssen, An-

zahlungen oder Saldozahlungen durch den Steuersubstitut, der die Erklärung 2023 vornimmt, muss dieser für den sel-
ben Bezieher nur eine Bescheinigung unter Verwendung des Mehrfachvordruckes übermitteln. Im Einzelnen muss er: 

- alle Daten angeben (Daten zum Arbeitsverhältnis, gereifte und ausgezahlte Abfindung, etc.), indem er alle notwendigen 
Punkte mit Ausnahme des Punktes 819 (Mehrfachvordruck 1) ausfüllt; 

- die Tätigkeiten des vorigen Steuersubstituts darlegen, indem er ausschließlich die Punkte 819, 844, 866 und 903 (Me-
hrfachvordruck 2) ausfüllt. 

• Im Fall eines vom abtretenden Steuersubstitut in vorigen Jahren ausgezahlten Vorschusses und von Vorschüssen, An-
zahlungen oder Saldozahlungen durch den Steuersubstitut, der die Erklärung vornimmt, muss dieser: 

-alle Daten angeben, indem er alle notwendigen Punkte mit Ausnahme des Punktes 819 (Mehrfachvordruck 1) ausfüllt; 
- die Tätigkeiten des vorigen Steuersubstituts darlegen, indem er alle notwendigen Punkte einschließlich Punkt 819 (Me-

hrfachvordruck 2) ausfüllt. 
• Im Fall eines ausschließlich vom abtretenden Steuersubstitut in vorigen Jahren ausgezahlten Vorschusses, darf der erklären-

de Steuersubstitut keine Angabe zu diesem Vorschuss im Jahr machen, in dem die Übernahme der Angestellten erfolgt ist. 
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• Im Fall eines ausschließlich vom abtretenden Steuersubstitut ausgezahlten Vorschusses, muss der übernehmende Ste-
uersubstitut im Jahr, in dem die Übernahme der Angestellten erfolgt ist, die normalen Regeln einhalten, indem er alle 
notwendigen Punkte einschließlich Punkt 819 ausfüllt. 

In allen genannten Fällen muss der nicht erloschene abtretende Steuersubstitut die eigene Bescheinigung nach den nor-
malen Modalitäten ausfüllen. Es wird schließlich daran erinnert, dass bei einem mehrfachen Vorhandensein von auße-
rordentlichen Geschäftsvorgängen mit einer Übernahme der Angestellten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses 
in Punkt 819 die Steueridentifikationsnummer des letzten abtretenden Steuersubstituts anzugeben ist, der die Abfindung 
ausgezahlt hat. 
Für das Ausfüllen der folgenden Felder muss man sich vor Augen halten, dass im Fall, dass auf den Anteil über einer Million 
in Bezug auf die Entschädigungen und Vergütungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses von 
nicht selbständiger Arbeit oder koordinierter und dauerhafter Mitarbeit das normale Steuersystem anstelle das getrennten 
Steuersystems angewandt wurde, in den Punkten 824, 828, 830, 832, 840, 844, 849, 851, 862, 866, 869 und 871 die en-
tsprechenden Beträge mit dem normal versteuerten Anteil (Art. 24, Absatz 31 des G.D. 6. Dezember 2011, Nr. 201). 
 
Gleichgestellte und andere Entschädigungen 
In Punkt 820 ist die Zeitspanne, ausgedrückt in Jahren und Monaten anzugeben, für die das Anrecht auf Auszahlung der 
gleichgestellten Entschädigung oder der anderen Entschädigungen und Summen gereift ist. Der Bemessungszeitraum 
muss die eventuell zurückerstattete Zeiten, die konventionellen Zeiten und die Zeiten von Teilzeitarbeit enthalten. 
In Punkt 821 ist die konventionell Betriebszugehörigkeitszeit anzugeben, ausgedrückt in Monaten und Jahren, die schon 
im vorigen Punkt 820 enthalten ist, während der es keine Auszahlung eines Gehalts aus untergeordneter Arbeit gegeben 
hat. 
In den Punkten 822 und 823 werden jeweils der Zeitraum, ausgedrückt in Monaten und Jahren, und der Prozentsatz der 
Teilzeitarbeit angegeben (gearbeitete Stunden im Verhältnis zu den im nationalen Vertrag vorgesehen Stunden). Wenn 
der Prozentsatz im Verlauf des Jahres unterschiedlich war, ist in Punkt 823 der Prozentsatz, der sich aus dem Dur-
chschnitt ergibt, einzutragen. 
Zum Beispiel, im Fall eines Arbeitsverhältnisses von einer Dauer von 18 Monaten mit 3 Monaten von 20% der Arbeit und 
15 Monaten von 60% muss folgende Berechnung vorgenommen werden: 
 

(3 x 20) + (15 x 60) / 18 (Monate) = (60 + 900) / 18 = 53,33 
In diesem Fall ist einzutragen: 
–In Punkt 822, 1 (Jahr) e 6 (Monate); 
– in Punkt 823, 53,33. 
Es wird daran erinnert, dass Teilzeitarbeit, die für eine Dauer von mehr als 15 Tagen im Lauf des Monats geleistet wurde, 
für das ganze Monat gilt. 
In Punkt 824 ist die Höhe der gleichgestellten Entschädigung anzugeben, die aus jeglichem Grund in Jahr 2022 ausge-
zahlt wurde, ohne die Summe, die dem Verhältnis zwischen dem Steuersatz des Beitrags zu Lasten des Steuerpflichtigen 
und dem Gesamtsteuersatz selbst entspricht, der an eine Vorsorgeeinrichtung, -kasse oder -fonds gezahlt wurde. 
In Punkt 825 ist die Bezeichnung der Auszahlung der gleichgestellten Entschädigung gemäß dem vorherigen Punkt 824 
anzugeben. Im Einzelnen ist anzugeben: 
A – wenn es sich um einen Vorschuss handelt;  
B – wenn es sich um eine Saldozahlung handelt; 
C – wenn es sich um eine Anzahlung handelt; 
M – wenn es sich um eine Saldozahlung handelt, ausgezahlt in zwei oder drei jährlichen Raten nach Artikel 12, Absatz 

7 des G.D. Nr. 78 vom 31 Mai 2010.  
Bei Benutzung des Codes M, muss der Punkt 826 unter Angabe der gezahlten Rate ausgefüllt werden und der Punkt 
827 unter Angabe der verwendeten Ratenaufteilung. 
In Punkt 828 ist die Gesamthöhe der gleichgestellten Entschädigung anzugeben, die aus jeglichem Grund zwischen 
1974 und 2022 ausgezahlt wurde, berechnet nach den in Punkt 824 angegebenen Kriterien. 
In Punkt 829 ist das Jahr der letzten Auszahlung der in Punkt 828 angegebenen Summen anzugeben. 
In Punkt 830 ist der Gesamtnettobetrag der anderen Entschädigungen und Summen, die im Jahr 2023 ausgezahlt wur-
den, anzugeben, in Bezug auf die hauptsächliche gleichgestellte Entschädigung.  
Für den Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden ist im vorliegenden Punkt die Hälfte des ausgezahlten Betrags 
anzugeben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer ausschließlichen Auszahlung im Lauf des Jahres von anderen Entschä-
digungen und Summen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Substitut die Daten zur 
hauptsächlichen gleichgestellten Entschädigung aufzählen muss, die von ihm in den vergangenen Jahren ausgezahlt 
wurde, und die zur Festsetzung des entsprechenden Steuersatzes nützlich ist (Datum der Beendigung des Arbeitsver-
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hältnisses oder der Beantragung des Vorschusses, der gereifte Betrag, der Bemessungszeitraum). 
In Punkt 831 ist die Bezeichnung der Auszahlung der anderen Entschädigungen und Summen gemäß dem vorherigen 
Punkt 830 anzugeben. Im Einzelnen ist anzugeben: 
A – wenn es sich um einen Vorschuss handelt;  
B – wenn es sich um eine Saldozahlung handelt; 
C- wenn es sich um eine Anzahlung handelt; 
D– wenn es sich um einen Vorschuss nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt ; 
E – wenn es sich um eine Saldozahlung nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses han-

delt; 
F – wenn es sich um eine Anzahlung nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt. 
Es wird daran erinnert, dass auf die anderen Entschädigungen und Summen, die nicht im Zusammenhang mit einer Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses stehen, nicht der auf die Hauptentschädigung berechnete Steuersatz anzuwenden ist. 
In Punkt 832 ist die Gesamthöhe der anderen Entschädigungen und Summen anzugeben, die aus jeglichem Grund zwi-
schen 1974 und 2021 ausgezahlt wurde. 
Für den Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden ist im vorliegenden Punkt die Hälfte des ausgezahlten Betrags 
anzugeben. 
In Punkt 833 ist das Jahr der letzten Auszahlung der anderen Entschädigungen und Summen gemäß dem vorherigen 
Punkt 832 anzugeben . 
Der Punkt 834 ist nur auszufüllen, wenn die anderen Entschädigungen und Summen im Zusammenhang mit einer Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses, die in Punkt 830 angegeben sind, von einem anderen Steuersubstitut ausgezahlt wur-
den als dem, der die hauptsächliche gleichgestellte Entschädigung ausgezahlt hat. 
In diesem Fall ist in Punkt 834 die Steueridentifikationsnummer des Substituts anzugeben, der die hauptsächliche glei-
chgestellte Entschädigung ausgezahlt hat.  
 
Abfindung und andere zum 31.12.2000 gereifte Entschädigungen – Übergang von gleichgestellten Entschädi-
gungen auf Abfindung 
In Punkt 835 ist der Bemessungszeitraum zum 31. Dezember 2000, ausgedrückt in Jahren und Monaten, anzugeben, 
für den das Anrecht auf Auszahlung der Abfindung, sowie der anderen Zahlungen und Summen gereift ist. 
Im Fall eines Übergangs vom System der gleichgestellten Entschädigungen auf das System der Abfindung wird darauf 
hingewiesen dass: 
- Wenn der Übergang nach dem 31.12.2000 erfolgt ist, muss in Punkt 835 der bis zum Datum des Übergangs berechnete 
Bemessungszeitraum der gleichgestellten Entschädigung angegeben werden; 
- Wenn der Übergang vor dem 01.1.2001 erfolgt ist, muss in Punkt 835 der bis zum 31.12.2000 berechnete Bemessun-
gszeitraum angegeben werden. 
Der Bemessungszeitraum muss die eventuell zurückerstattete Zeiten, die konventionellen Zeiten und die Zeiten von Teil-
zeitarbeit enthalten, die mit ihm in Zusammenhang stehen. 
In Punkt 836 ist der konventionelle Zeitraum zum 31.12.2000 anzugeben, der schon im vorherigen Punkt 835 enthalten 
ist. 
Zum Beispiel, im Fall eines Angestellten, der insgesamt 25 Jahre gearbeitet hat, 20 davon bis zum 31.12.2000, und der 
alle fünf Arbeitsjahre 1 Jahr an konventioneller Betriebszugehörigkeit erlangt hat, muss das Ausfüllen wie folgt stattfin-
den: 
- Punkt 835 (Bemessungszeitraum zum 31.12.2000) = 24 Jahre 
- Punkt 836 (konventioneller Zeitraum zum 31.12.2000) = 4 Jahre 
In den nachfolgenden Punkten 857 und 858 sind hingegen jeweils der verbleibende Bemessungszeitraum (6 Jahre) und 
konventioneller Zeitraum (1Jahr) anzugeben, gerechnet ab dem 1.1.2001. 
Es wird daran erinnert, dass in Fall einer Übernahme der Angestellten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses der 
Arbeitszeitraum beim ersten Substitut nicht als konventionell angesehen werden darf, und deswegen in diesem Punkt 
nicht angegeben wird. 
In den Punkten 837 und 838 sind jeweils der eventuelle Zeitraum, ausgedrückt in Monaten und Jahren, und der Prozen-
tsatz der Teilzeitarbeit angegeben (gearbeitete Stunden im Verhältnis zu den im nationalen Vertrag vorgesehen Stunden) 
in Bezug auf den in Punkt 835 angegebenen Zeitraum. 
Wenn der Prozentsatz im Verlauf des Jahres unterschiedlich war, ist in Punkt 823 der Prozentsatz, der sich aus dem Dur-
chschnitt ergibt, einzutragen. 
Es wird daran erinnert, dass Teilzeitarbeit, die für eine Dauer von mehr als 15 Tagen im Lauf des Monats geleistet wurde, 
für das ganze Monat gilt. 
In Punkt 839 ist die Höhe der zum 31. Dezember 2000 gereiften Abfindung anzugeben, als bis zu diesem Datum zurück-
gelegter Vorschuss, einschließlich der entsprechenden Summen, die für Rentenformen bestimmt sind, der eventuell be-
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reits ausgezahlten Vorschüsse und Anzahlungen. 
Diese Summe muss den eventuell zum 31. Dezember 2000 gereiften überschüssigen Anteil enthalten, der schon in Punkt 
816 enthalten ist. 
Im Fall eines Übergangs vom System der gleichgestellten Entschädigungen auf das System der Abfindung wird darauf 
hingewiesen dass: 
- Wenn der Übergang nach dem 31.12.2000 erfolgt ist, entspricht der anzugebende Betrag dem der gleichgestellten En-
tschädigung, berechnet wie in Punkt 824; 
- Wenn der Übergang vor dem 31.12.2000 erfolgt ist, entspricht der anzugebende Betrag der Summe aus wie in Punkt 
824 berechneten gleichgestellten Entschädigung und der zum 31.12.2000 gereiften Abfindung. 
In Punkt 840 ist die Höhe der im Jahr 2023 ausgezahlten Abfindung anzugeben, in Bezug auf die zum 31. Dezember ge-
reifte Abfindung. 
Für die Festsetzung der Höchstsumme der Abfindung, die im vorliegenden Punkt angegeben werden kann, muss die zum 
31. Dezember gereifte Abfindung ohne den aus jeglichem Grund von 1974 bis 2022 ausgezahlten Betrag berechnet wer-
den, er muss in Punkt 844 eingetragen und um die Anteile an den Pensionsfonds gemäß Punkt 846 vermindert werden. 
Der eventuelle Überschuss muss in Punkt 862 angegeben werden. 
Im Fall von Übergängen von der gleichgestellten Entschädigung auf die Abfindung ist im vorliegenden Punkt auch die Höhe 
der ausgezahlten gleichgestellten Entschädigung anzugeben, berechnet nach dem in Punkt 824 dargelegten Kriterium. 
In Punkt 841 ist die Bezeichnung der Auszahlung der Summe des vorigen Punktes anzugeben. Im Einzelnen ist anzu-
geben: 
A – wenn es sich um einen Vorschuss handelt; 
B– wenn es sich um eine Saldozahlung handelt; 
C– wenn es sich um eine Anzahlung handelt; 
M – Wenn es sich um eine Saldozahlung handelt, ausgezahlt in zwei oder drei jährlichen Raten nach Artikel 12, Absatz 

7 des G.D. Nr. 78 vom 31 Mai 2010; 
P – wenn es sich um TFR-Beträge handelt, die von den Arbeitnehmern beantragt wurden und für die Zeichnung des Ge-

sellschaftskapitals von Genossenschaften bestimmt sind, die gemäß Artikel 23, Absatz 3-quater, des Gesetzesde-
krets vom 22. Juni 2012, Nr. 83, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 7. August 2012, Nr. 134, ge-
gründet wurden und die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens der Arbeitnehmer selbst beitragen, wie 
in Artikel 1, Absatz 271, des Gesetzes Nr. 178 von 2020 vorgesehen. 

Bei Benutzung des Codes M, muss der Punkt 842 unter Angabe der gezahlten Rate und der Punkt 843 unter Angabe 
der verwendeten Ratenaufteilung ausgefüllt werden. 
Im Punkt 844 ist der Betrag der aus jeglichem Grund von 1974 bis 2022 ausgezahlten Abfindung  anzugeben (Vorschuss, 
Anzahlung Saldozahlung im Fall einer Zuerkennung von weiteren Summen im Jahr 2023 mit folglicher Verpflichtung zur 
neuerlichen Abrechnung) in Bezug auf die zum 31.12.1000 gereifte Abfindung. 
Im Fall von Übergängen von der gleichgestellten Entschädigung auf die Abfindung ist im vorliegenden Punkt auch die 
Höhe der in vorherigen Jahren ausgezahlten gleichgestellten Entschädigung anzugeben, berechnet nach dem in Punkt 
824 dargelegten Kriterium. 
In Punkt 845 ist das Jahr der letzten Auszahlung der anderen Entschädigungen und Summen gemäß dem vorherigen 
Punkt 844 anzugeben. 
In Punkt 846 ist der Gesamtbetrag der für die Zusatzvorsorgeformen bestimmten Abfindung in Bezug auf die bis zum 31. 
Dezember 2000 gemäß Punkt 839 gereifte Abfindung anzugeben. 
In Punkt 847 ist die Prozentsatz der Reduktion anzugeben, die in Funktion der jährlich für Zusatzvorsorge bestimmten 
Abfindung berechnet wird. 
Dieser Prozentsatz ist das Ergebnis des arithmetischen Durchschnitts (zum Beispiel in Funktion der Arbeitsmonate oder 
der Anteile der Teilzeitarbeit) der Prozentsätze der für den Pensionsfond in jedem Jahr bestimmten Abfindungen. 
Zum Beispiel im Fall eines Beschäftigten mit einem Arbeitsverhältnis vom 1.1.1994 bis zum 1.1.2023 (Bemessungszei-
traum am 31.12.2000 = 7) und einer am 1.1.1997 erfolgten Einschreibung in den Pensionsfonds (Zeitraum der Mitglied-
schaft am 31.12.2000 = 4) beträgt im Fall, dass der für die Abfindung bestimmte Prozentsatz 20% beträgt und der Prozen-
tsatz von Teilzeitarbeit 60% für 7 Arbeitsmonate im Zeitraum der Mitgliedschaft im Fonds, die zustehende Reduzierung: 
                                                929,61 (für den Zeitraum vor der Einschreibung in den Fonds) 
                                                1.058,72 (für 3 Jahre und 5 Monate von Vollzeitarbeit) 
                                                108,45 (für 7 Monate Teilzeitarbeit von 60%) 
 
Daher beträgt die für den gesamten Arbeitszeitraum zustehende Reduktion 2.096,78 Euro. 
Die Reduktionen, berechnet für die Dauer der Mitgliedschaft im Fonds (1.058,72 + 108,45 = 1.167,17), müssen zu 80% 
(933,74 Euro) vom Arbeitgeber auf die Abfindung zugestanden werden und für die restlichen 20% (1.167,17 – 933,74 = 
233,43) vom Pensionsfonds. 
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Der in Punkt 847 einzutragende Prozentsatz ergibt sich aus folgender Rechnung: 
 

(0 x 12) + (0 x 12) + (0 x 12) + (20 x 12) + (20 x 12) + (20 x 12) + (20 x 5) + (20 x 7x 0,6) = 11,133 
12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 5 + 4,2 

 
Der Gesamtbetrag der Reduktionen (2.096,78), vermindert um den genannten Prozentsatz (11,133) ergibt den Anteil, der 
vom Arbeitgeber zugestanden werden muss (929,61 + 933,74 = 1.863,35), und wird im nachfolgenden Punkt 898 einge-
tragen. 
Der Gesamtbetrag der Reduktionen (2.096,78), reduziert auf den genannten Prozentsatz (11,133) ergibt hingegen den 
Anteil, der vom Pensionsfonds zugestanden werden muss (233,43), und wird im nachfolgenden Punkt 848 eingetragen. 
Der in Punkt 847 einzutragende Prozentsatz (für den Arbeitgeber) entspricht in der Tat auch dem Verhältnis 
233,43/2.096,78. 
Der Punkt 848 darf nicht in Bezug auf „alte Eingetragene“ in Zusatzrentenformen ausgefüllt werden, die zum Datum des 
Inkrafttretens des G. vom 23. Oktober 1992, Nr. 421 bestanden. In diesem Fall muss in Punkt 898 die zustehende Ge-
samtsumme der Reduktionen angegeben werden, unabhängig davon, ob die eventuell für die Zusatzrentenformen be-
stimmt ist. 
In Punkt 848 ist der Anteil der Reduktionen anzugeben, der dem Pensionsfonds zugestanden werden muss, er muss in 
Punkt 898 der Mitteilung des Fonds eingetragen werden. 
In Punkt 849 ist der Gesamtbetrag der anderen Entschädigungen und Summen, die im Jahr 2023 ausgezahlt wurden, 
anzugeben, und die in den gereiften Summen zum 31.12.2000 enthalten sind. Außerdem ist der um 50% verminderte 
Betrag der im Jahr 2022 als Anreiz für ein freiwilliges gefördertes Ausscheiden ausgezahlten Summen anzugeben, aus-
schließlich für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Bezug auf die zum 31.12.2000 gereifte Summe. 
Der im vorliegenden Punkt einzutragende Betrag muss ohne die Pflichtvorsorgebeträge angegeben werden, sowie ohne 
die Beiträge zu Lasten des Arbeitgebers, innerhalb der vor dem 31. Dezember 2000 existierenden Grenzen, das heißt 
begrenzt auf 4% des Jahressumme des Steuerbasisbetrags der Summen und Werte, die im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsverhältnis ausgezahlt wurden. 
In Fall einer Auszahlung von anderen Entschädigungen und Summen, die nicht nach der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
bemessen werden, (z.B. Entschädigung für unterbliebene Vorankündigung, Entschädigung für ein Wettbewerbsverbot) 
sowie von als Anreiz für ein freiwilliges gefördertes Ausscheiden ausgezahlten Summen, ist im vorliegenden Punkt der 
Teil anzugeben, der dem Verhältnis zwischen der gereiften zum 31.12.2000 Entschädigung und dem Gesamtbetrag der 
gereiften Abfindung entspricht. 
Im Fall von als Anreiz für ein freiwilliges gefördertes Ausscheiden ausgezahlten Summen ist der verbleibende Restbetrag 
in Punkt 869 einzutragen. 
Zum Beispiel, wenn der für andere Entschädigungen ausgezahlte Betrag 30.000 Euro beträgt und die in den Punkten 
839 und 861 angegeben Höhe der Abfindung jeweils 80.000 und 20.000 Euro beträgt, ist der im Feld 849 einzutragende 
Betrag gleich: 
30.000 x (80.000/100.000) = 24.000; 
Der Restbetrag von 6.000 Euro wird in Punkt 869 eingetragen. 
Wenn der Substitut, der die anderen Entschädigungen ausgezahlt hat (einschließlich des Anreizes für ein freiwilliges ge-
fördertes Ausscheiden) sich vom Substitut unterscheidet, der die Abfindung ausgezahlt hat, ist es nötig, die Daten zur ge-
reiften Abfindung von diesem Letzteren anzufordern. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer ausschließlichen Auszahlung im Lauf des Jahres von anderen Entschä-
digungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, das die Abfindung erzeugt hat, oder nur des 
Anreizes für ein Ausscheiden (Entschädigung in Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses), der 
Substitut die Daten der vorangegangenen von ihm getätigten Auszahlungen in Bezug auf Leistungen bei einer Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses in den entsprechenden Punkten aufzählen muss, die zur Festsetzung des entsprechenden 
Steuersatzes nützlich sind (Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Beantragung des Vorschusses, der 
gereifte Betrag, der Bemessungszeitraum). Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall eines Vorschusses auf einen Anreiz 
für das Ausscheiden es nicht möglich ist, den vorgesehenen Vorteil in Anspruch zu nehmen. 
In Punkt 850 ist die Bezeichnung der Auszahlung der anderen Entschädigungen und Summen anzugeben gemäß dem 
vorherigen Punkt 849. Im Einzelnen ist anzugeben: 
A - wenn es sich um einen Vorschuss handelt;  
B - wenn es sich um eine Saldozahlung handelt; 
C– wenn es sich um eine Anzahlung handelt; 
D– wenn es sich um einen Vorschuss nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt; 
E– wenn es sich um eine Saldozahlung nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt; 
F– wenn es sich um eine Anzahlung nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt;  
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N – wenn es sich um eine Saldozahlung im Zusammenhang mit einem Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden 
handelt; 

O – wenn es sich um eine Anzahlung handelt im Zusammenhang mit einem Anreiz für das freiwillige geförderte Ausschei-
den handelt; 

P – wenn es sich um Leistungen handelt, die in Raten von den bilateralen Solidaritätsfonds für gewöhnliche und genos-
senschaftliche Kredite und der Gesellschaft Poste Italiane Spa ausgezahlt werden, für die der Ausschluss der neuer-
lichen Steuerabrechnung durch die Finanzämter gemäß Art. 47-bis, Absatz 2 des Gesetzesdekrets 25/05/2021, Nr. 
73 gilt. 

Es wird daran erinnert, dass auf die anderen Entschädigungen und Summen, die nicht im Zusammenhang mit einer Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses stehen, das die Abfindung erzeugt hat, nicht der auf die Hauptentschädigung bere-
chnete Steuersatz anzuwenden ist. 
 
Im Punkt 851 ist der Betrag der aus jeglichem Grund von 1974 bis 2022 ausgezahlten Entschädigungen anzugeben (Vor-
schuss, Anzahlung, Saldozahlung im Fall einer Zuerkennung von weiteren Summen im Jahr 2023 mit folglicher Verpfli-
chtung zur neuerlichen Abrechnung) in Bezug auf die zum 31.12.2000 gereifte Abfindung. 
Außerdem ist der um 50% verminderte Betrag, der als Anreiz für ein Ausscheiden aus jeglichem Grund im vorangegan-
genen Jahr ausgezahlt wurde, in Bezug auf die zum 31.12.2000 gereifte Summe unter Berücksichtigung der unter Punkt 
849 genannten Festlegungskriterien anzugeben. Der Restbetrag wird in Punkt 871 eingetragen. 
Wenn in den vergangenen Jahren Entschädigungen ausgezahlt wurden, die nicht nach der Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses bemessen wurde, muss im vorliegenden Punkt der Teil angegeben werden, der dem Verhältnis zwischen dem zum 
31.12.2000 gereiften Abfindung und der gesamten gereiften Abfindung entspricht. 
Der Restbetrag wird in Punkt 871 eingetragen. 
In Punkt 852 ist das Jahr der letzten Auszahlung der Summen anzugeben gemäß dem vorherigen Punkt 851 anzuge-
ben. 
Der Punkt 853 ist nur auszufüllen, wenn die anderen Entschädigungen und Summen im Zusammenhang mit einer Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses und /oder der Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden, die in Punkt 849 an-
gegeben sind, von einem anderen Steuersubstitut ausgezahlt wurden als dem, der die Abfindung ausgezahlt hat. In die-
sem Fall ist in Punkt 853 die Steueridentifikationsnummer des Substituts anzugeben, der die Abfindung ausgezahlt hat. 
 
Abfindung und andere zum 1.1.2001 gereifte Entschädigungen 
VORSICHT Im Sinne des Artikels 1 des M.D. 30. Januar 2007, müssen die Arbeitgeber des privaten Sektors, die eine 
Belegschaft von mindestens 50 Beschäftigten haben, beim Fondo di Tesoreria (Fondskasse) des INPS einen Beitrag zu-
rücklegen, der gleich dem von jedem Angestellt ab dem 1. Januar 2007 gereiften Anteil gemäß Art. 2120 des Zivilkodex 
ist, und der nicht für Zusatzrentenformen gemäß G.v.D. Nr. 252 vom 5 Dezember 2005 bestimmt ist. 
Die Abfindung und die entsprechenden Vorschüsse werden zur Gänze vom Arbeitgeber ausgezahlt, auch bezüglich des 
Anteils, für den der Fonds zuständig ist, mit Ausnahme der Ausgleichszahlung die vorher auf die dem Fonds geschulde-
ten Beiträge anzuwenden ist, in Bezug auf den Monat der Auszahlung der Leistung und im Fall von zu geringer Höhe, 
auf die Höhe der Beiträge, die den Vorsorgeinstituten im selben Monat geschuldet werden. 
Wenn der Betrag, für den der Fonds zuständig ist, die Höhe der dem Fonds und den Vorsorgeinstituten im Monat der Au-
szahlung der Leistungen geschuldeten Beiträge überschreitet, muss der Arbeitgeber dem Fonds sofort diese zu geringe 
Höhe mitteilen und der Fond muss innerhalb von 30 Tagen für die Auszahlung des Betrags der Leistungen sorgen, im 
Umfang des gesamten Anteils, für den der Fonds selbst zuständig ist. 
In diesem Fall muss der Fonds in der Einheitlichen Bescheinigung die Beträge dieser Auszahlung escheinigen und fol-
glich die entsprechenden Felder im Vordruck 770/2024 ausfüllen. 
Im Einzelnen muss der Fonds die Punkte 801 bis 808 ausfüllen, die Punkte 814 und 815 und den Abschnitt zur gereiften 
Abfindung ab dem 1.1.2001. 
Für das Ausfüllen dieses Abschnitts muss der Fonds die Daten zu den von ihm ausgezahlten Beträge angeben, wobei 
das Kästchen „Fondo di Tesoreria“ (Fondskasse) für die zum 1.1.2007 gereifte Abfindung anzukreuzen und die Steueri-
dentifikationsnummer des Arbeitgebers, der die zum 31.12.2006 gereift Abfindung ausgezahlt hat, anzugeben ist. 
Andererseits muss der Arbeitgeber die Daten zu den von ihm ausgezahlten Beträgen angeben, wobei er das Kästchen 
„Arbeitgeber“ für die bis zum 31.12.2006 gereiften Abfindung angibt, das sich im Abschnitt zur ab dem 1.1.2001 gereiften 
Abfindung befindet. 
Im Fall, dass das Arbeitsverhältnis nach dem 31.12.2006 begonnen wurde (deswegen es keine Rücklagen für die Abfin-
dung vor diesem Datum gibt), muss die „Fondo di Tesoreria“ (Fondskasse) die Daten seiner Auszahlungen angeben, oh-
ne das Kästchen „Fondo di Tesoreria“ (Fondskasse) anzukreuzen. 
Der Punkt 854 („Arbeitgeber“) muss vom Arbeitgeber nur im Fall einer Auszahlung der ab dem 1.1.2007 gereiften Abfindung 
durch die beim INPS angelegten „Fondo di Tesoreria“ (Fondskasse) Art. 2, Absatz 4 , M.D. 30. Januar2007) angekreuzt werden. 
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In diesem Fall muss der Arbeitgeber in Punkt 861 die gesamte vom 1.1.2001 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
vom Angestellten gereifte Abfindung angeben, während in Punkt 862 nur der Teil dieser Abfindung anzugeben ist, die sei-
ner Kompetenz unterliegt. 
Der Punkt 855 (Fondo di Tesoreria - Fondskasse) darf ausschließlich vom INPS im Fall einer Auszahlung durch die „Fon-
do di Tesoreria“ (Fondskasse) der ab dem 1.1.2007 gereiften Abfindung angekreuzt werden. 
In diesem Fall muss das INPS im folgenden Punkt 856 die Steueridentifikationsnummer des Arbeitgebers angeben, der 
die bis zum 31.12.2006 gereifte Abfindung ausgezahlt hat. 
In den Punkten von 857 bis 860 ist jeweils der Bemessungszeitraum, der konventionelle Zeitraum, der Zeitraum von Teil-
zeitarbeit und der entsprechende Prozentsatz anzugeben, die ab dem 1.1.2001 nach in den Punkten von 835 bis 838 
dargelegten Kriterien betrachtet werden. 
Falls der Übergang vom System der gleichgestellten Entschädigung auf das Abfertigungssystem nach dem 1.1.2001 er-
folgt ist, entspricht der anzugebende Zeitraum nur dem der gereiften Abfindung. 
In Punkt 861 ist die Höhe der ab dem 1. Januar 2001 gereiften Abfindung anzugeben, verstanden als ab diesem Datum 
zurückgelegter Betrag, der um die entsprechenden Summen, die für Pensionsformen bestimmt sind, und um die even-
tuell schon ausgezahlten Vorschüsse und Anzahlungen erhöht ist, sowie um die eventuellen Anteile der bei der „Fondo 
di Tesoreria“ (Fondskasse) zurückgelegten Abfindung und ohne die Neubewertungen, die schon einer anderen Ersatz-
steuer unterliegen. 
In Bezug auf die Vorschüsse der Abfindung entspricht die in diesem Punkt anzugebende Summe derjenigen, die zum Datum 
des Antrags auf den Vorschuss bzw. zum 31.12.2021 (vorgesehenes Datum für die Berechnung des Referenzeinkommens) 
gereift ist. 
Im Fall eines Übergangs vom System der gleichgestellten Entschädigung auf das Abfindungssystem, der nach dem 1.1.2001 
erfolgt ist, ist im vorliegenden Punkt nur die Höhe der gereiften Abfindung anzugeben. 
In Punkt 862 ist die Höhe der im Jahr 2023 ausgezahlten Abfindung anzugeben, die im ab dem 1.1.2001 gereiften Betrag en-
thalten ist. Es handelt sich (wenn kein Übergang von der gleichgestellten Entschädigung auf die Abfindung vorliegt) um den 
Betrag, der den Punkt 840 übersteigt, das heißt um die gesamte ausgezahlte Summe, wenn zum 31. Dezember 2000 noch 
keine gereifte Abfindung vorlag. 
Es wird festgehalten, dass der ausgezahlte Betrag ohne die der Ersatzsteuer unterliegenden Neubewertungen anzugeben ist. 
In Punkt 863 ist die Bezeichnung der Auszahlung der Abfindung gemäß dem vorigen Punkt 862 anzugeben 
Im Einzelnen ist anzugeben: 
A - wenn es sich um einen Vorschuss handelt;  
B - wenn es sich um eine Saldozahlung handelt; 
C – wenn es sich um eine Anzahlung handelt; 
M – Wenn es sich um eine Saldozahlung handelt, ausgezahlt in zwei oder drei jährlichen Raten nach Artikel 12, Absatz 

7 des G.D. Nr. 78 vom 31. Mai 2010; 
P – wenn es sich um TFR-Beträge handelt, die von den Arbeitnehmern beantragt wurden und für die Zeichnung des Ge-

sellschaftskapitals von Genossenschaften bestimmt sind, die gemäß Artikel 23, Absatz 3-quater, des Gesetzesde-
krets vom 22. Juni 2012, Nr. 83, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 7. August 2012, Nr. 134, ge-
gründet wurden und die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens der Arbeitnehmer selbst beitragen, wie 
in Artikel 1, Absatz 271, des Gesetzes Nr. 178 von 2020 vorgesehen. 

Bei Benutzung des Codes M, muss der Punkt 864 unter Angabe der Nummer der gezahlten Rate und der Punkt 865 
unter Angabe der verwendeten Ratenaufteilung ausgefüllt werden . 
Im Punkt 866 ist der Betrag der aus jeglichem Grund (Vorschuss, Anzahlung Saldozahlung im Fall einer Zuerkennung 
von weiteren Summen im Jahr 2022 mit folglicher Verpflichtung zur neuerlichen Abrechnung) von 1974 bis 2023 ausge-
zahlten Abfindung in Bezug auf die ab dem 1.1.2007 gereifte Abfindung anzugeben.  
Im Fall einer Auszahlung eines Vorschusses durch die „Fondo di Tesoreria“ (Fondskasse) ist der Betrag der von 2007 bis 
2022 gereiften Abfindung anzugeben, in Bezug auf die ab dem 1.1.2007 gereifte Abfindung. 
Der Betrag ist ohne die der Ersatzsteuer unterliegenden Neubewertungen anzugeben. 
In Punkt 867 ist das Jahr der letzten Auszahlung der in Punkt 866 angegebenen Summen anzugeben. 
In Punkt 868 ist die Höhe der für die Zusatzvorsorgeformen bestimmten Abfindung anzugeben, die schon in der ab dem 
1.1.2001 gemäß Punkt 861 gereiften Abfindung enthalten ist. 
In Punkt 869 ist der Gesamtbetrag der anderen im Jahr 2023 gezahlten Entschädigungen und Summen anzugeben, be-
zogen auf die ab dem 1.1.2001 gereifte Summe und ohne die vom Gesetz vorgeschriebenen Vorsorgebeiträge. Außer-
dem ist der um 50% verminderte Betrag der als Anreiz für ein freiwilliges gefördertes Ausscheiden im Jahr 2023 ausge-
zahlten Summen anzugeben, ausschließlich für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses in Bezug auf ab dem 1.1.2001 
gereifte Summe. 
Für die Festsetzung dieses Betrags müssen die in Punkt 849 dargelegten Kriterien beachtet werden. 
Für die anderen Entschädigungen und Summen, die nicht nach dem Zeitraum des Arbeitsverhältnisses bemessen wur-
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den, sind die Kriterien für die Festsetzung in Punkt 849 zu beachten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer ausschließlichen Auszahlung im Lauf des Jahres von anderen Entschä-
digungen und Summen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. nur des Anreizes für ein 
Ausscheiden (Entschädigung in Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses), der Substitut die Daten 
der vorangegangenen von ihm getätigten Auszahlungen in Bezug auf der Abfindung bei einer Beendigung des Arbeit-
sverhältnisses in den entsprechenden Punkten aufzählen muss, die zur Festsetzung des entsprechenden Steuersatzes 
nützlich sind (Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Beantragung des Vorschusses, der gereifte Be-
trag, der Bemessungszeitraum). 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall eines Vorschusses auf einen Anreiz für das Ausscheiden es nicht möglich ist, 
den vorgesehenen Vorteil in Anspruch zu nehmen. 
In Punkt 869 sind außerdem die Summen anzugeben, die als Entschädigung für eine Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses von koordinierter und dauerhafter Mitarbeit gezahlt wurden, bei denen das Anrecht auf die Entschädigung zu einem 
Datum vor dem Beginn des Arbeitsverhältnisses belegt ist; in diesem Fall müssen auch die nachfolgenden Punkte 870, 
871, 872, 896, 899, 900, 903, 904, 905 und 906 ausgefüllt werden. 
In Punkt 870 ist die Bezeichnung der Auszahlung der Summen des vorigen Punktes 869 anzugeben. Im Einzelnen ist 
anzugeben: 
A - wenn es sich um einen Vorschuss handelt;  
B - wenn es sich um eine Saldozahlung handelt; 
C– wenn es sich um eine Anzahlung handelt; 
D– wenn es sich um einen Vorschuss nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt ; 
E – wenn es sich um eine Saldozahlung nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt; 
F– wenn es sich um eine Anzahlung nicht im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses handelt. 
G– wenn es sich um einen Vorschuss wegen Entschädigung für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses von koordi-

nierter und dauerhafter Mitarbeit handelt ;  
H – wenn es sich um eine Saldozahlung wegen einer Entschädigung für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses von 

koordinierter und dauerhafter Mitarbeit handelt; 
L– wenn es sich um eine Anzahlung wegen einer Entschädigung für eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses von ko-

ordinierter und dauerhafter Mitarbeit handelt ;  
N – wenn es sich um eine Saldozahlung in Bezug auf einen Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden handelt; 
O – wenn es sich um eine Anzahlung im Zusammenhang mit einem Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden handelt; 
P – wenn es sich um Leistungen handelt, die in Raten von den bilateralen Solidaritätsfonds für gewöhnliche und genos-

senschaftliche Kredite und der Gesellschaft Poste Italiane Spa ausgezahlt werden, für die der Ausschluss der neuer-
lichen Steuerabrechnung durch die Finanzämter gemäß Art. 47-bis, Absatz 2 des Gesetzesdekrets 25/05/2021, Nr. 
73 gilt. 

 
Im Punkt 871 ist der Betrag der aus jeglichem Grund (Vorschuss, Anzahlung, Saldozahlung im Fall einer Zuerkennung 
von weiteren Summen im Jahr 2023 mit folglicher Verpflichtung zur neuerlichen Abrechnung) von 1974 bis 2022 ausge-
zahlten Entschädigungen anzugeben, in Bezug auf die ab dem 1.1.2001 gereifte Abfindung. 
Für die anderen Entschädigungen und Summen, die nicht nach dem Zeitraum des Arbeitsverhältnisses bemessen wur-
den, sind die Kriterien für die Festsetzung in Punkt 851 zu beachten. Außerdem ist der um 50% verminderte Betrag der 
als Anreiz für ein freiwilliges gefördertes Ausscheiden in vorangegangenen Jahren ausgezahlten Summen anzugeben, 
unter Berücksichtigung der unter Punkt 849 genannten Ausfüllungskriterien. 
In Punkt 872 ist das Jahr der letzten Auszahlung der in Punkt 871 angegebenen Summen anzugeben. 
Der Punkt 873 ist nur auszufüllen, wenn die anderen Entschädigungen und Summen im Zusammenhang mit einer Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses und/oder der Anreiz für das freiwillige geförderte Ausscheiden, die in Punkt 869 ange-
geben sind, von einem anderen Steuersubstitut ausgezahlt wurden als dem, der die Abfindung ausgezahlt hat. In diesem 
Fall ist in Punkt 873 die Steueridentifikationsnummer des Substituts anzugeben, der die Abfindung ausgezahlt hat. 
 
Zum 31.12.2000 gereifte Leistungen in Form von Kapital, die von Pensionsformen ausgezahlt wurden 
In den Punkten von 874 bis 882 sind in detaillierter Weise die Leistungen in Form von Kapital, die von Zusatzrentenfor-
men ausgezahlt wurden, anzugeben, in Bezug auf die zum 31.12.2000 gereifte Summe, die den vor dem 1. Januar 2001 
gültigen Bestimmungen unterworfen sind. 
In Punkt 874 ist die Art des im Fonds eingeschriebenen Subjekts anzugeben. Im Einzelnen ist anzugeben: 
1– Im Fall einer definitiven Auszahlung von Kapital an in Zusatzrentenformen zum 28. April 1993 eingeschriebenen Subjekte 

(sog. „alte Eingetragene in alten Fonds“), besteuert mit dem Steuersatz der Abfindung; 
2– Im Fall von Auszahlungen von Kapital an „neue Eingetragene“. Dieser Code ist auch in den Fällen von Auszahlungen an 

„alte Eingetragene in alten Fonds“ anzugeben, in denen der Abfindungssteuersatz nicht angewandt wird. (z.B. Vorschuss). 
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Im Fall einer Auszahlung von Leistungen in Form von Kapital, die an Selbständige oder individuelle Unternehmer oder 
deren Erben entrichtet wurden, ist dieser Punkt nicht auszufüllen. 
In Punkt 875 ist der zum 31.12.2000 berechnete effektive Beitragszeitraum anzugeben. Für die „alte Eingetragene in al-
ten Fonds“ ist im vorliegenden Punkt der Bemessungszeitraum gemäß dem vorigen Punkt 835 anzugeben, im Fall, dass 
die zum 31.12.2000 gereifte Abfindung zur Gänze für einen Pensionsfonds bestimmt ist und die Leistung definitiv ausge-
zahlt wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall eines Übergangs auf eine Pensionsform, die die zum 31.12.2006 
gereifte Abfindung ergänzt, in diesem Feld auch die Jahre vor der Einschreibung in den Fonds anzugeben sind, in denen 
die entsprechende Abfindung gereift ist. 
In Punkt 876 ist die Höhe der im Jahr 2023 ausgezahlten Leistung in Bezug auf den zum 31.12.2000 gereiften Betrag 
anzugeben, ohne die vom Angestellten gezahlten Beiträge innerhalb der Grenzen von unter 4% der Jahressumme des 
Steuerbasisbetrags der Summen und Werte, die in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis ausgezahlt wurden. Im Fall 
einer Auszahlung von Kapital an in Zusatzrentenformen zum 28. April 1993 eingeschriebenen Subjekte (sog. „alte Ein-
getragene in alten Fonds“, ist der ausgezahlte Betrag ohne den Finanzertrag, der dem Steuereinbehalt von 12,50% ge-
mäß Art. 6 des G. vom 26. September 1985, Nr. 482 unterliegt, anzugeben. 
In Punkt 877 ist die Bezeichnung der Auszahlung der Summen des vorigen Punktes 876 anzugeben. Im Einzelnen ist 
anzugeben: 
A– Im Fall einer definitiven Auszahlung (einschließlich der Arten von Einlösungen, die nach Art. 14 des G.v.D. Nr. 252 

vom 5. Dezember 2005 vorgenommen wurden, wobei der Grund der Einlösung in der Pensionierung des Einge-
schriebenen oder in der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Stellenabbau besteht oder aus anderen Grün-
den, die nicht vom Willen der Parteien abhängen); 

B– im Fall von Vorschüssen; 
C– im Fall einer im Sinne des Art. 14 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 vorgenommenen Einlösung, die nicht 

von der Pensionierung des Eingeschriebenen oder von der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Stellenab-
bau besteht oder aus anderen Gründen, die nicht vom Willen der Parteien abhängen (sog. freiwillige Einlösung nach 
der vor dem G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 gültigen Regelung); 

D- Im Fall einer definitiven Auszahlung an „alte Eingetragene in alten Fonds“ bei einer zur Gänze für einen Pensionsfonds 
bestimmten Abfindung; 

E- Im Fall einer Teilauszahlung an „alte Eingetragene in alten Fonds“ bei einer zur Gänze für einen Pensionsfonds be-
stimmten Abfindung; 

I– im Fall von ergänzenden Leistungen an „alte Eingetragene in alten Fonds“, die von Kreditinstituten in Krise (Rundschr. 
Nr. 78/2001) ausgezahlt wurden. In diesem Fall unterliegt die ab dem 1.1.2001 gereifte Zusatzleistung dem geltenden 
Steuersystem mit folglicher Anwendung des Abfindung-Steuersatzes; 

M - im Fall einer Kapitalisierung von Renten an „alte Eingetragene in alten Fonds“, die nicht in Zusammenhang mit einer 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen (Beschluss Nr. 30/2002). In diesem Fall wird auf die vor dem Jahr 2001 
gereifte Leistung nicht der Abfindungssteuersatz angewandt. 

In Punkt 878 ist die Höhe der in vorangegangenen Jahren ausgezahlten Leistung anzugeben, die in der zum 31.12.2000 
gereiften Summe enthalten ist, berechnet wie in Punkt 876. 
In Punkt 879 ist das Jahr der letzten Auszahlung der im vorigen Punkt angegebenen Summen anzugeben. 
In Punkt 880 ist die Steueridentifikationsnummer des Steuersubstituts anzugeben, der die Abfindung gezahlt hat. 
Diese Information ist bei den „alten Eingetragene in alten Fonds“ für die Festsetzung des Steuersatzes, der auf die ihnen 
ausgezahlten Leistungen (Abfindungssteuersatz) anzuwenden ist und bei den „neu Eingetragenen“ für die korrekte Zuer-
kennung der Reduktionen (im Verhältnis des Anteils der für einen Fonds bestimmten Abfertigung) von Bedeutung. Der 
vorliegende Punkt darf nicht für Leistungen ausgefüllt werden, die an Selbständige, individuelle Unternehmer oder deren 
Erben ausgezahlt wurden. 
In Punkt 881 ist anzugeben: 
- Der Code 1 für Leistungen in Form von Kapital, die an Selbständige oder individuelle Unternehmer ausgezahlt wurden; 
- Der Code 2 für Leistungen in Form von Kapital, die an die Erben von Selbständigen oder individuellen Unternehmer au-
sgezahlt wurden; 
Der Punkt 882 darf nur im Fall einer definitiven Auszahlung an „alte Eingetragene in alten Fonds“ ausgefüllt werden, die 
die zum 31.12.2000 gereifte Abfindung für einen Pensionsfond bestimmt haben. In diesem Fall ist im vorliegenden Punkt 
die Höhe der Abfindung anzugeben, die für Zusatzrentenformen in Bezug auf die zum 31.12.2000 gereifte Abfindung be-
stimmt ist, während in Punkt 875 bei einer definitiven Auszahlung der Bemessungszeitraum gemäß dem vorigen Punkt 
835 anzugeben ist, der für die theoretische Festlegung des Abfindungssteuersatzes von Bedeutung ist. 
 
Vom 1.1.2001 bis Zum 31.12.2006 gereifte Leistungen in Form von Kapital, die von Pensionsformen ausgezahlt 
wurden 
In den Punkten von 883 bis 889 sind in detaillierter Weise die Leistungen in Form von Kapital, die von zusätzlichen und 
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individuellen Pensionsformen ausgezahlt wurden, anzugeben, in Bezug auf die vom 1. Januar 2001 bis zum 31.12.2006 
gereifte Summe, nach den Bestimmungen des Rundschr. Nr. 29/2001. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die „alten Eingetragenen in alten Fonds“ auf der Grundlage der Bestimmungen des 
Art. 23, Absatz 7, Buchst. c) des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 die Möglichkeit haben, die Anwendung des Ste-
uersystems auf die ab dem 1. Januar 2007 angesammelte Summe gemäß Art. 11 des genannten Dekrets zu wählen. 
Falls das Subjekt diese Wahl nicht trifft, wird auf die seit dem 1. Januar 2007 angesammelte Summe das zum 31. De-
zember 2006 gültige Steuersystem angewandt. 
In diesem Fall sind im vorliegenden Abschnitt alle Daten der ab dem 1. Januar 2007 gereiften Leistung anzugeben. 
In Punkt 883 ist der effektive Beitragszeitraum vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 anzugeben bzw. zum 
Datum des Zugangs zur Leistung im Fall von „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem gemäß Ar-
tikel 11 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 gewählt haben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall eines Übergangs auf eine Rentenform, die die zum 31.12.2000 gereifte Abfin-
dung ergänzt, in diesem Feld auch die Jahre vor der Einschreibung in den Fonds anzugeben sind, in denen die entspre-
chende Abfindung gereift ist. 
In Punkt 884 ist anzugeben: 
- Im Fall einer definitiven Auszahlung (einschließlich der Arten von Einlösungen, die nach Art. 14 des G.v.D. Nr. 252 vom 

5. Dezember 2005, wobei der Grund für den Verlust der Vorbedingungen der Teilnahme an der Zusatzrentenform in der 
Pensionierung des Eingeschriebenen oder in der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Stellenabbau besteht 
oder aus anderen Gründen, die nicht vom Willen der Parteien abhängen), die im Jahr 2023 ausgezahlte Summe, in Be-
zug auf den vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 gereiften Betrag bzw. zum Datum des Zugangs zur Lei-
stung im Fall von „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem gemäß Artikel 11 des G.v.D. Nr. 252 
vom 5 Dezember 2005 gewählt haben. 
Diese Summe muss ohne die Kapitalerträge, die einer Ersatzsteuer von 20% unterliegen und ohne die nicht abgezo-
genen Beiträge und Prämien, die proportional anzugeben sind, betrachtet werden. 
Im Fall, dass „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem vom 1. Januar 2007 gewählt haben, eine 
definitive Leistung in Form von Kapital ausgezahlt wird, unter Berücksichtigung von eventuellen in vorangegangenen 
Jahren ausgezahlten Vorschüssen und Einlösungen, wenn diese Leistung ein Drittel des ab dem 1. Januar 2001 ge-
reiften Gesamtbetrags übersteigt, muss der im vorliegenden Punkt einzutragende im Jahr ausgezahlte Betrag nur ohne 
die nicht abgezogenen Beiträge und Prämien berechnet werden, die proportional anzugeben sind. 

- Im Fall eines Vorschusses, die im Jahr 2023 ausgezahlte Summe, in Bezug auf den vom 1. Januar 2001 bis zum 31. 
Dezember 2006 gereiften Betrag, ohne die nicht abgezogenen Beiträge und Prämien, die proportional anzugeben sind. 

Der Betrag muss also die proportional anzugebenden Kapitalerträge ohne die entsprechende gezahlte Ersatzsteuer von 
20% beinhalten. 

In Punkt 885 ist die Bezeichnung der Auszahlung der Summe des vorigen Punktes 884 anzugeben. 
Im Einzelnen ist anzugeben: 
A - Im Fall einer definitiven Auszahlung (einschließlich der Arten von Einlösungen, die vom G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezem-

ber 2005 vorgesehen sind, wobei der Grund der Einlösung in der Pensionierung des Eingeschriebenen oder in der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Stellenabbau besteht oder aus anderen Gründen, die nicht vom Willen 
der Parteien abhängen), 

B – im Fall einer definitiven Auszahlung, die ein Drittel des ab dem 1. Januar 2001 gereiften Gesamtbetrags übersteigt, 
in Bezug auf die „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem vom 1.1.2007 gewählt haben. 

C – im Fall eines Vorschusses 
I – im Fall von ergänzenden Leistungen an „alte Eingetragene in alten Fonds“ die von Kreditinstituten in Krise (Rundschr. 

Nr. 78/2001) ausgezahlt wurden. 
In diesem Fall unterliegt die ab dem 1.1.2001 gereifte Zusatzleistung dem zum 31.12.2000 geltenden Steuersystem mit 

folglicher Anwendung des Abfindung-Steuersatzes. 
M – im Fall einer Kapitalisierung von Renten an „alte Eingetragene in alten Fonds“, die nicht in Zusammenhang mit einer 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen (Beschluss. Nr. 30/2002). 
In diesem Fall wird auf die vor dem Jahr 2001 gereifte Leistung nicht der Abfindung-Steuersatz angewandt. 
In Punkt 886 ist die Höhe der in vorangegangenen Jahren ausgezahlten Leistung anzugeben, die in der vom 1.1.2001 
bis zum 31. Dezember 2006 gereiften Summe enthalten ist. 
Im Einzelnen muss, bei einer Angabe des Codes A in Punkt 885, der einzutragende Betrag ohne die Kapitalerträge, die 
der Ersatzsteuer von 20% unterliegt, und ohne die nicht abgezogenen Beiträge und Prämien, die proportional anzugeben 
sind, betrachtet werden; bei einer Angabe des Codes B oder C in Punkt 885, muss der anzugebende Betrag ohne die 
nicht abgezogenen Beiträge und Prämien, die proportional anzugeben sind, betrachtet werden. 
In Punkt 887 ist das Jahr der letzten Auszahlung der in Punkt 886 angegebenen Summen anzugeben. 
In Punkt 888 ist der Betrag der Kapitalerträge anzugeben, der der Ersatzsteuer von 20% unterliegt, proportional in Bezug 
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auf die in Punkt 884 und 886 angegebenen Summen. 
Dieser Punkt ist nur auszufüllen, wenn im Lauf des Jahres Folgendes ausgezahlt wurde: 
Definitive Leistungen in Form von Kapital, die ein Drittel des ab dem 1. Januar 2001 gereiften Gesamtbetrags überstei-
gen, in Bezug auf die „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem vom 1.1.2007 gewählt haben; 
Teilleistungen in Form von Kapital. 
In Punkt 889 ist das Kästchen im Fall von „alten Eingetragenen in alte Fonds“ anzukreuzen, die nicht die Anwendung 
des Steuersystems gemäß Art. 11 des G.v.D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005 auf die ab dem 1.1.2007 gereiften Pension-
sleistungen gewählt haben. 
Für die „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht die Anwendung des seit dem 1.1.2007 geltenden Steuersystems 
auf die ab dem 1.1.2007 gereiften Pensionsleistungen gewählt haben, wird darauf hingewiesen, dass in Punkt 883 auch 
die zum 1. Januar 2007 gereifte effektive Beitragszeit anzugeben ist; in Punkt 884 muss auch die Höhe der ab dem 1. 
Januar 2007 gereiften Leistung angegeben werden, die im Lauf des Jahres ausgezahlt wurde; im Punkt 888 der Betrag 
der Kapitalerträge, der der Ersatzsteuer von 11% unterliegt, proportional in Bezug auf die zu den in den vorangegangenen 
Punkten 884 und 886 angegebenen Gesamtsummen. 
Die Punkte 890 und 891 müssen im Fall einer Beendigung von Arbeitsverhältnissen vor dem 1. Oktober 1985 ausgefüllt 
werden. 
In diesem Fall sind die Steuererleichterungen, die von Art. 4, Absatz 3, des G. Nr. 482/1985 anzuwenden, falls die En-
tschädigungen zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht oder nur zum Teil ausgezahlt wurden. 
Die Punkte 892 und 893 müssen bei einem Vorliegen von Entschädigungen in Bezug auf im Jahr 1973 und in den vo-
rangegangenen Jahren beendete Arbeitsverhältnisse ausgefüllt werden, indem jeweils in Punkt 892 die Höhe dieser En-
tschädigung und in Punkt 893 der gesamte Steuerbasisbetrag anzugeben ist. 
 
Zusammenfassende Daten 
In Punkt 894 ist das Referenzeinkommen im Sinne von Art. 19 des TUIR anzugeben, in Bezug auf die Fälle von Ausza-
hlung von gleichgestellten Entschädigungen, Abfindungen, andere Entschädigungen und Summen, die nicht in Zusam-
menhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stehen bzw. das Referenzeinkommen berechnet für von Zusat-
zrentenformen ausgezahlten Kapitalleistungen, gemäß den Angaben des Rundschreibens Nr. 29/2001, bei den „alten 
Eingetragenen in alte Fonds“ unter Ausschluss der definitiven Auszahlung von den zum 31.12.2000 gereiften Leistungen, 
die mit dem Abfindungssteuersatz versteuert werden. 
Im Einzelnen muss für die „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das zum 1.1.2007 geltende Steuersystem ge-
wählt haben, in Bezug auf die definitiven Leistungen in Form von Kapital, die die zum 1.1.2001 gereifte Gesamtleistung 
um ein Drittel übersteigen, und für die im Jahr ausgezahlten Teilleistungen in Bezug auf die vom 1.1.2001 bis zum 
31.12.2006 zurückgelegten Beträge, der in Punkt 884 und 886 angegebene Betrag ohne die Kapitalerträge berechnet 
werden, die der Ersatzsteuer von 11% unterliegt, wie in Punkt 888 eingetragen. 
In Punkt 895 ist das Kästchen im Fall von „alten Eingetragenen in alte Fonds“ anzukreuzen, für die der Steuersubstitut 
bei der Berechnung des Referenzeinkommens sowohl den bis zum 31. Dezember 2006 gereiften Betrag als auch den 
zwischen dem 1.Januar 2001 und dem 31. Dezember 2006 gereiften Betrag berücksichtigt hat, bzw., im Fall von „alten 
Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem vom 1.1.2007 gewählt haben, der Betrag bis zum Zugang zur 
Leistung. 
In Punkt 896 ist der Steuersatz anzugeben, berechnet auf das Referenzeinkommen, der auf die gleichgestellten En-
tschädigungen angewandt wurde, auf die Abfindung, auf die anderen Entschädigungen und Summen, die nicht in Zu-
sammenhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stehen, auf die Pensionsleistungen in Form von Kapital, die 
an „neu Eingetragene“ sowie an „alte Eingetragene“ ausgezahlt wurden, mit Ausnahme der definitiven Auszahlung von 
Pensionsleistungen in Form von Kapital, die im ab dem 31. Dezember 2000 gereiften Betrag enthalten sind, und die mit 
dem Abfindungssteuersatz versteuert werden. 
In diesem Punkt ist außerdem der Steuersatz anzugeben, der auf die für die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses von 
koordinierter und dauerhafter Mitarbeit angewandt wurde. 
Für die an Selbständige, individuell Unternehmer und ihre Erben ausgezahlten Pensionsleistungen ist der Steuersatz an-
zugeben, der auf die in der zum 31.12.2000 gereiften Summe enthaltenen Leistungen angewandt wurde. 
Im Fall, dass bei der Festsetzung des auf das Referenzeinkommen berechneten Steuersatzes, der auf die gleichgestel-
lten Entschädigungen und die Abfindung angewandt wurde, aufgrund einer größeren Vorteilhaftigkeit die zum 31.12.2006 
(Sparklausel) gültigen Steuersätze und Einkommensstufen berücksichtigt wurden , ist im vorliegenden Punkt der Wert A 
anzugeben, im Fall einer Nichtanwendung der Sparklausel ist im vorliegenden Punkt der Wert B anzugeben. 
In Punkt 897 ist der Steuersatz anzugeben, der auf die anderen Entschädigungen und Summen, die im Zusammenhang 
mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses stehen, und auf die definitive Auszahlung an die sog. „alten Eingetragenen 
in alte Fonds“ von Rentenleistungen in Form von Kapital, die in dem zum 31. Dezember 2000 (Abfindungssteuersatz) ge-
reiften Betrag enthalten ist, angewandt wurde. 
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Bei Rentenleistungen an Selbstständige, Einzelunternehmer und deren Erben ist der Satz anzugeben, der auf die in der 
Rückstellung enthaltenen Leistungen ab dem 1.1.2001 angewendet wird. 
Im Fall, dass bei der Festsetzung des auf das Referenzeinkommen berechneten Steuersatzes, der auf die gleichgestel-
lten Entschädigungen und Summen, die in Zusammenhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses stehen, an-
gewandt wurde, aufgrund einer größeren Vorteilhaftigkeit die zum 31.12.1006 gültigen Steuersätze und Einkommensstu-
fen berücksichtigt wurden (Sparklausel), ist im vorliegenden Punkt der Wert A anzugeben, im Fall einer Nichtanwendung 
der Sparklausel ist im vorliegenden Punkt der Wert B anzugeben. 
In Punkt 898 ist der Gesamtbetrag der angewandten Reduktionen für die Bestimmung des Steuerbasisbetrags anzuge-
ben. Im Einzelnen: 
- Für die gleichgestellten Entschädigungen muss der Betrag vom 309,87 Euro für jedes Jahr im Bemessungszeitraum 

(Punkt 820) angegeben werden, ohne den konventionellen Zeitraum (Punkt 821). 
Der jährliche Betrag von 309,87 Euro ist für Zeiträume von unter einem Jahr monatlich zu vergleichen, er muss propor-
tional reduziert werden in den Jahren, in denen das Arbeitsverhältnis mit einer geringeren Anzahl von Arbeitsstunden 
ausgeübt wurde, als von den kollektiven Arbeitsverträgen vorgesehen, und er steht nicht für Zeiträume von konventio-
neller Bertriebszugehörigkeit zu. 
Wenn das Anrecht auf den Bezug (am auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Tag) in die Zeit zwischen 
dem 1.1.1983 und dem 31.12.1997 fällt, ist der jährliche Betrag der Reduktion 258,23 Euro; wenn das Anrecht auf den 
Bezug in die Zeit zwischen dem 1.1.1980 und dem 31.12.1982 fällt, ist die Reduktion 191,29 Euro; wenn das Anrecht 
auf den Bezug in die Zeit zwischen dem 1.1.1977 und dem 31.12.1979 fällt, ist die Reduktion 116,20 Euro, wenn das 
Anrecht auf den Bezug in die Zeit zwischen dem 1.1.1974 und dem 31.12.1976 fällt, ist die Reduktion 69,72 Euro; 

- Für die i dem zum 31.12.2000 gereiften Betrag enthaltene Abfindung muss der obengenannte Betrag in Bezug auf den 
in Punkt 835 genannte Zeitraum betrachtet werden, ohne den, der in Punkt 836 angegeben ist; wenn ein Teil der Ab-
findung für Zusatzrentenformen bestimmt ist, muss der Betrag für die „neu Eingetragenen“ um den in Punkt 847 ange-
gebenen Prozentsatz reduziert werden. 

Auf die Leistungen in Form von Kapital an die sog. „alten Eingetragene in alten Fonds“ stehen keine Reduktionen zu, da 
sie zur Gänze vom Arbeitgeber anerkannt sind. 
Im Fall einer Auszahlung in einer Höhe von über einer Million von Entschädigungen und Vergütungen, die im Zusammen-
hang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses von nicht selbständiger Arbeit oder von koordinierter und dauerhafter 
Mitarbeit stehen, müssen die in diesem Punkt anzugebenden Reduktionen denen entsprechen, die in Bezug zum Anteil 
stehen, der gemäß den Angaben des Rundschr. Nr. 3/E von 2012 der getrennten Versteuerung unterliegt. 
In Punkt 899 ist der gesamte Steuerbasisbetrag in Bezug auf die sowohl im Jahr 2023 als auch in den vorangegangenen 
Jahren ausgezahlten Summen anzugeben, ohne die schon in Punkt 898 angegebenen Reduktionen. 
Im Einzelnen ist der Steuerbasisbetrag zu den folgenden Leistungen anzugeben: 
- Gleichgestellte Entschädigungen; 
- Abfindung (in Bezug auf nach 1974 beendete Arbeitsverhältnisse); 
- Andere Entschädigungen und Summen; 
- Anreiz für ein freiwilliges gefördertes Ausscheiden, reduziert um 50%; 
- Entschädigungen für die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses von koordinierter und dauerhafter Mitarbeit; 
- Leistungen in Form von Kapital. 
Es wird daran erinnert, dass für die Leistungen in Form von Kapital an die sog. „alten Eingetragene in alten Fonds“, der 
Nettobetrag gemäß den Punkten 876 und 878 nicht um den Betrag der Reduktionen vermindert werden kann. 
Für definitive Leistungen in Form von Kapital, die ein Drittel des ab dem 1. Januar 2001 gereiften Gesamtbetrags über-
steigen, in Bezug auf die „alten Eingetragenen in alte Fonds“, die nicht das Steuersystem vom 1.1.2007 gewählt haben, 
und für im Lauf des Jahres ausgezahlte Teilleistungen im Zusammenhang mit dem ab dem 1.1.2001 gereiften Betrag, 
kann der Nettobetrag gemäß den Punkten 884 und 886 nicht um den Betrag der Kapitalertragsteuer vermindert werden, 
die einer Ersatzsteuer von 20% unterliegt, die proportional anzugeben sind. 
Dennoch steht die Befreiung der schon der Steuerpflicht unterworfenen Einkommen immer in den Fällen gemäß den 
Punkten 1, 2, 3 und 4 nach Paragraph 4.3.2 des Kapitels I des Rundschr. Nr. 29/2001 zu. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall einer normalen Besteuerung des Anteils von über einer Million in Bezug auf die 
Zahlungen und Vergütungen im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses von nicht selbständiger 
Arbeit oder koordinierter und beständiger Mitarbeit, für die Festsetzung des Steuerbasisbetrags die Summe der Punkte 
824, 828, 830, 844, 851, 862, 866, 869 und 871 ohne den für eine normale Besteuerung bestimmtem Betrag berechnet 
werden muss, der in Punkt 907 und 908 angegeben ist. 
In Punkt 900 ist die Gesamtsteuer anzugeben, die durch Anwendung der in Punkt 896 und 897 eingetragenen Steuer-
sätze auf die entsprechenden erklärten Steuerbasisbeträge ermittelt wird. 
In Punkt 901 muss der Betrag der auf die ab dem 1.1.2001 gereiften Abfindung zustehenden Abzüge angegeben werden, 
in der Höhe von jährlich 61,97 Euro für befristete Arbeitsverhältnisse (Punkt 818 ausgefüllt) mit einer effektiven Dauer von 
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unter zwei Jahren (Art. 19, Absatz 1-ter des TUIR). 
Die Abzüge müssen mit den gearbeiteten Monaten in Beziehung gebracht werden und werden proportional reduziert in 
den Jahren, in denen eine geringere Zahl von Arbeitsstunden geleistet wurden, als von den kollektiven Arbeitsverträgen 
vorgesehen ist (Teilzeitarbeit) und sie dürfen in jedem Fall die auf die zum 1.1.2001 gereifte Abfindung berechnete Steuer 
nicht überschreiten. 
Die Abzüge dürfen ausschließlich von Steuersubstitut zugestanden werden, der die Abfindung auszahlt, auch im Fall, dass 
die ab dem 1. Januar gereifte Abfindung zu einem Teil für einen Pensionsfonds bestimmt ist. 
Die obengenannten Abzüge stehen nicht auf Vorschüsse und konventionelle Zeiträume zu. 
In Punkt 902 ist die Höhe der im Sinn des Art.1 des Dekrets vom 20. März 2008 zustehenden Abzüge auf die Abfindung 
und die gleichgestellten Entschädigungen nach Art. 17, Absatz 1 Buchst. a) des TUIR anzugeben. 
Der genannte Abzug kann nur vom Steuersubstitut zugestanden werden. 
Im Fall, dass die Abfindung zur Gänze für einen Pensionsfonds bestimmt ist, kann der Steuersubstitut den Abzug gemäß 
Art. 1 des Dekrets vom 20. März 2008 nur dann zuerkennen, wenn er andere Entschädigungen und Summen auszahlt. 
Die obengenannten Abzüge stehen nicht auf Vorschüsse zu. 
In Punkt 903 sind die Einbehalte auf die schon zwischen 1974 und 2022 ausgezahlten Summen anzugeben (mit Ausnah-
me der Steuereinbehalte oder der Ersatzsteuern) ohne die nicht geschuldete Steuer, die vom Substitut anstelle einer de-
finitiven Ausgleichszahlung bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder im Fall von gereiften Entschädigungen im 
Zusammenhang mit Wohnsitzzeiten im Ausland zurückerstattet wurde. 
In Punkt 904 muss die Summe der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht 
vorgenommenen Einbehalte angegeben werden, die bereits im den unter Punkt 903 angegebenen Betrag enthaltenen ist. 
Unter Punkt 905 ist der Betrag der im Jahr 2023 vorgenommenen Einbehalte anzugeben. 
Im vorliegenden Punkt dürfen nicht die Ersatzsteuer vom 20% (auf die Abfindung, auf die Kapitalerträge des Pension-
sfonds) und der Steuereinbehalt von 12,50% auf die Finanzerträge ab dem 31.12.2000 angegeben werden. 
Im Fall, dass der Betrag der Einbehalte niedriger als der, der schon in vergangenen Jahren ausgezahlt wurde, und der in 
Punkt 903 eingetragen ist, muss in diesem Punkt Null angegeben werden. 
Falls die Gesamtsteuer in Punkt 900 niedriger als die effektiv im Jahr 2023 vorgenommenen Einbehalte ist, muss der Ste-
uersubstitut nach Rückerstattung der zu viel gezahlten Steuer an den Substituierten vor dem Abgabetermin der Einhei-
tlichen Bescheinigung in Punkt 905 den Betrag gemäß Punkt 900 angeben. 
In Punkt 906 muss die Summe der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht 
vorgenommenen Abzüge angegeben werden, die bereits im den unter Punkt 905 angegebenen Betrag enthaltenen ist. 
In Punkt 907 ist der schon in Punkt 1 enthaltene Betrag anzugeben, in Bezug auf den Anteil der Entschädigung und der 
Vergütungen, die bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses von nicht selbständiger Arbeit oder koordinierter und bestän-
diger Mitarbeit ausgezahlt wurden, die als Geldmittel oder Sachleistungen gezahlt wurden, der den Betrag von 1 Million 
Euro übersteigt. 
In Bezug auf diesen Betrag sieht in der Tat der Art. 24, Absatz 31 des G.D. Nr. 201 vom 6. Dezember 2011, mit Änderun-
gen umgewandelt in das Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011, die Anwendung der ordentlichen anstelle der getren-
nten Besteuerung vor. Der in diesem Punkt anzugebende Betrag muss mit der  ordentlich zu versteuernden Bemes- 
sungsgrundlage übereinstimmen, der in Punkt 1 angegeben ist, erhöht um die von Art. 19 des TUIR vorgesehenen Re-
duktionen und proportional zum darüber hinausgehenden ordentlich versteuerten Anteil. 
In Punkt 908 ist der Betrag anzugeben, der 1 Million Euro übersteigt, und der in vorangegangenen Jahren mit dem nor-
malen System anstelle des getrennten versteuert wurde. Im Fall einer Ausgleichszahlung der geschuldeten Steuern auf 
der Grundlage der definitiven Liquidation der Leistung, ist es möglich, den Steuerüberschuss, der sich aus der Ausglei-
chszahlung ergibt durch Vorschüsse auf Leistungen in Form von Kapital zu kompensieren, die in vorangegangenen Ja-
hren ausgezahlt wurden mit den geschuldeten Steuern im Zusammenhang mit den Liquidationen zu verschiedenen Zeit-
punkten, die die Leistung bilden. Im Fall, dass sich aus der Ausgleichszahlung eine Gesamtzahlung von Einbehalten er-
gibt, die größer als der geschuldete Betrag ist, ist es ebenso möglich, dem Eingetragenen die zu hoch berechneten Ein-
behalte zurückzuerstatten, und diesen Überschuss im Sinne des Art. 1 des D.P.R. Nr. 445 vom 10. November 1997, von 
den geschuldeten Einzahlungen abzuziehen. 
In Punkt 909 ist der Überschussbetrag der Steuer anzugeben, der sich aus der Ausgleichszahlung mit Vorschüssen auf 
Leistungen in der Form von Kapital ergibt, die in vergangenen Jahren ausgezahlt wurden, und die einer getrennten Ver-
steuerung unterliegen, benützt als Abrechnung von der geschuldeten Steuer auf die Leistungen in Form von Kapital, das 
zwischen dem 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 gereift ist, und das der normalen Versteuerung unterliegt 
(Beschl. Nr. 33 vom 12. Februar 2003) 
In diesem Fall müssen auf jeden Fall die Punkte 874 bis 882 ausgefüllt werden, indem in Punkte 903 die schon vorge-
nommenen Einbehalte auf den in Punkt 878 eingetragenen Betrag angegeben werden 
In Punkt 910 ist der Überschussbetrag der Steuer anzugeben, der sich aus der Ausgleichszahlung mit Vorschüssen auf 
Leistungen in der Form von Kapital ergibt, die in vergangenen Jahren ausgezahlt wurden, und die einer getrennten Ver-
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steuerung unterliegen, benützt als Abrechnung von der geschuldeten Steuer auf die Leistungen in Form von Kapital, das ab 
dem 1. Januar 2007 gereift ist, oder auf die vorzeitige, befristete Zusatzrente (RITA) und das der Ersatzsteuer unterliegt. 
In Punkt 911 ist der Gesamtbetrag der Neubewertung der Abfindung im Sinne des Art. 2120 Z.K. anzugeben, der schon 
der Ersatzsteuer unterliegt, ohne die entsprechende Steuer anzugeben. Dieser Punkt ist ausschließlich im Fall einer Au-
szahlung aus jeglichem Grund im Jahr 2023 der Abfindung und anderer Entschädigungen und Summen im Zusammen-
hang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, selbst wenn es sich auf den zum 31. Dezember 2000 gereiften Be-
trag bezieht. Artikel 24 des Gesetzesdekrets Nr. 4 von 2020 sieht eine Steuerbefreiung für den TFS (Abfindung bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses) vor. Insbesondere ist eine Senkung des gemäß Artikel 19 Absatz 2-bis des Tuir 
festgelegten Steuersatzes vorgesehen, die, je nach Nähe des Zeitpunktes der Auszahlung der Abfindung und des 
Datums der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, variiert. 
 
In Punkt 912 ist der Code für die angewandte Reduzierung anzugeben: 
A - 1,5 Prozentpunkte für Abfindungen, die zwölf Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, falls die 
Beendigung vor dem 1. Januar 2022 erfolgte, ab diesem Datum gezahlt werden; 
B - 3 Prozentpunkte für Abfindungen, die vierundzwanzig Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, 
falls die Beendigung vor dem 1. Januar 2022 erfolgte, ab diesem Datum gezahlt werden; 
B – 4,5 Prozentpunkte für Abfindungen, die sechsunddreißig Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, 
falls die Beendigung vor dem 1. Januar 2022 erfolgte, ab diesem Datum gezahlt werden; 
D - 6 Prozentpunkte für Abfindungen, die achtundvierzig Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, 
falls die Beendigung vor dem 1. Januar 2022 erfolgte, ab diesem Datum gezahlt werden; 
D – 7,5 Prozentpunkte für Abfindungen, die sechzig Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder, falls die 
Beendigung vor dem 1. Januar 2022 erfolgte, ab diesem Datum gezahlt werden; 
In den Punkten 913 und 914 sind respektive der Betrag der im laufenden Jahr anerkannten Abzüge und der Gesamt-
betrag der in den Vorjahren anerkannten Abzüge anzugeben. 

 
Im Punkt 920 ist die Ersatzsteuer auf die in jedem Jahr angereiften Neubewertungen der Abfindung gemäß Abs. 3 des 
Artikels 11 des G.v.D. Nr. 47/2000 anzugeben. Insbesondere muss der Betrag der als Anzahlung bis zum 16. Dezember 
gezahlten Ersatzsteuer angegeben werden, sowie der Betrag der Ersatzsteuer, die als Saldozahlung bis zum 16. Februar 
des Jahres gezahlt wurde, das auf das Jahr folgt, in dem die Neubewertungen angereift sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Punkt 920 immer auszufüllen ist, auch im Fall einer Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses, unabhängig von der Auszahlung der in Punkt 801 anzugebenden Summen. 
Im Fall einer Auszahlung von Entschädigungen gemäß Artikel 2122 des Zivilkodex oder der entsprechenden speziellen 
Gesetze, oder im Erbschaftsfall (Abfindung, Leistungen in Form von Kapital, etc.), sowie einer Auszahlung von Summen 
zugunsten des ehemaligen Ehegatten nach Artikel 12-bis des G. Nr. 898 vom 1. Dezember 1970, muss der vorliegende 
Punkt in Bezug auf die Bescheinigung für jeden Erben ausgefüllt werden. 
 
Anmerkungen 
In den Punkten 1 bis 53 sind die alphabetischen Codes anzugeben, die den in den Anmerkungen zur Einheitlichen Be-
scheinigung 2024 enthaltenen Informationen des beziehenden Subjekts entsprechen. 
 
VI. Anleitungen für den Arbeitgeber, die Rentenanstalt oder einen An-

deren Steuersubstituten - Abfassen der Vor- und Fürsorgedaten 
 
 
1. Allgemeines 
Die einheitliche Bescheinigung für die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit und für gleichwertige Einkünfte muss zu 
steuerlichen Zwecken unter Angabe der Vor- und Fürsorgedaten bezüglich des an das NISF (INPS) und an die Verwal-
tungen des ehemaligen N.F.Ö.V (INPDAP) gezahlten oder geschuldeten Betrags sowie des Betrags der zu Lasten des 
Arbeitnehmers an diese Vorsorgeanstalten (das Gesetz Nr. 214 vom 22. Dezember 2011 zur Umwandlung des G.v.D. 
Nr. 201 vom 6. Dezember 2011 hat die Abschaffung des INPDAP verfügt und deren Funktionen an das INPS übertra-
gen) gezahlten und/oder geschuldeten Vor- und Fürsorgebeiträge bezüglich des Jahres ausgefüllt werden, das im en-
tsprechenden Feld der Vorlage angeführt ist. Außerdem müssen die Fürsorge- und Vorsorgedaten in Bezug auf den an 
die Vorsorgeeinrichtungen gezahlten oder geschuldeten Beitrag gemäß G.v.D. Nr. 509/1994 und G.v.D. Nr. 103/1996 
angegeben werden. Die Bescheinigung muss dem Steuerzahler vom Arbeitgeber innerhalb des 16. März des Jahres 
nach jenem, auf das sich das bescheinigte Einkommen bezieht bzw. innerhalb von 12 Tagen ab Ansuchen des Arbeit-
nehmers bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses, ausgehändigt werden. 
Die Darlegung der in der Bescheinigung anzugebenden Daten muss die in der Vorlage der einheitlichen Bescheini-
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gung vorgesehene Reihenfolge, Bezeichnung und Angabe der fortlaufenden Nummer einhalten. Die Angabe der Be-
zeichnung und der fortlaufenden Nummer der nicht ausgefüllten Felder kann weggelassen werden, wenn sich diese 
Bedingung für den Arbeitgeber als einfacher erweist. 
Die Bescheinigungsvorlage muss auch verwendet werden, um die Daten der darauffolgenden Jahre bis zur Geneh-
migung einer neuen Bescheinigungsvorlage zu bestätigen. 
Zur Angabe der Für- und Vorsorgedaten müssen die Beträge der Entlohnungen und Beiträge in Euro einschließlich der 
Cents ausgewiesen werden, wobei aufzurunden ist, wenn die dritte Dezimalstelle gleich oder größer fünf ist, und abzurun-
den, wenn sie unter dem genannten Grenzwert liegt. Zum Beispiel: 55,505 wird 55,51; 65,626 wird 65,63; 65,493 wird 65,49. 

Allgemeine Angaben 

Wenn die Bescheinigung nur zu Beitragszwecken ausgestellt wird, muss unbedingt Folgendes aufgeführt werden: 
• In Bezug auf das Subjekt, das die Bescheinigung ausstellt: der Vor- und Nachname oder die Bezeichnung und die      
  Steueridentifikationsnummer sowie die E-Mail-Adresse 
• der Vorname, der Nachname, die Steuernummer, das Geschlecht sowie das Geburtsdatum, die Geburtsgemeinde 

(oder der -staat in Ausland) und die -Provinz unter Bezug auf dem Arbeitnehmer. 
 
2.Vor- und Fürsorgedaten 
 
2.1 ABSCHNITT 1- NISF - Arbeitnehmer mit einem untergeordneten Arbeitsverhältnis 
In diesem Abschnitt müssen die Vor- und Fürsorgedaten getrennt angegeben werden, und zwar unter Bezugnahme 
auf die einzelnen betrieblichen Seriennummern, die für die Zahlung der Beiträge verwendet wurden. 
Für den Fall, dass die Bescheinigung den Erben des Substituts ausgestellt wird, muss die selbige im Vorsorgeteil auf 
den Inhaber der Versicherungsposition ausgestellt werden. 
Infolge der erfolgten Abschaffung des IPOST und die Übertragung der entsprechenden Aufgaben auf das NISF (INPS) 
(durch Vermittlung des Artikels 7, Absätze 2 und 3 des Gesetzesdekrets Nr. 78 vom 31. Mai 2010, mit Änderungen in 
das Gesetz Nr. 122 vom 30. Juli 2010 umgeschrieben) müssen die Angaben bezüglich des in den ehemaligen Pen-
sionsfond IPOST eingeschriebenen Personals in diesem Abschnitt angegeben werden. 
Nach der Übertragung der vom INPGI ausgeübten Funktion der Sozialversicherung, die sich auf die Ersatzverwaltung 
beschränkt, auf das INPS (gemäß Artikel 1, Absatz 103 des Gesetzes Nr. 234 vom 30. Dezember 2021) müssen ab 
dem 1. Juli 2022 die Daten der im Berufsregister in den entsprechenden Listen und Registern eingetragenen Beruf-
sjournalisten, Publizisten und Journalistenpraktikanten, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses im Journalismus tä-
tig sind, in diesem Abschnitt für den Zeitraum ab dem 1. Juli 2022 gemeldet werden. Müssen für denselben Arbeitneh-
mer mehrere Versicherungsfälle bescheinigt werden (Wechsel im Laufe des Jahres des zugehörigen Rentenversiche-
rungsträgers), können getrennte Erklärungen zu den Sozialversicherungs- und Sozialdaten ausgefüllt werden. 
 
Subjekte, die zur Bescheinigung von Vor- und Fürsorgedaten verpflichtet sind. 
Die Vorsorgedaten die in den Zuständigkeitsbereich des INPS fallen, müssen von allen Arbeitgebern bescheinigt wer-
den, die ebenso gemäß Art. 4 des Gesetzesdekretes Nr. 352 vom 06. Juli 1978, umgewandelt mit Änderungen durch 
das Gesetz Nr. 467 vom 04. August 1978 zur individuellen Mitteilung betreffend die Pflichtbeiträge der lohnabhängi-
gen Arbeitnehmer (Vordruck 01/M) oder zur Einreichung des Vordr. DAP/12 verpflichtet sind. Daher muss die Be-
scheinigung im Teil bezüglich der Vorsorgedaten, die in den Zuständigkeitsbereich des NISF (INPS) fallen, auch von 
Subjekten abgefasst werden, die keine Steuersubstitute sind (Botschaften, internationale Einrichtungen, ausländi-
sche Unternehmen, italienische, im Ausland beschäftige Arbeitnehmer, welche aber in Italien versichert sind). 
Außerdem müssen die Vergütungen bescheinigt werden, die im Lauf des Jahres 2023 an koordinierte und beständige 
Mitarbeiter o. ä. Subjekte ausgezahlt wurden, die in der getrennten Verwaltung der INPS eingetragen sind, gemäß 
Art. 2, Absatz 26 des G. Nr. 335 vom 8. August 1995. 
 
Arbeiter in der Landwirtschaft mit befristetem und unbefristetem Arbeitsverhältnis 
Für die Arbeiter in der Landwirtschaft mit einem befristeten und unbefristetem Arbeitsverhältnis, kommt das INPS auf 
Grundlage der vom Arbeitgeber mittels der vierteljährlichen Meldung der beschäftigten Arbeitskräfte übermittelten 
Daten der Bescheinigung der Vor- und Fürsorgedaten nach. Der Arbeitgeber ist daher von der Pflicht der Bescheini-
gung der schon erklärten Vor- und Fürsorgedaten befreit. Diese werden vom NISF (INPS) bescheinigt. 
Auch für die Arbeiter in der Landwirtschaft mit einem unbefristetem Arbeitsverhältnis, die von den Genossenschaften 
laut Gesetz Nr. 240 vom 15. Juni 1984 beschäftigt werden, müssen die Sozialversicherungsdaten in Bezug auf die 
mit dem Uniemens-System gezahlten Versicherungsformen CIG (Lohnausgleichskasse), CIGS, Mobilität und ANF 
(Familiengeld) nicht bescheinigt werden. 
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Fürsorgebesteuerungsgrundlage 
Hinsichtlich der Daten bezüglich der dem NISF (INPS) für die Arbeitnehmer geschuldeten Beiträge wird hervorgeho-
ben, dass in Bezug auf die Pflichtvorsorge, der Tatbestand der „bezogenen” Summen und Werte, ausgedrückt im Ab-
satz 1 des Art. 51 des TUIR, den Begriff des steuerpflichtigen Entgelts zu Beitragszwecken nicht erschöpft, wird die-
ses letztgenannte doch mittels des Konzepts der im Bezugszeitraum „angereiften“ Einkünfte viel genauer und plaka-
tiver spezifiziert. In anderen Worten umfasst dieser Begriff nicht nur den Bezug des Arbeitnehmers, sondern schießt, 
auch wenn nicht ausgezahlt, gemäß Gesetz, Vorschriften, Kollektiv- oder Einzelvertrag „geschuldete“ Summen und 
Werte ein.  
Diese Konsequenz rührt vom schon ausführlich in der Jurisprudenz in Verbindung mit dem Automatismus der Bildung 
eines Vorsorgeverhältnisses erklärten Prinzip her, das beim Entstehen des Arbeitsverhältnisses festgelegt wird und 
darauf folgend vom Artikel 1, Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 338 vom 09. Oktober 1989, umgewandelt durch das 
Gesetz Nr. 389 vom 07. Dezember 1989 in der jeweils gültigen Fassung, in ein positives Recht kodifiziert wird. 
Oben Genanntes vorausgesetzt, wird daran erinnert, dass die auf das Jahr 2021 bezogene Bemessungsgrundlage 
berichtigt werden muss und zwar: 
• Um die im Januar 2023 gezahlten, jedoch auf den Dezember 2022 bezogenen gezahlten oder eingetriebenen Be-

träge (diese Beträge werden tatsächlich die Bescheinigungen und Erklärungen für das Jahr 2022 berichtigt haben); 
• Um die im Januar 2024 gezahlten, jedoch auf den Dezember 2023 bezogenen, gezahlten oder eingetriebenen Beträge. 
 
Sonderfälle 
Die Aufstellung der Fürsorgedaten muss auch in den folgenden Sonderfällen abgefasst werden: 
• „Zusätzliche” Beiträge, die von den Gewerkschaftsorganen gemäß Artikel 3, Absätze 5 und 6 des G.v.D. Nr. 564 

vom 16. September 1996 in der jeweils gültigen Fassung (siehe Rundschreiben INPS Nr. 14 vom 23. Januar 1997, 
Nr. 197 vom 2. September 1998, Nr. 60 vom 15. März 1999, Nachricht Nr. 146 vom 24. September 2001, Nachricht 
Nr. 2031 vom 4. Februar 2014, Rundschreiben Nr. 129 vom 4. Oktober 2019) fakultativ gezahlt wurden; 

• „zusammenhängender“ Betrag, der nach den Bestimmungen des Artikels 34, Absatz 2, des G.v.D. Nr. 148 vom 14. 
September 2015 in Bezug auf die Leistungen gemäß Abs. 9, Buchstabe b) des Artikels 26 des selben Gesetzes-de-
krets gezahlt wurde, für den Entsprechungszeitraum der Beihilfe als Einkommensunterstützung (Überschüsse von 
Kreditanstalten, Genossenschaftskredit, Versicherungen, staatliche Abgaben, öffentliche Verkehrsbetriebe, Unter-
nehmensgruppe Post, Unternehmensgruppe Staatliche Eisenbahnen, etc.), bzw. im Sinne der Bestimmungen des 
Art. 4, Abs. 1-7-ter, G. Nr. 92 vom 28. Juni 2012 und des Art. 41, Abs.5-bis des G.D. Nr. 148 vom 14. September 
2015; 

• Gemäß Artikel 86 des GvD Nr. 267 vom 18. August 2000 (Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Ordnung 
örtlicher Körperschaften), für die örtlichen Verwaltungen geschuldete Beitragsleistung; 

• Beitrag für IVS-Zwecke, der nur für ehrenamtliche Richter des bestätigten erschöpfenden Kontingents gemäß Arti-
kel 29 des Gesetzesdekrets Nr. 116/2017 fällig ist, die sich für die Regelung der Ausschließlichkeit der Ehrenämter 
entschieden haben. 

Ausfüllen der Punkte 1 bis 8 
Im Punkt 1 – Matrikelnummer des Betriebs – muss die dem Arbeitgeber vom INPS zugeordnete Matrikelnummer 
angegeben werden. Falls der Arbeitgeber im Lauf eines Kalenderjahres Beiträge für denselben Angestellten unter 
Verwendung von mehreren, von verschiedenen INPS-Matrikeln gekennzeichneten Unternehmenspositionen einge-
zahlt hat, müssen gesonderte Neuaufstellungen der Vor- und Fürsorgedaten abgefasst werden. 
Der Punkt 2 – NISF – muss stets angekreuzt werden, wenn die Rentenbeiträge an das NISF (INPS) gezahlt werden 
(FPLD, das ist der Rentenfonds der Angestellten, abgeschaffter Vorsorgefonds für die Angestellten des öffentlichen 
Transportdienstes, abgeschaffter Vorsorgefonds für die Angestellten der ENEL und der privaten Elektrizitätswerke, 
abgeschaffter Vorsorgefonds für die Angestellten der konzessionierten öffentlichen Telefondienste, Vorsorgefonds für 
das Flugpersonal von Fluggesellschaften, Vorsorgefonds für die Angestellten der Staatsbahnen, Vorsorgefonds für 
das Personal der Verwaltung der Verbrauchssteuer (Zollbeamte), Sonderführung der ehemaligen öffentlichen Kredit-
körperschaften).  
Der Punkt 3 – Anderes – muss angekreuzt werden, wenn die Arbeitnehmer zu Rentenzwecken bei den INPS-Ver-
waltungen des ehemaligen INPDAP und der ehemaligen ENPALS oder bei anderen Anstalten als beim INPS einge-
schrieben sind. 
Im Punkt 4 – Fürsorgebesteuerungsgrundlage – ist der Gesamtbetrag der monatlichen Entlohnungen, die im Laufe 
des Kalenderjahres geschuldet sind, anzugeben. Dabei sind die ganzen und die verminderten Entlohnungen (Grun-
dgehalt, Kontingenzzulage, Zulagen etc.) anzuführen sowie der Gesamtbetrag der nicht monatlich entrichteten Entgel-
te anzugeben (wie die Rückstände vorhergehender Jahre, die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen oder auf Grund 
eines Vertrages geschuldet sind, die außermonatlichen Entlohnungen wie der 13. und der 14. Gehalt, sowie andere 
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Zuwendungen, Leistungsprämien, geschuldete Beträge für den nicht genossenen Urlaub oder für nicht genossene Fe-
iertage, Wert- oder Sachleistungen, die in Bezug auf Versicherungen der ordentlichen Entlohnung unterworfen sind, 
die Darlehen mit begünstigtem Steuersatz, die Benützung von Personenwagen und sonstige Fringe Benefits). 
Für die Arbeitnehmer, die beim ehemaligen Pensionsfond Ipost eingeschrieben waren, ist der steuerpflichtige Betrag 
zum Zweck der geringeren Beiträge bzw. ohne die Erhöhung um 18% der Besteuerungsgrundlage gemäß Art. 15, 
Abs. 1, Gesetz Nr. 724 vom 23. Dezember 1994 (Rundschreiben INPS Nr. 35 vom 11. Februar 2011) anzugeben. 
Für die Arbeiter, welche die Entlohnungen durch konventionelle Verpflichtungen beziehen, sind die oben genannten 
konventionellen Entlohnungen anzugeben. 
Falls die Beitragsformen aufgrund unterschiedlicher Bemessungsgrundlagen gezahlt werden (zum Beispiel für Arbeit-
nehmer, die im Ausland in Ländern beschäftig sind, mit denen Teilabkommen in Kraft sind, für Mitglieder von Genos-
senschaften, vorm. D.P.R. Nr. 602 vom 30. April 1970, für Empfänger von Entlassungsgeldern gemäß Gesetz 92/2012 
oder außerordentlichen Zuschüssen zur Einkommensunterstützung gemäß Gesetzesdekret Nr. 148/2015, für die Ar-
beitnehmer, die gemäß Art. 2, Abs.18, des Gesetzes Nr. 335 vom 8. August 1995 dem Höchstbeitrag unterworfen sind, 
der für das Jahr 2023 mit 113.520,00 Euro festgesetzt ist), muss die in diesem Punkt anzugebende Entlohnung derje-
nigen entsprechen, die dem IVS-Beitrag unterliegt. 
In Bezug auf Leistungsprämien ist der Teil anzugeben, welcher dem Für- und Vorsorgebeitrag unterworfen wurde und nicht je-
ner, auf welchen keiner Beitrag zulasten des Arbeiters im Sinne des Art. 55 des G.D. Nr. 50 vom 24. April 2017 geschuldet ist. 
Der Betrag der Trinkgelder, die an Arbeitnehmer in Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben gezahlt werden und die der Er-
satzsteuer auf die Einkommenssteuer sowie regionalen und kommunalen Zuschlägen in Höhe von 5 Prozent unterliegen, die 
in Artikel 1, Absätze 58 bis 62, des Gesetzes Nr. 197 vom 29. Dezember 2022 genannt werden, ist nicht anzugeben. 
Die Ersatzkündigungszulage muss in diesem Punkt eingeschlossen werden, zum Zweck der entsprechenden Beitragsgut-
schrift, der Bezugszeitraum wird in der Bezeichnung „JahrKun“ des Elementes „Kündigung“ der UniEmens/EMens genauer an-
gegeben. Die Rückstände auf Entlohnungen, die in diesem Punkt einzuschließen sind und wovon jene in Betracht zu ziehen 
sind, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder eines Vertrages rückwirkend zustehen; die Rückstände vorher-gehen-der 
Jahre, die infolge von Transaktionen, Begleichungen oder Urteilen verrechnet wurden und auf die Jahre und/oder Monate an-
zurechnen sind, in denen sie zustehen, sind hingegen auszuschließen, indem das Verfahren für die Ri-chtigstellung der Beiträge 
angewandt wird. (O1/M-vig, SA/vig oder ab 01.2005 UniEmens/ EMens berichtigt). 
Für Bauarbeiter und für Heimarbeiter gelten für die Abfassung des Punktes 4 folgende Sonderbestimmungen: 
a) Bauarbeiter 
Die vertraglichen Bestimmungen dieses Bereiches sehen vor, dass die Entlohnung für den Urlaub, für im Jahr zuste-
hende Ruhetage und für den Weihnachtsurlaub von Seiten des Unternehmens durch Anwendung eines Prozentsat-
zes in Bezug auf einige Posten der Entlohnung durchgeführt wird. 
In denselben Bestimmungen wird weiteres festgelegt, dass die Unternehmen dieser Pflicht, nach örtlichen zusätzli-
chen Vereinbarungen, die Erfüllung dieser Verpflichtung mittels Einzahlung eines eigenen kassenmäßigen Beitrages 
an die Bauarbeiterkasse nachkommen können, was zur Folge hat, dass diese Kasse die Last für die Auszahlung der 
oben genannten Entlohnung übernimmt. 
Was das Hervorheben der Angaben in Bezug auf die vorgenannten Summen betrifft, muss in Anbetracht der Zielri-
chtung folgendes berücksichtigt werden: 
• die Urlaubszeiträume sind als entlohnt zu betrachten und folglich müssen diese Zeiträume durch die entsprechende Be-

zahlung der Pflichtbeiträge gedeckt sein. Der Betrag der den Beiträgen für die Urlaubsvergütung unterworfen ist (an den 
Arbeitnehmer entrichtete Erhöhung, Beitrag an die Bauarbeiterkasse, im Fall von kassenmäßiger Schulderfüllung), ist 
unter den Gebühren, die in diesem Punkt anzugeben sind, einzuschließen; 

• die im Jahr zustehenden Ruhetage, die durch eine Erhöhung des Prozentsatzes, wie oben angegeben, ausgegli-
chen werden, gelten als entsprechend entlohnt. Der Betrag der den Beiträgen zu diesem Zweck unterworfen ist (an 
den Arbeitnehmer entrichtete Erhöhung, Beitrag an die Bauarbeiterkasse, im Fall von kassenmäßiger Schulderfül-
lung), ist in diesem Feld mit einzuschließen; 

• der Betrag der den Beiträgen als Weihnachtsurlaub unterworfen ist (an den Arbeitnehmer entrichtete Erhöhung, Bei-
trag an die Bauarbeiterkasse im Fall von kassenmäßiger Schulderfüllung), ist diesem Feld mit einzuschließen. 

In diesem Feld sind auch 15 Prozent der Summen anzugeben, die zu Lasten des Arbeitgebers und des Arbeitneh-
mers an die Bauarbeiterkasse zu entrichten sind und welche verschieden sind von jenen, die für Ferien, Weihna-
chtszulagen, Ruhetage des Jahres geschuldet sind und welche dem Vor- und Fürsorgebeitrag unterworfen sind (in-
stitutionelle Beitragsleistung, Beitrag für Schulen des Bauwesens, Beitrag für berufliches Dienstalter im Bauwesen 
und jeder sonstige Beitrag, mit Ausnahme der Quoten des Aufnahmevertrages); 
b) Heimarbeiter 
In den Kollektivverträgen in diesem Bereich sind Erhöhungen der Entlohnungen vorgesehen, die als Ersatz für den Weih-
nachtsurlaub, für den Jahresurlaub, für die Nationalfeiertage und die Feiertage unter der Woche den Beiträgen zu unter-
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werfen sind. Die entsprechenden Zeiträume sind nach denselben Modalitäten, die für die Arbeiter im Bausektor gelten, 
hervorzuheben; insbesondere muss der Arbeitgeber folgende Modalitäten bei der Abfassung des Feldes berücksichtigen: 
• der Betrag der Erhöhung der Entlohnung, die für den Weihnachtsurlaub vorgesehen ist, ist anzugeben; 
• die Beträge der Erhöhung der Entlohnung, die für den Jahresurlaub und für die Feiertage unter der Woche vorge- 
  sehen sind, sind anzugeben. 

Im Punkt 5 – Steuerpflichtige Betrag für IVS (in den ehemaligen Pensionsfond Ipost eingeschriebene Arbeit-
nehmer) – muss der Betrag des steuerpflichtigen Betrags zu Rentenzwecken einschließlich der Erhöhung um 18% 
der Besteuerungsgrundlage gemäß Art. 15, Absatz 1 des Gesetzes Nr. 724/1994 (Rundschreiben Inps Nr. 35 vom 
11. Februar 2011) angegeben werden. Das Feld ist nur bei in die Verwaltung des ehemaligen Ipost eingeschriebenem 
Arbeitnehmer abzufassen.  
Im Punkt 6 – Zu Lasten des Arbeitnehmers einbehaltene Beiträge – ist der Betrag der Pflichtbeiträge des Arbeit-
nehmers anzugeben, die einbehalten werden, abzüglich etwaiger Kürzungen des Anteils des Arbeitnehmers (z. B. 
die in Art. 1, Abs. 281 und 286 des Gesetzes Nr. 197 vom 29. Dezember 2022 vorgesehenen Ausnahmen). In diesem 
Punkt darf weder der Einbehalt für Rentner, die arbeiten, angegeben werden, noch die anderen, auch wenn obliga-
torisch, nicht dem INPS geschuldeten Beitragsleistungen.  
Generell müssen die folgenden Beiträge zu Lasten des Arbeitnehmers angegeben werden: 
• 9,19 % (IVS) oder ein anderer, Rentenfonds geschuldeter Anteilsatz; 
• 0,30% (CIGS); 
• Beitrag der Arbeitnehmer in Unternehmen, die unter den Anwendungsbereich der Solidaritätsfonds im Sinne von   

Artikel 26, 28, 29, 40, des G.v.D. Nr. 148/2015 fallen; 
• 0,125% (Arbeitnehmerbeitrag Kreditanstalten und Kreditgenossenschaften, Ministerialdekret Nr. 157 und 158 aus 

dem Jahr 2000); 
• 1% (IVS) auf den Teil der Entlohnung, der die erste Rentenstufe überschreitet; 
• Ergänzungsbeitrag für die Arbeitnehmer im Bergbau; 
• Solidaritätsbeitrag im Ausmaß von 2% zu Lasten der, bei den vormaligen, vom INPS geleiteten Zusatzfonds einge-

schriebenen Subjekte; 
Die Für- und Vorsorgeeinbehalte, bezogen auf veränderliche Komponenten der Entlohnung (Ministerialdekret vom 
07. Oktober 1993), für die die Beitragserfüllungen im Monat Januar des darauffolgenden Jahrs absolviert werden, 
müssen nicht im betreffenden Feld aufgeführt werden. 
Die Punkte 7 und 8 – Monate, für die die Anzeige UNIEMENS bezüglich des Arbeitnehmers vorgelegt wurde 
– betreffen die Vergütungsanzeigen der Arbeitnehmer, die mit dem telematischen Fluss UNIEMENS übermittelt wer-
den, wie vom Art. 44 des Gesetzesdekrets Nr. 269 vom 30. September 2003, mit dem Gesetz Nr. 326 vom 24. No-
vember 2003 umgeschrieben, vorgesehen (Rundschreiben INPS Nr.152 vom 22. November 2004; Mitteilung Nr. 
11903 vom 25. Mai 2009). Insbesondere: 
• muss der Punkt 7 angekreuzt werden, wenn in allen Monaten des Bezugskalenderjahres die Anzeige UNIEMENS 

in Bezug auf den betroffenen Arbeitnehmer vorgelegt wurde; 
• müssen im Punkt 8 (alternativ zu Punkt 7) die Kästchen bezüglich der einzelnen Monate des Kalenderjahres ange-

kreuzt werden, in denen die Anzeige UNIEMENS bezüglich des betroffenen Arbeitnehmers nicht vorgelegt wurde. 
 
2.2 ABSCHNITT 2 - NISF Arbeitnehmer - Verwaltung öffentliche Angestellte 
Ab dem 1. Januar 2012 sind die Verwaltungen des INPDAP in das INPS eingeflossen, so wie vorgesehen von Art. 21 
des Gesetzdekrets Nr. 201 vom 6. Dezember 2011, mit Änderungen umgewandelt durch das Gesetz Nr. 214 vom 22. 
Dezember 2011, der die Abschaffung der Anstalt verfügt und ihre Funktionen auf das INPS übertragen hat. 
In diesem Abschnitt müssen die Vor- und Fürsorgedaten in Bezug auf die Verwaltungen des INPDAP angegeben wer-
den, die in das INPS eingeflossen sind (im Folgenden: Verwaltung der öffentlich Bediensteten), die sich auf Folgen-
des beziehen: 
– Verwaltung der staatlichen Pensionskassen; 
– Verwaltung der Pensionskassen der lokalen Körperschaften; 
– Verwaltung der Pensionskassen für Lehrkräfte; 
– Verwaltung der Pensionskassen für das Personal im Sanitätsbereich; 
– Verwaltung der Pensionskassen für Gerichtsvollzieher; 
– Verwaltung I.N.A.D.E.L. 
– Verwaltung E.N.P.A.S.  
– Verwaltung E.N.P.D.E.P. (soziale Lebensversicherung); 
– Einheitliche Verwaltung der Kredit- und Sozialleistungen; 
– Verwaltung E.N.A.M. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass folgende Subjekte den Abschnitt 2 - NISF Verwaltung der öffentlich Bediensteten 
- ausfüllen müssen: 
1 - die Steuersubstitut/e Arbeitgeber, die zur Zahlung der Fürsorge- und Vorsorgeabgaben, auch auf virtuelle oder      

konventionelle Vergütungen, für Angestellte verpflichtet sind, die in einer der vorher genannten Verwaltungen ein      
getragen sind; 

2 - die Steuersubstitute, die, obwohl sie kein Beschäftigungsverhältnis nichtselbständiger Arbeit eingerichtet haben,  
     dem Arbeitnehmer direkt die Summen für Abgaben als Einkommen aus nichtselbständige Arbeit auszahlen, die      

auf ein Beschäftigungsverhältnis mit Eintragung in die Verwaltung der öffentlichen Angestellten zurückzuführen   
      sind, die entsprechenden Abgaben zahlen. 
3 - die Gewerkschaftsorganisationen, die gemäß Art. 3, Abs. 5 und 6 des G.v.D. Nr. 564 vom 16. September 1996 zur 

Zahlung der Abgaben auf zusätzliche Gehälter an Angestellte, die in ein Amt gewählt wurden, berechtigt sind, die 
in der Verwaltung der im öffentlichen Dienst Angestellten eingetragen sind (ehemals INPDAP), aufgrund des vor-
herigen Arbeitsverhältnisses. 

Es wird betont, dass der Abschnitt 2 von Seiten der Subjekte entsprechend der vorangegangenen Punkte auch für Be-
schäftigte, die nur in die ENPDEP- Verwaltung (soziale Lebensversicherung) oder in die Verwaltung der Einheitlichen 
Kasse der Kredit- und Sozialdienste (Kreditkasse) eingetragen sind, auszufüllen ist, in Anwendung des M.D. 45/2007, 
geändert durch Art. 3-bis des G. Nr. 222 vom 29 November 2007 (vgl. Rundschr. INPS Nr. 6/2014) und des Ministe-
rialerlasses 110/2021 (vgl. Rundschr. INPS 20/2022). 
 
Allgemeine Regeln 
Die Bescheinigung betrifft die zu Vor- und Fürsorgezwecken besteuerbaren Einkünfte sowie die geschuldeten Beiträ-
ge, insbesondere jene, die zulasten des Arbeitnehmers für das Jahr 2023 abgezogen wurden, sowie die Gehälter und 
Beiträge zu vergangenen Jahren, die besser im Abschnitt „Sonderfälle“ erklärt werden. Es wird festgehalten, dass in 
den Punkten bezüglich der Steuerbemessungsgrundlagen die ausgezahlten Einkünfte, oder die virtuellen oder kon-
ventionellen Vergü- tungen angegeben werden müssen, welchen die geschuldeten Abgaben angemessen sind; für 
die Arbeitnehmer, die ge- mäß Art. 2, Absatz 18, des Gesetzes Nr. 335 vom 8. August 1995 dem Höchstbeitrag un-
terworfen sind, ist der Bezug anzugeben, der dem Renten- und den Kreditbeitrag innerhalb des für das Jahr 2023 fest-
gesetzten Höchstbeitrags von Euro 113.520,00 unterworfen ist. 
Bei nicht selbständigen Beschäftigten, die, im Rahmen ihrer Ernennung zum Generaldirektor, Verwaltungsdirektor 
und Gesundheitsdirektor von lokalen Gesundheitseinheiten (ASL), Krankenhäusern sowie Einrichtungen und zum 
wissenschaftlichen Direktor von Aufnahme- und Behandlungseinrichtungen mit wissenschaftlichem Charakter des öf-
fentlichen Rechts (IRCCS), für die die staatlichen Vorschriften in den Punkten, die sich auf das zu versteuernde Ein-
kommen beziehen, im Rahmen der in Artikel 3 Absatz 7 des Gesetzesdekrets Nr. 181 von 1997 festgelegten Höchst-
grenzen, denselben Sozialversicherungsschutz vorsehen, eine nicht vergütete Wartezeit erfahren, müssen die aus-
gezahlten Gehälter, anhand derer die für das Jahr 2023 die fälligen Beiträge, im Rahmen der auf 206.928,00 Euro 
festgelegten relativen Obergrenze, er-mittelt werden, angegeben werden.  
Bezüglich der Produktivitätsprämien der privaten, in der Öffentlichen Verwaltung eingetragenen Arbeitnehmer ist der Be-
trag anzugeben, der dem Vorsorge- und Fürsorgebeitrag unterworfen ist, und nicht derjenige, für den sich keinen Beitrag 
zu Lasten des Arbeitnehmers im Sinne des Art. 55 des G Nr. 50 vom 24. April 2017 geschuldet erweist.  Zum Ausfüllen der 
Punkte sind die Anweisungen über die Verwaltung und das Ausfüllen der monatlichen Steuerbescheinigungen der Einri-
chtungen, der Verwaltungen, der Unternehmen, die in die öffentliche Verwaltung gemäß dem Rundschr. INPS Nr. 105 vom 
7. August 2012 und den nachfolgenden Rundschreiben und Meldungen eingetragen sind, zu beachten. Man muss getren-
nte Abschnitte für jedes Referenzjahr erstellen, ohne eventuelle Veränderungen in Betracht zu ziehen, wie Anstellung, Art 
der Dienstleistung und Steuersätze, die sich im Lauf des Jahres ergeben haben. Der Steuersubstitut muss ferner eine et-
waige Änderung der Bemessungsgrundlage berücksichtigen, die infolge eines Ausgleichs erfolge, welcher: 
- im V1, Verwendungszweck 7, Verwendungscode 1, im Fall von Ausgleichen für den Zusatzanteil von 1% im Sinne 
des Art. 3-ter des Gesetzes Nr. 438/1992 und Ausgleichen für die Erhöhung um 18% für die Verwaltung CTPS; 
- im V1, Verwendungszweck 7, Verwendungscode 2, für von Anderen übermittelte Einkünfte   
beweist werden kann. Im letzten Fall sind die Vor- und Fürsorgedaten nach Abzug dessen, was im Abschnitt „zahlende 
Verwaltung“ des V1 übergeben wurde, anzugeben.  
Im Falle des Ablebens eines Eingeschriebenen, muss die Bescheinigung die sich auf diesen bezieht, unter Bezugnahme 
auf die Vor- und Fürsorgedaten ausgefüllt werden. 
 
Vorrsorgebesteuerungsgrundlage 
Zur Bescheinigung gehören alle zwecks Fürsorgebeiträge steuerpflichtigen Einkommen aus nicht selbständiger Ar- beit, 
die gemäß der geltenden Gesetzesbestimmungen bis zum 12. Januar 2024 gezahlt wurden. 
Die Beitragsbescheinigung muss mit den Bezugswerten für die Beitragszahlung ausgefüllt werden, auch für den Fall, 
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dass der Arbeitgeber weiterhin die Beitragszahlungen für bestimmte Subjekte auch nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses leistet, weil das Beitragsverhältnis in Bezug auf das Subjekt fortbesteht (z. B. für ausgeschiedene Arbeit-
nehmer im Sinne von Art. 4, Absatz 1 bis 7-ter, des Gesetzes Nr. 92 vom 28. Juni 2012, ausgeschiedene Arbeitnehmer 
gemäß Artikel 41 Absatz 5-bis des Gesetzesdekrets vom 14.September 2015 Nr. 148, oder Arbeitnehmer, die eine 
außerordentliche Zahlung gemäß Art. 32, Abs. 1 des G.v.D. Nr.148/2015 beziehen – vorgeschriebener Mutterschaftsur-
laub nach Beendigung des Arbeitsvertrags mit Zulage zu Lasten des letzten Arbeitgebers; nicht gearbeitete Kündigung). 
 
Sonderfälle 
Körperschaft in Auflösung 
Bei Auflösung einer öffentlichen Verwaltung ist diese zur Bescheinigung durch den Auflösungsverwalter verpflichtet. 
Nachfolge zwischen Verwaltungen 
Im Fall einer Einverleibung oder Fusion zwischen Verwaltungen und Unternehmen, in denen die Aktivitäten und Fun-
ktionen der abgeschafften Körperschaft an eine andere bestehende oder neu eingerichtete Körperschaft abgetreten 
werden, ist das bestehende Subjekt verpflichtet, getrennten Abschnitte für jede Verwaltung oder Körperschaft jeweils 
für den Zeitraum ihres Bestehens auszufüllen, wobei im Feld „Steuernummer der Verwaltung“ die Steuernummer der 
jeweiligen Verwaltungen einzutragen ist.  
 
Kompetenzrückstände 
Im Falle von im Jahr 2023 geschuldeten und/oder gezahlten Beiträgen für vergangene Jahre ist eine Liste im Ab- 
schnitt 2 für jedes Bezugsjahr auszufüllen, nur im Fall eine Verarbeitung des V1 mit Anfangsdatum vor dem 1.1. 2023 
vorgesehen ist: 
•Grund 1, in den Fällen, die vom Rundschr. Nr. 105 vom 7. August 2012 vorgesehen sind; 
•Grund 5: in den Fällen, in denen besagter Grund für die Anzeige, sowohl bei Übermittlung mit Änderungen als auch 
ohne, von in den vorigen Jahren weder erklärten noch gezahlten Beiträgen angegeben wurde 
•Grund 7 Verwendungscode 3 - Regelung durch Gerichtsurteil; 
•Grund 7 Verwendungscode 4 - Regelung durch Transaktion; 
•Grund 7 Verwendungscode 5 - Regelung durch Rundschreiben oder Nachricht, falls diese benutzt werden, um zu- 
rückgebliebene Zuständigkeiten zu erklären; 
•Grund 7 Verwendungscode 8 – Ausschließlich für die Steuerbemessungsgrundlagen und die einzuzahlenden Bei- 
träge. Die virtuelle Vergütung für die Pension ist nicht zu berücksichtigt. 
•Grund 7 Verwendungscode 10 - Regelung Abwendung Angestellte im befristeten Arbeitsverhältnis der Provinzen Bo-
zen und Trient. 
  
Ausgeschiedene Arbeitnehmer 
Für ausgeschiedene Arbeitnehmer muss die Bescheinigung auch Daten zu den gezahlten oder mit V1 deklarierten 
Beiträgen enthalten, Grund 7, Verwendungszweck-Code 9 - Entsprechender Beitrag ausgeschiedene Mitarbeiter. 
Gewählte Ämter bei Kommunen und Provinzen (Art. 86 des G. Nr. 267/2000, modifiziert durch Art. 26 des Gesetzes 
265/1999 und Art. 81, modifiziert durch Art. 2 Absatz 24 des G. 244 vom 24. Dezember 2007 - Finanzgesetz 2008). 
Für die zu lokalen Verwaltern ernannten Angestellten im öffentlichen Dienst, die in Artikel 86 des Ges. 18. August 
2000 Nr. 267 - T.U. der Gesetze zur Regelung der Lokalen Einrichtungen, und die von der arbeitgebenden Einrichtung 
in nicht vergütete Wartezeit versetzt wurden, muss die Verwaltung, bei der der Angestellte das Mandat ausüben soll, 
die Bescheinigung ausfüllen, wenn er zur Zahlung der Abgaben verpflichtet ist (vgl. Operative Mitteilung INPDAP Nr. 
6 vom 18. Juli 2008 der Zentraldirektion Einnahmen und Versicherungsposition). 
 
Ausfüllen der Punkte 9 bis 44 
Im Punkt 9 – Steueridentifikationsnummer der Verwaltung/des Betriebs – muss die Steueridentifikationsnummer 
der Verwaltung angegeben werden, die für die geschuldeten und/oder gezahlten Beiträge des Angestellten zuständig 
ist. 
Der Punkt 9 muss auch von einer Verwaltung/von einem Unternehmen ausgefüllt werden, die/das einige Summen 
direkt auszählt, die für Vorsorgezwecke unter den Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit zu berücksichtigen sind, 
und die deshalb der Einzahlung der Beiträge an die öffentliche Verwaltung geschuldet ist, obwohl kein Beschäftigun-
gsverhältnis bestehe. 
Es wird betont, dass die zuständige Verwaltung, die in den eigenen monatlichen Steuermeldungen auch die von an-
deren Subjekten ausgezahlten Einkommen erfasst, diese Einkommen auch in die eigene Bescheinigung aufnehmen 
muss. Daraus ergibt sich, dass die Daten der Vorsorgebescheinigung der Subjekte, die Daten von Dritten in ihren Er-
klärungen erwerben, auch die von den Steuersubstituten bescheinigten Werte enthalten, die im Punkt 39 „Steueri-
dentifikationsnummer des Subjekts der Meldung“ die Steuernummer des Subjekts, der die Bescheinigung aus-
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stellt, angegeben haben. 
Beschäftigte, verwaltet von/ NoiPA Verwaltungsdienst Datenverarbeitung für Gehälter des MEF. 
Für diejenigen, die in die öffentliche Verwaltung eingetragen sind und von NoiPA verwaltet werden, ausschließlich je-
ner, die aufgrund der Vereinbarung gemäß Art. 11, Abs. 9 des G.D. Vom 6. Juli 2011, Nr. 98, mit Änderungen im Ge-
setz gewandelt vom G. vom 15. Juli 2011, Nr. 11 verwaltet werden, muss im Punkt 159 „Steueri-dentifikationsnummer 
der Verwaltung/des Betriebs“ die Steueridentifikationsnummer des Dienststandorts des Subjekts angegeben werden, 
das in der Meldung eingetragen ist. Im Fall einer Versetzung des Angestellten kann der letzte Dienststandort ange-
geben werden, wenn die Verwaltung gleichbleibt. Für das Personal der schulischen Einrichtungen gibt beispielsweise 
der Steuersubstitut des Schulpersonals die Steueridentifikationsnummer der letzten schulischen Einrichtung an, bei 
dem im Jahr 2023 das Arbeitsverhältnis ausgeübt wurde. 
Im Punkt 10 – Fortlaufende Betriebsnummer – ist die von der öffentlichen Verwaltung zugewiesene Fortlaufende 
Betriebsnummer anzugeben. Die Kennzahl besteht aus fünf numerischen Zeichen (dazu braucht man keine INPS-
Matrikelnummer, die dagegen zur Einzahlung von Beiträgen an die private Verwaltung gebraucht wird). 
Im Punkt 11 - NoiPa Erklärender- ist der Wert „x“ anzugeben, wenn NoiPa in der Steuererklärung als „Erklärender“ 
erscheint.  
In den Punkten von 12 bis 16 müssen die Verwaltungen angegeben werden, die die in der nachfolgenden Tabelle 
angegebenen Codes verwenden: 
• Punkt 12 – Rentenverwaltung; 
• Punkt 13 – Vor- und Fürsorgeverwaltung; 
• Punkt 14 – Einheitliche Verwaltung der Kredit- und Sozialleistungen; 
• Punkt 15 – Verwaltung ENPDEP  
• Punkt 16  – Verwaltung ENAM. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Code Beschreibung 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Verwaltung der staatlichen Pensionskassen 
2 Verwaltung der Pensionskassen der lokalen Körperschaften 
3 Verwaltung der Pensionskassen für Lehrkräfte 
4 VVerwaltung der Pensionskassen für Gerichtsvollzieher 
5 Verwaltung der Pensionskassen für das Personal im Sanitätsbereich 
6 Verwaltung I.N.A.D.E.L. 
7 Verwaltung E.N.P.A.S. 
8 Verwaltung E.N.P.D.E.P. (soziale Lebensversicherung) 
9 Einheitliche Verwaltung der Kredit- und Sozialleistungen 
11 Verwaltung E.N.A.M. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Abfassung von Punkt 13 (Vor- und Fürsorgeverwaltung) der entsprechende 
Code 6 oder 7 gefolgt sein muss von: 
001 wenn es sich um Personal im Verhältnis Dienstende TFR handelt; 
002 wenn es sich um TFR optierendes Personal handelt; 
003 wenn es sich um Personal im Verhältnis Auflösung des Dienstverhältnisses (TFS ) handelt.  
 
Im Punkt 17 - Referenzjahr - ist das Jahr anzugeben, auf das sich in der Meldung die jeweiligen Basisbeträge und entsprechende 
Beiträge des Abschnitts beziehen. Es wird daran erinnert, dass für jedes Bezugsjahr ein Abschnitt sowie ein getrennter Abschnitt für 
die unter den Sonderfällen angegebenen „rückständigen Entgelte“ auszufüllen ist. 
Im Punkt 18 (Codes der Verwaltungen 1, 2, 3, 4 und 5) – Basisbetrag zu Pensionszwecken – ist der Basisbetrag zu Pension-
szwecken anzugeben einschließlich des eventuellen Aufschlags von 18% der Verwaltung CTPS. 
Im Punkt 19 (Codes der Verwaltungen 1, 2, 3, 4 und 5) – Geschuldete Rentenbeiträge – ist der Betrag der geschuldeten Ren-
tenbeiträge (Anteil zulasten des Arbeitgebers und Anteil zulasten des Arbeitnehmers) anzugeben, einschließlich der Zusatzbeiträge 
von 1%. 
Im Punkt 20 (Codes der Verwaltungen 1, 2, 3, 4 und 5) – Einbehaltene Rentenbeiträge zulasten des Arbeitnehmers  – ist der 
Betrag der einbehaltenen Rentenbeiträge zulasten des Arbeitnehmers anzugeben, einschließlich der Zusatzbeiträge von 1%, ab-
züglich eventueller Kürzungen des Anteils des Arbeitnehmers (z.B. die in Art. 1, Absätze 281 und 286 des Gesetzes Nr. 197 vom 
29. Dezember 2022 vorgesehenen Ausnahmen). 
Im Punkt 21 (Code der Verwaltung 6 oder 7) - Basisbetrag TFS - ist der Basisbetrag in Bezug auf die TFS-Abfindung anzugeben. 
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Im Punkt 22 (Code der Verwaltung 6 oder 7) - TFS-Beiträge -  sind die Beiträge in Bezug auf die TFS-Abfindung an-
zugeben (Anteil zulasten des Arbeitgebers und Anteil zulasten des Arbeitnehmers). 
Im Punkt 23 (Code der Verwaltung 6 oder 7) Einbehaltene TFS-Beiträge zulasten des Arbeitnehmers -  sind die 
einbehaltenen TFS-Beiträge in Bezug zulasten des Arbeitnehmers anzugeben. 
Im Punkt 24 (Code der Verwaltung 6 oder 7) - Basisbetrag TFR - ist der Basisbetrag in Bezug auf die TFR-Abfindung 
anzugeben. 
Im Punkt 25 (Code der Verwaltung 6 oder 7) - Geschuldete TRS-Beiträge - sind die Beiträge in Bezug auf die TRS- 
Abfindung anzugeben. 
Im Punkt 26 (Verwaltungscode 6 oder 7) - Steuerpflichtiger Betrag für TFR-Zusatzelemente - steuerpflichtigen Betrag 
für TFR-Zusatzelemente angeben. 
Im Punkt 27 (Verwaltungscode 6 oder 7) - Fällige TFR-Zusatzbeitragselemente - die TFR Zusatzbeitragselemente 
angeben. 
Im Punkt 28 (Code der Verwaltung 9) - Basisbetrag Verwaltung Kredit - ist der Basisbetrag in Bezug auf die Ver-
waltung der Einheitlichen Kasse der Kredit- und Sozialdienste anzugeben. 
Im Punkt 29 (Code der Verwaltung 9) - Geschuldete Beiträge Verwaltung Kredit - sind die Beiträge in Bezug auf 
die Verwaltung der Einheitlichen Kasse der Kredit- und Sozialdienste anzugeben. 
Im Punkt 30 (Code der Verwaltung 9) - Einbehaltene Beiträge Verwaltung Kredit zulasten des Arbeitnehmers - 
sind die einbehaltenen Beiträge in Bezug auf die Verwaltung der Einheitlichen Kasse der Kredit- und Sozialdienste 
zulasten des Arbeitnehmers anzugeben. 
Im Punkt 31 (Code der Verwaltung 8) - Basisbetrag ENPDEP - ist der Basisbetrag in Bezug auf die ENPDEP-Ver-
waltung anzugeben. 
Im Punkt 32 (Code der Verwaltung 8) - Geschulde ENPDEP-Beiträge -  sind die geschuldeten Beiträge in Bezug 
auf die ENPDEP-Verwaltung anzugeben (Anteil zulasten des Arbeitgebers und Anteil zulasten des Arbeitnehmers). 
Im Punkt 33 (Code der Verwaltung 8) - Einbehaltene ENPDEP-Beiträge zulasten des Arbeitnehmers - sind die 
einbehaltenen Beiträge in Bezug auf die ENPDEP-Verwaltung zulasten des Arbeitnehmers anzugeben. 
Im Punkt 34 (Code der Verwaltung 11) - Basisbetrag ENAM - ist der Basisbetrag in Bezug auf die ENAM anzuge-
ben. 
Im Punkt 35 (Code der Verwaltung 11) - Geschuldete ENAM-Beiträge - sind die Beiträge für die ENAM anzugeben. 
Im Punkt 36 (Code der Verwaltung 11) - Einbehaltene ENAM-Beiträge zulasten des Arbeitnehmers - sind die ein-
behaltenen Beiträge in Bezug auf die ENAM zulasten des Arbeitnehmers anzugeben. 
Es wird betont, dass in den Punkten bezüglich der zulasten des Arbeitnehmers einbehaltenen Beiträge sind auch die 
Beiträge einzuschließen, die vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die von selbst zu tragenden Anteil im Fall ei-
nes Fehlens der Reserve bezahlt wurden. In diesen Punkten sind die vom Arbeitgeber einbehaltenen und vom Ar-
beitnehmer für Rückkäufe und Zusammenlegungen bezahlten Beiträge nicht anzugeben. 
 
Informationen zur monatlichen Steuermeldung der in der Bescheinigung angegebene Summen 
Die Ankreuzung der Punkte 37 oder 38 weist darauf hin, dass der Steuersubstitut/Arbeitgeber die Steuererklärungen 
durchgeführt hat. Sollten die Punkte 37 oder 38 nicht angekreuzt worden sein, wurde die Steuererklärung der in der 
Bescheinigung enthaltenen Daten nicht von dem Steuersubstitut, der die Einkommen bezahlt hat, sondern von dem 
Subjekt, dessen Steuernummer im Punkt 39 angegeben wird, durchgeführt. Sollte keiner der Punkten 37, 38 oder 39 
angekreuzt worden sein, wurden die in der Bescheinigung enthaltenen Steuer- und Fürsorgedaten in keiner anderen 
dem NISF übermittelten Erklärung angegeben.  
Es wird betont, dass unter „Subjekt, das die Meldung erstellt“ nicht der Vermittler verstanden wird, der sie einsendet.  
Der Punkt 37 ist anzukreuzen, wenn der Steuersubstitut bzw. das Subjekt laut dem Punkt 9 – „Steuernummer Ver-
waltung/Unternehmen“ für jedes Arbeitsentgelt des Bezugsjahres eine Erklärung UNIEMS <Lista PosPa> für die im 
Abschnitt 2 dargestellten Beiträge eingereicht hat. Im Punkt 38 (alternativ zu Punkt 37 ) müssen die Kästchen in Be-
zug auf die Beitragszeiträume des betreffenden Kalenderjahres angekreuzt werden, in denen die Meldung UNIE-
MENS (ListePosPa) eingereicht wurde.  
Im Punkt 39 – Steueridentifikationsnummer des Subjekts der Meldung muss die Steueridentifikationsnummer 
des Steuersubstituts/des Arbeitgebers angegeben werden, dem die zur Zahlung der Beiträge verpflichtete Verwal-
tung die Vorsorgedaten zur Verarbeitung der monatlichen Steuermeldungen mitgeteilt hat.  
Es wird festgehalten, dass im Fall von Versetzung, Abwendung oder eines anderen ähnlichen Zustands, wofür die 
Verwaltung am Versetzungsort direkt die Zusatzvergütungen zahle, die Beiträge einzahle und der Ursprungsverwal-
tung des Angestellten die in der Meldung anzugebenden Daten mitteile, ist hier die Steueridentifikationsnummer der 
ursprünglichen Verwaltung des Angestellten anzugeben. 
Im Punkt 40 – Beitragszeiträume des Subjekts der Meldung müssen die Kästchen zu den einzelnen Zeiträumen 
des Kalenderjahrs angekreuzt werden, in denen die dem dritten Subjekt mitgeteilten Vergütungen gezahlt wurden, 
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angegeben im Punkt 39 Steueridentifikationsnummer des Subjekts der Meldungidentifiziert wurde. 
Wenn die Verwaltung am Versetzungsort direkt die Meldung erarbeitet, dürfen der Punkt 39 Steueridentifikation-
snummer des Subjekts der Meldung und der Punkt 40 Beitragszeiträume des Subjekts der Meldung nicht au-
sgefüllt werden, sondern der Punkt 37 oder 38 ausgefüllt werden. 
 
Einkommen, die von anderen Subjekten ausgezahlt wurden, und für die die Vorgänge des Beitragsau-
sgleichs ausgeführt wurden 
Im Punkt 41 – Steueridentifikationsnummer Ausgleich muss die Steueridentifikationsnummer der Subjekte ange-
geben werden, die die Daten für die Vorgänge des Beitragsausgleichs zum Zweck der Erhöhung um 1% auf den Teil 
der Vergütung, der die erste Pensionsstufe übersteigt und/oder auf die Erhöhung um 18 % nur für die CTPS-Verwal-
tung (V1, Grund 7, Verwendungscode 2) übermittelt haben. 
Im Punkt 42 – Basisbeträge Ausgleich ist der Betrag der von Subjekten laut dem vorigen Punkt 41 übermittelten 
Einkünfte anzugeben, der den Vorsorgeausgleichsvorgängen unterworfen wurde. Es wird betont, dass diese von an-
deren Subjekten ausgezahlten Einkommen, die mit V1, Grund 7, Verwendungscode 2 mitgeteilt wurden, in den Pun-
kten zu den Basisbeträgen der Verwaltungen nicht einzutragen sind. 
Im Punkt 43 – Steuernummer für die Meldung muss die Steuernummer von den Dritten angegeben werden, die 
die Daten übermittelt haben, die in den monatlichen Steuermeldungen des ausstellenden Subjekts eingetragen wur-
den. Die Dritten sind Steuer-substitute, die einige Summen den Arbeitnehmern auszahlen, die Beiträge aus nicht sel-
bständiger Arbeit abziehen, und die Daten an die Verwaltung, welcher der Be-schäftigte angehört, zur Einfügung der-
selben in ihrer monatlichen Meldung übermitteln. Wenn der Dritte die Zahlung der Beiträge direkt durchführt, wobei 
er darüber die Verwaltung informiert, wozu der Arbeitnehmer gehört, nimmt die Verwaltung die obergenannten Sum-
men in den Steuermeldungen auf und sie füllt den Bestandteil „AndereZahlendeEinrichtung“ in dem Teil E0 bzw. „Za-
hlendeEinrichtung“ in dem Teil V1 aus, die Zahlungen anzugeben, die dem Dritten zustehen.     
Im Punkt 44 - Beitragszeiträume für die Meldung müssen die Kästchen in Bezug auf die einzelnen Beitragszei-
träume des Kalenderjahres angekreuzt werden, in denen das im Punkt 43 eingeführte Subjekt die Daten zur Einfü-
gung derselben in den monatlichen Meldungen mitgeteilt hat.  
 
2.3 ABSCHNITT 3 INPS GETRENNTE VERWALTUNG Scheinselbstständige 
Dieser Abschnitt ist der Bescheinigung der gezahlten Vergütungen während des Jahres 2023, den in die Getrennte 
Verwaltung des INPS eingetragenen Subjekten gemäß Art. 2, Abs. 26, G. vom 8. August 1995, Nr. 335 vorbehalten, 
die Einkommen gemäß Art. 50, Abs. 1, Buchst. c bis des TUIR, Art. 67, Abs. 1 Buchst. L) bezogen haben, und den-je-
nigen, die, obwohl sie von der Versteuerung befreit sind, Einkommen bezogen haben, für die die Abgaben der ge-nan-
nten Verwaltung geschuldet sind, wie Forschungsdoktoranden oder spezielle Figuren, wie Parlamentsassisten-ten. 
Im Punkt 45 – An den Arbeitnehmer ausgezahlte Vergütungen – ist die Gesamtsumme der im Jahr gezahlten Ver-
gütungen anzugeben, innerhalb der Grenzen des jährlichen Höchstbeitrags gemäß Art. 2, Abs. 18 des G. Nr. 335 vom 
8. August 1995, in der Höhe von 113.520,00 für das Jahr 2023. Es wird daran erinnert, dass im Jahr 2023 auch die 
Summen als ausgezahlt anzusehen sind, die bis zum 12 Januar 2024 bezahlt wurden, sich aber auf das Jahr 2023 
beziehen, wie von Art. 51, Abs. 1, Buchstabe C-bis des Tiur vorgesehen (daher gilt dieser Tatbestand nicht für Ver-
gütungen, die als sonstige Einkünfte im Sinne von Art. 67 Abs. 1 lit.l bezeichnet werden). 
Im Punkt 46 – Geschuldete Beiträge – ist die Gesamtsumme der dem INPS geschuldeten Beiträge anzugeben auf 
der Grundlage der geltenden Steuersätze in Getrennten Verwaltung im Jahr 2023. 
Im Punkt 47 – Beiträge zu Lasten des Arbeiters – ist die Gesamtsumme der einbehaltenen Beiträge des Arbeit-
nehmers für den Anteil zu seinen Lasten anzugeben, der effektiv in der Gehaltsabrechnung einbehalten wurde. Im 
Punkt 48 – Gezahlte Beiträge – ist die Gesamtsummen der tatsächlich vom auftraggebenden Unternehmen ge-za-
hlten Beiträge anzugeben. 
Die Punkte 49 und 50 - Monate, für die die UNIEMENS-Erklärung für den Arbeitnehmer eingereicht wurde- be- 
treffen die effektiv an die Scheinselbstständigen ausgezahlten Gehaltserklärungen, die durch die telematische UNIE- 
MENS-Übermittlung übersandt wurden, wie vom Art. 44 des G.D. vom 30. September 2003, Nr 269, in Gesetz ge- 
wandelt durch das G. 24 November 2003, Nr. 326. 
 
Im Einzelnen: 
• Der Punkt 49 muss angekreuzt werden, wenn in allen Monaten des betreffenden Kalenderjahres die Meldung UNIE-
MENS in Bezug auf den betreffenden Arbeitnehmer eingereicht wurde. 
• Der Punkt 50 (alternativ zu Punkt 49) müssen die Kästchen in Bezug auf die Monate des betreffenden Kalenderjahres 
angekreuzt werden, in denen die Meldung UNIEMENS in Bezug auf den betreffenden Arbeitnehmer eingereicht wurde. 
Im Punkt 51 muss der Code „Art des Verhältnisses“ wie vorgesehen angegeben werden:  
Codes: 
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1A - Verwaltung von Gesellschaften, Vereinigungen und anderen Einrichtungen oder ohne Rechtspersönlichkeit 
(nicht der Verwalter, der auch das Amt des gesetzlichen Vertreters ausübt) 
1E - Verwalter und gesetzlicher Vertreter 
1B - Syndikus von Gesellschaften, Vereinigungen und anderen Einrichtungen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit 1C 
- Revisor von Gesellschaften, Vereinigungen und anderen Einrichtungen mit oder ohne Rechtspersönlichkeit 
1D - Liquidator eine Gesellschaft 
02 - Mitarbeiter von Zeitungen, Zeitschriften, Enzyklopädien und Ähnlichem (die zur Getrennten Verwaltung verpfli-
chtet sind) 
03 - Teilnehmer an Kollegien und Kommissionen 
04 - Verwalter von lokalen Einrichtungen (M.D. 25.5.2001) 
05 - Forschungsdoktorat, Beihilfe, Stipendium, ausgezahlt von Muir 
06 - koordinierte und beständige Mitarbeiter mit Projektvertrag (ersetzt durch Code 18) 
07 - Haustürverkäufer (Einkommen zu Steuerzwecken angegeben in der Bescheinigung über selbstständige Arbeit, 
Provisionen und andere Einkünfte). 
09 - Beschäftigungsverhältnisse für gelegentliche Arbeit (Art. 44 Gesetz 326/2003 – Einkommen zu Steuerzwecken 
angegeben in der Bescheinigung über selbstständige Arbeit, Provisionen und andere Einkünfte) 
11 - Koordinierte und beständige Mitarbeit bei der Öffentlichen Verwaltung 
14 - Ärzte in Fachausbildung 
17 - Parlamentsberater 
18 - Koordinierte und beständige Mitarbeit (Job Act) 
19 - als Freiberufler in der getrennten Verwaltung eingetragene örtliche Verwalter 
20 - koordinierte und dauerhafte Mitarbeit Covid19 – Verordnung von 24. Oktober 2020 Erlass des Ministerpräsiden-
ten Zivilschutz 
M1 Ehrenamtliche Richter und Staatsanwälte - Gesetzesdekret Nr. 75/2023 Art. 15 bis Abs. 5, mit Änderungen um-
gewandelt in Gesetz Nr. 112/203 - Nicht ausschließlich 
 
Im Punkt 52 Steueridentifikationsnummer der Verwaltung/des Betriebs muss die Steueridentifikationsnummer der 
Verwaltung oder des Betriebs angegeben werden, der in der Emens-Meldung angegeben wurde, und die sich vom 
Substitut unterscheidet, der die Bescheinigung einreicht. 
 
2.4 ABSCHNITT 3-bis INPS GETRENNTE VERWWALTUNG Scheinselbstständige Amateursportler und 
gleichgestellte Personen 
Dieser Abschnitt ist der Bescheinigung von Vergütungen vorbehalten, die ab dem 1. Juli 2023 an Amateursportler ge-
mäß Art. 35 des Gesetzesdekrets Nr. 36/2021, Absätze 2 und 7 bis 8 quinquies gezahlt werden, die gemäß Artikel 2, 
Absatz 26 des Gesetzes Nr. 8. August 1995, Nr.. 335 vom 8. August 1995, die Einkünfte im Sinne von Artikel 50 Ab-
satz 1 Buchstabe c bis des TUIR und/oder Art. 67 Absatz 1 Buchstabe l) erzielt haben, einschließlich der Angestellten 
der in Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 genannten öffentlichen Verwaltungen, die 
zuvor von der Verwaltung, der sie angehören, zugelassen wurden.  
Es wird darauf hingewiesen, dass zu den Arbeitnehmern im Sportbereich nicht diejenigen gehören, die Dienstleistun-
gen im Rahmen eines Berufs erbringen, dessen Berufsqualifikation außerhalb des Sportsystems verliehen wird und 
für dessen Ausübung sie in speziellen Registern oder Listen eingetragen sein müssen, die von den jeweiligen Beruf-
sverbänden geführt werden.  
Betroffen sind auch die in Artikel 37 des GvD Nr. 36/2021 genannten Personen, die einen Vertrag über eine koordi-
nierte und kontinuierliche Mitarbeit gemäß Artikel 409, Absatz 1, Nr. 3 StPO abgeschlossen haben, der Verwaltun-
gstätigkeiten zugunsten von Amateursportvereinen und -verbänden, nationalen Sportverbänden, assoziierten Spor-
tdisziplinen und von CONI oder CIP anerkannten Sportfördereinrichtungen, einschließlich paralympischer Einrichtun-
gen, betrifft. Personen, die administrative Verwaltungstätigkeiten im Rahmen eines Berufs ausüben, für dessen Au-
sübung die Eintragung in spezielle, von den jeweiligen Berufsverbänden geführte Register oder Listen erforderlich 
ist, fallen nicht in den Anwendungsbereich der Regelung.  
 
Die Vergütungen, die an die oben genannten Personen gezahlt werden, die im Rahmen des Getrennten Verwaltung 
des Inps sozialversicherungspflichtig sind, müssen wie unten beschrieben angegeben werden.  
Im Punkt 53 – Summe der Vergütungen an Nebenberufliche Amateursportler und gleichgestellte Personen im Ama-
teurbereich – ist die im Jahr (ab 1. Juli 2023) gezahlte Summe der Vergütungen anzugeben. Es wird daran erinnert, 
dass auch die Summen als im Jahr 2023 ausgezahlt anzusehen sind, die bis zum 12 Januar 2024 bezahlt wurden, 
sich aber auf das Jahr 2023 beziehen, wie von Art. 51, Absatz 1, des DPR Nr. 917 vom 22. Dezember 2986) für Per-
sonen vorgesehen, deren Einkommen unter Art. 50, Abs. 1 Buchst. C bis des TUIR fällt. Dies gilt nicht für Vergütun-
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gen, die als sonstiges Einkommen im Sinne von Art. 67 Abs. 1 Buchst. l) für sportliche und ähnliche Aktivitäten gezahlt 
werden.  
Im Punkt 54 – Beitragsbemessungsgrundlage – ist die gesamte Beitragsbemessungsgrundlage im Rahmen der jä-
hrlichen Beitragshöchstgrenze gemäß Art. 2, Abs. 18 des Gesetzes Nr. 335 vom 8. August 1995 anzugeben, die sich 
für das Jahr 2023 auf 113.520,00 € beläuft, und zwar gemäß den im Jahr 2023 in der gesonderten Buchführung gel-
tenden Bestimmungen und gemäß Art. 35, Abs. 6 und 7 des GvD 36/2021.  
Im Punkt 55 – IVS-Bemessungsgrundlage der – ist die Bemessungsgrundlage der Sozialversicherung für Invalidität, 
Alter und Hinterbliebene anzugeben, auf deren Grundlage der Rentenbeitrag berechnet wurde. Bitte beachten Sie, 
dass Art. 35, Abs. 8-ter des GvD Nr. 36/2021 vorsieht, dass bis zum 31. Dezember 2027 der Beitrag für Invalidität, 
Alter und Hinterbliebene (für den der Satz von 25 % oder 24 % gilt) auf 50 % des steuerpflichtigen Beitrags zu bere-
chnen ist.  
Im Punkt 56 – Fällige Beiträge – ist die Summe der Beiträge anzugeben, die für die Getrennte Verwaltung des INPS 
gemäß den für das Jahr 2023 geltenden Sätzen für Amateursportler und gleichgestellte Personen fällig sind  
Im Punkt 57 – Beiträge zu Lasten von Scheinselbstständigen – ist die Gesamtsumme der einbehaltenen Beiträge 
des Leistungserbringers für den Anteil zu seinen Lasten anzugeben, der effektiv in der Gehaltsabrechnung einbehal-
ten wurde.  
Im Punkt 58 – Gezahlte Beiträge – ist die Summe der Beiträge anzugeben, die von den Amateursportvereinen und 
-verbänden, den nationalen Sportverbänden, den assoziierten Sportarten und den vom CONI oder CIP anerkannten 
Sportförderungseinrichtungen, einschließlich der paraolympischen Einrichtungen, tatsächlich gezahlt wurden.  
Die Punkte 59 und 60 – Monate, für die die UNIEMENS-Erklärung für den Arbeitnehmer eingereicht wurde – betref-
fen die effektiv an die Scheinselbstständigen ausgezahlten Vergütungserklärungen, die durch die telematische UNIE-
MENS-Übermittlung übersandt wurden, wie von Art. 44 des G.D. vom 30. September 2003, Nr 269, in Gesetz gewan-
delt durch das G. 24 November 2003, Nr. 326 vorgesehen.  
Im Einzelnen:  
• Der Punkt 59 muss angekreuzt werden, wenn in allen Monaten des betreffenden Kalenderjahres die Meldung 
UNIEMENS in Bezug auf den betreffenden Arbeitnehmer eingereicht wurde.  
• Im Punkt 60 (alternativ zu Punkt 49) müssen die Kästchen in Bezug auf die Monate des betreffenden Kalenderja-
hres angekreuzt werden, in denen die Meldung UNIEMENS in Bezug auf den betreffenden Arbeitnehmer eingereicht 
wurde.  
  
Im Punkt 61 - Art des Verhältnisses - und Punkt 62 - Sonstige Art des Verhältnisses - ist der Code „Art des Verhäl-
tnisses“ wie folgt anzugeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Feld 62 ausgefüllt wird, wenn die Person keinem anderen obligatorischen Sozial-
versicherungssystem angehört, so dass der höhere Satz angewendet wird, für den auch die niedrigeren Beiträge fäl-
lig sind. Daraus folgt, dass es sich bei der „Art des Verhältnisses“ um D1 und D4 handelt. 
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D1
KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE MITARBEIT - GvD Nr. 36/2021 Art. 35, Abs. 8 quinquies, Amateursportvereine und 
-verbände und Einrichtungen des dritten Sektors - Mitarbeiter, nicht versichert bei anderen Formen der gesetzlichen Sozial-
versicherung oder Bezieher von direkten Pensionen – Sportreform.

D2
KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE MITARBEIT - GvD Nr. 36/2021 Art. 35, Abs. 8 quinquies, Amateursportvereine und 
-verbände und Einrichtungen des dritten Sektors – Mitarbeiter, nicht versichert bei anderen Formen der gesetzlichen Sozial-
versicherung oder Bezieher von direkten Pensionen – Satz der Nicht-Rentenleistungen – Sportreform.

D3
KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE MITARBEIT - GvD Nr. 36/2021 Art. 35, Abs. 8 quinquies, Amateursportvereine und 
-verbände und Einrichtungen des dritten Sektors - Mitarbeiter, versichert bei anderen Formen der gesetzlichen Sozialversi-
cherung oder Bezieher von direkten Pensionen – Sportreform.

D4 KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE MITARBEIT - GvD Nr. 36/2021 Art. 37 – Verwaltungsverhältnisse, nicht versichert 
bei anderen Formen der gesetzlichen Sozialversicherung oder Bezieher von direkten Pensione – Sportreform.

D5
KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE MITARBEIT mit verwaltungstechnischem Charakter, nicht versichert bei anderen 
Formen der gesetzlichen Sozialversicherung oder Bezieher von direkten Pensionen – GvD 36/2021 Art. 37, – Satz der Nicht-
Rentenleistungen – Sportreform.

D6 KOORDINIERTE UND KONTINUIERLICHE MITARBEIT mit verwaltungstechnischem Charakter, versichert bei anderen For-
men der gesetzlichen Sozialversicherung oder Bezieher von direkten Pensionen – GvD 36/2021 Art. 37 – Sportreform.

D7 BESCHÄFTIGTE DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG, DIE ZU VERGÜTETEN TÄTIGKEITEN BERECHTIGT SIND - GvD 
Nr. 36/2021 Art. 25, Abs. 6 – Sportreform.



2.5 ABSCHNITT 3-ter - Inps Getrennte Verwaltung bestätigte nicht ausschließliche ehrenamtliche Richter 
und Staatsanwälte  
Dieser Abschnitt ist der Bescheinigung der Vergütungen vorbehalten, die im Jahr 2023 an die ehrenamtlichen Richter 
und Staatsanwälte des gemäß Artikel 29 des Gesetzesdekrets Nr. 116/2017 bestätigten Kontingents gezahlt werden, 
die ihr Amt nicht ausschließlich ausüben und die verpflichtet sind, sich gemäß Artikel 15-bis Absatz 2 des Gesetze-
sdekrets Nr. 75/2023 bei der in Artikel 2 Absatz 26 des Gesetzes Nr. 335/1995 genannten Getrennten Verwaltung ein-
zutragen.  
Ehrenamtliche Richter aus dem Kontingent, die gemäß Artikel 29 des Gesetzesdekrets Nr. 116/2017 bestätigt wur-
den, die ihr Amt auf nicht ausschließlicher Basis ausüben und für die Eintragung in den Nationalen Renten- und Kran-
kenversicherungskasse für Rechtsanwälte in Frage kommen, werden in dieselbe Verwaltung aufgenommen.  
Es handelt sich um die in Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe f) des DpR 917/1986 genannten Vergütungen.  
Die Vergütungen, die an die oben genannten Personen gezahlt werden, die im Rahmen des Getrennten Verwaltung 
des Inps sozialversicherungspflichtig sind, müssen wie unten beschrieben angegeben werden.  
Im Punkt 63 - Summe der Vergütungen der bestätigten nicht ausschließlichen ehrenamtliche Richter und Staatsan-
wälte - die im Steuerjahr 2023 gezahlte Gesamtvergütung an. Für Personen, die unter diesen Abschnitt fallen, ist au-
ßerdem zu beachten, dass auch die Summen als im Jahr 2023 ausgezahlt anzusehen sind, die bis zum 12 Januar 
2024 bezahlt wurden, sich aber auf das Jahr 2023 beziehen, wie von Art. 51, Absatz 1, des DPR Nr. 917 vom 22. De-
zember 2986) für Personen vorgesehen, deren Einkommen unter Art. 50, Abs. 1 Buchst. c bis) des TUIR fällt.  
Punkt 64 Beitragsbemessungsgrundlage – Geben Sie die gesamte Beitragsbemessungsgrundlage im Rahmen der 
jährlichen Beitragshöchstgrenze gemäß Art. 2 Absatz 18 des Gesetzes Nr. 335/95 an, die sich für das Jahr 2023 nach 
den geltenden Bestimmungen auf 113.520,00 Euro beläuft.  
Punkt 65 IVS-Bemessungsgrundlage. Anzugeben ist die Bemessungsgrundlage der Sozialversicherung für die In-
validitäts-, Alters- und Hinterbliebenenversicherung, auf die der Satz von 33 % bzw. 24 % angewandt wird.  
Punkt 66 – Fällige Beiträge – Geben Sie die Summe der Beiträge an, die für die Getrennte Verwaltung des INPS ge-
mäß den für das Jahr 2023 geltenden Sätzen fällig sind  
Punkt 67 – Beiträge, die vom Richter oder Staatsanwalt zu zahlen sind und tatsächlich in der Gehaltsabrechnung 
abgezogen werden.  
Punkt 68 – Gezahlte Beiträge – Geben Sie den Gesamtbetrag der gezahlten Beiträge an. 
Punkte 69 und 70 – Monate, für die die Uniemens-Erklärung über die an die ehrenamtlichen Richter gezahlten Ver-
gütungen eingereicht und durch die telematische UNIEMENS-Übermittlung übersandt wurde, wie von Art. 44 des 
G.D. vom 30. September 2003, Nr 269, in Gesetz gewandelt durch das G. 24 November 2003, Nr. 326 vorgesehen. 
Insbesondere muss Punkt 69 angekreuzt werden, wenn die Uniemens-Erklärung für alle Monate des Kalenderjahres 
eingereicht wurde, während in Punkt 70 (der eine Alternative zu Punkt 69 darstellt) die Kästchen der einzelnen Mo-
nate des Jahres angekreuzt werden, in denen die Erklärung nicht eingereicht wurde.  
Punkt 71 – Mitglied der Rechtsanwaltskasse – In Anbetracht der Tatsache, dass ehrenamtliche Richter aus dem Kon-
tingent, die gemäß Artikel 29 des Gesetzesdekrets Nr. 116/2017 bestätigt wurden, die ihr Amt auf nicht ausschließli-
cher Basis ausüben und für die Eintragung in den Nationalen Renten- und Krankenversicherungskasse für Rechtsan-
wälte in Frage kommen, auch bei der Getrennten Verwaltung des INPS eingetragen sind, muss das Kästchen für die-
se Personen angekreuzt werden Dieselbe Person muss in der Uniemens-Übermittlung mit dem Tätigkeitscode „31 - 
Mitglied der Rechtsanwaltskasse“ vorhanden sein.  
Punkt 72 – Art des Verhältnisses – In dieser Spalte ist die Art des Verhältnisses anzugeben, wie sie in der Liste in 
Abschnitt 51 „M1- Bestätigte nicht ausschließliche ehrenamtliche Richter und Staatsanwälte – Art. 15 bis Absätze 3 
und 5, GD Nr. 75 vom 22. Juni 2023“ aufgeführt ist.  
Punkt 73 - Steuernummer der zahlenden Verwaltung – Geben Sie die Steuernummer der Verwaltung an, die den 
Beitrag gezahlt hat, wenn sie sich von der in der Uniemens-Erklärung angegebenen Stelle unterscheidet. 
  
2.6 ABSCHNITT 4 - Mitglieder der Inps Handwerkskooperativen 
Dieser Abschnitt ist für die Bescheinigung der Einkommen für Sozialversicherungszwecke reserviert, die vom Steue-
rabzugsverpflichteten für die Kategorie Handwerksgenossenschaft an die Mitglieder zahlte, wie im Gesetz 28. De-
zember 2015, Nr. 208, Art. 1, Absatz 114 vorgesehen, und die Punkt 8 des Abschnitts "Persönliche Daten des Mitar-
beiters" ausgefüllt und den Code Z3 eingegeben haben, da sie ein Arbeitsverhältnis auf selbständiger Basis gemäß 
Artikel 1 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 142 vom 3. April 2001 haben. 
In den Punkten 74 und 75 "Zeitraum: von Monat Jahr bis Monat Jahr" ist der Zeitraum einzutragen, in dem die Tä-
tigkeit ausgeübt wurde als Handwerks- Partner. Im Falle eines vollen Jahres von Januar bis Dezember. 
In Punkt 76 "Einkünfte" sind die vom Abzugsverpflichteten an den Empfänger der Einkünfte als Mitglied der Genos-
senschaft gezahlten Einkünfte anzugeben. 
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2.7 ABSCHNITT 5 - Andere Instanzen 
Der Abschnitt 5 ist der Bescheinigung der steuerpflichtigen Einkommen und den Beiträgen für die Vorsorgeinstituten 
vorbehalten, die nicht in den vorherigen Abschnitten erwähnt wurden. 
In Punkt 77 – Steueridentifikationsnummer – ist die Steueridentifikationsnummer des Vorsorgeinstituts anzugeben. 
In Punkt 78 – Bezeichnung des Vorsorgeinstituts – ist die Bezeichnung des Vorsorgeinstituts anzugeben. 
In Punkt 79 – Kennnummer des Betriebs – ist die Kennnummer des Unternehmens anzugeben, die eventuell von 
dem Vorsorgeinstitut zugeteilt wurde. 
In Punkt 80 – Kategorie – ist die Kategorie anzugeben, der in der Einrichtung eingetragene angehört, die im Folgen-
den aufgeführt ist:        
                                     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

    Einrichtung Kategorie Code  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ENPAB Fachbiologe, der in Ambulatorien arbeitet  A 
ENPAM Facharzt, der in Ambulatorien arbeitet  B 

Arzt der Gesundheitsdienste C 
Territorialer Notfallarzt  D 
Arzt der kontinuierlichen Fürsorge mit unbefristetem Arbeitsverhältnis E 
Übergang in ein Anstellungsverhältnis –Verwaltung von Anbulatorien F 
Übergang in ein Anstellungsverhältnis -Verwaltung Allgemeinmedizin G 
Externer INPS-Vertragsarzt H 

ENPAP Fachpsychologe, der in Ambulatorien arbeitet I 
ENPAPI Krankenpfleger, die in die Getrennte Verwaltung ENPAPI eingetragen sind L 
ENPAV Fachtierarzt, der in Ambulatorien arbeitet  M 
INPGI Scheinselbständiger Journalist N 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
In Punkt 81 - Vorsorgebasisbestrag - ist die Gesamtsumme der im Jahr gezahlten Vergütungen anzugeben (inner-
halb der Grenzen des für das selbe Jahr festgesetzten Höchstbeitrags gemäß Art. 2, Abs. 18 des G. Nr. 335 vom 8. 
August 1995, für die Einrichtungen, die ihn anwenden). 
Im Sinne des Artikels 51, Absatz 1 des TUIR wird daran erinnert, dass auch die Summen und Werte im Allgemeinen 
als im Steuerzeitraum erhalten angesehen werden, die bis zum 12. Februar des auf den Steuerzeitraum folgenden 
Jahres gezahlt wurden, auf das sie sich beziehen. 
In Punkt 82 - Geschuldete Beiträge - ist die Gesamtsumme der der Einrichtung geschuldeten Beiträge anzugeben 
auf der Grundlage der geltenden Steuersätze, die von der entsprechenden Norm festgelegt wurden. 
In Punkt 83 - Einbehaltene Beiträge zu Lasten des Angestellten - ist die Gesamtsumme der einbehaltenen Bei-
träge des Freiberuflers für den Anteil zu seinen Lasten anzugeben, auf der Grundlage der Steuersätze, die von der 
entsprechenden Norm festgelegt wurden. 
In Punkt 84 - Gezahlte Beiträge - ist die Gesamtsummen der tatsächlich vom Steuersubstitut an die zuständige Vor-
sorgeeinrichtung gezahlten Beiträge anzugeben. 
Der Punkt 85 – Sonstige Beiträge – muss angekreuzt werden im Fall einer Einzahlung von sonstigen obligatori-
schen Beiträgen (z.B. Beitrag, der im Fall einer Option des ENPAM-Mitglieds für einen modularen Beitragssatz ge-
schuldet wird). 
Das Feld muss auch im Fall eines Beitrags angekreuzt werden der im Sinne des Art. 86 des G.v.D.18. August 2000, 
Nr. 267 (Einzige Richtlinie zur Regulierung der lokalen Einrichtungen) für die lokalen Verwalter geschuldet ist, die in 
den Vorsorgeinstituten gemäß G.v.D.509/1994 und G.v.D. Nr. 103/1996 eingetragen sind. 
Im Punkt 86 – Betrag der sonstigen Beiträge – ist der Gesamtbetrag der Im Referenzjahr gezahlten Beiträge an-
zugeben, in Bezug auf den Punkt 82. 
 
3. Versicherungsdaten INAIL 
Nachfolgend sind die Anweisungen über die Angabe der INAIL-Versicherungsdaten aufgeführt. 
Die Punkte 91 bis 96 werden ausgefüllt, um die Versicherungsdaten in Bezug auf den Träger INAIL hinsichtlich aller 
Subjekte auszuweisen, für welche im Sinne des D.P.R. Nr. 1124 von 1965 der obligatorischen Versicherungsschutz 
vorgesehen ist und die bereits der namentlichen Meldung gemäß gemäß Artikel 4, Absätze 5 und 5-bis, des Geset-
zesdekrets Nr. 338 aus dem Jahr 1989 unterliegen, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 389 aus dem 
Jahr 1989, ersetzt durch Artikel 2-bis des Gesetzes Nr. 63 aus dem Jahr 1993, ebenso die Versicherungsdaten für 
Berufsjournalisten, Publizisten und Praktikanten mit einem untergeordneten Arbeitsverhältnis, die ab dem 1. Juli 2022 
und bis zum 31. Dezember 2023 bei der INAIL gemäß den Bestimmungen der am 30. Juni 2022 bei der INPGI gel-
tenden Regelung versichert sind, wie in Artikel 1, Absatz 109 des Gesetzes Nr. 234 von 2021 vorgesehen..  
Punkt 91 „Qualifizierung“ nur dann ausgefüllt werden, wenn ein Arbeitnehmer zu einer der „Weiteren Kategorien“ in 
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der nachstehenden Tabelle gehört, wobei einer der darin angegebenen Codes zu verwenden ist. 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unter Punkt 92 wird die Nummer der territorialen Versicherungsposition beim Träger INAIL und der entsprechende 
Gegencode angegeben. Für Berufsjournalisten, Publizisten und Praktikanten mit einem untergeordneten Arbeitsver-
hältnis journalistischer Art muss der Identifikationscode des Unternehmens/Arbeitgebers und der von der INAIL zu-
gewiesene Gegencode angegeben werden. Sollte der Versicherte im Lauf desselben Jahres Beschäftigungen na-
chgegangen sein, die auf zwei territoriale Versicherungspositionen in Bezug auf das gleiche Unternehmen zurückzu-
führen sind, müssen zusätzliche Zeilen verwendet werden. Es müssen nämlich zu „Beginn“ und am „Ende“ des Ar-
beitsverhältnisses auch die Übergänge von Subjekten innerhalb desselben Unternehmens von einer territorialen Ver-
sicherungsposition auf die andere aufgenommen werden. 
Die Punkte 93 und 94 müssen ausgefüllt werden, um den Zeitraum anzugeben, in dem der Versicherte unter der die-
sbezüglichen Versicherungsposition geführt wurde. 
Diese Angabe ist in den folgenden Fällen Pflicht: 
• Wenn der Zeitraum nicht mit dem Kalenderjahr übereinstimmt; 
• Änderungen der diesbezüglichen Versicherungsposition im Lauf des Jahres. 
Wenn der Versicherte im Bezugsjahr und innerhalb derselben Position eine unstetige Tätigkeit mit Unterbrechungen 
ausgeführt hat, muss unter Punkt 93 der erste Tag der Beschäftigung und unter Punkt 94 der letzte Tag der Beschäf-
tigung des Versicherten angegeben werden. 
Unter Punkt 95  (z. B. für Rom H501) des Ortes anzugeben, an dem der Versicherte die im Lauf des Jahres versi-
cherte und meldepflichtige Tätigkeit ausgeführt hat. Ferner ist bei Beschäftigungen in mehreren 
Produktionsstätten während des Jahres des Ortes anzugeben, an dem die versicherte Tätigkeit vorwiegend ausgeübt 
wurde. Wenn der Versicherte hingegen eine im Lauf des Jahres versicherte und meldepflichtige Tätigkeit in einer oder 
mehreren Produktionsstätten im Ausland ausgeübt hat, muss der Gemeindecode des Ortes angegeben werden, an 
dem der Rechtssitz des Unternehmens liegt. Zur Identifizierung der Gemeindecodes sei auf die Tabelle der Gemein-
decodes verwiesen, die auf www.agenziaentrate.gov.it im Abschnitt F24 Codes für Zahlungen veröffentlicht ist. 
Sollte der Versicherte zur Kategorie des „reisenden“ Personals gehören, muss Punkt 95 anstelle von Punkt 96 au-
sgefüllt und das dafür vorgesehenen Kästchen angekreuzt werden. 
 
 
VII. Anweisungen für den Steuersubstitut - Ausfüllen der Steuer-

daten - Bescheinigung über selbstständige Arbeit, Provisionen 
und sonstige Einkünfte 

 
1. Allgemeine Informationen 
 
VORSICHT In den vorliegenden Anweisungen sind die Abgabencodes detailliert angegeben, die den Einbehalten 
und Abzügen zugeschrieben wurden und im Vordruck R 24 verwendet werden können. Es wird festgehalten, dass 

 
WEITERE KATEGORIEN (QUALIFIKATION PUNKT 71)            CODE       BESCHREIBUNG 

 
            B           Praktikanten  
            C           Krankenhauspatienten 
            D           Gefangene 
            E           Genossenschaftsmitglieder und Mitglieder jeder anderen Art von Gesellschaft, mit  
                          Ausnahme der Handwerksbetriebe 
            F           Freie Mitarbeiter auf Gewinnbeteiligungsbasis 
            G           Mitarbeitende Familienmitglieder und Hilfsbedienstete nicht handwerklicher Unternehmen 
            H           Teilnehmer an nicht handwerklichen Familienunternehmen 
            L            Teilnehmer an Praktika 
            M           Personen, die in Hafengesellschaften eingetragen sind 
            N           Personen, die Gepäckträger-, Kutscher- oder Fuhrwerkskolonnen angehören 
             P            Selbstständige Fischer und Mitglieder von Genossenschaften der Kleinfischerei in Meeren  
                            und Binnengewässern 
            Q           Mediziner mit Spezialausbildung und mit Mediziner mit Fachausbildung in Allgemeinmedizin 
            Z           Sonstige
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diese Beträge ohne eventuelle Zahlungsüberschüsse zu betrachten sind. 
Im Punkt 9 muss der Betrag der Einbehalte für Vorsteuer eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes 
gezahlt wurde: 1019, 1020, 1040 und 104E. 
Im Punkt 10 muss der Betrag der Steuereinbehalte eingetragen werden, der mit den folgenden Abgabencodes ge-
zahlt wurde: 1040 und 104E. 
Im Punkt 12 muss der Betrag der regionalen Zusatzsteuern für Vorsteuer eingetragen werden, der mit den folgenden 
Abgabencodes gezahlt wurde: 3802 und 381E. 
Im Punkt 13 muss der Betrag der regionalen Zusatzsteuern für Steuer eingetragen werden, der mit den folgenden 
Abgabencodes gezahlt wurde: 3802 und 381E. 
Im Punkt 15 muss der Betrag der kommunalen Zusatzsteuern für Vorsteuer eingetragen werden, der mit den folgen-
den Abgabencodes gezahlt wurde: 3847 und 385E. 
Im Punkt 16 muss der Betrag der kommunalen Zusatzsteuern für Steuer eingetragen werden, der mit den folgenden 
Abgabencodes gezahlt wurde: 3848 und 384E. 
In den Punkten 103 und 107 muss der Betrag der Einbehalte eingetragen werden, die auf Summen angewandt wur-
den, die infolge einer Pfändung bei dritten Parteien ausgezahlt wurden, und der mit den folgenden Abgabencodes 
gezahlt wurde: 1049 und 112E. 
In den Punkten 132 und 136 muss der Betrag der Einbehalte eingetragen werden, die auf Summen angewandt wur-
den, die als Entschädigung einer Enteignung ausgezahlt wurden, und der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt 
wurde: 1052 und 105E. 
In den Punkten 134 und 138 muss der Betrag der Einbehalte eingetragen werden, die auf andere Entschädigungen 
und Zinsen angewandt wurden, und der mit den folgenden Abgabencodes gezahlt wurde: 1052 und 105E.  
Dieser Teil dient für folgende Angaben: 
•Die Entrichtung von Summen, die 2023 gezahlt wurden und sich auf Einkommen aus selbstständiger Arbeit im Sin-
ne von Art. 53 des Steuergesetzes TUIR oder auf andere Einkommen im Sinne von Art. 67, Absatz 1 des genannten 
Steuergesetzes beziehen, bei denen die Bestimmungen in Art. 25 des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 und 
Art. 33, Absatz 4 des D.P.R. Nr. 42 vom 4. Februar 1988 angewendet wurden; 
•Provisionen, welche im Jahr 2023 für auch gelegentliche Dienstleistungen in Bezug auf Kommissionsgeschäfte, 
Agenturtätigkeit, Vermittlungstätigkeit, Handelsvertretung und Geschäftsvermittlung bezogen wurden, einschließlich 
der Provisionen für Tür-an-Tür Verkäufe im Sinne von Art. 19 des G.v.D. Nr. 114 vom 31. März 1998, die dem Steue-
reinbehalt unterliegen und auf welche die im Art. 25-bis des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 angeführten Be-
stimmungen angewandt wurden; 
•Vergütungen, die im Jahr 2023 für Leistungen in Bezug auf Werkverträge gezahlt wurden und auf welche die im Art. 
25-ter des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 angeführten Bestimmungen angewandt wurden; 
In diesem Abschnitt werden auch die gezahlten Entschädigungen bei Beendigung des Agenturverhältnisses, für die 
Aufgabe von notariellen Funktionen und sportlichen Tätigkeiten angegeben, wenn es sich um ein selbstständiges Ar-
beitsverhältnis (Buchstaben d), e) und f) des Art. 17, Absatz 1 des Steuergesetzes TUIR handelt. 
In Bezug auf die Vergütungen im Sinne von Art. 67, Absatz 1, Buchstabe m) des Steuergesetzes TUIR (Außendien-
stvergütungen, pauschale Spesenrückvergütungen, Prämien und Vergütungen für die Ausübung einer direkten ama-
teuersportlichen Tätigkeit) werden die Rückerstattungen für belegte Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung, die 
Reise und den Transport nicht angegeben, die aufgrund von Leistungen außerhalb der Gemeinde getragen wurden. 
Sollten mehrere Vergütungen an denselben Bezieher gezahlt worden sein, hat der Substitut die Möglichkeit, die en-
tsprechenden Daten nach den folgenden Modalitäten anzugeben: 
•Die diversen Beträge sind zusammenzurechnen und es ist eine einzige Bescheinigung auszufüllen, falls sich die 
Vergütungen auf denselben Verwendungszweck beziehen. 
•Es sind so viele Bescheinigungen auszufüllen, wie Vergütungen gezahlt wurden, wobei darauf zu achten ist, die ein-
zelnen Bescheinigungen für denselben Bezieher fortlaufend zu nummerieren. 
Auch in den Fällen, in denen außergewöhnliche Geschäftsvorgänge getätigt wurden, die ein Erlöschen von vorheri-
gen Subjekten zur Folge hatten und die Fortführung der Geschäftstätigkeit durch andere Subjekte, kann bei einem 
Vorliegen von mehreren an den selben Bezieher gezahlten Vergütungen der Steuersubstitut die Möglichkeit wählen, 
die Daten unter Anwendung einer der vorher angegebenen Vorgehensweisen auszufüllen, indem er in jedem Fall die 
Situationen, die ihn betreffen, getrennt hält von den Situationen in Bezug auf jedes erloschene Subjekt, das dem Be-
zieher die Bescheinigung gemäß Art. 4, Absatz 6-ter und 6-quater, des D.P.R. 22. Juli Nr. 322 übergeben hat. 
Im Fall des Ablebens des Beziehers muss der Steuersubstitut den Erben eine Bescheinigung bezüglich der verstor-be-
nen Person ausstellen, aus der das Einkommen und die anderen an den Verstorbenen gezahlten Beträge hervor-ge-
hen. Im Abschnitt „Personendaten“ sind die meldeamtlichen Daten des Verstorbenen anzugeben. Die Bescheini-gung 
wird auch übergeben, um dem Erben des Beziehers der Summen die gezahlten Einkünfte gemäß Art. 7, Absatz 3 des 
D.P.R. Nr. 917 vom 22. Dezember 1986, einheitlicher Text über Einkommensteuern, zu bescheinigen. In diesem Fall: 
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•Müssen im Abschnitt „Personendaten“ die meldeamtlichen Daten des Erben angegeben werden; 
•Muss der an den Erben ausgezahlte Betrag der Einkünfte in Punkt 4 im Abschnitt „Steuerdaten“ der Bescheinigung 
über Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Provisionen und sonstige Einkünfte sowie der Betrag der im folgenden 
Punkt 9 vorgenommenen Einbehalte angegeben werden; 
•Unter Punkt 8 “Besondere Kategorien” ist der Code Z anzugeben, der der Tabelle F im Anhang zu den vorliegenden 
Anweisungen entnommen werden können. 
 
VORSICHT Wenn der Steuersubstitut Summen in Bezug auf selbstständige Arbeit an ausländische Bezieher ohne  
Steueridentifikationsnummer ausgezahlt hat, müssen die entsprechenden Daten ausschließlich in der Übersicht SY  
des Vordrucks 770/2024 im Abschnitt IV – dem ausländischen Bezieher ohne Steueridentifikationsnummer vorbehal 
ten – angegeben werden.  
Im Punkt 1 ist der Grund anzugeben, der die Art der durchgeführten Zahlung bezeichnet. Ab diesem Jahr sind die 
Einkommensarten in zwei Listen aufgeteilt: die erste Liste betrifft die Einkommensarten, die im Vordruck 730 ange-
geben werden können; die zweite Liste berücksichtigt die Einkommensarten, die nur mit dem Vordruck EINKOMMEN 
Natürliche Personen 2024 erklärt werden können. 
 
2. Daten über die ausgezahlten Beträge 
 
Im Vordruck 730/EINKOMMEN Natürliche Personen 2024 anzugebende Einkommensarten 
B – Wirtschaftliche Nutzung seitens des Urhebers oder des Erfinders geistiger Werke, gewerblicher Patente und von 

Verfahren, Formeln oder Informationen, die sich auf die erworbenen Erfahrungen im Bereich der Industrie, des 
Handels oder der Wissenschaft beziehen; 

C – Gewinne aus Beteiligungsverträgen an stillen Gesellschaften und Mitinhaberschaftsverträgen, wenn der Beitrag 
ausschließlich aus der Arbeitsleistung besteht; 

D – Gewinne, die den Gesellschaftsgründern der Kapitalgesellschaften zustehen; 
E - Erhebung von Wechselprotestes seitens der Gemeindesekretäre; 
L – Erträge aus der wirtschaftlichen Nutzung von geistigen Werken, gewerblichen Patenten und Verfahren, Formeln 

und Informationen, die auf den im Industrie-, Handels- oder wissenschaftlichen Bereich erworbenen Erfahrungen 
beruhen, die von den Rechtsvorgängern unentgeltlich (z. B. Erben und Vermächtnisnehmer des Urhebers oder 
Erfinders) bezogen wurden; 

L1 – Erträge aus der wirtschaftlichen Nutzung von geistigen Werken, gewerblichen Patenten und Verfahren, Formeln 
und Informationen, die auf den im Industrie-, Handels- oder wissenschaftlichen Bereich erworbenen Erfahrungen 
beruhen und von Personen bezogen wurden, die die Rechte für ihre Nutzung entgeltlich erworben haben; 

M – Leistungen aus nicht gewohnheitsmäßig ausgeübter selbstständiger Arbeit; 
M1 – Einkünfte aufgrund der Übernahme von Verpflichtungen des Handelns, des Unterlassens und des Ermöglichen; 
M2 - die aus nicht gewohnheitsmäßig durchgeführte selbstständiger Arbeitsleistungen , für die die Pflicht der Ein-

schreibung in die getrennte Pensionskasse ENPAPI besteht; 
N - gezahlte Außendienstvergütungen, pauschale Spesenrückvergütungen, Prämien und Vergütungen, die an kün-

stlerische Leiter und technische Mitarbeiter für nicht-professionelle Leistungen von Chören, Musikkapellen und 
philodramatischen Gruppen gezahlt werden, die amateurhafte Ziele verfolgen; 

N1 - gezahlte Außendienstvergütungen, pauschale Spesenrückvergütungen, Prämien und Vergütungen (bis 30. Juni 
2023): 
- Für die Ausübung einer direkten amateuersportlichen Tätigkeit; 
- In Bezug auf die Verhältnisse einer geregelten und fortwährenden Zusammenarbeit durch nicht berufsmäßig au-
sgeübte Mitarbeit in der Verwaltung und Führung zugunsten von Amateursportgesellschaften und -vereinen; 

N2 - Einkünfte aus sportlichen Dienstleistungen, die Gegenstand eines anderen Vertrags als eines Arbeitsvertrags 
oder eines Vertrags über eine koordinierte und kontinuierliche Mitarbeit gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 36 vom 
28. Februar 2021 (Art. 53 Absatz 2 Buchst. a des Tuir) sind; 

N3 - Einkünfte aus sportlichen Dienstleistungen, die Gegenstand eines anderen Vertrags als eines Arbeitsvertrags 
oder eines Vertrags über eine koordinierte und kontinuierliche Mitarbeit gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 36 vom 
28. Februar 2021 sind, für die aufgrund spezifischer gesetzlicher Bestimmungen besondere Befreiungsschwellen 
gelten (Art. 53, Absatz 2, Buchst. a) des Tuir); 

O - Leistungen aus nicht gewohnheitsmäßig ausgeübter selbstständiger Arbeit, für die nicht die Pflicht der Einschrei-
bung in die getrennte Pensionskasse besteht (Rundschreiben des Trägers INPS Nr. 104/2001); 

O1 - Einkünfte aufgrund der Übernahme von Verpflichtungen des Handelns, des Unterlassens und des Ermöglichen, 
für die nicht die Pflicht der Einschreibung in die getrennte Pensionskasse besteht (Rundschreiben des Trägers 
INPS Nr. 104/2001); 
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V1 – Einkünfte aus nicht gewohnheitsmäßig ausgeübter Handelstätigkeit (z. B. an Handelsagenten oder -vertreter, 
Vermittler, Geschäftsvermittler oder Beauftragte für den Heimverkauf gezahlte Provisionen für nicht berufsmäßig 
erbrachte Leistungen); 

 
Die ausschließlich mit dem Vordruck EINKOMMEN Natürliche Personen 2024 anzugebenden Einkommensar 
ten, da sie dem Einbehalt für Vorsteuer unterliegen oder Einkommensarten, die in keinem Erklärungsvodruck 

anzugeben sind, da die Versteuerung schon festgelegt wurde 
A – Leistungen aus selbstständiger Arbeit, die unter die Ausübung von künstlerischen und freiberuflichen Tätigkeiten 

fallen; 
F – Entschädigungen für ehrenamtliche Friedensrichter und stellvertretende ehrenamtliche Staatsanwälte; 
G – Entschädigungen, die bei der Beendigung der beruflichen sportlichen Tätigkeit entrichtet wurden; 
H – Entschädigungen, die bei der Beendigung von Agenturverhältnissen von natürlichen Personen und Personenge-

sellschaften entrichtet wurden, unter Ausschluss der bis zum 31. Dezember 2003 fällig gewordenen Summen, die 
bereits periodengerecht zugewiesen und als Unternehmenseinkünfte besteuert wurden; 

I – Entschädigungen, die bei der Aufgabe von notariellen Funktionen entrichtet wurden; 
J – Vergütungen, die an gelegentliche, nicht zum Zweck der Mehrwertsteuer identifizierte Trüffelsammler bezüglich 

der Übergabe von Trüffeln gezahlt werden; 
K – Vergütungen für den universellen Zivildienst im Sinne des Art. 16 des Gv. D. Nr. 40 vom 6 März 2017; 
P – Vergütungen, die an nicht ansässige Subjekte ohne feste Niederlassung für sich in Italien befindliche industrielle, 

betriebliche und wissenschaftliche Ausstattung gezahlt wurden bzw. die an Schweizer Unternehmen oder an de-
ren feste Niederlassungen gezahlt wurden, die die Anforderungen gemäß Art. 15, Absatz 2 des Abkommens zwi-
schen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 26. Oktober 2004 (im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nr. L385/30 vom 29. Dezember 2004 veröffentlicht) erfüllen; 

Q – Provisionen, die an Handelsagenten oder -vertreter mit Alleinmandat gezahlt wurden; 
R – Provisionen, die an Handelsagenten oder -vertreter mit mit mehreren Auftraggebern gezahlt wurden; 
S – an Auftraggeber gezahlte Provisionen; 
T – an Vermittler gezahlte Provisionen; 
U – an Geschäftsvermittler gezahlte Provisionen; 
V –Provisionen, die an Beauftragte für den Heimverkauf, den Haus-an-Haus-Verkauf und für den Wanderhandel von 

Tageszeitungen und Zeitschriften (Gesetz Nr. 67 vom 25. Februar 1987) gezahlt wurden; 
V2 – Einkünfte aus nicht gewohnheitsmäßig durchgeführte Arbeitsleistungen, die von zum Haus-zu-Haus-Verkauf 

Beauftragten erbracht wurden; 
W - Vergütungen, die 2023 für Leistungen in Bezug auf Werkverträge gezahlt wurden und auf welche die im Art. 25-

ter des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 angeführten Bestimmungen angewandt wurden; 
X - Entgelte, die 2004 von ansässigen Gesellschaften oder Körperschaften bzw. von festen Niederlassungen auslän-

discher Gesellschaften gemäß Art. 26-quater, Absatz 1, Buchstaben a) und b) des D.P.R. 600 vom 29. September 
1973 an Gesellschaften oder feste Gesellschaftsniederlassungen gezahlt wurden, die ihren Sitz in einem anderen 
Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft haben, wenn die Anforderungen im Sinne des genannten Art. 26-
quater, des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 vorliegen, für die im Jahr 2006 die Rückerstattung des Ein-
behalts gemäß Art. 4 des G.v.D. Nr. 143 vom 30. Mai 2005 erfolgte; 

Y –  Entgelte, die vom 1. Januar 2005 bis zum 26. Juli 2005 von ansässigen Gesellschaften oder Körperschaften bzw. 
von festen Niederlassungen ausländischer Gesellschaften gemäß Art. 26-quater, Absatz 1, Buchstaben a) und b) 
des D.P.R. 600 vom 29. September 1973 an Gesellschaften oder feste Gesellschaftsniederlassungen gezahlt 
wurden, die ihren Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft haben, wenn die Anfor-
derungen im Sinne des genannten Art. 26-quater, des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 vorliegen, für die 
im Jahr 2006 die Rückerstattung des Einbehalts gemäß Art. 4 des G.v.D. Nr. 143 vom 30. Mai 2005 erfolgte; 

ZO - Sonstige, von den vorangegangenen abweichende Titel. 
 
Für die unter Punkt 1 durch die Codes „G“, „H“ und „I“ ausgewiesenen Summen ist unter Punkt 2 das Jahr, in dem 
das Bezugsrecht entstanden ist, und für die Vorauszahlungen das Jahr 2023 anzugeben, indem das Kästchen unter 
Punkt 3 angekreuzt wird. Unter den Punkten 18 und 19 ist hingegen jeweils der eventuelle Betrag der in den Vorja-
hren gezahlten Summen für Vorauszahlungen und die entsprechenden Einbehalte anzugeben.  
Unter Punkt 4 wird der Bruttobetrag der gezahlten Vergütung, abzüglich der eventuell geschuldeten Mehrwertsteuer 
angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Ergänzungsbeitrag (z. B. 2 oder 4 Prozent) für die Berufskassen 
nicht Teil der Vergütung ist und daher nicht angegeben wird. Mit Bezug auf die mit dem Code „N“ unter Punkt 1 au-
sgewiesenen Beträge müssen im Betrag, der unter Punkt 4 anzugeben ist, auch die Summen enthalten sein, die nicht 
zur Bildung des Einkommens beigetragen haben (bis 10.000,00 Euro gemäß Art. 69, Absatz 2 des Steuergesetzes 
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TUIR), die ferner unter dem nachfolgenden Punkt 7 anzugeben sind. Diese Art der Angabe gilt auch bei der Ausza-
hlung von Vergütungen, die 10.000,00 Euro nicht überschreiten.  
Hinsichtlich der Beträge, die durch die Codes „A und N3“ von Punkt 1 identifiziert wurden, müssen die Beträge, die 
nicht zur Bildung des Einkommens beigetragen haben (bis zu 15.000,00 € gemäß Artikel 36, Absatz 6, des Gesetze-
sdekrets Nr. 36 vom 28. Februar 2021), ebenfalls in den unter Punkt 4 anzugebenden Betrag einbezogen werden, 
der auch unter Punkt 7 unten angegeben werden muss. Diese Verfahren müssen auch bei der Zahlung von Vergü-
tungen, die 15.000,00 € nicht übersteigen, durchgeführt werden. 
In Bezug auf Vergütungen, die nicht dem Steuerein-behalt unterliegen und an Subjekte gezahlt wurden, die das in 
Art. 27 des Gesetzesdekrets Nr. 98 vom 6. Juli 2011 vorgesehene System mit Steuererleichterungen für junge Klei-
nunternehmer und Arbeitnehmer auf der Mobilitätsliste anwenden, muss unter diesem Punkt ebenfalls der gezahlte 
Gesamtbetrag angegeben werden, obwohl dieser nicht dem Steuereinbehalt unterliegt. Der gleiche Betrag muss 
auch im folgenden Punkt 7 angegeben werden. 
In Bezug auf Vergütungen, die nicht dem Steuereinbehalt unterliegen und an neuen Subjekte der „Pauschal-Minde-
stbeitrag“ gemäß Artikel 1 des G. 190/2014 gezahlt wurden, muss in diesem Punkt der gezahlte Gesamtbetrag ein-
getragen werden. 
In Bezug auf Vergütungen, die nicht dem Steuereinbehalt unterliegen und an neue Subjekte der „Pauschal-Minde-
stbeitrag“ gemäß Artikel 1 des G. 190/2014 gezahlt wurden, muss in diesem Punkt der gezahlte Gesamtbetrag ein-
getragen werden. 
Der selbe Betrag muss auch im nachfolgenden Punkt 7 eingetragen werden. 
Für Einkommen aus selbstständiger Arbeit in Bezug auf die ermittelten Kategorien im Sinne des Dekrets des Mini-
steriums für Wirtschaft und Finanzen vom 3. Juni 2011 und im Sinne der Bestimmungen im Gesetz Nr. 238 vom 30. 
Dezember 2010, sind unter Punkt 4 auch die Summen anzugeben, die nicht zum steuerpflichtigen Einkommen bei-
getragen haben (jeweils 80% der gezahlten Summe für Arbeitnehmerinnen und 70% für die Arbeitnehmer). Diese 
sind ferner in den nachfolgenden Punkt 7 zu übertragen. 
Für die Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die in Italien von Arbeitnehmern erzielt werden, die ihren Wohnsitz gemäß 
Artikel 2 des Tuir in das Staatsgebiet verlegen, wie in Artikel 16 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015, geändert 
durch das Gesetzesdekret Nr. 34 vom 30. April 2020, vorgesehen, sind in diesem Punkt auch die Beträge anzugeben, 
die nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben:  
70 % des an aus dem Ausland nach Italien zurückkehrenden Arbeitnehmern gezahlten Einkommens gemäß Artikel 
16 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015; 
90 % des an aus dem Ausland nach Italien zurückkehrenden Arbeitnehmern gezahlten Einkommens gemäß Artikel 
16 Absatz 5-bis des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015; 
50 % des an aus dem Ausland nach Italien zurückkehrenden Arbeitnehmern gezahlten Einkommens gemäß Artikel 
16 Absatz 5quater des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015. 
Diese Beträge sind ebenfalls in Punkt 7 unten anzugeben. 
Für die von Einkünften aus selbständiger Arbeit, die in Italien von Arbeitnehmern erzielt werden, die ihren Wohnsitz 
gemäß Artikel 2 des Tuir in das Staatsgebiet verlegen, wie in Artikel 5, Absatz 2-bis des Gesetzdekrets Nr. 34 von 
2019, eingeführt durch das Gesetz Nr. 178 vom 30. Dezember 2020, Artikel 1, Absatz 50, sind in diesem Punkt auch 
die Beträge anzugeben, die nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben: 
- 50 % der Einkünfte von Arbeitnehmern, die vor dem 30. April 2019 aus dem Ausland nach Italien zurückkehren und 
von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 3. März 2021 (berichtigt durch die Korri-
genda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben; 
- 90 % der Einkünfte von Arbeitnehmern, die vor dem 30. April 2019 aus dem Ausland nach Italien zurückkehren, die 
von in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 3. März 2021 (berichtigt durch die Korrigenda 
vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. 
Diese sind ebenfalls in Punkt 7 unten anzugeben sind. 
Für die von Einkünften aus selbständiger Arbeit, die in Italien von aus dem Ausland nach Italien zurückkehren Arbeit-
nehmern erzielt werden, die ihren Wohnsitz gemäß Artikel 2 des Tuir in das Staatsgebiet verlegen, wie in Artikel 16, 
des Gesetzdekrets Nr. 147 von 2015, geändert durch G.D. Nr. 34 vom 30. Aprile 2019, sind in diesem Punkt auch die 
Beträge anzugeben, die nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben (50% der gezahlten Summe), die 
ebenfalls in Punkt 7 anzugeben sind. 
Für die von Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die in Italien von Dozenten und Wissenschaftlern erzielt werden, die 
ihren Wohnsitz gemäß Artikel 2 des Tuir in das Staatsgebiet verlegen, wie vom Art. 44 des G.D. Nr. 78 vom 31.Mai 
2010 vorgesehen, sind in diesem Punkt auch die Beträge anzugeben, die nicht zum steuerpflichtigen Einkommen in 
Höhe von 90 % des Einkommens von Forschern beigetragen haben, die vor 2020 nach Italien zurückgekommen sind 
und am 31. Dezember 2019 in den Genuss der vom genannten Gesetzesdekret vorgesehenen Regelung kommen 
und von in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen vom 31. März 2022 vorgesehenen Möglichkeit 
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Gebrauch gemacht haben. Diese sind ebenfalls in Punkt 7 anzugeben. 
Im gegenständlichen Punkt sind auch die von den Freiwilligen empfangenen Entgelte für den universellen Zivildienst 
laut Art. 16 des Gv.D. Nr. 40 vom 06. 03.2017 anzugeben sind, die von der erwähnten Norm als Einkünfte aus der 
Übernahme von Verpflichtungen des Handelns, Unterlassens oder Duldens identifiziert wurden. Dieselbe Norm sieht 
vor, dass diese Summen steuerfrei und nicht sozialversicherungspflichtig sind; der selbe Betrag muss damit auch im 
folgenden Punkt 7 übergeben werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass unter Punkt 4 nicht die Summen anzugeben sind, die an Subjekte im Sinne des 
fünften Absatzes des Art. 25-bis des genannten D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973 ausschließlich für Leistun-
gen aufgrund der darin vorgesehenen spezifischen Tätigkeit gezahlt wurden, die vom Einbehalt ausgenommen sind. 
Wenn der Bezieher ein nicht ansässiges Subjekt ist, muss der Steuersubstitut unter Punkt 5 die nicht dem Einbehalt 
unterliegenden Summen angeben, da er das in den internationalen Abkommen vorgesehene Steuersystem direkt an-
gewandt hat, um die doppelte Besteuerung der Einkünfte zu vermeiden. In diesem Fall muss der Steuersubstitut die 
von der zuständigen ausländischen Steuerbehörde ausgestellte Bescheinigung, in der der Wohnort des Beziehers 
nachgewiesen ist, sowie die Dokumentation über den Nachweis der vorliegenden notwendigen Bedingungen zur 
Inanspruchnahme des vereinbarten Steuersystems aufbewahren und diese auf Anfrage der Agentur der Einnahmen 
vorlegen oder übermitteln. Sollte ein üblicher Vordruck existieren, so ersetzt dieser ordnungsgemäß ausgefüllte Vor-
druck die genannte Dokumentation. 
Um Punkt 6 auszufüllen, muss einer der nachfolgenden Codes verwendet werden: 
2 - Wenn die Summen nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben (90% der gezahlten Summe) be-
züglich der von Dozenten und Wissenschaftlern bezogenen Einkünfte basierend auf den Bestimmungen im Art. 44 
des G.D. Nr.78 vom 31. Mai 2010, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 122 vom 30 Juli 2020. Es sind 
ferner die entsprechenden Spesenrückerstattungen anzugeben; 
4 - Wenn die gezahlten Summen nicht zum steuerpflichtigen Einkommen beigetragen haben (50% der gezahlten 
Summen), bezüglich der von Subjekten bezogenen Einkünfte, die eine Geschäftstätigkeit selbstständiger Arbeit oder 
ein Unternehmen begonnen haben, basierend auf den Bestimmungen des Art. 16 des G.v.D. Nr. 147 von 2015, durch 
das Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 verändert; 
6 - Iim Fall von gezahlten Beträgen, die nicht zur Bildung des zu versteuernden Einkommens beigetragen haben 
(70% des ausgezahlten Betrags), bezüglich der Ermäßigung für nach Italien zurückkehrende Arbeitnehmer, gemäß 
den Bestimmungen von Artikel 16 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015 in der Fassung des Gesetzesde-
krets Nr. 34 vom 30. April 2019. Für Arbeitnehmer, die zwischen dem 30. April 2019 und dem 2. Juli 2019 nach Italien 
zurückgekehrt sind, unterliegt die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit dem Erlass des Ministerialdekrets gemäß Ab-
satz 2 des Artikels 13-ter des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, umgewandelt mit Änderungen durch 
das Gesetz Nr. 157 vom 19. Dezember 2019; 
8 - im Fall von gezahlten Beträgen, die nicht zur Bildung des zu versteuernden Einkommens beitrugen (90 % des ge-
zahlten Betrags), bezüglich der Ermäßigung für nach Italien zurückkehrende Arbeitnehmer, gemäß den Bestim-mun-
gen von Artikel 16 Absatz 5-bis des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015 in der Fassung des Gesetzesdekrets Nr. 34 
vom 30. April 2019. Für Arbeitnehmer, die zwischen dem 30. April 2019 und dem 2. Juli 2019 nach Italien zurück-ge-
kehrt sind, unterliegt die Inanspruchnahme dieser Möglichkeit dem Erlass des Ministerialdekrets gemäß Absatz 2 des 
Artikels 13-ter des Gesetzesdekrets Nr. 124 vom 26. Oktober 2019, umgewandelt mit Änderungen durch das Ge-setz 
Nr. 157 vom 19. Dezember 2019; 
9 - im Fall von gezahlten Beträgen, die nicht zur Bildung des zu versteuernden Einkommens beitrugen (50 % des ge-
zahlten Betrags), bezüglich der Ermäßigung für nach Italien zurückkehrende Arbeitnehmer die ihren Wohnsitz am 
oder nach dem 30. April 2019 nach Italien verlegt haben, gemäß den Bestimmungen von Artikel 16 Absatz 5quater 
des Gesetzesdekrets Nr. 147 von 2015 in der Fassung des Gesetzesdekrets Nr. 34 vom 30. April 2019. Die Option 
für diese erleichterte Regelung impliziert die Zahlung eines Beitrags in Höhe von 0,5 % der Bemessungsgrundlage. 
Die Modalitäten für diese Zahlung wurden durch den Erlass des Ministerpräsidenten vom 26. Januar 2021 festgelegt; 
13 - im Fall von Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (50 % des ge-
zahlten Betrags), betreffend Entschädigungen, die Arbeitnehmer erhalten haben, die vor dem 30. April 2019 aus dem 
Ausland nach Italien zurückgekehrt sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen 
vom 3. März 2021 (korrigiert durch die Korrigenda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Option Gebrauch gemacht ha-
ben; 
14 - im Fall von Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (90 % des ge-
zahlten Betrags), betreffend Entschädigungen, die Arbeitnehmer erhalten haben, die vor dem 30. April 2019 aus dem 
Ausland nach Italien zurückgekehrt sind und von der in der Maßnahme des Direktors der Agentur der Einnahmen 
vom 3. März 2021 (korrigiert durch die Korrigenda vom 24. Juni 2021) vorgesehenen Option Gebrauch gemacht ha-
ben; 
15 - im Fall von Beträgen, die nicht zur Bildung des steuerpflichtigen Einkommens beigetragen haben (90 % des ge-
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zahlten Betrags), betreffend Einkünfte aus selbständiger Arbeit, die in Italien von Dozenten und Wissenschaftlern er-
zielt werden, die vor 2020 nach Italien zurückgekommen sind und am 31. Dezember 2019 in den Genuss der im Art. 
44 des G.D. Nr. 78 vom 31. Mai 2010 vorgesehenen Regelung kommen und von in der Maßnahme des Direktors der 
Agentur der Einnahmen vom 31. März 2022 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht haben; 
20 - Im Fall der in Artikel 53 Absatz 1 des Tuir genannten selbständigen Dienstleistungen, für die Art. 36 Absatz 6 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36 aus dem Jahr 2021 vorsieht, dass ein jährlicher Gesamtbetrag von 15.000,00 
EUR nicht zur Steuerbemessungsgrundlage beiträgt; 
21 - Im Fall von Auszahlung anderer Einkünfte, die dem Abzug nicht unterliegen bzw. befreit sind; 
22 - im Fall der Zahlung von steuerfreien Einkünften oder von Beträgen, die kein Einkommen darstellen; 
23 - Im Fall von Vergütungen für den universellen Zivildienst laut dem Art. 16 des Gv. D. Nr. 40 vom 2017, die das 
Gesetz als steuerfrei anerkennt; 
24 - im Falle von nicht quellensteuerpflichtigen Entschädigungen, die an Personen im Rahmen der Pauschalrege-
lung gemäß Artikel 1 des Gesetzes 190/2014 entrichtet werden. 
 
Für jeden in diesem Punkt angegebenen Code ist der entsprechende Betrag im nächsten Punkt 7 anzugeben. 
 
Unter Punkt 7 werden die Summen angegeben, die sich von denen unter dem vorangegangenen Punkt 5 unterschei-
den und die für den Bezieher aufgrund der ausdrücklichen gesetzlichen Bestimmungen kein steuerpflichtiges Ein-
kommen darstellen und somit keinem Einbehalt unterliegen. Zum Beispiel wird die Reduzierung in Höhe von 15% für 
die pauschale Rückerstattung der Spesen angegeben (wenn unter Punkt 1 der Code "E" eingetragen wurden). An-
zugeben sind die eventuellen Vergütungen mit einem Betrag unter 25,82 Euro im Sinne des dritten Absatzes des Art. 
25 des D.P.R. Nr. 600 vom 29. September 1973, der Anteil der Provisionen, die nicht dem Einbehalt unterliegen (50% 
oder 80%), sowie die Summen für Spe-senrückerstattungen, die von Beziehern im Namen der Auftraggeber, Unter-
nehmer oder Mandanten vorgestreckt wurden, sowie der pauschale Abzug in Höhe von 22% für Spesen der einkom-
mensbezogenen Tätigkeit für die Lei-stungen, die unter Punkt 1 mit dem Code V und V2 ausgewiesen sind. 
In Punkt 7 sind außerdem die Beträge anzugeben, die aufgrund ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung nicht der 
Einbehaltung unterliegen, sondern in der Steuererklärung als steuerpflichtiges Einkommen ausgewiesen werden. 
In Bezug auf die Punkte 5 und 7 wird darauf hingewiesen, dass die darin angegebenen Beträge immer im vorange-
gangenen Punkt 4 enthalten sind. 
Unter Punkt 8 ist die Bemessungsgrundlage anzugeben, die sich aus der Differenz zwischen der Bruttosumme ge-
mäß Punkt 4 und der nicht einbehaltspflichtigen Summen in den Punkten 5 und 7 ergibt. 
Unter Punkt 9 wird der Betrag der im Jahr angewandten Einbehalte als Vorauszahlung eingetragen. 
Unter Punkt 10 wird der Betrag der im Jahr angewandten Steuereinbehalte eingetragen. 
Z. B. die vorgenommenen Einbehalte auf Summen, die unter Punkt 1 mit den Codes "N" und "N1" ausgewiesen sind, 
in Bezug auf Beträge, die dem Steuereinbehalt unterliegen (über 10.000,00 Euro bis 30.658,28 Euro); die vorgenom-
menen Steuereinbehalte in Höhe von 30% auf Summen, die unter Punkt 1 mit den Codes "L", "L1" und "P" ausge-
wiesen sind und an nicht ansässige Subjekte gezahlt wurden. 
Unter Punkt 11 muss die Summe der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse 
nicht vorgenommenen Einbehalte angegeben werden, die bereits in den unter Punkt 9 und 10 angegebenen Beträ-
gen enthaltenen ist. 
Unter den Punkten 12 und 13, die nur auszufüllen sind, wenn unter Punkt 1 die Codes "N" und "N1" angegeben wur-
den, ist der Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, der jeweils als Vorauszahlung und Steuer einbe-
halten wurde. 
Unter Punkt 14 muss der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht ein-
behaltene Betrag der regionalen IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, der bereits in dem unter Punkt 12 und 13 
angegebenen Betrag enthaltenen ist. 
Unter den Punkten 15 und 16, die nur auszufüllen sind, wenn unter Punkt 1 die Codes "N" und "N1" angegeben wurden, 
ist der Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, der jeweils als Vorauszahlung und Steuer einbehalten 
wurde. 
Unter Punkt 17 muss der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht ein-
behaltene Betrag der kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, der bereits in dem unter Punkt 15 und 
16 angegebenen Betrag enthaltenen ist.  
Gegenüber Subjekten, die gelegentliche selbstständige Tätigkeiten ausüben, sind die Vor- und Fürsorgebeiträge auf 
die an den Arbeitnehmer gezahlte Bruttovergütung anzuwenden, abzüglich der Kosten zulasten des Auftraggebers, 
die aus der Rechnung hervorgehen (Rundschreiben des Trägers INPS Nr. 103 vom 6. Juli 2004), die unter dem na-
chfolgenden Punkt 20 anzugeben sind. 
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Punkt 21 muss nur ausgefüllt werden, wenn unter Punkt 1 die Codes "X" oder "Y" angeführt wurden, wobei der Be-
trag der zurückerstatteten Einbehalte im Sinne von Art. 4 des G.v.D. Nr. 143 vom 30. Mai 2005 anzugeben ist. 
Unter Punkt 22 sind die in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d-bis des Tuir genannten Beträge anzugeben, wenn sie 
nach Abzug der in den Vorjahren erlittenen Einbehaltung zurückgegeben werden. In diesem Fall legte Absatz 1 des 
Artikels 150 des Gesetzesdekrets Nr. 34 aus dem Jahr 2020 fest, dass diese Beträge keine abzugsfähigen Auslagen 
ausmachen, während der nachfolgende Absatz 2 desselben Artikels vorsah, dass "die Substitute Anspruch auf eine 
Steuergutschrift in Höhe von 30 Prozent der erhaltenen Beträge haben, die ohne betragliche Begrenzung als Au-
sgleich gemäß Artikel 17 des Gesetzesdekrets Nr. 241 vom 9. Juli 1997 verwendet werden kann". Es ist zu beachten, 
dass der Anspruch des Abzugsverpflichteten auf die Steuergutschrift entsteht, wenn die Rechtmäßigkeit des Rücker-
stattungsanspruchs nicht mehr bestritten werden kann. Daher sind die Umstände und Verfahren im Zusammenhang 
mit der Rückzahlung der zu Unrecht geleisteten Zahlung (z. B. Ratenzahlung) für die Inanspruchnahme der Steuer-
gutschrift unerheblich. 
 
Vorsorgedaten 
In Punkt 29 – Steueridentifikationsnummer – ist die Steueridentifikationsnummer des Vorsorgeinstituts anzugeben 
In Punkt 30 - Bezeichnung des Vorsorgeinstituts - ist die Bezeichnung des Vorsorgeinstituts anzugeben. 
In Punkt 32- Kennnummer des Betriebs - ist die Kennnummer des Betriebs anzugeben, die eventuell von der Vor-
sorgeeinrichtung  zugeteilt wurde. 
In Punkt 33 - Kategorie - ist die Kategorie anzugeben, der der in der Einrichtung eingetragene angehört, die im Fol-
genden aufgeführt ist. 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
    Einrichtung Kategorie Code  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ENPAM Arzt der primären Fürsorge P 
Frei wählbarer Kinderarzt Q 
Externer Facharzt R 
Arzt der kontinuierlichen Fürsorge mit befristetem Arbeitsverhältnis  S 
INPS-Steuerarzt T 
Arzt, der in einer akkreditierten Gesundheitseinrichtungen arbeitet   U 

ENPAPI       Gelegentlich tätige Krankenpfleger V 
            NISF            Ehemalige Verwaltung ENPALS   Z 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Unter den Punkten 34 und 35 ist der Betrag der geschuldeten Für- und Vorsorgebeiträge in Bezug auf Einkünfte an-
zugeben, die unter Punkt 1 mit dem Code "C" ausgewiesen sind, sowie die jährlichen Einkünfte über 5.000 Euro, die 
aus Tätigkeiten stammen, die unter Punkt 1 mit den Codes “M”, “M1” und “V” ausgewiesen sind. 
Für Mitglieder der ENPAM ist in diesen Punkten auch die Höhe der Vorsorgebeiträge in Zusammenhang mit Einkom-
men anzugeben, die in Punkt 1 mit dem Code „A“ gekennzeichnet sind oder für den in Artikel 1 Absatz 39 des Ge-
setzes Nr. 243 vom 23. August 2004 genannten Umsatz. 
Für Mitglieder der ENPAPI ist auch die Höhe der Beiträge in Zusammenhang mit jährlichen Einkommen anzugeben, 
die aus Tätigkeiten nach Punkt 1, Code „M“ stammen. 
Für Mitglieder der NISF, ehemalige Verwaltung ENPALS, sind die Sozialversicherungsbeiträge anzugeben, die be-
züglich den im Punkt 1 durch den Code „A“, „0“, „01“ bezeichneten Einkünften geschuldet sind.  
Der Punkt 36 - Sonstige Beiträge - muss angekreuzt werden im Fall einer Einzahlung von sonstigen obligatorischen 
Beiträgen (z.B. Beitrag, der im Fall einer Option des ENPAM-Mitglieds für einen modularen Beitragssatz geschuldet 
wird). 
Das Feld muss auch im Fall eines Beitrags angekreuzt werden der im Sinne des Art. 86 des G.v.D.18. August 2000, 
Nr. 267 (Einzige Richtlinie zur Regulierung der lokalen Einrichtungen) für die lokalen Verwalter geschuldet ist, die in 
den Vorsorgeinstituten gemäß G.v.D.509/1994 und G.v.D. Nr. 103/1996 eingetragen sind. 
Im Punkt 37 - Betrag der sonstigen Beiträge - ist der Gesamtbetrag der Im Referenzjahr gezahlten Beiträge anzu-
geben, in Bezug auf den Punkt 36. 
In Punkt 38 - Geschuldete Beiträge - ist die Gesamtsumme der der Einrichtung geschuldeten Beiträge anzugeben 
auf der Grundlage der geltenden Steuersätze, die von der entsprechenden Norm festgelegt wurden. 
In Punkt 39 - Gezahlte Beiträge - ist die Gesamtsummen der tatsächlich vom Steuersubstitut an die zuständige Vor-
sorgeeinrichtung gezahlten Beiträge anzugeben. 
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Konkurs oder und verwaltungsbehördliche Zwangsliquidation  
Die Punkte 41 und 42 sind nur auszufüllen, wenn der Vertreter, der die Erklärung unterzeichnet, ein Konkursverwal-
ter oder ein Liquidationskommissar ist 
In diesem Fall ist anzugeben: 
- In Punkt 41 der Teil der Vergütungen von Immobilien, der vom Erklärenden vor der Eröffnung des Konkursverfa-

hrens ausgezahlt wurde, und der schon in Punkt 8 enthalten ist; 
- In Punkt 42 der Teil der Vergütungen von Immobilien, der vom Konkursverwalter oder Liquidationskommissar vor 

der Eröffnung des Konkursverfahrens ausgezahlt wurde, und der schon in Punkt 8 enthalten ist. 
 
Einkünfte, die von anderen Subjekten ausgezahlt wurden 
Im Fall von außerordentlichen Geschäftsvorgängen mit Erlöschen der vorherigen Subjekte und mit Fortführung der 
Geschäftstätigkeit durch ein anderes Subjekt, wenn das erloschene Subjekt keine Bescheinigung für gezahlte Bezü-
ge ausgestellt hat, dafür jedoch das eintretende Subjekt gesorgt hat, so muss dieser auch die Punkte 52 bis 62 au-
sfüllen. 
Unter den Punkten 52 bis 62 müssen die Daten über die Einkünfte angegeben werden, die jeder Substitut gezahlt 
hat Wenn Einkünfte, die von mehreren Substituten gezahlt wurden, vorliegen, müssen mehrere Zeilen verwendet 
werden, wobei man die Daten zu jedem einzelnen Substitut in Punkt 52 bis 62 angibt. 
In Punkt 52 ist die Steueridentifikationsnummer des Subjekts anzugeben, der diese Summen gezahlt hat. 
In den Punkten 53, 54, und 55 werden jeweils der Gesamtbetrag der steuerpflichtiges Einkommen , die von einem 
anderen Subjekt gezahlt und vom Steuersubstitut bescheinigt wurden, sowie die eventuellen von einem anderen 
Subjekt als Anzahlung angewandten Einbehalte angegeben, einschließlich derer, die in Punkt 56 angegeben sind. 
In Punkt 56 müssen die der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht vor-
genommenen Einbehalte angegeben werden, die bereits in Punkt 54 und 55 enthalten sind. 
In Punkt 57 ist der Betrag der als Anzahlung einbehaltenen regionalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, einschlie-
ßlich derer, die in Punkt 59 eventuell angegeben ist. 
In Punkt 58 ist der Betrag der als Steuer einbehaltenen regionalen Zusatzsteuer auf die Einkommenssteuer anzu-
geben, einschließlich derer, die in Punkt 59 eventuell angegeben ist. 
In Punkt 59 muss die der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht ein-
behaltene regionale IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, die bereits in Punkt 57 und 58 enthalten sind. 
In Punkt 60 ist der Betrag der als Anzahlung einbehaltenen kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, einschlie-
ßlich derer, die in Punkt 59 eventuell angegeben ist. In Punkt 61 ist der Betrag der als Steuer einbehaltenen kom-
munalen IRPEF-Zusatzsteuer anzugeben, einschließlich derer, die in Punkt 62 eventuell angegeben ist. 
In Punkt 62 muss die der aufgrund der erlassenen Bestimmungen infolge außergewöhnlicher Ereignisse nicht ein-
behaltene kommunale IRPEF-Zusatzsteuer angegeben werden, die bereits in Punkt 60 und 61 enthalten sind. 
 
Sonderfälle außerordentliche Geschäftsvorgänge 
Im Fall von außerordentlichen Geschäftsvorgängen mit Erlöschen des Steuersubstituts und mit Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit durch einen anderen Substitut ist Folgendes anzugeben: 
• In Punkt 71 die Steueridentifikationsnummer des erloschenen Substituts, im Fall, dass die Bescheinigung (Ab-

schnitt zur selbständigen Arbeit und verschiedenen Einkommen) von diesem ausgestellt wurde; 
• In Punkt 72 die Steueridentifikationsnummer des erloschenen Substituts, im Fall, dass die Bescheinigung (Ab-

schnitt Pfändung bei Dritten) von diesem ausgestellt wurde; 
• In Punkt 73 die Steueridentifikationsnummer des erloschenen Substituts, im Fall, dass die Bescheinigung (Ab-

schnitt Enteignungsentschädigung) von diesem ausgestellt wurde. 
 
Summen, die infolge einer Pfändung bei Dritten ausgezahlt wurden 
Im vorliegenden Abschnitt sind die Daten zu den infolge von Pfändungsvorgängen bei Dritten gemäß Art. 21, Absatz 
15 des Gesetzes 27. Dezember 1997, Nr. 449, geändert durch den Art. 15, Absatz 2 des Gesetzesdekrets 1. Juli 
2009, Nr. 78, in Gesetz gewandelt durch G. 3. August 2009, Nr. 102 liquidierten Summen anzugeben. 
Dieser Abschnitt muss vom Subjekt ausgefüllt werden, das die Summen ausgezahlt hat. 
Es wird festgehalten, dass im Fall, in dem der Pfändungsgläubiger eine Rechtsperson ist, die Angabe der gezahlten 
Summen in der Übersicht SY des Vordrucks 770/2024 im Abschnitt II – dem Subjekt vorbehalten, das die Summen 
auszahlt – eingetragen werden muss. 
 
VORSICHT Im Fall einer Pfändung bei Dritten der regelmäßigen Unterhaltszahlung des Ehegatten muss im Fall, 
dass der dritte Auszahlende die Art der gezahlten Summen kennt (z. B. wenn er der Arbeitgeber verpflichteten Gatten 
ist), dieser die normalen Einbehalte anwenden, die für diese Art von Einkommen vorgesehen ist. 
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In diesem Fall ist im vorliegenden Abschnitt keinerlei Betrag einzutragen, da alle Daten zur genannten Besteuerung 
in der Bescheinigung der nicht selbständigen und ähnlichen Arbeit des Ehegatten angegeben sind, in der in Feld 8 
des Teils „Meldedaten“ der Code Z2 angegeben werden muss. 
 
In den Punkten 101 und 105 ist die Steueridentifikationsnummer des hauptsächlichen Schuldners anzugeben. In 
den Punkten 102 und 106 sind die ausgezahlten Summen anzugeben, auf die der entsprechende Vorsteuereinbe-
halt angewandt wurde. In den Punkten 104 und 108 sind die ausgezahlten Summen anzugeben, auf die nicht der  
Vorsteuereinbehalt angewandt wurde, im Sinne der Bestimmungen im Titel III des D.P.R. vom 29. September 173, 
Nr. 600 und nachfolgende Änderungen, des Artikels 11, Absatz 5, 6 und 7 des D. 30. Dezember 1991, Nr. 413, sowie 
Artikel 33, Absatz 4 des D.P.R. vom 4. Februar 1988, Nr. 42. 
In den Punkten 103 und 107 ist der Betrag der als Anzahlung von 20% getätigten Einbehalte anzugeben. 
 
Summen, die als Enteignungsentschädigung gezahlt wurden 
Der Abschnitt muss dazu verwendet werden, um Summen von Enteignungsentschädigung und Summen infolge von 
freiwilligen Abtretungen infolge von Enteignungsvorgängen anzugeben, sowie Summen die in jedem Fall geschuldet 
sind aufgrund von Zwangserwerbungen infolge von Notstandsbesetzungen, in Bezug auf Grundstücke, die zur Ver-
wirklichung von öffentlichen Bauvorhaben oder städtischen Infrastrukturen bestimmt sind innerhalb von homogenen 
Zonen des Typus A, B, C und D gemäß M.D.2. April 1968, die von den Raumordnungsbestimmungen festgelegt sind, 
oder zu Bauvorhaben des öffentlichen Wohnungsbaus, Bau von Betriebs- und Mietwohnungen gemäß D. 18. April 
Nr. 167 (Art. 11 G. 30. Dezember 1991, Nr. 413). 
Es müssen auch die Summen angegeben werden, die für zeitweilige Beschäftigung gezahlt wurden, Schadensersatz 
bei Zwangsenteignung, sowie die Entschädigungen von Besetzung mit den auf jeden Fall geschuldeten Zinsen (Art. 
11, 30. Dezember 1991, Nr. 413). 
Im Abschnitt sind die genannten Summen anzugeben, die im Jahr 2023 ausgezahlt wurden, unabhängig vom Datum 
der unten angeführten Maßnahme. 
In den Punkten 131 und 135 sind alle Summen anzugeben, die als Enteignungsentschädigung und Schadensersatz 
gezahlt wurden. 
In den Punkten 132 und 136 ist der Betrag der vorgenommenen Einbehalte anzugeben, die als Steuer in der Höhe 
von 20% getätigt wurden (mit der Möglichkeit für den Steuerpflichtigen, bei der jährlichen Einkommenssteuererklä-
rung das normale Steuersystem zu wählen; in diesem Fall gilt der Einbehalt als Anzahlung). 
In den Punkten 133 und 137 sind alle Summen anzugeben, die als andere Entschädigungen mit Zinsen gezahlt wur-
den. 
In den Punkten 134 und 138 ist die Höhe der Einbehalte anzugeben, die auf die Summen angewandt wurden, die 
als andere Entschädigungen mit Zinsen gezahlt wurden. 
 
VIII. Anweisungen für den Steuersubstituten – Ausfüllen der Steuer-

daten – Bescheinigung der Einkünfte – Kurzzeitmieten 
 
1. Allgemeine Informationen  
 
Durch den Art. 4 des Gv. D. Nr. 50 vom 24. April 2017, mit Änderungen in das Gesetz Nr. 96 vom 21. Juni 2017 um-
gewandelt, wurde ein besonderes Steuersystem für Kurzzeitmieten eingeführt. Unter „Kurzzeitmieten“ versteht man 
Mietverträge von Wohnimmobilieneinheiten, deren Dauer nicht länger als 30 Tage ist. Der Abs. 5 des obergenannten 
Artikels sieht vor, dass die im Gebiet des Staats wohnhaften Subjekte, die die Tätigkeit der Immobilienvermittlung au-
süben, sowie die, die telematische Portale führen, als Steuersubstituten bei der Zahlung an den Empfänger einen 
Einbehalt von 21% über den Betrag der Mieten und Gegenleistungen tätigen, sollten sie die Mieten oder die Gegen-
leistungen der Mietverträge im Sinne der Abs. 1 und 3 des Art. 4 einheben bzw. sich bei der Zahlung der obergenan-
nten Mieten oder Gegenleistungen einschalten. Sie führen die entsprechende Einzahlung durch und sie stellen die 
entsprechende Bescheinigung laut dem Art. 4 des DPR Nr. 322 von 1998 aus. 
 
VORSICHT 
Gemäß den Bestimmungen von Absatz 595 des Gesetzes Nr. 178 aus dem Jahr 2020 wird das Steuersystem für 
Kurzzeitmieten nur dann anerkannt, wenn nicht mehr als vier Wohnungen pro Steuerzeitraum für Kurzzeitmieten ge-
nutzt werden. In den anderen Fällen wird davon ausgegangen, dass die Tätigkeit der Kurzzeitmiete, von wem auch 
immer sie ausgeübt wird, gemäß Artikel 2082 des Zivilgesetzbuches in unternehmerischer Form ausgeübt wird. Die 
Bestimmungen des vorgenannten Absatzes gelten auch für Verträge, die durch Subjekte geschlossen werden, die 
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die Tätigkeit der Immobilienvermittlung ausüben, oder durch Subjekte, die Telematikportale verwalten. 
 
Im Folgenden werden die Kriterien zum Ausfüllen der gegenständlichen Bescheinigung erläutert.  
Im Falle die Darlegung der Daten in zusammengefasster Form durchgeführt wird, ist im Punkt 1 die Gesamtzahl der 
abgeschlossenen Verträge für jede einzelne Immobilieneinheit anzugeben. Im Fall die Darlegung der Daten in ana-
lytischer Form durchgeführt wird, ist der Punkt 1 nicht auszufüllen.  
Im Punkt 2 ist das Kästchen anzukreuzen, im Falle der Vertrag die Miete der ganzen Immobilieneinheit vorsieht. 
Im Punkt 3 ist das Kästchen anzukreuzen, im Falle der Vertrag die Miete eines Teils der Immobilieneinheit vorsieht. 
Die Punkte 2 und 3 schließen sich einander aus. 
 
Im Punkt 4 ist das Jahr anzugeben, welches der angegebenen Mietzeit entspricht. Insbesondere, im Fall eines Miet- 
vertrags für einen Zeitraum, der sowohl das Jahr 2022 wie auch das Jahr 2023 einschließt, wenn die Zahlung im Jahr 
2023 erfolgte, sind zwei Zeilen auszufüllen, wobei der dem Jahr 2022 entsprechende Betrag und der dem Jahr 2023 
entsprechende Betrag gesondert werden müssen. Im Fall eines Mietvertrags für einen Zeitraum, der sowohl das Jahr 
2023 wie auch das Jahr 2024 einschließt, und die Zahlung wurde im Voraus im Jahr 2023 durchgeführt, sind auch 
zwei Zeilen auszufüllen, wobei der dem Jahr 2023 entsprechende Betrag und der dem Jahr 2024 entsprechende Be- 
trag gesondert werden müssen. 

  
Im Punkt 5 ist die Nummer der Tage der im Bezugszeitraum fallenden Mietvertragsdauer. Die Daten bezüglich der 
Adresse der Immobilie sind in den Punkten von 6 bis 13 anzugeben. 
In den Punkten 14 bis 18 müssen die Katasterdaten der gemieteten Immobilie angegeben werden. 
Man muss im Punkt 19 den Wert des Bruttomietbetrags und im Punkt 20 den Wert des darüber getätigten Einbehalts 
angeben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Betrag des Einbehalts nicht höher als 21% des im Punkt 19 ange-
gebenen Bruttomietbetrags sein kann. Es wird darauf hingewiesen, dass im Punkt 20 der Betrag der Einbehalte an-
zugeben ist, der unter dem Abgabecode 1919 eingezahlt wurde. Das gilt auch für die Felder 120, 220, 320 und 420. 
Im Punkt 21 ist das Kästchen anzukreuzen, im Falle dem Empfänger, zugunsten dessen die gegenständliche Be-
scheinigung ausgestellt wird, den Status von Besitzer der vermieteten Immobilieneinheit nicht zusteht.  
 
Kriterien zum Ausfüllen des gegenständlichen Abschnitts  
Die Maßnahme der Agentur der Einnahmen vom 12. Juli 2017 sieht vor, dass die Übermittelung der Daten auch in 
zusammengefasster Form erfolgen kann, im Falle die Verträge dieselbe Immobilieneinheit betreffen und vom selben 
Vermieter abgeschlossen wurden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Darlegung der Daten bezüglich Mietverträge 
für jede einzelne Immobilieneinheit immer mit denselben Kriterien, d. h. in zusammengefasster oder analytischer 
Form, erfolgen muss. Der Punkt „Nr. Mietverträge“ ist ausschließlich im Fall einer in zusammengefasster Form dur-
chgeführten Darlegung der Daten auszufüllen. Sollte der empfangene Mietbetrag eine in zwei Besteuerungszeiträu-
men men (2022 und 2023 bzw. 2023 und 2024) fallende Mietzeit betreffen, sind zwei verschiedene Zeilen auszufül-
len, wobei in jeder Zeile die Nummer der Tage bezüglich des im Punkt 4 angegebenen Jahres anzugeben ist. 
Zum Ausfüllen der einheitlichen Bescheinigung wird das Kassenprinzip angewandt, wofür bei dem Empfang eines 
Einkommens der Substitut zur Einzahlung der bezüglichen Einbehalte und zur Ausstellung der einheitlichen Beschei-
nigung verpflichtet ist. Die aus Kurzzeitmieten empfangenen Mietbeträge können entweder als Bodeneinkommen 
oder als sonstige Einkommen identifiziert werden, wobei die ersten nach dem Kompetenzprinzip und die zweiten 
nach dem Kassenprinzip besteuert werden. Beim Ausfüllen der einheitlichen Bescheinigung ist daher das in der ein-
heitlichen Bescheinigung angewandte Kassenprinzip mit der Art der obergenannten empfangenen Mietbeträge an-
gesichts der nachfolgenden Besteuerung derselben bei der Steuererklärung zu koordinieren. Im Falle der Punkt 21 
angekreuzt wurde, ist in dem Punkt 4 immer der Wert 2023 anzugeben. Im Folgenden werden einige Beispiele für 
das Ausfüllen der einheitlichen Bescheinigung in den verschiedenen Fällen von empfangenen, als Bodeneinkommen 
oder als sonstige Einkommen geltenden Einkünften dargestellt.  
 
Beispiel 1 
Mietbetrag in Höhe von EUR 2.000, der am 20 Dezember 2023 vom Vermieter, der Besitzer der Immobilieneinheit 
war, wegen eines Kurzzeitmietvertrags, der 20 Tage vom 24. Dezember 2023 bis dem 12. Januar 2024 dauerte, em-
pfangen wurde. In diesem Fall ist das empfangene Einkommen ein Bodeneinkommen. Bei der Steuererklärung wird 
es daher nach dem Kompetenzprinzip besteuert. Im Fall einer in analytischer Form durchgeführten Darlegung ist die 
einheitliche Bescheinigung auf diese Weise auszufüllen.  
 
Erste Zeile  
-Punkt 2 angekreuzt  
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-Punkt 4 2023 
-Punkte 5 8 
-Punkte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 ausgefüllt  
-Punkte 19 800 
-Punkt 20 168 
 
Zweite Zeile 
-Punkt 2 angekreuzt 
-Punkt 4 2024 
-Punkt 5 12 
-Punkte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 ausgefüllt 
-Punkt 19 1.200 
-Punkt 20 252 
 
Beispiel 2 
Mietbetrag in der Höhe von EUR 2000, am 20. Dezember 2023 vom Vermieter, der nicht Besitzer der Immobilienein- 
heit war, wegen eines Kurzzeitmietvertrags, der 20 Tage vom 24. Dezember 2023 bis dem 12. Januar 2024 dauerte, 
empfangen wurde. Das ist der Fall eines Untermiet- oder Leihvertrags, für dessen Gegenleistungen die Norm eine 
Einstufung als sonstige Einkommen vorsieht. Dieses Einkommen wird daher bei der Steuererklärung nach dem Kas-
senprinzip besteuert. In diesem Fall ist die einheitliche Bescheinigung auf diese Weise auszufüllen: 
 
Erste Zeile 
-Punkt 2 angekreuzt 
-Punkt 4 2023 
-Punkt 5     20 
-Punkte 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 ausgefüllt 
-Punkt 19   2.000 
-Punkt 20  420 
Punkt 21 angekreuzt 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall eines durch Kreuzung des Punkt 21 hervorgehobenen Vermieters nicht Be-
sitzers der Immobilieneinheit, ist beim Ausfüllen der gegenständlichen Abteilung möglich, nur das Jahr 2023 im Punkt 
4 anzugeben.   
 
Beispiel 3 
Mietbetrag in der Höhe von EUR 2000, am 13. Januar 2023 vom Vermieter, der Besitzer der Immobilieneinheit war, 
wegen eines Kurzzeitmietvertrags, der 20 Tage vom 24. Dezember 2022 bis dem 12. Januar 2023 dauerte, empfan-
gen wurde. In diesem Fall ist das empfangene Einkommen ein Bodeneinkommen. Bei der Steuererklärung wird es 
daher nach dem Kompetenzprinzip besteuert. Im Fall einer in analytischer Form durchgeführten Darlegung ist die 
einheitliche Bescheinigung auf diese Weise auszufüllen. 
 
Erste Zeile 
-Punkt 2 angekreuzt 
-Punkt 4 2022 
-Punkt 5 8 
-Punkt 6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 ausgefüllt 
-Punkt 19 800 
-Punkt 20 168 
 
Zweite Zeile 
-Punkt 2 angekreuzt 
-Punkt 4 2023 
-Punkt 5 12 
-Punkt 6,7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 ausgefüllt 
-Punkt 19 1.200 
-Punkt 20 252 
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Der Punkt „Dauer des Vertrags im Referenzjahr“ ist immer auszufüllen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fall ei-
ner in zusammengefasster Form durchgeführten Darlegung der Daten zur Rechnung der Tage, die in diesem Punkt 
anzugeben sind, die zusammenfallenden Zeiträume nur einmal zu zählen sind. 
 
Die Punkte von 101 bis 121, von 201 bis 221, von 301 bis 321 und von 401 bis 421 müssen auf dieselbe Weise au-
sgefüllt werden, die zum Ausfüllen der Punkte von 1 bis 16 erläutert wurde. 
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TABELLE A - AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINE ABSETZUNG VON 19% ZUSTEHT

TABELLE B - AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINE ABSETZUNG VON 26% ZUSTEHT

Anhang

CODE BESCHREIBUNG

61 Freiwillige Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen (ONLUS)

62 Freiwillige Zuwendungen an politische Parteien und Bewegungen

TABELLE C - AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINE ABSETZUNG VON 30% ZUSTEHT

CODE BESCHREIBUNG

71 Freiwillige Geldzuwendungen oder in Natur zugunsten von ONLUS, APS und ETS 

TABELLE D - AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINE ABSETZUNG VON 35% ZUSTEHT

CODE BESCHREIBUNG

76  Freiwillige Geldzuwendungen oder in Natur zugunsten von ehrenamtlichen Organisationen und ETS

TABELLE E - AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINE ABSETZUNG VON 90% ZUSTEHT

CODE BESCHREIBUNG

81 Versicherungsprämien zur Deckung des Risikos von Naturkatastrophen

CODE BESCHREIBUNG  CODE BESCHREIBUNG
1 Ausgaben für die Gesundheit 25 Ausgaben in Bezug auf Güter, die der vinkulierten Steuerregelung unterliegen 

2 Ausgaben für die Gesundheit für nicht zu Lasten lebende Familienangehörige 26 Freiwillige Zuwendungen für künstlerische und kulturelle Tätigkeiten  

3 Ausgaben für die Gesundheit behinderter Personen 27 Freiwillige Zuwendungen zugunsten von Einrichtungen für 
Veranstaltungszwecke 

4 Ausgaben für Fahrzeuge für behinderte Personen 28 Freiwillige Zuwendungen zugunsten von Stiftungen im Bereich der Musik 

5 Spesen für den Kauf von Führhunden 29 Ausgaben für den Tierarzt 

6 Gesamtbetrag der Ausgaben für die Gesundheit für welche in der 
vorhergehenden Erklärung die Ratenaufteilung beantragt wurde 30 Ausgaben für die Interpretation der Gebärdensprache, die von den als gehörlos 

anerkannten Subjekten getragen wurden 
7 Zinsen auf Hypothekardarlehen für den Erwerb der Hauptwohnung, die bis zum 31. Dezem-

ber 2021 aufgenommen wurden 31 Freiwillige Zuwendungen an Lehranstalten jeder Art und jeden Grades
 

8 Zinsen auf Hypothekardarlehen für den Erwerb sonstiger Immobilien 32 Ausgaben, die für den Rückkauf der Studienjahre für 
zu Lasten lebende Familienangehörige getragen wur

 
9 Zinsen auf im Jahr 1997 für Umbauarbeiten aufgenommene Darlehen 33 Ausgaben für Kinderkrippen

10 Zinsen auf Hypothekardarlehen für den Bau der Hauptwohnung, die bis zum 31. Dezember 
2021 aufgenommen wurden 35 Freiwillige Zuwendungen zum Abschreibungsfond der Staatsanleihen

  
11 Zinsen auf Landwirtschaftsanleihen bzw. -Darlehen, die bis zum 31. Dezember 2021 aufgenom-

men wurden 36 Prämien für Lebens- und Unfallversicherungen

12
Ausgaben für Bildung, die für den Besuch des Kindergartens, des ersten 
Bildungszyklus und die Sekundarstufe II des nationalen Bildungssystem 
getätigt wurden

38 Versicherungsbeiträge zum Schutz von Menschen mit Schwerer Behinderung

13 Ausgaben für Bildung, die für den Besuch von Universitätslehrgängen bei 
staatlichen und nicht staatlichen Universitäten getätigt wurden 39 Versicherungsprämien zur Deckung des Risikos der Pflegebedürftigkeit

14 Bestattungsspesen 40 Ausgaben für Abonnements von lokalen, regionalen und interregionalen 
Verkehrsdiensten

15 Ausgaben für Personal zur persönlichen Betreuung 43 Versicherungsprämien zur Deckung des Risikos von Naturkatastrophen

16 Ausgaben für sportliche Tätigkeiten für Kinder (Fitnesscenter, Schwimmbäder 
und andere Sportanlagen) 44 Ausgaben zugunsten von Minderjährigen oder Volljährigen mit spezifischen 

Lernschwierigkeiten (Disturbo Specifico dell’Apprendimento - DSA)    

17 Ausgaben für Immobilienvermittlung 45

Jährliche Einschreibegebühren und Abonnement für Jugendliche an 
Konservatorien und künstlerischen, musikalischen und tanzkünstlerischen 
Hochschulen (AFAM), die im Sinne des Gesetzes vom 21. Dezember 1999, Nr. 
508, rechtlich anerkannt sind; an Musikschulen, die in den Regionalregistern 
eingetragen sind, sowie an von einer öffentlichen Verwaltung anerkannten 
Kapellen, Musikvereine und Musikschulen, für das Musikstudium und die 
Musikausübung

18 Ausgaben für von Universitätsstudenten auswärts getragenen Mieten 46 Zinsen auf Hypothekardarlehen für den Bau der Hauptwohnung, die ab dem 01. Januar 
2022 aufgenommen wurden

20 Freiwillige Zuwendungen zugunsten von Bevölkerungen, die von 
Naturkatastrophen oder außerordentlichen Ereignissen betroffen wurden

47 Zinsen auf Landwirtschaftsanleihen bzw. -Darlehen, die ab dem 01. Januar 2022 
aufgenommen wurden

21 Freiwillige Zuwendungen zugunsten der Amateuersportvereine 48 Zinsen auf Hypothekardarlehen für den Erwerb der Hauptwohnung, die ab dem 01. Januar 
2022 aufgenommen wurden

22 Mitgliedsbeiträge zu wechselseitigen Hilfsgesellschaften 99 Sonstige absetzbare Aufwendungen

24 Freiwillige Zuwendungen an die Kulturgesellschaft „La Biennale di Venezia” 
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AA Ausgesetzte Abgaben: Bei der Wiederaufnahme der Einhebung muss der Steuerpflichtige die Abgaben, die Gegenstand einer Aussetzung sind, selbständig in den von den Wiederaufnah-
memaßnahmen festgesetzten Modalitäten bezahlen.

AB
An den Empfänger in seiner Eigenschaft als Erbe oder Anspruchsberechtigter gemäß Art. 2122 des Zivilgesetzbuches oder gemäß Art. 
12-bis des Gesetzes Nr. 898 von 1970 gezahlte Beträge. Daten des Verstorbenen: Steuernummer (…), meldeamtliche Daten (…). Die in den Punkten 1, 3, 4 und 5 der Bescheinigung 
angegebenen Summen müssen nicht in der Einkommenserklärung aufgeführt werden. Die unter Punkt 801 angegebenen Summen bilden: (…). ANMERKUNG – Es ist anzugeben, ob es sich 
um eine Erbschaft oder eine Vergütung gemäß Art. 2122 des Zivilgesetzbuches oder um Geldzuweisungen gemäß Art. 12-bis des Gesetzes Nr. 898 von 1970 handelt.

AC Der Abzug für familienbedingte Unterhaltspflichten wurde in Bezug auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses berechnet.

AD Daten bezüglich des im Ausland erbrachten Einkommens: Ausländischer Staat (…), Einkommen (…).

AG Vergütungen für sozialnützliche Tätigkeiten: Das begünstigende Besteuerungssystem konnte nicht angewendet weden.

AI Informationen bezüglich des/der bescheinigten Einkommens/Einkommen: Typologie (…), Datum des Beginns und Datum der Auflösung für jede Arbeitsdauer oder Rentendauer (…), Betrag 
(…).

AK Die Ausgleichsverfahren wurden auf Grundlage der, von der Rentendatei gelieferten Kommunikationen durchgeführt. Wenn keine anderen Einkünfte bezogen werden und die Ausgleichsver-
fahren korrekt durchgeführt wurden, ist man von der Einreichung der Steuererklärung enthoben.

AL Auflösung des Arbeitsverhältnisses: die regionalen und kommunalen Zusatzsteuern wurden vollständig einbehalten.

AN Die Mindestabsetzung wurde am Arbeitszeitraum ausgeglichen. Der Bezieher kann im Laufe der Einkommenssteuererklärung die Absetzung für das gesamte Jahr in Anspruch nehmen, 
wenn diese nicht schon von einem anderen Arbeitgeber zugeschrieben wurde und als effektiv hervorgeht.

AO Daten bezüglich nicht bescheinigter, vom Arbeitgeber dem Substitut laut Artikel 12 und 13 des TUIR für die korrekte Berechnung mitgeteilter Einkommen: Gesamtbetrag der anderen 
Einkommen (…).

AP Pauschalabsetzbetrag für den Unterhalt eines Führhundes (…).

AQ 
Daten bezüglich des Steuerguthabens für im Ausland erbrachte Einkommen: in Italien besteuertes Gesamteinkommen (…), italienische Bruttosteuer (…),italienische Nettosteuer (…). Die 
Auslandssteuer proportional zum Verhältnis zwischen dem konventionell festgelegten Auslandseinkommen und dem Einkommen vermindert, das zu versteuern wäre, wenn dieselbe Arbeit-
stätigkeit in Italien erbracht worden wäre.

AR Diese Beträge der absetzbaren Aufwendungen werden nicht in der Einkommensteuererklärung eingetragen.

AU 

Beiträge zur Gesundheitsvorsorge, die an Instituten oder Kassen gezahlt wurden, die ausschließlich Fürsorgezwecken dienen. Wenn die Höhe dieser Beiträge 3.615,20 Euro nicht überschreitet, 
die gegebenenfalls an als Ersatz der Produktivitätsprämie eingezahlten Beiträgen zugenommen hat, die nicht zum Einkommen beigetragen haben,  muss wie folgt angemerkt werden: „Die auf-
grund dieser Beiträge zurückerstatteten Gesundheitsausgaben sind in der Steuererklärung nicht absetzbar oder abzugsfähig“. Wenn die Höhe dieser Beiträge 3.615,20 Euro überschreitet, die 
gegebenenfalls an als Ersatz der Produktivitätsprämie eingezahlten Beiträgen zugenommen hat, die nicht zum Einkommen beigetragen haben, muss wie folgt angemerkt werden: „Die aufgrund 
dieser Beiträge zurückerstatteten Gesundheitsausgaben sind in der Steuererklärung absetzbar oder abzugsfähig, proportional zum Anteil der Beiträge, die 3.615,20 Euro überschreiten, die ge-
gebenenfalls an als Ersatz der Produktivitätsprämie eingezahlten Beiträgen zugenommen hat, die nicht zum Einkommen beigetragen haben; dieser Anteil beträgt…Euro".“. Wenn diese Beiträge 
in jeglicher Höhe zur Bildung des Einkommens aus nicht selbstständiger Arbeit beigetragen haben, muss wie folgt angemerkt werden: „Die aufgrund dieser Beiträge zurückerstatteten Gesun-
dheitsausgaben sind in der Steuererklärung absetzbar oder abzugsfähig, die Höhe der nicht abgezogenen Beiträge beträgt …Euro".

AV Auf Grund von Krankenversicherungen rückerstattete Ausgaben für die Gesundheit: Es kann die Einkommenssteuererklärung eingereicht werden, um bezüglich der rückerstatteten Ausga-
ben die Steuerabzüge oder Steuerabsetzbeträge geltend zu machen.

AW Zahlungsunfähigkeit der Entlohnungen für die Unterziehung der Einhebung der geschuldeten Irpef im Zuge des Jahresabschlussausgleichs: Vom Steuersubstitut nachfolgend auf den 28. 
Februar auf die einzubehaltende Irpef werden Zinsen in der Höhe von 0,50% monatlich geschuldet.

AX Vergütungen: Typologie (...), Betrag (...)Im Fall eines ergänzenden zeitweiligen Vorbezugs sind die Nummer der Tage (...), der Zeitpunkt des Beginns (...) und der Zeitpunkt des Endes (...) des Zei-
traums des Empfangs des Bezugs, der Betrag des Bezugs (...); der Betrag der operierten Ersatzsteuer (...), der Betrag der ausgesetzt Ersatzsteuer (...) anzugeben.von (…).

AY 
Die Vergütungen anlässlich der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses, gleichwertige Vergütungen, sonstige Vergütungen: Bis zum 31. Dezember 2000 angereifter Betrag (…),ab dem 1. Januar 
2001 angereifter Betrag (…); Leistungen in Form von ausgeschüttetem Kapital: Bis zum 31. Dezember 2000 angereifter Betrag (…), ab dem 1. Januar 2001 bis zum al 31. Dezember 2006 
angereifter Betrag (…).

BB Saldo 2023 der nicht durchgeführten kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer, da in Besitz der Einkommensvoraussetzungen, um die beschlossene Befreiungsstufe völlig in Anspruch zu nehmen.

BC 90% der von Dozenten und Forschern bezogenen Beträge, die nicht zur Reduzierung der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage beigetragen haben, Betrag (...). Um in den Genuss der 
Vergünstigung zu kommen, muss der Steuerzahler die Steuererklärung vorlegen.

BD  50% der Summen, die von Arbeitnehmern erhalten wurden, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegt haben und nicht die Reduzierung der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage in Anspruch 
genommen haben, Betrag (…). Um die Steuererleichterung in Anspruch zu nehmen, muss der Steuerzahler die Einkommensteuererklärung einreichen.

BE Freiwilliger Rückkauf der ab dem 01.01.2001 bei der Form der Ergänzungsvorsorge individuell angereiften Position: Betrag des Rückkaufs und der anderen bescheinigten Einkommen, die 
der ordentlichen Steuer unterworfen sind (…), Einbehalte (…).

BF
Freiwilliger Rückkauf der ab dem 01.01.2001 bei der Form der Ergänzungsvorsorge individuell angereiften Position: Steuerguthaben aus dem Ausgleich mit Vorauszahlungen von Leistungen 
in Form von in vorangegangenen Jahren ausgeschüttetem Kapital, die der zur Verrechnung der Einbehalte verwendeten getrennten Besteuerung unterworfen sind, (…), nicht zur Verrechnung 
verwendetes Steuerguthaben (…).

BG Daten bezüglich Absetzungen für Mietzins: Code Mietzins (...), Tage (...), Prozentsatz (...), Betrag Mietzins (...).

BI Sind keine anderen Einkommen außer den bescheinigten vorhanden, so kann der Steuerzahler im Zuge der Einkommenssteuererklärung die Rückerstattung des nicht anerkannten Guthabens 
beantragen (Punkt 372).

BL Ausgezahlter Gesamtbetrag des Bonus und der Stock Option, Betrag (…); Betrag des Bonus und der Stock Optionen, der den Festteil der Vergütung überschreitet, Betrag (…).

TABELLE F - KODIERUNG ANMERKUNGEN

  CODE                                                                                                                  BESCHREIBUNG

folgt
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TABELLE F - KODIERUNG ANMERKUNGEN

BN Akontozahlung 2024 der nicht durchgeführten kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer, da in Besitz der Einkommensvoraussetzungen, um die beschlossene Befreiungsstufe völlig in Anspruch 
zu nehmen.

BO Zusatzvergütung für Sicherheits- und Verteidigungspersonal, das den Abzug nicht genutzt hat. Um diesen Vorteil in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler eine Steuererklärung 
abgeben.

BP In der vorhergehenden EB bescheinigte und wegen außergewöhnlicher Ereignisse ausgesetzte regionale Irpef-Zusatzsteuer, Betrag (…); Saldo der in der vorhergehenden EB bescheinigten 
und wegen außergewöhnlicher Ereignisse ausgesetzten kommunalen Irpef-Zusatzsteuer, Betrag (…).

BR
Daten bezüglich des Steuerbeistands: ausgesetzter Irpef-Saldo, Betrag (...); ausgesetzte regionale Zusatzsteuer, Betrag (...); ausgesetzter Saldo der kommunalen Zusatzsteuer, Betrag 
(...); ausgesetzte Akontozahlung der getrennten Besteuerung, Betrag (...); ausgesetzte Ersatzsteuer auf Produktivitätsprämien, Betrag (...); aufgehobene Ersatzbesteuerung auf Mieteinnahmen, 
Betrag (...).

BS Anzahlung bescheinigte kommunale Zusatzsteuer zur Einkommensteuer natürlicher Personen in der vorherigen EB und wegen außergewöhnlicher Ereignisse ausgesetzt, Betrag (…).

BW In Italien von der Besteuerung befreite Einkommen: Betrag des bezogenen steuerfreien Einkommens (…)

BZ Der eine Million Euro überschreitender Betrag, der der ordentlichen Besteuerung unterliegt, Betrag (…); Betrag der Neubewertung (…); gezahlter Betrag der Haupt-entschädigung, Betrag 
(...); gezahlter Betrag der anderen Entschädigungen, Betrag (…).

CA
Leistungen, die den Einwohnern von Campione d'Italia jeweils auf Einkünfte aus einer Beschäftigung mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag gewährt werden, Betrag (...); Einkünfte aus 
einer Beschäftigung mit einem befristeten Arbeitsvertrag, Betrag (...); Renteneinkommen, Betrag (...); Renteneinkommen von Waisen, Betrag (...); sonstige gleichgestellte Einkünfte, Betrag 
(...); regelmäßige Unterhaltszahlungen des Ehepartners, Betrag (...).

CB Abzug anerkannt auf der Grundlage der Bestimmungen des Art. 24 des Gesetzesdekrets Nr. 4 von 2019, Betrag (...).

CC Bei Beiträgen für die zusätzliche Vorsorge, die in mehreren, nicht abgeglichenen EB bescheinigt werden, ist zu überprüfen, ob die gesetzlich vorgesehenen Absetzungsgrenzen nicht 
überschritten wurden.

CD

Ausgesetzte Beträge, auf die im Ministerialerlass vom 1. September 2016 und in den Absätzen 1-bis, 10 und 10-bis Bezug genommen wird und für die die Rückforderung wieder aufgenommen 
und vom Steuersubstitut Folgendes bezahlt wurde: IRPEF (Einkommensteuer) 2016, Betrag (...); Getrennte Besteuerung 2016, Betrag (...); Ersatzsteuer auf Produktivitätsprämie 2016, 
Betrag (...); Regionale Zusatzsteuer zur Einkommensteuer 2016, Betrag (...); Kommunale Zusatzsteuer zur Einkommenssteuer 2016, Betrag (...); Steuer Dienstaltersentschädigung TFR  
2016, Betrag (…), Einkommensteuer 2017, Betrag (...) ; Anzahlung kommunale Zusatzsteuer 2017, Betrag (...); Getrennte Besteuerung 2017, Betrag (...); Ersatzsteuer auf Ergebniszuschläge 
2017, Betrag (...); Steuer Dienstalterentschädigung TFR 2017, Betrag (…). 

CE

Ausgesetzte Beträge, auf die im Ministerialerlass vom 1. September 2016 und in den Absätzen 1-bis, 10 und 10-bis Bezug genommen wird, für die die Eintreibung mithilfe des Steuersubstituts 
wieder aufgenommen wurde, die aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch vorhanden sind: IRPEF (Einkommensteuer) 2016, Betrag (...); Getrennte Besteuerung 2016, 
Betrag (...); Ersatzsteuer auf Produktivitäts-prämien 2016, Betrag (...); Regionale Zusatzsteuer zur Einkommensteuer 2016, Betrag (...); Saldo der kommunalen Zusatzsteuer zur Einkommensteuer 
2016, Betrag (...); Steuer Dienstalterentschädigung TFR 2016, Betrag (…); Einkommensteuer 2017, Betrag (...)....);Anzahlung kommunale Zusatzsteuer 2017, Betrag (...); Getrennte Besteuerung 
2017, Betrag (...); Ersatzsteuer auf Ergebniszuschläge 2017, Betrag (...); Steuer Dienstaltersentschädigung TFR 2017, Betrag (…). 

CF Sollte der Vordruck zur Bescheinigung verwendet werden, der von der Agentur der Einnahmen zur Verfügung gestellt wird, sind die in dieser Bescheinigung gemachten Angaben zu prüfen, da 
sie infolge von Änderungen der Einheitlichen Bescheinigung 2021 nach dem 16. März eventuell nicht übereinstimmen könnten.

CG Der Steuerzahler kann die Steuererklärung vorlegen, diese Aufwendung in den nachfolgenden Jahren ausweisen oder die Erstattung der entsprechenden Steuer beantragen.

CH Saldo 2017 der nicht durchgeführten kommunalen IRPEF-Zusatzsteuer, da in Besitz der Einkommensvoraussetzungen, um die beschlossene Befreiungsstufe völlig in Anspruch zu nehmen.

CL Vorhandensein von nicht einbehaltenen Beträgen bei der Steuerhilfe. Der Substitut muss die Beträge selbstständig bezahlen.

CM In Italien von der Besteuerung befreite Einkommen: Betrag des steuerbefreiten bezogenen Einkommens (...)

CP Steuernummer Substitut (...), Jahr (...), Code absetzbare Abgabe (...), Code abziehbare Abgabe (...), erstattener Betrag (...) 

CQ 70 % der von aus dem Ausland zurückkehrenden Arbeitnehmern bezogenen Beträge, die außerdem ihren Wohnsitz nach Italien verlegt haben und die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage 
nicht genutzt haben,  Betrag (...). Um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler eine Steuererklärung abgeben.

CR 90 % der von aus dem Ausland zurückkehrenden Arbeitnehmern bezogenen Beträge, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegt haben und die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage nicht genutzt 
haben,  Betrag (...). Um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler eine Steuererklärung abgeben.

CS 50% der von aus dem Ausland zurückkehrenden Arbeitnehmern bezogenen Beträge, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegt haben und die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage nicht genutzt 
haben,  Betrag (...). Um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler eine Steuererklärung abgeben

CT 50% der von aus dem Ausland zurückkehrenden Arbeitnehmern bezogenen Beträge, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegt haben und die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage nicht 
genutzt haben, Betrag (...). Um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler eine Steuererklärung abgeben.

CU 90% der von aus dem Ausland zurückkehrenden Arbeitnehmern bezogenen Beträge, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegt haben und die Ermäßigung der Bemessungsgrundlage nicht 
genutzt haben, Betrag (...). Um die Vergünstigung in Anspruch nehmen zu können, muss der Steuerzahler eine Steuererklärung abgeben.

CV 90% der von Dozenten und Wissenschaftlern bezogenen Einkünfte, die ihren Wohnsitz nach Italien verlegen und die nicht von der Reduzierung der steuerpflichtigen Bemessungsgrundlage 
profitiert haben, Betrag (...). Um in den Genuss der Vergünstigung zu kommen, muss der Steuerzahler die Steuererklärung vorlegen.  

GI Die Ausgleichszahlungsvorgänge wurden vom gelöschten Substitut vorgenommen.

GL Arbeitslosenentschädigung NASPI, die für die Zeichnung des Geschäftskapitals einer Genossenschaft bestimmt ist, bei der die gegenseitige Beziehung die Erbringung von Arbeitsleistungen 
durch das Mitglied zum Gegenstand hat, nicht steuerpflichtiger Betrag (...).

ZZ Weitere obligatorische Anmerkungen.

  CODE                                                                                                                  BESCHREIBUNG
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TABELLE G - BESONDERE KATEGORIEN

CODE BESCHREIBUNG CODE BESCHREIBUNG

A 
B 
C 
 

D 
E 
F 
G 
H 
K 
L 
M 
 
 
 
 

N 
 
 

P 
 
 
 

Q 
R 
 

S 
 
 

Rentner 
Rentner aus dem Pensionsregister 
Hochschullehrer, einschließlich der Universitätsdozenten, Beauftragten, 
Wissenschaftler und gleichgestellten Personen 
Lehrer und Direktoren an Mittelschulen 
Lehrer und Direktoren an Grundschulen und Kindergärten 
Mit Dienstgraden versehene Personen und Truppe 
Unteroffiziere 
Offiziere 
Richter und Staatsanwälte 
Im Ausland Beschäftigte 
Mitglieder von Produktions-, Arbeits-, Dienstleistungs- und 
Landwirtschaftsgenossenschaften und Mitglieder von Genossenschaften, die 
die Erstbearbeitung der landwirtschaftlichen Produkte vornehmen, sowie von 
Genossenschaften für die Kleinfischerei (Art. 50, Absatz 1, Buchst. a) des 
Steuergesetzes TUIR) 
Bezieher von Zulagen und Vergütungen für Beauftragungen in der 
Eigenschaft als Angestellte (Art. 50, Absatz 1, Buchst. b) des Steuergesetzes 
TUIR 
Begünstigte von Studienstipendien oder Zulagen, Prämien oder Studien- bzw. 
Berufsausbildungsbeihilfen, die nicht an ein Arbeitsverhältnis mit dem 
auszahlenden Subjekt gebunden sind (Art. 50, Absatz 1, Buchstabe c) des 
Steuergesetzes TUIR) 
Kultusminister (Art. 50, Absatz 1, Buchstabe d) des Steuergesetzes TUIR) 
Ärzte, die ihre Tätigkeit freiberuflich innerhalb einer Sanitätsstruktur ausüben 
(Art. 50, Absatz 1, Buchst. e) des Steuergesetzes TUIR) 
Bezieher von Zulagen, Anwesenheitszulagen bzw. sonstige Zulagen seitens des 
Staates, der Regionen, der Provinzen und der Gemeinden in der Ausübung 
öffentlicher Ämter, als Mitglieder von Steuerkommissionen, als Friedensrichter 
und als Sachverständige des Überwachungsgerichtes (Art. 50, Absatz 1, 
Buchstabe f) des Steuergesetzes TUIR) 

Bezieher von Zulagen jeglicher Art, die für Wahlaufträge gemäß Art. 114 der 
Verfassung (Zulagen für die Regional- Provinzial- und Gemeinderäte) und 
gemäß Gesetz Nr. 816 vom 27. Dezember 1985 (Zulagen für örtliche 
Verwaltungsbedienstete, zum Beispiel Bürgermeister, Gemeindeassessoren, 
Präsident und Landtagsabgeordnete usw.) (Art. 50, Absatz1, Buchstabe g) des 
Steuergesetzes TUIR) entrichtet wurden 
Zulagen für Parlamentsmitglieder und Verfassungsrichter 
Direkte und übertragbare Leibrenten für Parlamentsmitglieder und 
Verfassungsrichter 
Entschädigung oder Leibrente für ein Parlamentsmitglied, das im Lauf des 
Jahres von seinem Amt zurückgetreten ist 
Verfassungsgericht, Kategorien im Auslauf 
Bezieher von Lebensversicherungen und Renten auf bestimmte Zeit, die 
Aufwendungen unterliegen (Art. 50, Absatz 1, Buchstabe h) des 
Steuergesetzes TUIR) 
Bezieher von Leistungen, die in Form von regelmäßigen Zahlungen der 
Rentenzusatzversicherungen gemäß dem G.v.D Nr. 124 vom 21. April 1993 
(Art. 50, Absatz 1, Buchstabe h-bis) des Steuergesetzes TUIR) gezahlt werden 
Bezieher von regelmäßigen Zahlungen jeglicher Art, zu deren Bildung weder 
ein Kapital noch eine Arbeit beitragen haben (Art. 50, Absatz 1, Buchstabe i) 
des Steuergesetzes TUIR) 
Arbeitnehmer, die gemeinnützige Arbeit leisten (Art. 50, Absatz 1, Buchstabe l) 
des Steuergesetzes TUIR) 
Erbe  

Ex-Ehegatten (im Fall von Pfändungen bei Dritten) 
Gesellschafter von Handelskooperativen gemäß Gesetz Nr. 208 von 2005 
Mitarbeiter des säumigen Auftragnehmers

T 
 
 
 
 

T1 
T2 

 
T3 
T4 
U 
 
 

V 
 

W 
 
 

Y 
 

Z 
Z2 
Z3 
Z4 
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ABU DHABI                                                       238 
AFGHANISTAN                                                 002 
AJMAN                                                              239 
ANTILLE OLANDESI                                         251 
ALBANIA                                                           087 
ALGERIA                                                           003 
AMERICAN SAMOA                                         148 
ANDORRA                                                         004 
ANGOLA                                                            133 
ANGUILLA                                                         209 
ANTARTIDE                                                       180 
ANTIGUA E BARBUDA                                     197 
ARABIA SAUDITA                                             005 
ARGENTINA                                                      006 
ARMENIA                                                          266 
ARUBA                                                              212 
ASCENSION                                                     227 
AUSTRALIA                                                       007 
AUSTRIA                                                           008 
AZERBAIGIAN                                                  268 
AZZORRE ISOLE                                              234 
BAHAMAS                                                         160 
BAHRAIN                                                           169 
BANGLADESH                                                  130 
BARBADOS                                                       118 
BELGIO                                                             009 
BELIZE                                                              198 
BENIN                                                                158 
BERMUDA                                                         207 
BHUTAN                                                            097 
BIELORUSSIA                                                   264 
BOLIVIA                                                             010 
BOSNIA-ERZEGOVINA                                    274 
BOTSWANA                                                      098 
BOUVET ISLAND                                              280 
BRASILE                                                           011 
BRUNEI DARUSSALAM                                   125 
BULGARIA                                                        012 
BURKINA FASO                                                142 
BURUNDI                                                          025 
CAMBOGIA                                                       135 
CAMERUN                                                        119 
CAMPIONE D'ITALIA                                        139 
CANADA                                                            013 
CANARIE ISOLE                                               100 
CAPO VERDE                                                   188 
CAROLINE ISOLE                                             256 
CAYMAN (ISOLE)                                              211 
CECA (REPUBBLICA)                                       275 
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)               143 
CEUTA                                                               246 
CHAFARINAS                                                    230 
CHAGOS ISOLE                                               255 
CHRISTMAS ISLAND                                       282 
CIAD                                                                  144 
CILE                                                                   015 
CINA                                                                  016 
CIPRO                                                               101 
CITTÀ DEL VATICANO                                      093 
CLIPPERTON                                                    223 
COCOS (KEELING) ISLAND                            281 
COLOMBIA                                                        017 
COMORE, ISOLE                                              176 
CONGO                                                             145 
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)               018 
COOK ISOLE                                                    237 
COREA DEL NORD                                          074 
COREA DEL SUD                                              084 
COSTA D'AVORIO                                             146 
COSTA RICA                                                     019 
CROAZIA                                                           261 
CUBA                                                                 020 
DANIMARCA                                                     021 
DOMINICA                                                         192 
DOMINICANA (REPUBBLICA)                          063 
DUBAI                                                                240 
ECUADOR                                                         024 
EGITTO                                                             023 
ERITREA                                                           277 
ESTONIA                                                           257 
ETIOPIA                                                            026 
FAEROER (ISOLE)                                            204 
FALKLAND (ISOLE)                                          190 
FIJI, ISOLE                                                        161 
FILIPPINE                                                          027 
FINLANDIA                                                        028 
FRANCIA                                                           029 
FUIJAYRAH                                                       241 
GABON                                                              157 

GAMBIA                                                             164 
GEORGIA                                                          267 
GERMANIA                                                       094 
GHANA                                                              112 
GIAMAICA                                                         082 
GIAPPONE                                                        088 
GIBILTERRA                                                      102 
GIBUTI                                                               113 
GIORDANIA                                                      122 
GOUGH                                                             228 
GRECIA                                                             032 
GRENADA                                                         156 
GROENLANDIA                                                200 
GUADALUPA                                                     214 
GUAM                                                                154 
GUATEMALA                                                     033 
GUAYANA FRANCESE                                     123 
GUERNSEY.                                                      201 
GUINEA                                                             137 
GUINEA BISSAU                                               185 
GUINEA EQUATORIALE                                   167 
GUYANA                                                            159 
HAITI                                                                  034 
HEARD AND MCDONALD ISLAND                  284 
HONDURAS                                                      035 
HONG KONG                                                    103 
INDIA                                                                 114 
INDONESIA                                                       129 
IRAN                                                                  039 
IRAQ                                                                  038 
IRLANDA                                                           040 
ISLANDA                                                           041 
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO                252 
ISRAELE                                                           182 
JERSEY C.I.                                                      202 
KAZAKISTAN                                                     269 
KENYA                                                               116 
KIRGHIZISTAN                                                  270 
KIRIBATI                                                            194 
KOSOVO                                                           291 
KUWAIT                                                             126 
LAOS                                                                 136 
LESOTHO                                                         089 
LETTONIA                                                         258 
LIBANO                                                             095 
LIBERIA                                                             044 
LIBIA                                                                  045 
LIECHTENSTEIN                                              090 
LITUANIA                                                          259 
LUSSEMBURGO                                               092 
MACAO                                                             059 
MACEDONIA                                                     278 
MADAGASCAR                                                 104 
MADEIRA                                                          235 
MALAWI                                                             056 
MALAYSIA                                                         106 
MALDIVE                                                           127 
MALI                                                                  149 
MALTA                                                               105 
MAN ISOLA                                                       203 
MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)          219 
MAROCCO                                                        107 
MARSHALL (ISOLE)                                         217 
MARTINICA                                                       213 
MAURITANIA                                                     141 
MAURITIUS                                                       128 
MAYOTTE                                                          226 
MELILLA                                                            231 
MESSICO                                                          046 
MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)                215 
MIDWAY ISOLE                                                 177 
MOLDOVIA                                                        265 
MONGOLIA                                                       110 
MONTENEGRO                                                290 
MONTSERRAT                                                  208 
MOZAMBICO                                                    134 
MYANMAR                                                         083 
NAMIBIA                                                            206 
NAURU                                                              109 
NEPAL                                                               115 
NICARAGUA                                                     047 
NIGER                                                               150 
NIGERIA                                                            117 
NIUE                                                                  205 
NORFOLK ISLAND                                           285 
NORVEGIA                                                        048 
NUOVA CALEDONIA                                         253 
NUOVA ZELANDA                                             049 
OMAN                                                                163 

PAESI BASSI                                                     050 
PAKISTAN                                                         036 
PALAU                                                               216 
PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)        279 
PANAMA                                                            051 
PAPUA NUOVA GUINEA                                   186 
PARAGUAY                                                       052 
PENON DE ALHUCEMAS                                 232 
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA               233 
PERÙ                                                                 053 
PITCAIRN                                                          175 
POLINESIA FRANCESE                                   225 
POLONIA                                                           054 
PORTOGALLO                                                  055 
PORTORICO                                                     220 
PRINCIPATO DI MONACO                               091 
QATAR                                                               168 
RAS EL KAIMAH                                               242 
REGNO UNITO                                                 031 
REUNION                                                          247 
ROMANIA                                                          061 
RUANDA                                                           151 
RUSSIA (FEDERAZIONE DI)                            262 
SAHARA OCCIDENTALE                                  166 
SAINT KITTS E NEVIS                                      195 
SAINT LUCIA                                                     199 
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE                222 
SAINT-PIERRE E MIQUELON                          248 
SALOMONE ISOLE                                           191 
SALVADOR                                                        064 
SAMOA                                                             131 
SAN MARINO                                                    037 
SAO TOME E PRINCIPE                                  187 
SENEGAL                                                          152 
SEYCHELLES                                                   189 
SERBIA                                                             289 
SHARJAH                                                          243 
SIERRA LEONE                                                153 
SINGAPORE                                                     147 
SIRIA                                                                 065 
SLOVACCA REPUBBLICA                                276 
SLOVENIA                                                         260 
SOMALIA                                                           066 
SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH           283 
SPAGNA                                                            067 
SRI LANKA                                                        085 
ST. HELENA                                                      254 
ST. VINCENTE E LE GRENADINE                   196 
STATI UNITI D’AMERICA                                  069 
SUDAFRICANA REPUBBLICA                         078 
SUDAN                                                              070 
SURINAM                                                          124 
SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS          286 
SVEZIA                                                              068 
SVIZZERA                                                         071 
SWAZILAND                                                      138 
TAGIKISTAN                                                      272 
TAIWAN                                                             022 
TANZANIA                                                         057 
TERRITORI FRANCESI DEL SUD                    183 
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO          245 
THAILANDIA                                                     072 
TIMOR EST                                                       287 
TOGO                                                                155 
TOKELAU                                                          236 
TONGA                                                              162 
TRINIDAD E TOBAGO                                      120 
TRISTAN DA CUNHA                                        229 
TUNISIA                                                             075 
TURCHIA                                                           076 
TURKMENISTAN                                               273 
TURKS E CAICOS (ISOLE)                              210 
TUVALU                                                             193 
UCRAINA                                                          263 
UGANDA                                                           132 
UMM AL QAIWAIN                                             244 
UNGHERIA                                                        077 
URUGUAY                                                         080 
UZBEKISTAN                                                    271 
VANUATU                                                          121 
VENEZUELA                                                     081 
VERGINI AMERICANE (ISOLE)                        221 
VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)                     249 
VIETNAM                                                           062 
WAKE ISOLE                                                     178 
WALLIS E FUTUNA                                           218 
YEMEN                                                              042 
ZAMBIA                                                             058 
ZIMBABWE                                                       073 

TABELLE H - VERZEICHNIS DER STAATEN UND AUSLÄNDISCHEN TERRITORIEN
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TABELLE L - ABSETZBARE AUFWENDUNGEN

CODE BESCHREIBUNG

  1 Vorsorge- und Fürsorgebeiträge, die in Erfüllung von Gesetzesbestimmungen gezahlt wurden, sowie freiwillige Beiträge, die an die Verwaltung der 
zugehörigen obligatorischen Pensionsform gezahlt wurden 

  2 Regelmäßige Unterhaltszahlungen des Ehepartners 

  3 Beiträge für Haushaltsangestellte und Familienangehörige  

  4 Freiwillige Zuwendungen an religiöse Einrichtungen 

  5 Arztkosten und Kosten für die Betreuung behinderter Personen 

  6 Beiträge an Zusatzfonds zum staatlichen Gesundheitsdienst 

  7 Beiträge, Zuwendungen und Spenden an rechtlich anerkannte Nichtregierungsorganisationen (NRO), die im Bereich der Zusammenarbeit mit 
Entwicklungsländern tätig sind; freiwillige Geldzuwendungen oder in Natur zugunsten gemeinnütziger Organisationen ohne Gewinnabsichten, 
Organisationen zur Förderung des Gemeinwesens und einigen anerkannten Stiftungen und Versicherungen. 

  9 Freiwillige Zuwendungen in Form von Geld an Universitätseinrichtungen, öffentliche Forschungseinrichtungen und beaufsichtigten Unternehmen 
sowie Einrichtungen  für regionalen und nationalen Naturparks 

     10            Summen, die in vergangenen Steuerzeiträumen der Steuerpflicht (auch der getrennten Steuerpflicht) unterlagen, und die im Jahr 2023 dem 
auszahlenden Subjekt zurückerstattet wurden  

21 Regelmäßige Zahlungen die infolge eines Testaments oder einer geregelten Spende ausgezahlt werden und, im Maß in dem sie durch richterlichen 
Beschluss angeordnet wurden auch Unterhaltszahlungen an Familienangehörigen, wie in Art. 433 des ZK angegeben 

21 Mieten, Pachten und andere Lasten auf Einkommen aus Immobilien, die zur Bildung des Gesamteinkommens beitragen, einschließlich der Beiträge 
an Konsortien, die nach Gesetz oder in Abhängigkeit von Anordnungen der öffentlichen Verwaltung obligatorisch sind 

     21 Entschädigungen für den Verlust des Geschäftsvorteils, die nach den gesetzlichen Bestimmungen im Fall einer Beendigung des Mietvertrags von 
städtischen Immobilien, die nicht zu Wohnzwecken bestimmt sind, dem Geschäftsführer auszuzahlen sind 

     21            Freiwillige Zahlungen für Ausgaben für die Verteidigung von Subjekten, die den Rechtsbeistand auf Kosten des Staates in Anspruch nehmen 

21 Summen, die an Angestellte ausgezahlt wurden, die zur Ausübung von Funktionen in Wahllokalen aufgerufen wurden unter Beachtung des Gesetzes 

21 50% der Kosten, die den Adoptiveltern bei der Durchführung des Adoptionsverfahrens für ausländische Minderjährige entstehen 

1 
 
 

2 

3 

4 

 
5

6 
 
 
 

8 

 

9  

11

TABELLE N - GRUND DER AUSGLEICHSZAHLUNG
CODE BESCHREIBUNG CODE BESCHREIBUNG

Außerordentliche Handlungen mit einer Übernahme der Be-
schäftigten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses, una-
bhängig vom Erlöschen des vorherigen Substituts 

Nachfolge mit Fortsetzung der Geschäftstätigkeit durch den Er-
ben 

Von der INAIL ausgezahlte Entschädigungen 

Von der INPS ausgezahlte Entschädigungen 

 
Von anderen Subjekten ausgezahlte und dem Steuersubstitut 
vom Erbringer mitgeteilte Einkünfte (zum Beispiel, Vergütungen 
in Naturalien)

Von anderen Subjekten ausgezahlte Einkünfte, die der Ange-
stellte bei den Ausgleichszahlungen berücksichtigt haben mö-
chte  

Vergütungen in nicht feststehender und kontinuierlicher Form, die 
infolge einer auf der Grundlage der Bestimmungen des Abs. 2, 
Art. 29 des D.P.R. Nr. 600/1973 erfolgten Kommunikation ausge-
glichen wurden 
 

Außerordentliche Handlungen mit einer Übernahme der Beschäf-
tigten ohne Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses, ohne Erlö-
schen des vorherigen Substituts 

Sonstiges


